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Aerzteschaft und private Krankenversicherung. 

Vom Vorstand des „Deutschen Ringes1' (Kran¬ 
kenversicherungsverein a. G.), Hamburg, wird uns 
folgender Aufsatz im Interesse der Aerzteschaft und 
der privaten Mittelstandsversicherung zur Veröffent¬ 
lichung zugesandl. Da wir die Bedeutung der pri¬ 
vaten Krankenversicherung für die Aerzteschalt von 
jeher betont haben, bringen wir gerne diesen Auf¬ 
satz, um die wichtige Frage der privaten Kranken¬ 
versicherung wieder in Fluß zu bringen. 

Die Schriftleitung. 

Man kann damit rechnen, daß bereits -1 Millionen 
Personen ans freien Stücken Versicherungsschutz 
für den Krankheitsfall bei den privaten Krankenversiche- 
rungsgesellschaften gesucht und gefunden haben. Von 
den vielen Millionen Mark Beiträgen, welche die Ver¬ 
sicherten aufbringen, gelangen etwa 60 Millionen 
j ä h r 1 i c h in die Hände der Aerzte. Ein hoher Betrag, der 
nicht oft genug der deutschen Aerzteschaft genannt wer¬ 
den kann, besonders dann, wenn von der Bedeutung der 
privaten Krankenversicherung für den Aerztestand die 
Rede ist. 

Die Zeit scheint vorüber zu sein, in der viele Aerzte 
in der privaten Krankenversicherung eine lästige Zeil- 
erscheinung sahen, von der man hoffen konnte, daß sie 
bald verschwinden würde. Es ist auch heute nicht mehr 
so, daß der Arzt mitleidig mit dem Kopf schüttelt, wenn 
er hört, daß sein Patient „versichert“ ist. Man glaubt fesl- 
sLellen zu können, daß Aeußerungen von Aerzten über 
den Unwert der privaten Krankenversicherung, die auch 
insbesondere durch das Verlangen nach zergliederter 
Rechnung und Angabe der Diagnose hervorgerufen wur¬ 
den, seltener geworden sind. 

Diese Einsicht der Aerzte ist zu begrüßen. Sie hat 
natürlich ihre Ursachen. — Die wirtschaftlichen Verhält¬ 

nisse sind schwer. Auch die Aerzte spüren die Not der 
Zeit. Die Sozialversicherung hat Sparmaßnahmen cin- 
geführt, die sich bemerkbar machen, auch die große Pri¬ 
vatkundschaft von ehedem ist nicht mehr da, und so ist 
der Versicherte der privaten Krankenversicherung ein 
angenehmer Patient. Er stellt gegenüber dem Nicht ver¬ 
sicherten, der die’ Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit 
des Versichertseins bestreitet, den besseren Teil dar, da 
für den Arzt die Aussicht besieht, sein Honorar sicherer 
und schneller zn erhalten, was in dieser Zeit viel bedeutet. 

Es darf aber auch ausgesprochen werden, daß viele 
Aerzte ihr Mißtrauen gegenüber der privaten Kranken¬ 
versicherung 'aufgegeben haben. Das mag daran liegen, 
daß die private Krankenversicherung ihr Versprechen 
gegenüber den Aerzten eingelösl hat. Dieses Versprechen 
war nichts anderes, als die Freiheit des Versicherten zu 
gewährleisten. Er sollte unter allen Umständen dem Arzt 
gegenüber Privatpatient sein. Der Versicherte sollte 
sich den Arzt seines Vertrauens wählen, und die Versiche¬ 
rungsgesellschaft wollte sich jeder Einmischung in dieses 
Verhältnis zwischen Arzt und Patient enthalten. So 
wurde denn auch seitens der Gesellschaften auf Koniroll¬ 
maßnahmen, wie sic bei der Sozialversicherung üblich 
sind, wie auch auf Nachuntersuchungen durch Ver¬ 
trauensärzte verzichtet, um nicht den Verdacht eines Ein¬ 
griffes in die ärztliche Behandlung aufkommen zu lassen. 

Es läßt sich hiernach feststellcn, daß in dem Ver¬ 
hältnis zwischen Aerzten und privater Krankenversiche¬ 
rung eine Besserung cingelreten ist, vornehmlich aber da¬ 
durch, daß die Aerzte den Wert bzw. den Nutzen der pri¬ 
vaten Krankenversicherung erkannt haben. Das Verhal¬ 
len der privaten Krankenversicherungsgesellschaflen bot 
aber auch keinen Anlaß zu Auseinandersetzungen. 

Diese jetzige Stellung der Aerzte gegenüber der pri¬ 
vaten Krankenversicherung kann noch nicht genügen. Es 
reicht nicht aus, daß die Aerzte zergliederte Rechnungen 
ausstellen und die Diagnose angeben. Es gibt Forderun¬ 
gen, welche die private Krankenversicherung an die 
Aerzte zu stellen hat, die im Interesse der Aerzte, der 
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Versicherten und der Gesellschaften erfüllt werden müs¬ 
sen, wenn nicht alle Schaden leiden sollen. 

Mit Recht wird gesagt, die Aerzte seien im Besitz 
der Schlüssel zu den Geldschränken der Krankenkassen. 
Das ist ohne Zweifel auch für die private Krankenver¬ 
sicherung richtig. Hier besteht ja kein Verlragsabkom- 
men zwischen Versicherern und Aerzteverband, hier sind 
nicht bestimmte Sätze für die Behandlung der Versicher¬ 
ten festgesetzt, hier gibt es keine Kontrolle der Berech¬ 
nung, hier hat der Arzt das Recht, nach seinem Ermessen 
die Behandlungskosten festzusetzen. Daß der Arzt nicht 
nach Laune und Willkür handelt, ist anzunehmen. Er 
wird — so will es auch seine Standesorganisation — bei 
Ausstellung der Liquidation lediglich die wirtschaftliche 
Lage des Patienten berücksichtigen und soll ganz außer 
Betracht lassen, ob der Patient versichert ist oder nicht. 
Es soll ihn gar nicht interessieren, welchen Betrag der 
Patient von seiner Versicherungsgesellschaft auf die 
Rechnung des Arztes zurückerhält. 

So sollte es sein! Daß dieser Zustand nicht oder noch 
nicht besteht, das wissen die drei Beteiligten, Arzt, Ver¬ 
sicherter, Versicherer, ganz gut. 

Ueberselzte Rechnungen, aufgestellt in dem Gedan¬ 
ken, daß der Versicherte einen großen Anteil von seiner 
Versicherungsgesellschaft zurückerhält, sind keine Sel¬ 
tenheil. Rechnungen, die den Stempel einer überflüssigen, 
durch nichts gerechtfertigten Vielbehandlung tragen, weil 
der Behandelte versichert ist. sind häufig. — Und nun die 
vielen Fälle, in denen der Arzt angegangen wird, dem Pa¬ 
tienten Gefälligkeiten zu erweisen. Wenn z. B. versucht 
wird, zu ungunsten der Versicherung die Rechnung zu 
ordnen, die Behandlungstage zu verschieben, die behan¬ 
delten Personen zu verwechseln, die Quittung einer Rech¬ 
nung zu erhalten, obwohl sie noch nicht bezahlt ist, 
schließlich sich Gefälligkeitsatteste ausstellen zu lassen 
so handelt nicht nur der Versicherte unehrlich, sondern 
verleitet auch noch seinen Arzt zu strafbaren Handlungen. 

Das sind nur Andeutungen einer ungerechtfertigten 
Ausnutzung der privaten Krankenversicherung, die aus 
der Praxis jederzeit bewiesen werden können, und die in 
ihrer Tragweite kaum erkannt werden. Sie weisen auf die 
moralische Verantwortung hin, die auf den Aerzten lastet, 
weil ohne ihre Mithilfe diese Schädigungen der Gesell¬ 
schaften unmöglich sind. 

Es muß verlangt werden, daß die Aerzte sich bei dem 
Abwehrkampf gegenüber ungerechtfertigten Ansprüchen 
einschalten, derartige Zumutungen zurückweisen und der 
Wahrheit dienen. Ein Verlangen, das erfüllt werden kann 
und wozu wirklich kein Uebermaß von Charakterstärke 
und Gewissenhaftigkeit gehört. 

Das Verhalten der Aerzte ist mitbestimmend für den 
Bestand der privaten Krankenversicherung. Sie beeinflus¬ 
sen die Ausgabenseite der Jahresabrechnung der Gesell¬ 
schaften ganz wesentlich, sie können alle Berechnungen 
der Gesellschaften ins Wanken bringen, aber sie könnten 
auch die Gesellschaften veranlassen, ihre seitherige Tarif¬ 
politik grundsätzlich zu ändern und ihr zuungunsten der 
Aerzle eine andere Richtung zu geben. 

Es gab Versicherungsunternehmen, die daran zu¬ 
grunde gingen, daß sie es verabsäumten, Höchstver- 
gütungssätze festzulegen, iu dem Glauben, es würden orts¬ 
übliche Honorare seitens der Aerzte berechnet werden. 
Da die Berechnung aber nach dem Grundsatz: „die Ver¬ 
sicherungsgesellschaft bezahlt“ erfolgte, konnten die Bei¬ 
träge die Kosten nicht ausgleichen. Heute ist festzustel¬ 
len, daß eine Angleichung der ärztlichen Forderungen 
an die allgemein eingeführten Höchstsätze und damit eine 
Heraufsetzung der ärztlichen Gebühren erfolgt ist. Wo 
bleibt der Ausgleich, wenn die Aerzteschaft nicht die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Versicherten, sondern 
den Höchstsatz des Vergütungstarifs zugrunde legt. Das 
kann als Gegenwehr der Gesellschaften die Herabsetzung 

der Höchstsätze und eine Einschränkung der ärztlichen 
und zahnärztlichen Gebühren — bei letzteren sind be¬ 
reits die Leistungen auf ein Mindestmaß herabgedrückt 
oder auch fast ganz beseitigt — zur Folge haben. Das liegt 
aber sicher nicht im Sinne der Aerzte, die auch hieraus 
gemeinsame Interessen mit der privaten Krankenver¬ 
sicherung feststellen können. 

Es wäre zwecklos, wenn die beteiligten Organisatio¬ 
nen der Aerzte und der privaten Krankenversicherung 
diese hier aufgeworfenen Fragen behandeln oder sogar 
durch Abkommen bereinigen wollten. Das würde zweck¬ 
los sein. Jeder Arzt muß erkennen, um was es hier geht: 
auf seine Haltung kommt es an, er trägt die Verantwor¬ 
tung, er soll nicht ausweichen, wo er Stellung zu nehmen 
hat. Er muß noch einen Schritt weiter gehen, nicht allein 
die private Krankenversicherung anerkennen, sondern 
ihr helfen, damit sie ihre Aufgabe zum Wohle der Ver¬ 
sicherten erfüllen kann. 

Sozialversicherung und Aerzte. / 
Von Medizinalrat Dr. Gottlieb Pick, Aussig. / 

(Fortsetzung.) \/ 
II. Wirkungen. 

Die bedeutenden Vorteile der SV. liegen auf der 
Hand. Schutz vor wirtschaftlichem Zusammenbruch im 
Erkrankungsfalle, Recht auf Krankenbehandlung, die auf 
gesetzlicher Grundlage durch Beitragszahlung erfolgt und 
bei Inanspruchnahme keine oder wenigstens keine nen¬ 
nenswerten Auslagen verursacht. Die Entwicklung der 
SV. erfolgte nach außen ziemlich geradelinig fortschrei¬ 
tend. nach innen viel komplizierter, als es den Anschein 
hatte; es mußten manche psychische, wirtschaftliche 
und soziale Hindernisse und Hemmungen überwunden 
werden, wobei häufig parteipolitische Machtverhältnisse 
ausschlaggebender waren als sachliche Erwägungen. Im 
Rhythmus und Tempo wurde manches verfehlt. Deutsch¬ 
land bleibt der Rühm, als erster Staat die SV. großzügig 
durchgeführt zu haben; sie hat bahnbrechend gewirkt. 
Das Ergebnis war über Erwarten günstig, es war ein un¬ 
unterbrochener Aufstieg in vielfacher Beziehung. 

Die Zahl der Mitglieder nahm zu; immer neue Be¬ 
völkerungsschichten wurden der SV. einverleibt; sie 
hatte bald aufgehört eine Arbeiterversicherung in des 
Wortes engerer Beziehung zu sein, und näherte sich zu¬ 
sehends einer Volksversicherung. 

Die Leistungen wurden rasch ausgebaut, namentlich 
in bezug auf die ärztliche Hilfe hat die SV. viel mehr ge¬ 
boten, als im ursprünglichen Plane vorgesehen war. Dies 
hat zur Besserung der Gesundheit der Versicherten und 
der Gesamtbevölkerung wesentlich beigetragen. Man soll 
sich aber vor der Fiktion in acht nehmen, als ob alle 
Fortschritte auf diesem Gebiete nur der SV. gutzuschrei¬ 
ben wären. Ein wesentlicher Anteil gebühre den Er¬ 
rungenschaften der Medizin, der günstigen wirtschaft¬ 
lichen Lage und der Hebung der sanitären Kultur. Auch 
in Staaten, die die SV. noch nicht eingeführt haben, ist 
der Stand der Volksgesundheit kein ungünstigerer; ich 
nenne vor allem Amerika, das die SV. grundsätzlich ab¬ 
lehnt, aber auch Frankreich, das erst jetzt die SV. ein- 
führt. 

Die rasche Vermehrung der Mitglieder sowie die 
Steigerung der Leistungen hat eine Zentralisation des 
Betriebes zur Folge gehabt; die Bürokratisierung schritt 
in dem Maße vorwärts, als die Selbstverwaltung infolge 
der großen Massenbetriebe an Bedeutung einbüßte. Dies 
hat nicht dazu beigetragen, die SV. volkstümlicher und 
beliebter zu machen; gefühlsmäßig hat sie in vielen Be¬ 
ziehungen versagt. Voll befriedigt waren eigentlich nur 
zwei Faktoren: die Versicherungsträger und die Ver¬ 
sicherungsbehörden, weniger die unmittelbar Beteiligten. 
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Bei den Versicherten waren die Ansichten und die 
Slinunung geteilt. In der Ueberzahl sahen sie verstandes¬ 
genhiß die großen Vorteile, die ihnen in der SV. in ge- 
snndheitlicher und wirtschaftlicher Beziehung geboten 
wurden, ein; es blieben aber gefühlsmäßig viele Wünsche 
unerfüllt. Nachdem die erste Ueberraschungsfreude ab¬ 
geklungen, kam die UebeiTegung zu Wort. Das Gesetz 
gewährt ärztliche Behandlung; der Begriff notwendige 
Behandlung ist aber sehr elastisch, insbesonders ab¬ 
hängig von dem Stande ärztlicher Wissenschaft, der Ent¬ 
wicklung der Medizin und Heilkunde, auch beeinflußt 
von den zur Verfügung stehenden Mitteln und den An¬ 
sprüchen der Versicherten. Die Fortschritte auf diesen 
Gebieten gerade in den ersten zwei Jahrzehnten nach 
Durchführung der SV. brachten es mit sich, daß die Bc- 
handlungsmöglichkeiten erweitert, die Ergebnisse wir¬ 
kungsvoller und zuverlässiger wurden. Die ärztliche Hilfe 
wurde aber gleichzeilig umständlicher, zeitraubender und 
kostspieliger. Es sei nur daran erinnert, daß es zu Beginn 
der KV. noch keine Höhensonne gab, die jetzt so reich¬ 
lich ihre Strahlen über Gerechte und Ungerechte wirken 
läßt, und deren Strahlen in den Kassenambulatorien nie 
untergehen; man kannte damals weder Hormone noch 
Vitamine, keine vorbeugende noch heilende Serum- 
behandlnng, Radium und Röntgenstrahlen waren noch 
unentdeckt, Syphilis wurde noch nicht mit Salvarsan, 
Lungentuberkulose weder mit Gcrsondiät noch Luft¬ 
einblasungen behandelt. An die Möglichkeit, sich Krampf¬ 
adern auf Kassekosten wegspritzen zu lassen, dachten 
damals weder Aerzte noch die Versicherten. Es gab da¬ 
mals als Regelbehandlung nicht einmal Spezialärzte. 

Es ist selbstverständlich, daß nicht nur nach Recht, 
sondern auch nach Billigkeit der Versicherte Anspruch 
auf alle bewährten Heilmittel und Behandlungsarten hat. 
Schon lange vor dem Krieg hat Herr Fräßdorf, der Vor¬ 
gänger des Herrn Helmut Lehmann, das Wort geprägt: 
..Der Kassenkranke muß behandelt werden wie ein Kom¬ 
merzienrat.“ Es sei dahingestellt, ob die Behandlung, die 
einem Kommerzienrat zuteil wird, die beste ist; diejenige, 
die sich auf das Notwendige beschränkt, ist sie nicht. 

Viel unangenehme Auseinandersetzungen und Unzu¬ 
friedenheit haben die einschränkenden Bestimmungen 
bezüglich Verschreibung der Arzneien mit sich gebracht. 
Hier eine richtige Grenze zu ziehen, ist praktisch unmög¬ 
lich. Die Ueberflutung des Marktes mit neuen Speziali¬ 
täten und ihre marktschreierische Anpreisung ist rich¬ 
tiger vom kaufmännischen Standpunkt zu beurteilen als 
von Fürsorge der Volksgesundheit. Aber nichts hal wohl 
das Verhältnis zwischen Kassenarzt und Kassenkranken 
so vergiftet als der pflichtgemäße, in vielen Fällen auch 
sachlich gerechtfertigte Widerstand gegen zu weitgehende 
Wünsche und Forderungen auf diesem Gebiete. Der Ver¬ 
sicherte verlangt nicht nur die neuesten Heilmittel weit 
über das notwendige Maß, sondern auch überflüssige 
Stärkungsmittel und mechanotherapeutische Behand¬ 
lungsarten und faßt es als Rückständigkeit und Vernach¬ 
lässigung auf, wenn der Arzt zu bremsen versucht. In 
dieser Beziehung ist lehrreich, was Dworetzy (Moskau) 
über die Zustände in Sowjetrußland schreibt: „Der Ar¬ 
beiter betrachtet es als sein unveräußerliches Recht, bei 
einem Unwohlsein, bei einer, wenn auch leichten, Ge¬ 
sundheitsstörung von den Berufspflichten befreit und wo¬ 
möglich nach einem Erholungsheim oder Sanatorium 
entsandt zu werden. Er ist im Glauben befangen, daß dies 
sein gutes Recht ist, und daß kein Arzt befugt sei, dem 
Proletarier dieses Recht zu nehmen. Den Arzt, der seinem 
Wunsche nicht sofort willfährt und ohne Widerspruch 
nachkommt, ist er mitunter geneigt, nicht nur der Ver¬ 
ständnislosigkeit, sondern auch feindseligen Verhaltens 
zu beschuldigen. Er bittet nicht um einen Krankenschein, 
sondern verlangt ihn. Lehnt der Arzt ab, so wird er mit 
Vorwürfen überschüttet und mit Tätlichkeiten bedroht.“ 

So benehmen sich in Rußland die Versicherten gegen die 
beamteten Kassenärzte. In Deutschland wird die freie 
Arztwahl für ähnliche Auswüchse verantwortlich ge¬ 
macht, die in dem System der SV. liegen. Der Versicherte 
betrachtet den Beitrag zur Krankenversicherung als einen 
Teil seines Lohnes, der ihm durch die Zwangsvcrsichc- 
rung für eine besondere Möglichkeit vorenthallen wurde. 
Er weiß, daß er diesen seinen Sonderanteil aus dem ge¬ 
meinsamen Topf nur herauslöffeln kann, wenn er sieh 
krank meldet. Sonst ist er für ihn persönlich dauernd 
verloren. 

Dabei wird es dem Versicherten leicht gemacht, 
durch die Umwertung des Krankheitsbegriffes in der SV. 
Derselbe wurde mechanisiert, sein Kennzeichen ist die 
Behandlungsbedürftigkeit. Krankheit im Sinne der RVO. 
(Reichsversicherungsordnung) ist jede Acnderung des All¬ 
gemeinbefindens, die ärztliche Behandlung erfordert. 

Um die Leistungen der KV. zu beanspruchen, muß 
also untersucht und feslgeslellt werden, daß eine Gesund¬ 
heitsstörung vorliegt, die behandlungsbcdürflig ist. ist 
keine Behandlung nötig, so ist der Versicherte nicht 
krank. Diese mechanische Begriffsbestimmung der 
„Krankheit“ erklärt die Ueberarztung und den Arznei¬ 
hunger. Erst durch die ärztliche Behandlung wird die 
Gesundheitsstörung zur Krankheit im Sinne der RVO. Es 
ist einleuchtend, daß dies eine erhöhte Krankheitsbereit¬ 
schaft bei dem Versicherten auslöst und erhält. Je um¬ 
ständlicher die Behandlung, je teuerer die verordneten 
Heilmittel, desto besser wird nach der mechanisch-mate¬ 
riellen Einstellung des Versicherten die Krankheit behan¬ 
delt. Es wird dadurch auch eine Kampfbereitschaft um 
die Leistung erregt, manchmal eine Begehrlichkeitsneu¬ 
rose gezüchtet. Das Hin zum Arzt hat die SV. leicht ge¬ 
macht, das Los vom Arzt macht sich der Versicherte zeit¬ 
weise schwer. Es ist unter diesen Umständen nicht ver¬ 
wunderlich. daß manchmal der Anschluß der rechtzeiti¬ 
gen Abmeldung verpaßt wird. 

Der Bezug des Krankengeldes vermehrt den Zulauf 
zu den Aerzten. Auch hier eine mechanische Definition, 
deren Durchführung viel Kopfzerbrechen macht. Die ge¬ 
setzliche Bestimmung lautet klipp und klar: Bei Arbeits¬ 
unfähigkeit hat der Versicherte Anspruch auf Kranken¬ 
geld. Die Arbeitsunfähigkeit im Einzelfalle festzustellen, 
insbesondere den Beginn, die Dauer und das Aufhören ist 
ein sehr vielgestaltiger und schwieriger Vorgang. Die Gul- 
achtertätigkeit des Kassenarztes ist eine der unangenehm¬ 
sten, undankbarsten und verantwortungsvollsten Berufs¬ 
tätigkeiten des Kassenarztes. Dadurch wird ihm sozusagen 
der Schlüssel ausgeliefert zu mehr als der Hälfte der Gesamt¬ 
ausgaben der KV. Es hat sich gar bald ergeben, daß der 
Krankengeldbezug für manche einen Anreiz bietet, das¬ 
selbe auch dann zu beziehen, wenn die strengen gesetz¬ 
lichen Voraussetzungen nicht zutreffen. Andererseits sind 
im Gesetze, den Durchführungsbestimmungen und in den 
gerichtlichen Entscheidungen diesbezüglich recht weile 
Grenzen gezogen. Der Versicherte hat Anspruch auf den 
Bezug, solange als durch Arbeit in irgendeiner Art eine 
Gefährdung der Gesundung stattfinden könnte. Dies ge¬ 
währt der Auslegung einen breiten Spielraum und macht 
es dem Kassenarzt beinahe unmöglich, den Versicherten 
gegen seinen Willen gesundzuschreiben. Daß er sich im 
Zweifelställe im Bewußtsein seiner Verantwortung für 
die mildere Auffassung entscheidet, ist bei einem sozial 
empfindenden Arzt selbstredend. Man ist aber gleich mit 
dem Vorwurf bei der Hand, daß der Kassenarzt, um sich 
die Kundschaft zu erhalten, wider seine Ueberzeugung 
entgegenkommt. Man kann den Versicherten zu Zeiten 
als einen Menschen bezeichnen, bei dem die ständige Er¬ 
zeugung des Gesundheitsbewußtseins nicht immer richtig 
erfolgt. Es geben hierbei eher den Ausschlag nicht die: 
aus der Vorstellung krank zu sein kommenden Zustände, 
sondern die aus der Tatsache versichert zu sein stammen- 
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den Vorstellungen. Hier spielt das Gefühl und das Unter- 
bewußlsein eine Rolle, die in Widerspruch stehen zur 
mechanischen Definition der Arbeitsunfähigkeit im Ge¬ 
setze. Zwischen dieser Begriffsbestimmung und der 
Durchführung in der harten Wirklichkeit bestehen viele 
Unklarheiten; dies ist die Ursache der .Meinungsverschie¬ 
denheiten, die auf Rechnung des Kassenarztes gesetzt 
werden. Praktisch überwog gerade hier die individuelle 
Selbstsucht des Versicherten über die soziale Selbstzucht. 

Durch die SV. erhält das Kassenmitglied einen Rechts¬ 
anspruch auf einen arbeitslosen Geldbezug im Falle durch 
Krankheit hervorgerufener Arbeitsunfähigkeit. Fs ist 
nicht in Ordnung, aber psychologisch sehr begreiflich, 
wenn auch der Versuch unternommen wird, dieses mühe¬ 
lose Einkommen sich auch dann zu verschaffen, wenn die 
Voraussetzungen nicht voll gegeben sind, insbesondere 
in den Fällen erklärlich, wenn infolge wirtschaftlicher 
Not, die allerdings nicht durch Krankheit hervorgerufen 
wurde, dies die einzige Möglichkeit bietet, sich vor dem 
wirtschaftlichen Zusammenbruch zu schützen. Der 
Grundsatz der SV.. Sicherungen zu bieten gegen gesund¬ 
heitliche und wirtschaftliche Schäden, muß bei den nicht 
exakten Begriffen „Krankheit“ und „Arbeitsunfähigkeit“ 
zu Auswüchsen und Mißbräuchen führen. Das sollten ge¬ 
rade diejenigen, die auf dem Boden der materialistischen 
Geschichtsauffassung stehen, einsehen und verstehen. 
Allerdings ist es viel bequemer und politisch vorteilhafter, 
die Schuld auf die Aerzte abzuwälzen und sie voll verant¬ 
wortlich zu machen. 

Die SV. ist grundsätzlich auf Gegenseitigkeit auf- 
gebaut. in der Wirklichkeit kommt die selbstsüchtige 
Üeberlegung zu Wort. Dieselbe wird gesteigert durch die 
erhöhte Empfindlichkeit des wirklichen und vermeint¬ 
lichen Kranken und die Begehrlichkeit des Scheinkran¬ 
ken. Die Hochspannung des Versichernngsgedankens, die 
auf dem Marsche war und jetzt durch die Notverordnun¬ 
gen etwas geringer wurde, bildet auch zu Zeiten wirt¬ 
schaftlichen Niederganges wirtschaftliche Schwierig¬ 
keilen. Dann tritt der Fall ein, daß die Zahl der Mitglie¬ 
der infolge Arbeitslosigkeit sinkt, dadurch sowie infolge 
der geringeren Löhne die Beiträge geringer fließen, ande¬ 
rerseits die Ansprüche steigen, weil bei schlechter Wirt¬ 
schaft der Gesundheitszustand ungünstiger wird und die 
SV. zu einer Krisenversicherung wird. Dabei braucht sich 
der Versicherte in der entschiedenen Durchsetzung sei¬ 
ner wahren oder vermeintlichen Rechte keine Zurück¬ 
haltung aufzuerlegen. Es schadet seinem Ansehen nicht; 
die restlose Ausnützung aller Möglichkeiten gilt als er¬ 
laubt. als klug, ja als selbstverständlich. 

Die SV., wie sie gedacht war, setzt Menschen mit 
optimistischer Welt auf fassung voraus; der Kranke aber 
ist pessimistisch. Die SV. ist auf Gesunde zugeschnitten 
und für Kranke bestimmt. Durch die Krankheit verändert 
sich der Mensch; er wird anders in seinem Wesen, seiner 
Lebensauffassung, seinen Bedürfnissen. Der Kranke ist 
eigensinnig, denkt nur an sich und seine Krankheit, stellt 
aber an die Umwelt die höchsten Ansprüche. Sein Gel¬ 
tungstrieb ist herabgesetzt, aber schonungsbedürftig. Die 
Gleichheit läßt sich mit kranken Menschen nicht durch¬ 
führen, der Risikenausgleich wird durchbrochen. 

Das Gleichheitsstreben ist sozial, die Sucht nach PTn- 
gleichheit individuell. Der Kranke ist persönlich mehr 
auf seinen Vorteil bedacht als er Rücksicht nimmt auf die 
Gesamtheit. Als psychologisch beherrschendem Faktor 
stellt sich beim Kranken Mißtrauen gegen alle ein, das 
sich in erster Linie auf den Arzt überträgt. Die SV. ist 
auf Rücksicht aufgebaut; von einem Menschen, dessen 
gesundheitliches Gleichgewicht gestört ist und der vor 
dem wirtschaftlichen Nichts steht, kann man keine Rück¬ 
sicht verlangen, ln dieser Gegenüberstellung liegt der 
psychologische Fehler der KV. 

Die Aerzte waren auf die neuen und schwierigen Auf¬ 
gaben, welche ihnen die SV. stellte, weder vorbereitet 
noch denselben gewachsen; sie unterschätzten die Ver¬ 
änderungen und Schwierigkeiten. In den ersten zwei 
Jahrzehnten der Durchführung der SV. trat gleichzeitig 
ein Umschwung in der Medizin ein, der eine Umstellung 
in vielen Belangen der Heilbehandlung zur Folge hatte 
und die volle Aufmerksamkeit des Arztes in Anspruch 
nahm. Zur Zeit der Einführung der SV. in der Ueber- 
gangszeit und auch heute ist die Medizin nicht so mecha¬ 
nisch und exakt, weder in der Diagnose und Behandlung 
noch in der Begutachtung, um die materialistisch und 
mechanisch vorgesehene und durchgeführte SV. rei¬ 
bungslos zu erledigen. Die Aerzte haben es mit relativen 
Begriffen zu tun und müssen exakte Anordnungen ertei¬ 
len und bestimmte Entscheidungen treffen, eine beinahe 
unlösbare Aufgabe. Die Medizin ist keine rein mechani¬ 
sche Betätigung, sie kann aber auch nur psychologisch 
eingestellt nicht restlos befriedigen. Durch die Verbin¬ 
dung der SV. mit der Volkswirtschaft wurde die glatte 
Erfüllung der ärztlichen Aufgaben weiter erschwert. Die 
Wirtschaft denkt materiell, die Probleme der Medizin 
sind gleichzeitig materiell und ideell. Die aktive Autori¬ 
tät des Arztes hat durch die KV. Schaden gelitten, trotz¬ 
dem ihm viel weitergehende Pflichten und Leistungen zu¬ 
gemutet werden. Das Gleichgewicht zwischen Geltungs¬ 
trieb und Schutzbedürfnis ist gestört. Er kann bei dem 
besten Willen nicht alle Ansprüche erfüllen, weder die 
berechtigten noch weniger die begehrlichen. Dies mindert 
sein Selbstvertrauen; andererseits werden an die Sicher¬ 
heit seines Auftretens die höchsten Anforderungen ge¬ 
stellt. Er muß daher zur Flucht in die äußere Bestimmt¬ 
heit greifen bei innerer Unsicherheit. 

Durch die SV. wurde die Behandlungsbedürftigkeit 
gesteigert, so daß die Kassenärzte viel größeren Zuspruch 
hatten. Es handelt sich dabei viel mehr als früher um Er¬ 
krankungen leichterer Art, sogenannte Bagatellfälle. Dies 
minderte das Verantwortungsbewußtsein und verleitete 
manchmal zu Oberflächlichkeit. Andererseits konnte sich 
der Arzt nicht darauf verlassen, daß die angegebenen Be¬ 
schwerden zuverlässig sind. Dadurch wurde die Unter¬ 
suchung umständlicher. Die Diagnose „nichtkrank“ ist 
die schwierigste. Die Lage gestaltete sich schwieriger, 
weil die Aerzte unter nicht angemessenen Bedingungen 
zur Kassentätigkeit zugezogen wurden und die Bezahlung 
unzureichend war. Anfangs in Unkenntnis des Umfanges 
der kassenärztlichen Tätigkeit, später mit Bedacht, weil 
man unterdessen erfahren hatte, daß Aerzte um jeden 
Preis zu haben waren. Die weitere Folge hiervon war 
Vielgeschäftigk'eit und Massenbehandlung (Kassenlöwen). 
Dies befriedigte weder den Arzt noch den Kranken, ge¬ 
nügte höchstens den Begehrlichen in beiden Lagern und 
machte Kontrolle nötig. Dadurch wurde eine neue, bis¬ 
her ungekannte Einrichtung in die ärztliche Behandlung 
getragen, welche die Unbefangenheit des Arztes herab¬ 
setzte und die Gegenseitigkeit weiter minderte. 

Unangenehm verschärft wurde der Zustand durch 
die Gütachterlätigkeit; dadurch erhielt die Berufsaus¬ 
übung einen wesensfremden Zug. Früher war der Arzt 
Retter und Helfer; jetzt wurde er auch Seheckschreiber, 
übte also eine ausgesprochen kaufmännische Tätigkeit 
aus. Gerade diese Betätigung hat viel zur Bürokratisie¬ 
rung der Kassenärzte beigetragen, und der Kasseharzt 
kam trotzdem aus den Skrupeln und Reibungen nicht 
heraus. Die Arbeitsunfähigkeit wurde als objektiver, so¬ 
zusagen mathematisch feststellbarer Begriff in das Gesetz 
mitaufgenommen; diese Annahme traf aber in Wirklich¬ 
keit nicht zu. Hier klaffte eine breite Schlucht zwischen 
Theorie und Praxis. Auch dieser Widerspruch wurde 
auf dem Rücken der Aerzte ausgetragen. 

Dabei war der Arzt auf sich allein angewiesen. Eine 
einheitliche Organisation, die sich der gemeinsamen Be- 
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lange angenommen und sich schützend vor den einzel¬ 
nen Arzt gestellt hätte, bestand damals nicht. So mußte 
der Kassenarzt gegenüber den planmäßigen sozialen Ge¬ 
meinsamkeiten den kürzeren ziehen. Diesem Uebelstand 
wurde erst abgeholfen, als die Zustände unerträglich ge¬ 
worden und vieles, was verabsäumt, nicht mehr gulzu- 
machen war. Das Ziel des ärztlichen Zusammenschlusses 
war vor allem ein ideelles, die Erhaltung der Berufsfrei¬ 
heit, die seit Beginn der SV. gefährdet war, weiters die 
Besserung der wirtschaftlichen Lage der Kassenärzte. 
Dieses Ziel wurde mit den Mitteln erstrebt, welche die 
gewerkschaftlichen Arbeiterorganisationen im Kampfe 
um bessere Löhne mit Erfolg angewendet hatten. Aller¬ 
dings mußten erst psychische Hemmungen überwunden 
werden, weil die gewerkschaftlichen Kampfmittel bei 
Einsicht ihrer Notwendigkeit den bisherigen Anschauun¬ 
gen der Aerzte nicht entsprachen. Es gelang dank der 
Tüchtigkeit und Entschiedenheit des Anregers und Füh¬ 
rers (Hartmann), diesen Zwiespalt zu überwinden. Die 
Anfangserfolge waren bemerkenswert: Einführung der 
freien Arztwahl bei vielen Kassen, Besserung der Bezah¬ 
lung. Einfluß auf den Vertragsabschluß. Als Wesentliches, 
daß die zusammengeschlossene Aerzteschaft ein Faktor 
wurde, den man nicht unbeachtet beiseite liegen lassen 
konnte. Dies hielt bis zum Kriege an. Knapp vor dem 
Kriege gelang es den besser organisierten und gerissene¬ 
ren Gegenspielern, durch das sogenannte Berliner Ab¬ 
kommen den Einfluß der Aerzteorganisation zu schwä¬ 
chen. Nach dem Kriege wurde der Aerzteschaft zum 
Dank dafür, daß sie im Kriege durch aufopfernde Pflicht¬ 
erfüllung Hervorragendes geleistet und zur Zeit der In¬ 
flation. die KV. vor dem Zusammenbruch gerettet, indem 
sie die ärztliche Behandlung bei beinahe entwerteter Be¬ 
zahlung leistete, durch die erste Notverordnung 1923 wei¬ 
ter wehrlos gemacht. Die in der letzten Zeit erlassene II. 
und III. Notverordnung (1930, 1931) hat die Aerzteschaft 
entrechtet und unter Ausnahmebestimmungen gestellt. 

Es war das allgemeine Streben, abhängige, gefügige 
Aerzte in der SV. zur Verfügung zu haben; dies die Ur¬ 
sache der Unsicherheit der Stellung, der Rechtsunsicher¬ 
heit, der unzureichenden Bezahlung. Der freie Arzt soll 
wirtschaftlich verelenden, seelisch zermürbt werden. Ar- 
beitgeber und Arbeitnehmer vergessen, wenn es sich um 
Kassenärzte handelt, ihren gegensätzlichen Kassenstand- 
punkt und sind darin einig, daß der Kassenarzt in der 
Bezahlung kurz gehalten werden soll und in seiner Be¬ 
rufstätigkeit unter strenge Aufsicht zu stellen ist. 

Die Lage wird erschwert, weil unter den Aerzten, 
abgesehen von der parteipolitischen Einstellung, keine 
Einheitlichkeit besteht. Der Leipziger Aerzleverband 
wurde ja zur Erhaltung bzw. Durchsetzung der freien 
Arztwahl gegründet und ist dieser Losung treugeblieben. 

Wieweit ihm hierin die Aerzteschaft innerlich folgt, 
läßt sich nicht leicht feststellen. Liek hat sich früher 
gegen die freie Arztwahl ausgesprochen und ist für 
den staatsbeamteten Kassenarzt eingetreten. Stappert 
schreibt: ..Bei der freien Arztwahl läßt sich leben, beim 
beamteten Arzt auch.“ Eine freie Arztwahl, bei der der 
ärztliche Nachwuchs dauernd von der Kassenbetätigung 
ausgeschlossen ist, was in Deutschland seit Jahren der 
Fall ist und durch die Notverordnungen noch verschärft 
wird, ist unerträglich und unhaltbar. So paradox es klingt, 
sind im allgemeinen die Kassenmitglieder im Einzelfalle 
lür den freien Arzt. Das Subjektive und Individuelle jeder 
Krankheit gibt bei Bedarf dem Arzt, der persönlich an 
dem Kranken Anteil nimmt, den Vorzug vor dem Heil- 
beamten, für den er nur ein Fall und eine Nummer ist. 
Dies ist auch ein .Grund, warum die Kassen Verwaltungen 
nicht entschieden Front gegen die freie Arztwahl nehmen; 
allerdings sind sie mit ihren Vorbereitungen für Soziali¬ 
sierung des Heilarztes noch nicht fertig und halten sich 
auch deshalb vorläufig zurück. 

Bis dahin geht man gemäß dem Grundsatz „Teile 
und herrsche!“ unter sozialer Flagge gegen die Aerzte 
unsozial vor. Das Gesetz der Zahl ist gegen die Aerzte. 
Für die Berufsausübung sind wir zu viele, um parteipoliti¬ 
schen Einfluß zu gewinnen, viel zu wenige. Die Zeit eines 
gewaltigen wissenschaftlichen Aufschwunges, einer be¬ 
deutenden Erweiterung des beruflichen Betätigungsgebie¬ 
tes und kaum geahnter Heilerfolge bringt gleichzeitig ein 
Schwinden des Ansehens, drohenden Verlust der Selb¬ 
ständigkeit und wirtschaftlichen Niedergang. Bei allem 
guten Willen und dem Bestreben, sich den neuen Verhält¬ 
nissen anzupassen, können es die Aerzte, mit Ausnahme 
der Kranken, niemandem recht machen. Man steht ihren 
Wünschen, Forderungen und Bestrebungen verständnis¬ 
los gegenüber, sie werden immer einsamer. Ihre all- 
erarbeilete und wohlverdiente Stellung in der Gesellschaft 
haben sie verloren und sind ein Spielball der politischen 
Machtverhältnisse. Sie sind zu schwach, um eine entspre¬ 
chende Stellung zu erringen, ohne Mitbestimmung wird 
über die ärztliche Arbeitskraft unter unangemessenen 
Voraussetzungen und Bedingungen verfügt. Sie stehen 
zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll. In dem 
Aerztestand erfüllt sich die Tragik des Gegensatzes zwi¬ 
schen dem denkenden Menschen und der mechanisierten 
Arbeit. (Fortsetzung folgt.) 

Dauervertreter. 

Der Aerzleverband der Provinz Brandenburg e. V. 
hat an die Württembergische Aerzteorganisation auf An¬ 
frage in dieser Sache folgendes mitgeteilt: 

„Wir haben mit einem Anstellungsverlrage vom 
1. Januar 1931 ab vier Kollegen als Dauer Vertreter 
für die Aerzte unseres Verbandes verpflichtet, die sich 
dieser Einrichtung angeschlossen haben, und es herrscht 
dauernd eine so rege Nachfrage nach ihnen, daß wir am 
1. April 1931 einen fünften Kollegen einstellen müssen. 
Das ist begreiflich, da etwa 100 Kollegen Mitglieder die¬ 
ser Vertretungsgemeinschaft geworden sind, zu deren 
Verwaltungskosten sie 1 M. monatlich beitragen. Bisher 
übertraf die Nachfrage bei weitem das Angebot, so daß 
wir uns wiederholt um Aushilfskräfte für dringende Fälle 
bemühen mußten. 

Die Auswahl unter den über 100 Bewerbern erleich¬ 
terten wir uns durch Ziehung einer Altersgrenze nach 
unten wie nach oben sowie durch Forderung ausreichen¬ 
der Erfahrung in Geburtshilfe einschließlich Aborl- 
behandlung, Röntgenfümlesen, Führerschein und Ver- 
tretertätigkeil außerhalb der Großstadt. War diesen For¬ 
derungen genügt, so verlangten wir Zeugnisse und frag¬ 
ten vorher vertretene Kollegen an, ob sie den Vertreter 
wieder nehmen würden, wras gelegentlich trotz guten 
Zeugnisses verneint wurde. 

Haftpflicht- und Unfallversicherung übernahm der 
Verband. Die Abrechnung wird dem Vertretenen grund¬ 
sätzlich dadurch abgenommen, daß sein Verein uns die 
Zahl der Vertretungstage mitteilt und an uns 20 M. für 
den Tag zahlt. Alle Klagen und Beschwerden gehen über 
unsere Geschäftsstelle, und nach Abschluß der Vertre¬ 
tung hat uns der Vertretene einen Fragebogen ausgefüllt 
zu übersenden. 

Urlaub für den Vertreter haben wir nicht vorgesehen, 
weil wir auf Zwischenschaltung arbeitsfreier Zeit in den 
Monaten rechneten, in denen weniger gereist wird. Diese 
Annahme scheint sich als irrig zu erweisen, so daß wir 
den Vertretern möglichst einige Tage Pause nach Ablauf 
einer längeren Vertretung gönnen. 

Die Dauer der Einrichtung gestattet ein abschließen¬ 
des Urteil kaum; doch glauben wir, daß Vertreter und 
Vertretene im allgemeinen zufrieden sind ungehalten 
sind natürlich die unversorgt bleibenden Kollegen. Den 
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Hauptvorteil sehen wir darin, daß wir die Vertreter genau 
kennenlernen, und daß sie sich aus Furcht, entlassen 
zu werden, unsere Wünsche zu erfüllen bemühen. Der 
Hauptmangel ist, daß nicht einer allen gefällt, doch haftet 
dieser ja auch der freien Auswahl aus mehreren Bewer¬ 
bern an und wird sich bei keinem System vermeiden, 
lassen.“ 

Anmerkung der SchriflleiUing: Es wäre sehr er¬ 
wünscht, wenn die Herren Kollegen zu dieser wichtigen 
Frage Stellung nehmen würden. 

Aerztestand im deutschen Wirtschaftsleben. 

A us de n E r h ebunge n des Statist. Reichsam tes. 

Das Statistische Rcichsamt befaßte sich bei seinen 
Erhebungen bisher nicht mit den freien Berufen, und es 
ist jetzt das erstemal, daß Zah 1 enanga 1)en über den 
A e r z t es l a n d veröffentlicht werden. Diese Angaben be¬ 
ziehen sich auf den Umsatz der Aerzte im Deutschen 
Reiche und geben somit ein Bild von der großen volks¬ 
wirtschaftlichen Bedeutung auch der freien Be¬ 
rufe. Die Erhebungen stellen fest, daß der Umsatz der 
Aerzte im Jahre. 1927 rund 5-10 Millionen Mark be¬ 
trug, dabei wurden in diesem Jahre im ganzen Reiche 
34803 Aerzlc gezählt. Sie hatten eine Umsatzsteuer von 
rund 1700 Millionen Mark aufzubringen, d. h. der steuer¬ 
pflichtige Umsatz betrug etwa 230 Millionen Mark. Im 
Vergleich zu dem Gesamtumsatz von 540 Millionen Mark 
bedeutet das, daß etwa 57 Proz. oder 310 Millionen Mark 
steuerfrei waren. Dieser steuerfreie Umsatz bezieht sich 
in erster Linie auf die Krankenkassen, die nament¬ 
lich in den Industriebezirken einen beträchtlichen Um¬ 
satz aufweisen. 

Interessant ist die Verteilung des Umsatzes. 
Eis sind nur sehr wenige Einzelümsätze der Aerzte, die 
über 20000 M. hinausgehen. Etwa 000 Aerzte hatten einen 
Umsatz, der höher war als 50000 M., und nur 140 einen 
solchen von mehr als 100000 M. Es ist erklärlich, daß die 
großen Umsätze nur in Großstädten erzielt wurden, und 
zwar in Berlin, Dresden, Hamburg und M ü neben, dort 
gab es sogar Aerzte. die Umsätze von über 100000 
M arker zi el l e n. Demgegenüber gab cs rund 000 Aerzte, 
deren Umsatz nicht einmal 5000 M. überschritt. 

Nach den statistischen Erhebungen ergibt sich für 
den Aerzteberuf ein Durchschnittsumsalz von rund 
15000 M. Gemessen an anderen Berufen, besonders an 
den Gewerben, ist das sehr minimal. Im Bäckereigewerbe 
z. B. ist der Durchschnittsumsatz rund 20000 M., im Flei¬ 
schergewerbe sogar rund 55000 M. Rechtsanwälte und 
Notare haben einen Durchsehnittsumsatz von rund 
24000 M., Apotheker einen solchen von rund 60000 M. 
Diese Durchschnittsumsätze, besonders die der Aerzte, 
sind jedoch nicht in jeder Gegend gleich. In Ost¬ 
preußen z. B. ist der Umsatz 12776 M., in Schaumburg¬ 
läppe 22200 M., in Wiesbaden 11836 M. und in Ludwigs¬ 
hafen beispielsweise 27273 M. Mitteldeutschland und 
Westdeutschland erzielen im allgemeinen höhere Durch¬ 
schnittsumsätze als das Gebiet östlich der Elbe und süd¬ 
lich des Mains. Von den Städten stehen hinsichtlich des 
Durchschnitts an der Spitze Ludwigshafen, Oberhausen, 
Hamborn, Mülheim und Plauen, die geringsten Durch¬ 
schnitte aber weisen Wiesbaden, Köln, Hindenburg, 
Berlin und München auf. In Wiesbaden kommen auf 
10000 Einwohner 17 Aerzte, in München 14, in Berlin 
10, während in Hamborn auf die gleiche Anzahl Ein¬ 
wohner nur 3 und in Ludwigshafen nur 5 Aerzte kommen. 

Eine Beteiligung des Versicherten an den Arzneikosten 
findet nicht statt, wenn der Versicherte auf Anordnung 
der Krankenkasse in einem Krankenhause behandelt wird. 

Ein Oberversicherungsamt halte angefragt, ob §182a 
der RVO. in der Fassung der Verordnung des Reichsprä¬ 
sidenten zur Behebung finanzieller, wirtschaftlicher und 
sozialer Notstände vom 26. Juli 1930 (RGBl. I, S. 311) 
dann Anwendung finde, wenn ein Versicherter auf Anord¬ 
nung der Krankenkasse in einem Krankenhause behan¬ 
delt werde. Das OVA. hielt in diesem Falle die Vorschrift 
für nicht anwendbar, weil nicht der Versicherte, sondern 
das Krankenhaus die Arznei-, Heil- und Stärkungsmittel 
abnehme und die Kosten dafür den Krankenkassen un¬ 
mittelbar in Rechnung stelle. 

Der Reichs arbeitsminister ist in einem Erlaß 
vom 5. Dezember 1930 (Ha 11685/30) dieser Auffassung 
beigetreten, die sich mit dem Bescheid des Preußi¬ 
schen Ministers f ü r Volks w o h 1 f a h r t vom 
20. Dezember 1930 deckt. 

(Die Ersatzkasse 1931, Nr. 1.) 

Zusammenfassung von Arbeitslosenversicherung, 

KrisenfUrsorge und Wohlfahrtserwerbslosen. 

Bkk. Der Deutsche Städtetag hielt am 29. April in 
Berlin eine Vorstandssitzung ab. die sich mit Fragen der 
Wohlfahrtspflege befaßte. Das Problem der Wohl¬ 
fahrtserwerbslosen spielte dabei in den Verhand¬ 
lungen eine besondere Rolle, weil die gemeindlichen 
Haushalte durch die Weigerung des Reiches, den Städten 
Zuschüsse für diesen Zweck zu geben, dauernd gestört 
bleiben. 

Von der heutigen Lage aus gesehen sind aber noch 
ein paar besondere Bemerkungen zu diesem Kapitel am 
Platze. In den ersten Tagen des April konnte man allent¬ 
halben lesen, daß nach den Berichten der Landesarbeits- 
ämter eine zum Teil erhebliche Entlastung des Arbeits¬ 
marktes eingetreten sei. Bei näherem Zusehen muß man 
diese Berichte mit größter Vorsicht entgegennehmen, da 
sie zum Teil die wirklichen Verhältnisse gar nicht treffen. 
Es ist schon erklärlich, daß bei der Reichsanstalt infolge 
der Aussteuerung der K r i s e n f ü r s o r g e e m p f ä n - 
ger eine ganz erhebliche Entlastung festgestellt werden 
konnte, da diese am 28. März aus der Krisenfürsorge aus¬ 
schieden, also bei der am 31. März stattgefundenen Zäh¬ 
lung nicht mehr als in der Krisenfürsorge befindlich ge¬ 
zählt wurden. Aber auch bei der am gleichen Tage 
vorgenommenen Feststellung der Wohlfahrtserwerbs¬ 
losenziffer wurden diese Ausgesteuerten, da sie an diesem 
Tage noch nicht von der Wohlfahrtsfürsorge betreut wur¬ 
den, nicht mitgezählt, so daß die am 1. April vorlie¬ 
gende Statistik ein völlig falsches Bild ergibt. 
Mag die Reichsanstalt durch den Ablauf der Fristen 
in der Krisenfürsorge eine merkliche Entlastung er¬ 
fahren haben, die Zahl der Wohlfahrtserwerbs¬ 
losen ist in gleichem Maße gestiegen, ohne daß 
dies bei der Zählung am 1. April beachtet worden wäre. 
Erst die nächsten Statistiken am Ende des April wer¬ 
den ergeben, wie es damit in Wirklichkeit steht. Eins 
aber hat die festgestellte Tatsache erneut erwiesen: die 
Notwendigkeil der Z u s a m m e n f a s s u n g von Arbeits¬ 
losenversicherung, Krisenfürsorge und Betreuung der 
Wohlfahrtserwerbslosen. Schon rein finanzielle Gesichts¬ 
punkte fordern eine alsbaldige Lösung des Problems, von 
der das Wohl und Wehe vieler Gemeinden um so mehr 
abhängt, als sie nicht nur nicht an der behaupteten Ent¬ 
lastung des Arbeitsmarktes Anteil haben, sondern sogar 
durch den erwähnten Ablauf der Fristen in der Krisen¬ 
fürsorge ganz erheblich mehr belastet worden sind. Deutsche, kauft deutsche Waren! 
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Bayerische Landesärztekammer. 

Mitgliederbewegung bei den ärztlichen Bezirksver¬ 
einen Bayerns: 

A. Niedergelassen: 

1. Dr. Oskar Reichard, geb. 1905, appr. 1930, als prakt. 
Arzt in Müggendorf, BA. Ebermannsladl. im Januar 
1931. 

2. Dr. Karl Hagen, geb. 1901, appr. 1927, als prakt. Arzt 
in Mühlhausen, BA. Höchstadt a. d.A., im Februar 1931. 

3. Dr. Ed. Bulle, geb. 1892, appr. 1919, als prakt. Arzt 
in Solln, BA. München, im März 1931. 

1. Dr. Karla Eichhorn, geb. 1899, appr. 1920, als Ass.- 
Aerztin in Eglfing, BA. München, im Februar 1931. 

5. Dr. Hans Engelhardt, geb. 1892, appr. 1928, als 
prakt. Arzt in Allach, BA. München, im Februar 
1931. 

(i. Dr. Adolf Nagel, geb. 1888, appr. 1913, als Pol.-Med.- 
Rat in Fürstenfeldbruck, BA. München, im Januar 
1931. 

7. Dr. Walter Stitzinger, geb. 1895, appr. 1913, als Vo¬ 
lontärarzt in Pasing, BA. München, im März 1931. 

8. Dr. Rudolf Syller, geb. 1895, appr. 1923, als Facharzt 
für Chirurgie und Frauenkrankheiten in Neumarkt 
i. d. Opf. am 7. März 1931. 

9. Dr. Joseph Baumeister, geb. 1893, appr. 1921. als 
prakt. Arzt in Augsburg am 1. März 1931. 

10. Dr. Friedrich Schindler, geh. 1905, appr. 1930, als 
prakt. Arzt in Augsburg am 1. Februar 1931. 

11. Dr. Hermann Sixt, geb. 1896, appr. 1922, als Fach¬ 
arzt für Chirurgie in Augsburg am 20. Februar 1931. 

12. Dr. Georg Zeitler, geb. 1900, appr. 1927, als Facharzt 
für innere Medizin am 31. März 1931. 

13. Dr. Hermann Pfannmüller, geb. 1886, appr. 1912, als 
Med.-Rat in Kaufbeuren am 31. März 1931. 

TI. Dr. Lothar Gärtner, als Assistenzarzt in Kaufbeuren 
am 1. Januar 1931. 

15. Dr. Georg Egger, geb. 1885, appr. 1912, als prakt. 
Arzt in Mellrichstadt am 1. Januar 1931. 

16. Dr. Eugen Dorner, geb. 1900, appr. 1925, als prakt. 
Arzt in Bad Tölz am 1. Januar 1931. 

17. Dr. Franz Limbourg, geb. 1900, appr. 1926, als Fach¬ 
arzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten in 
Würzburg im März 1931. 

18. Dr. Ferdinand Lebermann, geb. 1899, appr. 1921, als 
Facharzt für innere Krankheiten in Würzburg im 
März 1931. 

B. Verzogen: 

1. Dr. Eugen Dorner, geb. 1900, appr. 1925, von Ober¬ 
menzing nach Bad Tölz am 1. Januar 1931. 

2. Dr. Paul Schneider, geb. 1881, appr. 1905, von Solln 
nach Tiefenort a. d. Werra am 31. März 1931. 

3. Dr. Rainer Neher, geb. 1902, appr. 1927, von Plan¬ 
egg ngch München am 19. Januar 1931. 

4. Dr. Ernst Bach, geb. 1899, appr. 1925, von Augsburg 
nach München am 31. März 1931. 

5. Dr. Stephan Kirchholz von Neustadt a. d. H. nach 
Frankfurt a. M. am 31. März 1931. 

6. San.-Rat Dr. Karl von Heinleth, appr. 1890, von Bad 
Reichenhall nach Frasdorf, BA. Rosenheim, am 
31. März 1931. 

7. Dr. Max von Kremplhuber von Egglham nach Wur- 
mannsquick, BA. Eggen fehlen, im Februar 1931. 

8. Dr. Gustav Diruff von Wurmannsquick nach Fggl- 
ham, BA. Pfarrkirchen, im Februar 1931. 

9. Dr. Karl Kümmeth, geb. 1887, appr. 1914, von Mell¬ 
richstadt nach Wunsiedel am 1. Januar 1931. 

10. Dr. August Schröfl, appr. 1899, von Gemünden nach 
Rosenheim am 31. März 1931. 

11. Dr. Kurt Migeod, geb. 1893, appr. 1922, von Bad Tölz 
nach Berlin am 1. Januar 1931. 

12. Dr. Gallus Bauer, geb. 1880, appr. 1906, von Würz¬ 
burg nach Bad Nauheim am 30. März 1931. 

C. Gestorben: 

1. Dr. Joseph von Sehleiss, geb. 1872, appr. 1899, in Fgl- 
fing b. München am 19. März 1931. 

2. Dr, Anton Scheiter, geb. 1875, appr. 1902, in Ober¬ 
menzing, BA. München, am 8. April 1931. 

3. Dr. Theodor Müller, geb. 1882, appr. 1908, in Augs¬ 
burg am 27. Januar 1931. 

!. Dr. Heinrich Bollenhagen, geb. 1872, appr. 1895, in 
Würzburg am 20. Februar 1931. 

D. In den Ruhestand getreten: 
1. Dr. Jakob Stuhlberger, geb. 1867, appr. 1898, in 

Dachau, BA. München. 
2. Dr. Adam Hofmann, geb. 1860, appr. 1893, in Würz¬ 

burg. _ 

Vereinsnachrichten. 
(Originalbericht der Bayerischen Aerztezeitung.) 

Aerztlicher Bezirksverein Weilheim-Landsberg-Schongau. 

(Sitzung am 22. April in Weilhcim.) 
Vorsitz: Sanitätsrat Dr. Stöberl. 
Im ersten Teile der Versammlung berichtet Herr 

Dr. Ruber (München) über die „Bayerische Aerzlever- 
sorgung“ in ausführlichem Vortrage. Für die wertvolle 
Aufklärung dankt der Vorsitzende dem Redner bestens. 

Im zweiten Teil wird zunächst der Antrag Dr. Du- 
pre (Frankental) zur Abstimmung gestellt. Der Antrag 
wird abgelehnt. 

Unter dem Punkte „Verschiedenes“ folgen Erörte¬ 
rungen über die Beiträge zum Bezirksverein und zum 
Deutschen Aerzlebund, weiterhin über das neue Betäu- 
hungsmi ttelgesetz. 

Schluß der Sitzung 161/, Uhr. I Ilgen. 

Aerztlicher Bezirksverein Hof. 

(Sitzung vom 18. April. — Referat über den Stand der 
Aerztlichen Pensionsversicherung.) 

Auf Anregung des Aerztlichen Bezirksvereins Hof 
und dank dem Entgegenkommen der Bayerischen Aerzte- 
versorgung erstattete Herr Regierungsrat Dr. Luber 
(München) vor einer zahlreich besuchten Aerzteversamm- 
lung, der auch die Tierärzte und Zahnärzte des Bezirkes 
Hof beiwohnten, ein ausführliches Referat über den 
gegenwärtigen Stand der Aerztlichen Pensionsversiche¬ 
rung. In übersichtlicher Gliederung des Stoffes gab der 
Vortragende über alle aus der Pensionsversicherung er¬ 
wachsenden Ansprüche genaue Aufschlüsse, die um so 
beachtlicher sind, als es bisher an einer zusammenfassen¬ 
den Darlegung aller Belange dieser Anstalt mangelte. Das 
vom Referenten in Aussicht gestellte baldige Erscheinen 
kommentierter Satzungen der Aerztlichen Pensionsver¬ 
sicherung, mit denen alle Aerzte beliefert werden sollen, 
ist darum besonders zu begrüßen. — Aus den Erläuterun¬ 
gen über die verschiedenen Verwaltungs- und Leistungs¬ 
fragen der Versicherungsanstalt darf mit Befriedigung 
entnommen werden, daß die Aerztliche Pensionsversiche¬ 
rung in der Lage ist, die bayerische Aerzteschaft jetzt 
wie künftig in allen vorkommenden Fällen vor Not zu 
schützen. Es muß indes betont werden, daß dies nur mög¬ 
lich ist und bleibt bei gewissenhafter Erfüllung der Bei- 
tragspflichl aller Aerzte durch regelmäßige und pünkt¬ 
liche Abführung der 7 Prozent des Reineinkommens, 
worunter das gesamte Privat- und Kasseneiukommen 
nach Abzug der Werbungskosten zu verstehen ist. So 
empfindlich sich die allgemeine steuerliche Belastung 
auch des Aerzlestandes sich auswirkt, so muß doch an 
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dieser. Aufgabe l'cslgchallen werden, wenn anders der 
Zweck der Aerzllichen l’ensionsversicherung erfüllt wer¬ 
den soll. Es läge im Interesse aller bayerischen Bezirks- 
vereinc, lunliehsL häufig von der Bereitwilligkeit der Ver¬ 
sicherungsanstalt zur Erstattung aufklärender Referate 
Gebrauch zu machen, wie denn auch der Aerzlliehe ße- 
zirksverein Hof das Referat des Herrn l)r. Luber bei¬ 
fällig und mit Dank aufgenommen hat. Seiffert. 

Bekanntmachung. 

Der Zulassungsausschuß im Bezirke des Slädt. und 
Slaall. Versicherungsamts Nürnberg hat in seiner Sit¬ 
zung vom 8. April einstimmig beschlossen, 
1. den prakl. Arzt Dr. Egerer in Nürnberg, Katzwanger- 

straßc 80, auf die Bahnarztstelle im Bezirke 15 in 
Nürnberg; 

2. den prakl. Arzt Dr. Heinz Schauwecker in Nürn¬ 
berg. Gothaer Straße 1. auf die Bahnarztstelle im Be¬ 
zirke 12 in Nürnberg zuzulassen. 

Des weiteren werden innerhalb der Normalzahl zur 
Kassenpraxis zugelassen: 
3. der Facharzt für Chirurgie und Orthopädie Dr. Frd 

Bauer II in Nürnberg, Chlandstraße 20, und 
1. der Facharzt für Nervenkrankheiten Dr. Robert 

Odenwald in Nürnberg, Obstgasse 2. 
Die Gesuche der übrigen um Zulassung zur Kassen¬ 

praxis in Nürnberg sich bewerbenden und im Arzlregi- 
slcr eingetragenen Aerzle mußten, obwohl die allgemei¬ 
nen lür die Zulassung gellenden Voraussetzungen erfüllt 
waren, abgelehnl werden, da nach den für die Auswahl 
der zuzulassenden Aerzte gemäß § 51 der Zulassungsord¬ 
nung vom 24. April 1929 geltenden besonderen Bestim¬ 
mungen die vorgenannten Aerzte aus der Zahl der vor¬ 
handenen Bewerber zunächst zuzulassen waren. 

Gemäß § 37 der Zulassungsordnung wird dies mit 
dem Bemerken bekanntgemacht, daß den beteiligten 
Krankenkassen und den hiernach nicht zugelassenen 
Aerzten gegen diese Beschlüsse das Recht der Berufung 
zum Schiedsaml bei dem besonderen Oberversicherungs- 
aml bei der Reichsbahndirektion München für die Be¬ 
schlüsse 1 und 2 und zum Schiedsamt beim Bayerischen 
Oberversicherungsaml Nürnberg für die Beschlüsse 
Nr. 3 und 1 zusteht. Die Berufung der nichlzugelassenen 
Aerzte kann sich jedoch nicht gegen die Zulassung der 
vorgenannten Aerzte, sondern nur gegen die eigene Nicht¬ 
zulassung wenden; aufschiebende Wirkung hinsichtlich 
der Ausübung der Kassenpraxis durch die zugelassenen 
Aerzte kommt der Berufung nur dann zu. wenn auch 
seitens der beteiligten Krankenkassen Berufung zum 
Schiedsaml eingelegt wird. 

(Vgl. „Entscheidungen des Reichsschiedsamts“ Nr. 27 
vom 19. November 1926, „Amtliche Nachrichten“ S. 501, 
„Entscheidungen des Bayer. Landesschiedsamts“ Nr. 11 
11 26 vom 17. Februar 1927.) 

Eine etwaige Berufung ist in vierfacher Ausfertigung 
gemäß g 368 m Abs. 2 RVO. binnen einer Woche schrift¬ 
lich oder mündlich gegen die Beschlüsse Nr. 1 und 2 
beim Schiedsamt beim besonderen Oberversicherungsamt 
der Reichsbaiindirektion München, Arnulfstraße 19, und 
gegen die Beschlüsse Nr. 3 und I beim Schiedsamt beim 
Bayer. Oberversicherungsaml Nürnberg, Weintrauben¬ 
gasse, einzureichen. 

Die Berufungsfrist beginnt gemäß § 37 der Zulas¬ 
sungsordnung eine Woche nach dem Tage der Ausgabe 
dieser Nummer der „Bayer. Aerztezeitung“. 

Nürnberg, den 16. April 1931. 

Der Vorsitzende des Zulassungsausschusses im Bezirke 
des Slädt. und Slaatl. Versicherungsamts Nürnberg. 

B er g ho f er. 

Bekanntmachung der Regierung von Unterfranken und 

Aschatfenburg, K. d. I., vom 21. April 1931 Nr. 1322 b 42 

zum Vollzug des Luftverkehrsgesetzes. 

Als amtlich anerkannte ärztliche Sachverständige ^ 
nach der RV. über Luftverkehr vom 19. Juli 1930 § 17 
Ziff. 1 wurden für den Regierungsbezirk Unterfranken 
und Aschaffenburg bestellt: 1. Dr. Markert, prakl. Arzt 
am Städt. Krankenhaus in Schweinfurt; 2. Dr. Söller. 
Polizeimedizinalral in Würzburg. 1. V.: Haack. 

Amtliche Nachrichten. 

Dienstesnacbrichien. 

Vom 1. Mai an wird der prakl. Arzt Dr. Rudolf Sim-|/ 
met in Pfaffenhausen (BA. Mindelheim) .zum Bezirks¬ 
arzte für den Verwaltungsbezirk Laufen (Oberbayern 
in etatmäßiger Eigenschaft ernannt. 

Vom 1. Mai 1931 an wird der Vertragsarzt der Kreis- 
Heil- und Pflegeanslall Eglfing-Haar Dr. Herrn. Nadler 
als Assistenzarzt an dieser Anstalt in nichtetalmäßiger 
Eigenschaft angestellt. 

Arzneimittelkommission München 

maßgebend für sämtliche Kassen, deren Verbandssilz 
München ist). 

Den Herren Kollegen diene zur gefälligen Kcnnlnis- 
nahme: 

In den letzten beiden Jahren hat die Diphtherie ein 
bösartigeres Wesen angenommen als in langen voraus¬ 
gegangenen Jahren. Es ist daher die Verordnung höherer 
Dosen des Diphlherieheilserums angezeigl. Wichtig ist, 
daß sofort nach begründetem Verdacht auf Vorliegen 
einer Diphtherie das Diphtherieheilserum intramuskulär 
verwendet wird, und zwar: 

für anscheinend einfache Erkrankungen 6000 A.E. 
für schwere Fälle. 10000-20000 A.E. 
bei sehr schweren Fällen kann eine Er¬ 

höhung dieser Dosis noch notwendig 
werden, gegebenenfalls bis zu .... 40000 A.E. 
Auch die Serbien sind zur Verordnung zugelassen. 
Es wird empfohlen, die hochwertigen Sera (das neue 

lOOÖfache) zu verwenden, 
a) P f e r d e s e r u m: 

ohne Umsaizst.uer 

Ampulle Nr. VI T 6 ccm = 6000 A.E. = RM. 9.40 
Senile Nr. VI T 6 ccm — 6000 A.E. — RM. 9.75 
Ampulle Nr VIII T 8 ccm = 8000 A.E. = RM. 12.40 
Senile Nr. VIII T 8 ccm = 8000 A.E. = RM. 12.75 
Ampulle Nr. X T 10 ccm -■ 10000 A.E. — RM. 15.20 
Serüle Nr. X T 10 ccm = 10000 A.E. = RM. 15.45 
Ampulle Nr. XX T 20 ccm = 20000 A.E. = RM. 29.55 
Serüle nicht hergestellt; 

gegebenenfalls 2000fach: 
Ampulle Nr. X C 10 ccm = 20000 A.E. = RM. 30.40 

gereinigt und konzentriert 
Serüle Nr. X C 10 ccm = 20000 A.E. = RM. 30.75 

gereinigt und konzentriert 

b) Rinderserum (prophylaktische Impfungen): 
Ampulle II R 10 ccm = 1000 A.E. = RM. 2.10. 
Auch hier kann gegebenenfalls die Serüle mit der 

gleichen Bezeichnung verwendet werden. 
Die alle Dosierung 100- und 500fach mit den un¬ 

zweckmäßig hohen Serummengen kann unerwünschte 
Nebenerscheinungen hervorrufen: 

S e r u m k r an k h e i t: 
a) Akute, schwere Reaktion: Koffein, Kampfer, 

Atropin; besonders empfehlenswert: Adrenalin 1 ccm 



Für die bayerifdie Aerztefdiaft 
wurde mit dem Norddeutfchen Lloyd Bremen eine Ver¬ 
einbarung getroffen für eine besonders ermäßigte 

Nordkapfahrt 
mit dem beliebten Doppelsdirauben-Paffagierdampfer 

„SIERRA CORDOBA“ 

vom 6. bis 24. August 1931 

von Bremen nach Eidfjord (Maabödal, Vöringfos), 
Stryn (Tystigen-Gletscher), Merok (Djupvandshütte), 
Holandsfjord (Svartisengletscher), Lyngseidet (Be¬ 
such eines Lappenlagers), Nordkapj, Hammerfest, 

Äandalsnes, (Raumatal), Oie (Norangsdal), Hellesylt, Gudvangen (Naerodal, Stal¬ 
heim), Balholm (Esefjord), Bergen, Bremen. 

Teilnehmerpreife: 

Dampferfahrt emfdilieflich voller Verpflegung, ohne Getränke und Trinkgelder RM. 480.— und höher (je nadi 
Lage der Kabine); Landausflüge RM. 90.—; die Landausflüge find nicht obligatorifch. 

Auf den Preis der Schiffskarte sowie auf die Koften der Landausflüge erhalten die Teil¬ 
nehmer eine Ermäßigung von 5 u/o. 

Vorausfetjung ifl, daß die Anmeldung nur bei den untengenannten Meldeflellen erfolgt. 

Es können teilnehmen: 

Alle Mitglieder des Bayerifchen bzw. Deutfchen Aerzteverbandes, die bayerifchen und deutfchen Zahnärzte, die 
Mitglieder des Landesverbandes Bayer. Äpothekenleiter und des Verbandes deutfther Apotheker, ferner alle 

bonnenten der „Aerztlidien Rundfchau“ sowie Verwandte und Freunde der Genannten. 

Anzahlung: 

Bei Beftellung eines Planes ift eine Anzahlung von 10 °/o des Fahrpreifes zu leiflen. 

Wiffenswerfe Mitteilungen: 

Für die Teilnehmer find die Beftimmungen des Norddeutfchen Lloyd, die in dem allgemeinen Profpekt „Nord¬ 
capfahrten 1931 enthalten find, maßgebend. Diefe Drudcfdirift kann von den nachftehenden Äomeideftellen 
bezogen werden. 

Auskünfte, Anmeldungen und Zahlungen 
nur bei folgenden Stellen: 

Verlag der Aerztlidien Rundfdiau, Mündien 2 NW, Ärcisjlr. 4, Gths. 2, 
Telephon 596483, und 

Norddeutfcher Lloyd, Mündien 2 Brienner{Lr. 5 (gegenüber dem Wittels- 
bacherpla^), Telephon 92656. 

Je mehr Kollegen an dieser Fahrt teilnehmen, desto genußreicher 
wird sie für den einzelnen. 

. 
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1,0:1000,0, gegebenenfalls 0,1 0,25 (—1,0) ccm der Lösung 
in 250,0 warmer NaCl-Lösung 1,0:1000,0 langsam intra¬ 
venös. 

b) Eigentliche Serumkrankheit: KalziumpräparaLe, 
gegebenenfalls intravenös. 

Kusterm ann. 

Vereinsmitteilungen. 

Mitteilungen des MünchenerAerztevereinsfürfreieArztwahl. 

1. Der Verband der Bayer. Betriebskrankenkassen 
teilt mit, daß die Betriebskrankenkasse der Rhenania- 
Ossag Mineralölwerke A.-G. Hamburg, Alsterufer 1—9, 
für ihre Mitglieder in München seinem Verbände bei¬ 
getreten und damit in den örtlichen Vertrag einge¬ 
treten ist. 

Eventuelle Rechnungen sind also wie bei den übri¬ 
gen Betriebskrankenkassen mittels Krankenlisten über 
die Geschäftsstelle einzureichen. 

2. Der Verband freier Krankenkassen er¬ 
sucht, die Bchandlungsscheine der Mitglieder bei Vor¬ 
lage auszufüllen und den Versicherten sofort zurückzu¬ 
geben. Der Arztabschnitt bleibt beim Arzt und wird der 
vierteljährlichen Abrechnung beigegeben. Bei Viertel- 
jahreswechsel bat der Versicherte, falls Weiterbehand¬ 
lung notwendig ist, den Behandlungsschein dem Arzt 
wieder vorzulegen, welcher lediglich den Vermerk „Wei¬ 
terbehandlung notwendig“ anbringt. Der Versicherte er¬ 
hält auf seiner Kasse einen neuen gebührenfreien Be- 
handlungsschcin, mit welchem wieder wie mit dem 
ersten Behandlungsschein verfahren wird. 

Bei Familienversicherten ist am Kopf des Rezeptes 
kenntlich zu machen, daß es sich um Familienhilfe 
handelt. 

3. Die persönliche Abrechnung für das 
vierte Vierteljahr 1930 ist fertiggestellt und ab 
Freilag, den 1. Mai, auf der Geschäftsstelle erhältlich. 
Einspruch gegen die Abrechnung kann nur schrift¬ 
lich unter Beifügung der Abrechnung und der 
Monatskarten bis spätestens Samstag, den 
16. Mai/ erhoben werden. Scholl. 

1. Mitteilungen der Röntgenkommission. 
Nach Auflösung der Zentralröntgenkommission für 

Bdyern am 1. Januar 1931 ist die Röntgenkontrolle ent¬ 
sprechend den Richtlinien des Landesausschusses für 
Aerzle und Krankenkassen in Bayern betr. Anwendung 
elektro-physikalischer Heilmethoden neu geregelt wor¬ 
den. In Betracht kommt: 

1. eine Röntgenkommission Südbayern. 
Diese hat die Aufgabe, die Prüfung der persön¬ 

lichen Voraussetzung (Ausbildung) und der sach¬ 
lichen Voraussetzung (Apparatur) für die Anwen¬ 
dung der Röntgenmethoden vorzunehmen. Die Kommis¬ 
sion Südbayern ist gebildet aus den Herren ScLei¬ 
che r, Sielmann sen. und Stumpf. Diese Kommis¬ 
sion ist außerdem als Schiedsinstanz tätig. 
2. eine Röntgenkommission des Münchener 

Aerztevereins für freie Arztwahl. 
Diese hat die Prüfung der für die reichsgesetz¬ 

lichen Krankenkassen ausgeführten Röntgenlei¬ 
stungen durchzuführen. Sie hat dabei nicht nur wis¬ 
senschaftliche, sondern auch wirtschaftliche 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck 
haben 

a) die Voll röntge nologen ihre Röntgenleistun¬ 
gen auf Krankenlisten mit anliegendem alphabetischen 
Namensverzeichnis, vierteljahrsweise, einzureichen; des¬ 
gleichen auf einer weiteren gesonderten Liste die Dia¬ 
thermie- und Höhensonnenleistungen (ebenfalls mit al- 
phabet ischem Namensverzeichnis); 

hi die Teil röntgen ologen ihre Röntgenleislun- 
gen in gesonderten Listen, bei mehr als 20 Patienten 
mit alphabetischem Namensverzeichnis, vierteljahrs¬ 
weise, einzureichen. Dabei ist bei jedem einzelnen Falle 
die Nummer des Patienten aus der Behandlungsliste an¬ 
zugeben. Die Diathermie- und Höhensonnenleistungen 
sind von den Teilröntgenologen nicht in den Röntgen¬ 
listen zu verrechnen, sondern werden in der Behand¬ 
lungsliste am Tage der Vornahme eingetragen. 

Ab 1. Mai werden den Vollröntge nologen nur 
zugewiesene Röntgenfälle; Fachärzten, die Teil- 
rönlgenologen sind, nur Fälle ihres eigenen Faches; 
praktischen Aerzten, denen die Ausübung der 
Röntgentätigkeit gestattet ist, nur Fälle ihrer eigenen 
Praxis honoriert. 

Die Röntgenologen haben von jetzt ab den klei¬ 
neren Abschnitt des UeberWeisungsscheines bei 
überwiesenen Ortskrankenkassenpatienten mit Stempel 
und Unterschrift versehen sofort an die Kasse einzu¬ 
senden. Der Hauptabschnitt des Ueberweisungs- 
scheines wird den Vierteljahrslisten beigefügt. Eine so¬ 
fortige Einsendung des größeren Abschnittes des 
Ueberweisungsscheines an die Ortskrankenkasse unter¬ 
bleibt also künftig. — Bei Vornahme von Röntgenleistmi- 
gen für andere Kassen hat der ausführende Röntgeno¬ 
loge den Antrag des überweisenden Arztes ebenfalls den 
Vierteljahrslisten beizulegen. 

Die Prüfung der Röntgenkommission er¬ 
streckt sich auf folgende Gebiete: 

1. Prüfung der Vierteljahrslisten. Bei Teilrönt¬ 
genologen wird der Fachprüfungsarzt zugezogen. 

2. Bei diagnostischen Leistungen kann die Kom¬ 
mission Originalfilme und genaue Befundberichte 
anfordern. 

3. Bei therapeutischen Leistungen sind genaue 
Aufzeichnungen zu machen über Zahl und Art der Be¬ 
strahlungen, ferner Angaben über Diagnose, Anfangs¬ 
status, Datum der Bestrahlungen, Röntgendosis in R, 
sekundäre Spannung, evtl. Halbwertschicht, Art der 
Dosismessung, Apparatentyp und evtl. Endstatus und 
auf Anforderung der Kommission zur Prüfung einzu¬ 
senden. 

Die Kommission hat das Recht, die Patienten 
vorzuladen. 

Die Röntgenkommission besteht aus den Her¬ 
ren Bacharach, Becker und Weltz. Die Kasse ist 
durch einen Vertrauensarzt beteiligt. Die Röntgenkom¬ 
mission hat das Recht der Kooptation. 

Sämtliche Äerzte, welche Röntgenleistungen anfor¬ 
dern oder ausführen, insbesondere auch Privatkliniken, 
haben sich vorher zu informieren, ob Röntgenleistungen 
von anderer Seite wegen der gleichen Erkrankung 
kurze Zeit vorher vorgenommen worden sind. Doppel¬ 
leistungen können in der Regel nicht honoriert werden. 

Die Anzahl der Röntgenleistungen bei Teilröntgeno¬ 
logen aus eigener Praxis soll in einem angemessenen 
Verhältnis zu der Gesamtpalientenzahl stehen. 

Nach den Bestimmungen des Tarifs muß jede Rönt¬ 
genuntersuchung eine „erschöpfende“ sein. 

Gegen den Entscheid der Röntgenkommission ist die 
Rechtsmöglichkeit der Berufung an die Kommis¬ 
sion Südbayern gegeben, welche als vereinbarte 
Schiedsinstanz endgültig entscheidet. 

Es sei hier noch auf die Schlußbemerkung der 
Richtlinien des Landesausschusses hingewiesen. 

„In allen Fällen, in denen die vorgeschlagene Be¬ 
handlungsmethode bei der betreffenden Erkrankung 
wenige oder gar keine Erfolge aufzuweisen hat, ist von 
der Beantragung abzusehen. Bei den Anträgen muß in 
allen Fällen neben der genauen Diagnose angegeben 
werden, aus welchem Grunde die Behandlung vorge¬ 
schlagen wird. Es ist z. B. anzugeben, daß bei einer 
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Hauterkrankung eine Salbenbehandlung vorhergegangen 
ist und erfolglos blieb, oder daß die Krankheit schon 
früher mit Erfolg durch Höhensonne oder Röntgenbe¬ 
strahlung behandelt worden ist. Besonders eingehend 
muß die Begründung sein, wenn es sich um ein Leiden 
handelt, das sich zur Behandlung durch das beantragte 
Heilverfahren nach den vorstehenden Richtlinien nicht 
eignet.“ I. A.: Dr. Becker. 

Ehrenbund Deutscher Weltkriegsteilnehmer e. V. 

Der Bund hal in Willing bei Bad Aibling (Obb.) ein 
selten schönes Landhaus mit 22 Räumen erworben, das 
ab 1. Mai als Landheim in Betrieb genommen wird, 
Aufnahme finden außer den Mitgliedern mit ihren An¬ 
gehörigen alle Kriegsteilnehmer mit ihren Familienange¬ 
hörigen, soweit Platz vorhanden, auch andere Gäste. 

Willing liegt in freundlicher Landschaft am Fuße 
des Wendelsteins. Das berühmte Moorbad Aibling isl 
auf guter Straße in 15 Minuten erreichbar. Das Haus isl 
von einem hübschen Garten umgeben, mit laufendem 
Kalt- und Warmwasser versehen, hat elektrisches Licht 
und Dampfheizung. 

Gute Verbindung besteht nach Kufstein und Tirol, 
zum malerischen Chiemsee, nach Traunstein, Reichen¬ 
hall, Berchtesgaden, Schliersee und Tegernsee. 

Heilbäder aller Art werden in Aibling verabreicht; 
Warm Wasserbadegelegenheit im Hause, Freibäder in 
Glonn und Mangfall. 

Illustrierte Prospekte wie nähere Aufschlüsse durch 
die Geschäftsstelle obigen Bundes, München, Ungerer- 
straße 30/1. 

Einladung 
zu dem III. Fortbildungskursus über Unfallerkrankung, 
Behandlung und Begutachtung im Städtischen Kranken¬ 

hause Ludwigshafen a. Rh. 

Samstag, den 9. Mai, 9', Uhr: Dr. Rusche 
(Mannheim): „Aerzte und Berufsgenossenschaften“. — 
Dr. Mendler (Ulm): a) „Meniskusverletzung“; b) „Zur ope¬ 
rativen Behandlung von Knochenbrüchen“. — Dr. Wolff 
(Ludwigshafen): „Hand- und Fußverstanchungen“. — 
Obermedizinalrat Dr. Federschmidt (Dürkheim): „Ueber 
freie Gelenkkörper“. — San.-Rat Dr. Kaufmann (Lud¬ 
wigshafen): „Kopftrauma und Epilepsie“. — Oberarzt Dr. 
Wollner (Ludwigshafen): „Tumor und Unfall“. 

Nachmittags 3 Uhr: Demonstrationen der Chi¬ 
rurgischen Unfallstation (Simon), der Inneren Abteilung 
(Kaufmann), des Pathologischen Instituts (Hauser), der 
Röntgenabteilung (Hilpert), der Abteilung für Berufs¬ 
krankheiten (Kotzing). 

Abends 8 Uhr findet im Anilinkasino ein Lichtbil¬ 
dervortrag von Herrn Ministerialrat Prof. Dr. Kölsch 
statt: „Die Internationale Silikosiskonferenz in Johannes¬ 
burg: Wissenschaftliches und Reiseerlebnisse von einer 
Reise rund um Afrika“. Mit Lichtbildern. — Vorher isl 
Gelegenheit gegeben, daselbst das Abendessen einzuneh¬ 
men; danach gemütliches Zusammensein. 

Sonntag, den 10. Mai, 9l/a Uhr: Regierungsrat 
Dr.-Ing. Fibel (Mannheim): „Leber .Möglichkeit' und 
,Wahrscheinlichkeit' hei Unfallsbegutachlungen und Ren¬ 
tenfestsetzung“. - Prof. Dr. Simon (Ludwigshafen a. Rh.): 
„Osteomyelitis und Unfall“. Prof. Dr. Rost (Mann¬ 
heim): „Ueber Armprothesen“. Prof. Vulpius (Heidel¬ 
berg) „Tuberkulose und Unfall“. — Prof. v. Zumbusch 
(München): „Diagnostik und Therapie der Syphilis“. 

Danach gemeinschaftliches Mittagessen im Gesell¬ 
schaftsbaus der I. G. Farbenindustrie. 

Anmeldungen bis längstens 5. Mai an Herrn Dr. 
Rusche (Mannheim) oder Prof. Simon (Ludwigshafen) er¬ 
beten. I. A.: Simon. 

Landesverkehrsamt für Tirol. 
Alle Tiroler Straßen f ü r K r a f t f a h r z e u g e 

mautfrei. Die Tiroler Landesregierung hat beschlos¬ 
sen, mit 1. Mai 1. J. auf allen öffentlichen Straßen und 
Wegen die derzeit bestehenden Mautgebühren für Kraft¬ 
fahrzeuge aufzuheben. 

Die Milteistandskuren in Solbad Hall in 
Tirol erfreuen sich bereits eines regen Zuspruches 
und finden wegen der großen Heilerfolge allseits Be¬ 
friedigung. Die Direktion des Kurmittelhauses ersucht, 
die Anmeldungen rechtzeitig zu machen, da mit Ende 
Mai 1. .1. die Mittelstandskuren wegen des normalen 
Kurbetriebes aufhören. 

Die Patsche r k o f e 1 b a h n-A.-G. gewährt ab 15. Mai 
1. J. für die Früh- und Abendfahrten, d. i. bis 9.05 Uhr, 
sowie ab 17.05 Uhr (ab Talstation) besonders ermäßigte 
Touristenfährten zu S 5.— (Berg- und Talfahrt). Die 
Rückfahrt mit einer solchen Touristenfahrkarte ist bis 
spätestens 16.05 Uhr des gleichen bzw. der folgenden 
Tage anzutreten. Einschließlich Postkraftwagenfahrt von 
und nach Innsbruck kostet diese Touristenkarte S 7. 

Bücherschau. 
Die sozial-ethische Bedeutung des Dekalogs von Reinhold See¬ 

berg und Geburtenregelung als theologisches, Problem von 
Hermann Wagner. 56 S. Deichertsche Verlagsbuchhandlung 
Dr. W. Schott, Leipzig C 1, Königstraße 17, ' 1930. Gebeitet 
RM. 2.—. 

Die zweite Schrift aus der Feder des Herausgebers der 
„Christlichen Volkswacht“, einer evangelischen Zeitschrift für 

Gegen Fluor Zur Heilung genügen meist 

1—2 Flaschen, daher kassenüblich. 

das immer bewährte, glänzend begutachtete Spülmittel 

jeden Aetiologie 

14 Tagequantum 

M. 3.— in Apotheken. 

Bei vielen Kassen 

zugelassen. 

Dr. E. Uhlhorn & Co., 
Wiesbaden-Biebrich. 

hu ueguicu;iiieie opuimiuei. 

Confrafluol 
Konzentrierte Lösung pflanzlicher Saponine. 
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Sexualethik und Sexualpädagogik (Hamburg 5), dürfte auch in 
Aerztekreisen Interesse linden. Vom Roden der evangelischen 
Ethik aus werden hier zunächst das sittliche Recht der Geburten¬ 
regelung, sodann deren Gründe und schließlich die Mittel der 
Geburtenregelung behandelt. Der Verf. hat mit unerschrockenem 
Mut und mit großem Verantwortungsbewußtsein zu diesen 
Fragen Stellung genommen. Die tiefe Problematik der Frage 
der Geburtenregelung wird aufgezeigt, doch wird ihre unter 
Umständen gebotene Notwendigkeit ebenso stark betont. 

Höbe r. 

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. H. Scholl, München. 

Für die Inserate: Hans Engerer, München. 

Allgemeines. 

Mit Antipjfilogistine wurden im Franz-Joseph-Spital, Wien, X> 
II. medizinische Abteilung, Vorstand: Prof. Dr. A Decastello> 
günstige Erfolge erzielt bei Pleuritis sicca. Es wirkte überraschend 
schmerzlindernd und erleichterte dadurch die Atmung wesentlich. 
In drei Fällen führte es nach 48stündiger Applikation zum Ver¬ 
schwinden des Reibens, zu subjektivem Wohlbefinden und es 
kam zu keiner Exsudatsbildung. Hervorgehoben wird ein Fall 
von chronischer Polyarthritis rheumatica mit Schwellung der 
Sprung-, Knie- und Handgelenke und starker Schmerzhaftigkeit 
derselben, so dass Patient mit zwei Stöcken nur mühsam gehen 
konnte. Durch Antiphiogistine konnte weitgehende Besserung 
erzielt werden, so dass Patient, der vorher fünf Wochen mit Anti¬ 
rheumatika, wie Aspirin 4—5 täglich, Atophanyl 10 ccm täglich 
i. V., täglich Heissluft und dgl. behandelt wurde, nach achttägiger 
Antiphiogistine Behandlung das Spital zu Fuss verliess. Anti- 
phlogistine wurde dabei abwechselnd auf verschiedene Gelenke 
appliziert, wodurch die günstige Veränderung deutlich sichtbar 
wurde. 

Secale-Exclud-Zäpfehen „Reiss", eine neue Secale-Verord- 
nuiig. Von Prof. Dr. H. Walther, Gießen. (Referat aus Nr. 15 
der Med. Klinik vom 11. April 1930.) Die wirksamen Substanzen 
des Mutterkornes zu isolieren und es von schädlichen Ballaststoffen 
zu befreien, gehört zu den schwersten Aufgaben der Pharmako¬ 
logie. Autor begrüßt daher außerordentlich das Bestreben der 
pharmazeutisch-chemischen Industrie, durch besonders günstig er¬ 
probte Methoden — wie es z. B. das Exclud-Verfahren „Reiss“ 
ist —, Arzneimittel herzustellen, die einen optimalen therapeu¬ 
tischen Effekt gewährleisten, ohne die geringsten toxischen Neben- 
wirkungen hervorzurufen. 

Das Aufschließungsverfahren fand bereits bei den Digitalis- 
und Belladonna-Exclud-Zäpfchen erfolgreiche Verwendung und be¬ 
sonders bei der Herstellung der Secale-Exclud-Zäpfchen (Her¬ 
steller Dr. R. Reiss. Rheumasan- und Lenicet-Fabrik, BerlinN\V87) 
ist es gelungen, die in der Droge enthaltenen kontraktionsfördern¬ 
den und blutstillenden Alkaloide so weit aufzuschließen, daß eine 
leichte Resorption durch die Darmschleimhaut erfolgt und der 
Wirkungswert der Zäpfchen erhöht wird. Die erfolgreichen Ver¬ 
suche der gynäkologisch-geburtshilflichen Abteilung des Kranken¬ 
hauses der jüdischen Gemeinde Berlin und der Hebammen-Lehr- 
unü Entbindungsanstalt Bamberg veranlaßten den Verl., die Secale- 
Exelud-Zäpfchen einer eingehenden Nachprüfung zu unterziehen, 
wobei er die günstigen klinischen Erfahrungen in seiner aus¬ 
gedehnten Praxis vollauf bestätigen konnte. 

In der nun folgenden Kasuistik bespricht Autor seine Erfolge 
mit den Secale-Exclud-Zäpfchen bei Ordinierung nach der Geburt 

und in den ersten Tagen des Wochenbettes, bei Neigung zu Blu¬ 
tungen (Atonia uleri post partum et abortum, Lochiometra), nach 
Fehlgeburten. Abrasio, bei Menorrhagia, Adnexitiden, Uterustumo¬ 
ren, Endometritis usw. 

Zusammenfassend erklärt Autor die rektale Applikation der 
Secale-Exclud-Zäpfchen als ungemein zweckmäßiges und neu¬ 
artiges blutstillendes Verfahren, welches dem Praktiker sehr zu 
empfehlen ist. Die Zäpfchen zeichnen sich durch prompte und da¬ 
bei protrahierte Wirkung aus, rufen keine dyspeptischen Be¬ 
schwerden und unangenehmen Nebenwirkungen hervor. 

Beschwerden 
über unpünktliche Zustellung der „Bayerischen Aerztezeitung“ 
sind stets bei dem zuständigen Postamt oder beim Briefträger 

anzubringen. 

Zur gefl. Beachtung! 
Der Gesamtauflage der heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der 

Firma Dr. A. Rieche & Co., GmbH., Bernburg, über Peptoman- 
Präparate bei. 

Wir empfehlen diese Beilage der besonderen Beachtung unserer 
Leser. 

firtiitde Mißrät 
Afmdm 

von einem„wirksamen Heilmittel bei 
Katarrhen aller Schleimhäute'' und 
auch Geheimrat Prof. Dr. Moritz von 
Schmitt, gewiß eine hervorragende 
Autorität, stellt In einem seiner 
Werke fest, daß die TeinacherQuel- 
lenalsHeilmittel bei Erkrankungder 
oberen Luftwege besonders Kopf¬ 
tuberkulose und Asthma zu emp¬ 
fehlen sind. Die 

Teinacher Hirschquelle 
ist eine der 5 seit Jahrhunderten 
berühmten Heilquellen, die übrigen 
heißen: 

Uebeikinger Sprudel 
Ditzenbacher Sauerbrunn 
Imnauer Apollo-Sprudel 
Remstal-Sprudel Beinstein 

Interessante Druckschriften über 
die 5 wichtigsten Helfer des Arztes 
warten auf Sie, verlangen Sie bitte 
gleich kostenlose Zusendung 
von der 

Mineralbrunnen A.-G., Bad Ueberkingen/Württ. 
Wir bedienen die Herren Aerzte direkt zu Vorzugspreisen. 

Generalvertretungen in München: 
E. Kühles, Mineralwasser-Grosshandlung, München, Raspstrasse 6, Telefon 92 2 00, 
Friedrich Flad, Mineralwasser-Grosshandlung, München, Donnersbergerstraße 60. 

Kleinverkauf: Maximiliansplatz 23. Fernsprecher: 63000 und 92592. 
An allen Plätzen Niederlagen. 

V /. 1 

/ 

Analyse 
(Feste Hauptbestandteile in 1 kg Wasser auf Salze berechnet.) 

Natriumhydrokarbonat (NaHCOs) 2,915 g 
Calciumhydrokarbonat (Ca[HC08]a) 0,529 „ 

Magnesiumhydrokarbonat (Mg[HC08]a) 0,474 » 

Natriumchlorid (NaCl) 0,390 » 

Ferrohydrokarbonat (FefHCOsls) 0,012 , 

Lithiumhydrokarbonat (LiHCOs) 0,008 r 

Der natürliche Mineralbrunnen „Staatl. Fachingen“ findet seit Jahrzehnten mit hervorragendem Erfolg Verwendung bei 
Störungen der Verdauungsorgane (Magenkatarrh, Magenschmerzen und Magenbeschwerden sowie Darmstörung, habituelle Stuhlver¬ 

stopfung, Icterus katarrhalis) 
Erkrankungen der Harnorgane (akute Nephritis, chron. parenchymatöse Nephritis, Harnsäuresteine in Nieren u. Blase, Blasenerkrankungen) 
Stoffwechselkrankheiten (Gicht, Diabetes) 

Erhältlich in allen Mineralwasserhandlungen, Apotheken, Drogerien usw. und steht den Herren Aerzten zur Verordnung in geeigneten Fällen stets zur Verfügung. 

Brannenschriften sowie eine Zusammenstellung der ärztlichen Gutachten kostenlos durch das Fachinger Zentralbäro Berlin W 8, Wilhelmstr. SS. 
Aerztejournal wird Jederzeit auf Wunsch zugesandt. 
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19. München, 9. Mai 1931. XXXIV. Jahrgang. 

Inhalt: Bemerkungen zum Kassenarztrecht. — Sozialversicherung und Aerzte. — Die Reformbedürltigkeit der Wohlfahrts¬ 
pflege. — Die verdammten Fremdwörter. — Spezifikation der ärztlichen Gebührenrechnungf — Bericht des Engeren 
Vorstandes der Bayer. Landesärztekammer. — Bericht des Engeren Vorstandes des Bayer. Aerzteverbandes. — Steuer¬ 
befreiung nach § 2 Nr. 9 UStG. — Landesversicherungsanstalt von Oberbayern. — Verordnung über die Abgabe stark¬ 
wirkender Arzneien. — Vereinsnachrichten: Aerztlicher Kreisverband Schwaben E.V. — Zulassungsausschuss des Städt. 
Versicherungsamtes Nürnberg. — Tuberkulose-Fortbildungskursus in Donaustauf. — Vereinsmitteilungen: Sterbekasse 
Oberbayern-Land; Münchener Aerzteverein für freie Arztwahl; Mitteilung der Röntgenkommission; Nürnberg; Bayreuth. — 

Bücherschau. 

Der Verlag behält sich das Recht des alleinigen A bdrucks aller Original¬ 
beiträge vor, ebenso das Recht jeden Nachdrucks von Sonderabziigen. 

✓ Bemerkungen zum Kassenarztrecht. 

Von Bezirksamtmann Dr. Füger, Scheinfeld. 

Der Interessenkampf zwischen Aerzten und Kranken¬ 
kassen, dessen Kernpunkt das Arztsystem, d. h. die Nor¬ 
mierung der Zulassung zur Kassenpraxis ist, ist so alt wie 
die reichsgesetzliche Krankenversicherung, die bekannt¬ 
lich 1883 ins Leben getreten ist. Das erregende Moment 
dieses Kampfes bildete die Novelle vom 10. April 1892, 
durch die den reichsgesetzlichen Krankenkassen aus¬ 
drücklich das Recht gegeben wurde, nach eigenem Er¬ 
messen Zahl und Person der Aerzte zu bestimmen. Die 
Zielbewußtheit, Gewalt und Geregeltheit des Kampfes 
setzte mit dem 1900 erfolgten Zusammenschluß der Aerzte 
zu dem Verband der Aerzte Deutschlands (Leipziger Ver¬ 
band — Hartmannbund) und den als Reaktion hierzu er¬ 
folgenden Gründungen der Krankenkassenorganisationen 
ein. Einen Höhepunkt dieses Kampfes kennzeichnete der 
1913 geplante große Aerztestreik, der eine Folge davon 
war, daß die Reichsversicherung vom 19. November 1911 
die Arztsystemfrage gesetzlich zu regeln nicht wagte und 
der durch das — Ende 1913 getroffene — Berliner Ab¬ 
kommen glücklich vermieden wurde. Durch die Verord¬ 
nung vom 30. Oktober 1923 (RGBl. I, S. 1051) fand dieser 
Kampf einen äußeren Abschluß dadurch, daß an Stelle 
der vertraglichen Regelung die nunmehr geltende öffent¬ 
lichrechtliche. Normierung getreten ist. 

Es ist verfehlt und führt zu keinem Ziele, diesen 
Kampf als die Aeußerung deutscher Uneinigkeit unter 
dem Gesichtspunkt unsachlicher Gehässigkeit gegen Aka- 
demikertum und Aerzteschaft zu betrachten. Er liegt viel¬ 
mehr in der Gegensätzlichkeit der Interessen beider Par¬ 
teien begründet, was schon daraus hervorgeht, daß er 

auch in der Krankenversicherung des Auslandes vorhan¬ 
den ist. Läßt man diesen Gesichtspunkt auf beiden Seilen 
nicht außer Auge, so wird man unzweifelhaft rascher und 
erfolgreicher zu einer Annäherung kommen. Während 
der Arzt im allgemeinen nur der Kasse sich gegenüber¬ 
sieht, richten sich auf die Kasse die ihr gegensätzlichen 
Interessen von Arzt und Versicherten. Der Versicherte 
will die sorgfältigste, modernste, von Gedanken an die Ko¬ 
sten unbeschwerte Behandlung, der Arzt hat bei bestem 
Willen oft nicht die Möglichkeit, den Ueberansprüchen 
ausreichend wirksam entgegenzutreten. Bei dem Abwehr¬ 
kampf gegen übermäßige Inanspruchnahme sehen die 
Kassen in der Beschränkung der Zahl der Kassenärzte 
das beste Mittel, während man auf seiten der Aerzte von 
Anfang an für eine unbeschränkte Zulassung eingetreten 
ist. Die Kassen glauben, in wenigen, vertrauenswürdigen, 
gut beschäftigten Aerzten den sichersten Schutz gegen 
unberechtigte Begehren des Versicherten zu haben. Sie 
finden den Grund der Polypragmasie bei der Vielzahl 
nicht hinreichend beschäftigter Aerzte. Das ist zunächst 
sehr einleuchtend; es ist mir tatsächlich in meiner Tätig¬ 
keit als Vorsitzender des Schiedsamtes für Aerzte und 
Krankenkassen nachgewiesen worden, daß bei Neuzulas¬ 
sungen, insbesondere von Fachärzten, die bereits zugelas¬ 
senen Aerzte eine Minderung ihres Einkommens aus der 
Kasse nicht erfahren haben, während die neuen Aerzte 
ihr volles Auskommen fanden. Gleichwohl habe ich den 
Eindruck gewonnen, daß die Polypragmasie die Domäne 
des Kassenlöwen ist, dieser unerfreulichen, von der Kasse 
nicht beabsichtigten Folgeerscheinung der Arztbeschrän¬ 
kung. Ich habe daher erhebliche Bedenken, ob die Theo¬ 
rie der Krankenkassen an sich richtig ist. Zur Klärung 
dieser Frage können die ärztlichen Organisa¬ 
tionen — in allerdings m ü h evo 11 er Ar b ei l - bei¬ 
tragen. Sie müßten — vielleicht bis Oktober 1923 zurück¬ 
gehend — feststellen, obundinwieweitdurchneue 
Zulassungen eine Mehrung der ärztlichen In- 
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anspruchiiahme eiugetreten ist, und gegebe¬ 
nenfalls, ob diese Mehrung auf die Neu Zulas¬ 
sungen oder nicht vielmehr auf andere Ur¬ 
sachen zur ü ckzu fü hren ist. Eine Zusammenstel¬ 
lung dieser Erhebungen für ganz Bayern würde klarer 
sehen lassen und vielleicht auch einmal die Grundlage 
bieten für die Anregung späterer ministeriellen Erhebun¬ 
gen in der Sache. 

Daß der Arzt in der Krankenversicherung eine große 
Vertrauensstellung hat, daß der Aerztestand das größte 
Interesse an der Erhaltung der reichsgesetzlichen Kran¬ 
kenversicherung haben muß, ist ernstlich ebensowenig zu 
bestreiten als die Tatsache, daß die Krankenkassen das 
größte Interesse an einem hochstehenden Aerztestand 
haben müssen. Selbstverständlich ist, daß der Aerztestand 
zunächst an seine wirtschaftliche Existenz denkt und den¬ 
ken muß. Darum propagiert er die unumschränkte Zu¬ 
lassung zur Kassenpraxis von jeher. Er meditiert richtig, 
daß die Gesetzgebung, die zwei Drittel des deutschen Vol¬ 
kes der Privatpraxis entführt, nicht berechtigt ist, einen 
großen Teil besonders der jungen, hoffnungsvollen 
Acrzteschäft von der sozialen Praxis auszuschließen und 
ihm damit die Existenz zu nehmen. Nicht zuletzt im Inter¬ 
esse der Erhaltung der Weltgeltung deutscher Wissen¬ 
schaft und der Heranziehung eines tüchtigen Aerzte- 
nachwuchses. Allerdings muß ich bekennen, so sehr die 
Aerzleschaft in Tagungen, Schriften, Verträgen usw. für 
die unbeschränkte Zulassung eingetreten ist, in der Praxis 
bei den 'Einzelzulassungen ist das Bild ein anderes. Ich 
habe von jungen Aerzten klagen hören, daß sie im Zulas¬ 
sungsverfahren bei den Kassen ein größeres Entgegen¬ 
kommen fanden als bei ihren Kollegen, die beali possiden- 
les waren, und hier besonders bei denen mit sehr hohem 
Einkommen. Das liegt bei der unmittelbaren Interessiert¬ 
heit der betreffenden Aerzte in der Natur der Sache. Ganz 
anders verhält es sich nach meinen Erfahrungen mit den 
ärztlichen Beisitzern der Schiedsämter. Sie sind der per¬ 
sönlichen Interessiertheit entrückt und können unbefan¬ 
gen urteilen. Daher bin ich nach wie vor für zentrale 
Z ulässungsausschü s se eingenommen, in denen ein 
im Kassenarztrecht absolut versierter Jurist den Vorsitz 
zu führen hätte. Materiell erachte ich die unbe¬ 
schränkte Zulassung — allerdings nach einer 
nicht zu kurzcn War tezeit — für ein Gebot der 
Gerechtigkeit. Freilich scheint mir die Zeit hierzu 
noch nicht gekommen, denn die imbeschränkte Zulassung 
erfordert ein sehr hohes Maß von straffer Zucht in den 
ärztlichen Organisationen, die gewillt sein müssen, gegen 
Aerzte, die Kassen und ihre Kollegen schädigen, mit aller 
Schärfe vorzugehen. 

Bei der Erkämpfung des Rechtes auf unbeschränkte 
Zulassung ist aber unbedingt notwendig, daß die Aerzte 
sich genauestens mit den maßgebenden Rechten vertraut 
machen. Bekanntlich ist das Streben der Kassen und 
Aerzle darauf gerichtet, ein vom allgemeinen Recht ab- 
gezweigles Sonderrecht für die Beziehungen zu Aerzten 
und Kassen zu bilden. Allerdings werden hierbei in der 
Rechtsetzung die hierzu berufenen Juristen ausgeschaltet 
oder wenigstens zurückgedrängt, weswegen alsbald eine 
Verwirrung in den kasuistisch und äggregatisch zusam¬ 
mengestellten Bestimmungen eintreten wird. Je orientier¬ 
ter die Aerzle über ihre Sonderrechte sind, um so sach- 
licher und wirkungsvoller wird ihr Kampf sein. In diesem 
Kampf haben sie die Sympathien des deutschen Volkes. 
Der große Teil des Volkes will keine Polypragmatiker, 
er will auch nicht die von Geheimrat Dr. Schieck in seiner 
Würzburger Rektoraisrede (192(5/27) gebrandmarkten 
Apparaturärzte. Er will auch in den modernen Verhält¬ 
nissen den alten bewährten deutschen Hausarzt. 

# Ewy,,EHLD^ ÜTecffrlottec föt #ecuf$6erntunß 

Sozialversicherung und Aerzte. 
Von Med. Dr. Göttlich Pick, Aussig. 

. / (Fortsetzung.) 

III. Problem e. 

Der Aufstieg der SV. erfolgte rasch, die Aussicht 
schien glänzend zu sein und eröffnete einen weiten Fern¬ 
blick. Man pries die sozialen Erfolge und übersah die in¬ 
dividuellen Mißbräuche. Man berauschte sich an der Sta¬ 
tistik der großen Zahlen, die der Phantasie einen weiten 
Spielraum gewährte. Die Kritik setzte ziemlich spät ein, 
führte aber selten zur Besinnung und Einkehr. Man trieb 
Vogelstraußpolitik, hielt offiziell an der Fiktion fest, daß 
alles in bester Ordnung ist. Erst als die wirtschaftliche 
Not auch an die Pforten der SV. klopfte, wurden manche 
Kreise stutzig. Es dämmerte die Einsicht, daß die Ent¬ 
wicklung zu rasch gewesen und man in mancher Be¬ 
ziehung sicli übernommen hatte, so daß die danieder¬ 
liegende Wirtschaft die Kosten nicht tragen kann. Den 
bisher übliche Weg, bei den fortdauernd steigenden Aus¬ 
gaben die Beiträge zu erhöhen, um das wirtschaftliche 
Gleichgewicht zu erhalten, erwies sich bei wirtschaft¬ 
licher Not als ungangbar. Die Spannung zwischen den 
vermehrten Bedürfnissen und deren Befriedigung nahm 
zu. Es ist viel leichter, weitgehende Ansprüche zu wecken,, 
als sic in Zeiten der Not zu erfüllen. Die Geister, die man 
rief, konnte der Zauberlehrling nicht bannen. Der Gegen¬ 
satz zwischen Ideen und Interessen wurde offenbar. Das 
Bestreben der Sozialdemokratie nach Konzentration und 
Zentralisation, der Drang der Bürokratie nach unbe¬ 
grenzter Ausdehnung des Tätigkeitsfeldes hatte an der 
Macht der Tatsachen die Grenze gefunden. 

Bei aller Geradlinigkeit der Entwicklung sind die An¬ 
sichten über das Wesen der SV. nicht einheitlich. Gerade 
auf diesem Gebiete spielt die Parteipolitik die ausschlag¬ 
gebende Rolle. Die Sozialdemokratie, deren Reichssektion 
für Gesundheitswesen einen Bestandteil der freien Ge¬ 
werkschaften bildet, verfolgt das Ziel auf dem Wege der 
SV. einerseits, der sozialen Fürsorge der Kommunen an¬ 
dererseits die Sozialisierung des Gesundheitswesens vor¬ 
wärts zu treiben. Die Kommunalisierung ist nur eine Zwi¬ 
schenstufe; das Ziel ist die Sozialisierung der gesamten 
Gesundheitspflege. Die hierbei geltenden Grundsätze faßt 
Dr. Levy folgendermaßen zusammen: 

Alle Institutionen, die im Dienste der öffentlichen 
Hand stehen, müssen in den Besitz der öffentlichen Hand 
übergeführt werden. Dies bezieht sich insbesonders auf 
Heilmittelfabriken, Apotheken, Sanatorien, Heilanstalten, 
Heilquellen, Bäder und Krankenpflegeanstalten, Für¬ 
sorge- und Wohlfahrtseinrichtungen, Röntgeninstitute, 
Ambulatorien, Entbindungsheime, Waisen-, Blinden- und 
Taubstummenanstalten, Säuglings- und Mütterheime, 
Anstalten für psychisch-pathologische Kinder, Krüppel¬ 
heime, Anstalten für Lungenkranke usw. 

Alle diese Betriebe und Verwaltungen müssen aus- 
schlicßlich in den Dienst der Allgemeinheit gestellt wer¬ 
den, sic dürfen unter keinen Umständen der privaten Aus¬ 
beutung dienen. 

Der Bau der Heilmittelfabriken und die Herstellung 
der Heilmittel müssen dem tatsächlichen Bedarf ange¬ 
paßt sein; jeder Zwischenhandel bei dem Vertrieb der 
Heilmittel muß unterbunden werden. 

Die Ueberführung des gesamten Heilpersonals in den 
öffentlich-rechtlichen Dienst mit dem Ziele, das Haupt¬ 
interesse der Verhütung von Krankheiten zuzuwenden. 

Beseitigung des ärztlichen klinischen Betriebes und 
Schaffung von ganz spezialisiert eingerichteten Behand¬ 
lungsstätten. — Elier wird also auf dem Papier ganze 
Arbeit gemacht. 

Ebenso entschieden traten die Kommunisten auf. Auf 
diesem Gebiet decken sich ihre Forderungen mit dem 
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sozialistisch-demokratischen Programm. Wie sich in 
Sowjetrußland auf dem Gebiete der KV. die Verhältnisse 
praktisch gestalten, ersieht man aus einem Bericht Dwo- 
retzkys: „Die russische Versicherung ist die fortschritt¬ 
lichste, umfassendste und demokratischste, die man sich 
denken kann, und zeichnet sich vor den entsprechenden 
Einrichtungen in anderen Ländern durch Einheit, Ge¬ 
schlossenheit und Großzügigkeit aus. Ahe Personen sind 
obligatorisch versichert, die gegen Entgelt beschäftigt 
sind, also Arbeiter, Angestellte, Beamte. Leistungen: Hilfe 
bei vorübergehender und dauernder Arbeitsunfähigkeit, 
Erwerbslosenunterstützung, Hinterbliebenenfürsorge. An¬ 
spruch auf Krankengeld haben alle gegen Entgelt be- 
schäftigten Personen von dem Augenblick an, wo der be¬ 
amtete Arzt die Arbeitsunfähigkeit feststellt. Karenzzeit 
ist nicht vorgesehen, die Geldunterstützung in der Höhe 
des faktischen Verdienstes unbeschränkt bis entweder Ar¬ 
beitsfähigkeit eintritt oder Invalidität festgestellt wird. 
Die gesamten Lasten trägt der Arbeitgeber, der Arbeit¬ 
nehmer zahlt keine Beiträge. Die Beitragshöhe schwankt 
zwischen 22 und 10 Prozent. 

Die Folge dieser großzügigen Versorgung ist die Zu¬ 
nahme der Fälle mit vorübergehender Arbeitsunfähigkeit. 
Die allgemeine Morbidität und Mortalität sinkt stetig, die 
sanitären Verhältnisse bessern sich, unter den Versicher¬ 
ten nimmt merkwürdigerweise die Anzahl der Erkran¬ 
kungen immer mehr zu, ebenso die Zahl der infolge 
Krankheit versäumten und von den Kassen bezahlten 
Arbeitstage.“ 

In Deutschland ist das Programm der Kommunisten 
vorläufig viel zahmer; die Ursache ist wohl darin zu 
suchen, daß sie im Staate nicht an der Macht und in der 
KV. nicht an der Krippe sitzen. Ueber die ärztliche Tätig¬ 
keit äußert sich ein Anhänger dieser Partei folgender¬ 
maßen: „Die Aerzte sind verpflichtet, die Kranken so zu 
behandeln, daß bei rationeller Anwendung aller Heilmög¬ 
lichkeiten die. bestmögliche Wiederherstellung der Ge¬ 
sundheit der Kranken erfolgt. Bei unklarer Diagnose und 
bei Aufstellung des Heilplanes sind Spezialärzte zuzu¬ 
ziehen und alle erforderlichen physikalischen, psychi¬ 
schen und chemischen Untersuchungsmethoden anzu¬ 
wenden. Die Errichtung von Ambulatorien wird den Kas¬ 
sen zur Pflicht gemacht. Durch Errichtung dieser Am¬ 
bulatorien darf aber die freie Arztwahl für den Versicher¬ 
ten in keiner Weise beschränkt werden. Gesetzliche Fest¬ 
legung der freien Arztwahl; den Versicherten steht die 
Wahl unter den zur Kassenpraxis zugelassenen Aerzten 
frei.“ Die Aerzte wären zufrieden, wenn dieses Zukunfts¬ 
programm Gegenwartsbedeutung erhalten würde. Wir 
haben allerdings früher gesehen, daß in Sowjetrußland 
nicht die freie Arztwahl eingeführt ist, vielmehr der be- 
amtete Kassenarzt behandelt und die Arbeitsfähigkeit 
feststellt. Wir erinnern daran, daß auch Bebel für die 
freie Arztwahl eintrat, solange seine Partei nicht in den 
Vorständen und Verwaltungen der Krankenkassen saß. 

Ganz andere Wege bereiten die Nationalsozialisten 
in der SV. und sozialen Fürsorge vor, was aus ihrer Welt¬ 
anschauung und Lebensauffassung erklärlich ist. Sie 
kehren zu der Auffassung der alten Spartaner-zurück: 
alles Lebensuntüchtige soll vernichtet werden gemäß dem 
Spruch Nietzsches: „Was fällt, soll man stoßen.“ Sie 
lehnen daher wohl grundsätzlich die soziale Fürsorge als 
künstliche Aufzucht von lebensschwachen Personen ab. 
Wenigstens geht dies aus der Schrift ihres Parteimitglie¬ 
des Ernst Mann, die unter der Aufschrift „Die Moral der 
Kraft“ erschienen ist. In derselben steht folgendes: „Der 
Staat sorge streng für die Vernichtung aller Schwächlinge 
und Kränklinge. Auf jährlichen Kontrollversammlungen 
ist der Gesundheitszustand des ganzen Volkes durch die 
besten Aerzte zu prüfen, die Kranken, Schwachen sind 
auszuscheiden und zu vernichten. Auch außerhalb dieser 

Kontrollversammlungen sei es die Pflicht eines jeden, der 
sich krank und elend fühlt, sich den Kontrollärzlcn zu 
stellen, für jeden, der einen kranken, elenden Menschen 
antrifft, ihn der Gesundheitspolizei zu melden. Den Sek- 
lionsärzten sei genügend militärische Gewalt beigegeben, 
ihr Amt auch gegen den Willen der Kranken streng 
durchzuführen. — An anderer Stelle schreibt Ernst 
Mann (nomen est omen): „Schwer ist es für Kranke und 
Schwache, sich den Tod selbst zu geben. Zum Selbstmord 
gehört ein Grad von Furchtlosigkeit und Willenskraft, 
der den meisten Kranken fehlt. Oft sind dem Kranken die 
Mittel für einen schnellen, leichten Tod nicht erreichbar. 
Auch derjenige, welcher sich infolge seiner Tapferkeit, 
im Kampf für das Allgemeinwohl (z. B. im Krieg) eine 
schwere Verletzung oder Krankheit zugezogen hat, auch 
dieser hat kein Recht, seinen Mitmenschen als Krüppel 
oder Kranker zur Last zu leben. War er tapfer genug, 
seine Gesundheit, sein Leben im Kampfe aufs Spiel zu 
setzen, so soll er aucb die letzte. Tapferkeit besitzen, den 
wertlosen Rest seines Lebens selbst zu enden. Selbstmord 
ist die einzige Heldentat, die Kränklingen und Schwäch¬ 
lingen übrigbleibt. Jeder, dem es zum Bewußtsein 
kommt, daß er an einer chronischen Krankheit leidet, 
daß er nie vollste Kraft, Gesundheit, den freien Gebrauch 
seiner Gliedmaßen erreichen kann, soll seine letzte Wil¬ 
lenskraft zusammennehmen, um sich von der Last seines 
Lebens durch den freiwilligen Tod zu befreien, und wäre 
es durch konstante Nahrungsverweigerung, wenn er sonst 
aller anderen Mittel zum Selbstmord beraubt ist. Für 
jeden Schwächling, für jeden mit chronischer oder ver¬ 
erbbarer Krankheit oder mit Verkrüppelung Behafteten 
ist Selbstmord die heiligste Pflicht.“ Ist es auch Wahn¬ 
sinn, so liegt Methode darin. Clemenceau hat nach dem 
Kriege gesagt, daß 20 Millionen Deutsche zu viel sind. 
Nach dem Rezept des Herrn Ernst Mann könnte dieses 
Wort Lügen gestraft werden. Sein Programm ist auch der 
beste Weg, um die SV. dauernd zu sanieren. Die soziale 
Fürsorge ist überflüssig, wenn alle chronisch Kranken 
Selbstmord verüben; die Invaliditätsversicherung braucht 
keine Renten zu zahlen, wenn alle Kränklinge, die zum 
Selbstmord nicht den Mut aufbringen, vernichtet werden. 
Mit der Freiwilligkeit wird er allerdings voraussichtlich 
kein Glück haben; es wird schon kräftig zugegriffen wer¬ 
den müssen, wenn diese Grundsätze Tatsache werden sol¬ 
len. Man wird Zwang ausüben müssen, nicht nur auf die 
Lebensuntüchtigen, sondern auch auf die Aerzte. Von 
der militärischen Gewalt, die den Aerzten in Aussicht ge¬ 
stellt ist, wird man ausgiebig Gebrauch machen müssen. 
Das Programm ist nur bei einer Diktatur der Aerzte 
durchführbar, allerdings einem ganz neuen Arzttyp; er 
wird entweder unmittelbarer Henker sein oder durch 
Analyse und Suggestion den Kränkling zum Selbstmord 
treiben. 

Doch kehren wir aus dem dritten Reich zur Gegen¬ 
wart zurück und fahren nach England. Daselbst diente 
der SV. Deutschland als Muster, dem man allerdings nicht 
blind folgte. Namentlich ist daselbst die Trennung zwi¬ 
schen KV. und soziale Fürsorge folgerichtiger durch¬ 
geführt. Dies zeigt sich darin, daß die Tuberkulose als 
soziale Volkskrankheit von der Krankenversicherung los¬ 
gelöst ist und den Kommunen die Pflicht auferlegt ist, 
für die Behandlung der Tuberkulösen, insbesondere für 
die Errichtung von Sanatorien zu sorgen. Ferner ist be¬ 
achtenswert, daß die freie Behandlung, welche die Ver¬ 
sicherten auf Kosten der KV. zu beanspruchen haben, 
gegenüber der ärztlichen Hilfe in Deutschland ziemlich 
beschränkt ist; sie umfaßt nur die Leistungen von Haus¬ 
ärzten; nicht inbegriffen sind Konsultationen, Apparaten- 
behandlung, Krankenhäuser und Sanatorien, Bestrahlun¬ 
gen, Behandlung durch Spezialisten; Geburtshilfe gehört 
auch nicht zu den Pflichtleistungen der Krankenkassen. 
Für alle Eingriffe oder Behandlungsarten, die über den 
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Rahnieri hinausgehen, kann der Arzl eine Vergütung ver¬ 
langen oder die Rehandhmg ablchnen. 

lieber die Slellung der englischen Aerzle klärt uns 
eine Denkschrift auf, welche der große Aerztevcrbahd: 
British .Medical Association verfaßt hat. Aus derselben 
entnehmen wir folgendes: Jeder Einmischung zwischen 
Arzt und Kranken, soweit es sich um tatsächlichen ärzt¬ 
lichen Reisland handelt, soll soweit als möglich ein¬ 
geschränkt werden. Die Erfahrung hat gelehrt, daß jede 
solche Einmischung leicht politische Folgen annimmt, da¬ 
durch wird die Krankenkasse ein Spielball der politischen 
Parteien. Die Gesundheitsversicherung ist in England in 
mancher Beziehung besser als anderswo, weil die Verwal¬ 
tung. die Kontrolle der ärztlichen Tätigkeit, die Diszipli¬ 
nierung der Aerzle immer mehr dem Aerztestande anver- 
Iraut wurde. Je mehr Verantwortung, desto besser der 
Diensl, desto reibungsloser der Verlauf. Der ärztliche 
Dienst muß darin seine Grundlage haben, daß jedem ein¬ 
zelnen Kassenmitglied ein praktischer Arzt, der Haus¬ 
arzt, zur Verfügung steht. Der Facharzt bildet die Ergän¬ 
zung des Hausarztes, soll ihn nicht ersetzen. Die über¬ 
triebene Arbeitsteilung ist geeignet, den ärztlichen Bei¬ 
stand so teuer zu gestalten, daß er letzten Endes nur mehr 
den Reichen erreichbar ist. Allerdings sind auch in Eng¬ 
land die Ansichten des Aerzteverbandes nicht ohne Wider¬ 
spruch geblieben. Auch daselbst, wo ja eine sozialistische 
Regierung am Ruder ist, haben sich die sozialistischen 
Aerzle zusammengeschlossen und einen Ausschuß gewählt, 
dessen Aufgabe es sein soll, die Satzungen eines Verban¬ 
des der sozialistischen Aerzle auszuarbeiten. Die sozia¬ 
listischen Aerzle glauben, daß die Ueberwindung der jetzt 
herrschenden Krise nur durch eine Sozialisierung der 
Aerzle und Apotheker und durch Kontrolle von seiten 
der Arbeiter überwunden werden kann. 

Auch in dem neuen Gesetz in Frankreich ist der Ver¬ 
sicherte mit 15- 20 Proz. an den Arztgebühren beteiligt. 
An den Arzneikoslen beträgt die Zuzählung 15 Proz. Be¬ 
sonders sympathisch ist die Bestimmung des französi¬ 
schen Gesetzes: Jeder Versicherte ist berechtigt, gleich¬ 
viel oh er krank ist oder nicht, jede 5 Jahre seinen Ge¬ 
sundheitszustand auf Kosten und nach den Sondervor- 
schriflen der Kassen eingehend prüfen zu lassen. 

In der Schweiz ist auch manches anders vorgesehen 
als in Deutschland. Der Bund, die Kantone und auch die 
Gemeinden leisten namhafte Beiträge; die Prämien wer¬ 
den von den Mitgliedern selbst aufgebracht; die Arbeit¬ 
geber dürfen laut Gesetz nicht mit Krankenversicherungs¬ 
beiträgen bejastet werden. Die Kassen sind befugt, die 
Mitglieder zu verhalten, bis zu einem Viertel zu den Heil¬ 
kosten bcizulragen. Die Aerzle in ihrer überwiegenden 
Mehrzahl, besonders die Aerzleorganisationen, befürwor¬ 
ten das System, den Patienten an der Tragung der Heil- 
kosLeu zu beteiligen, sehen sie doch darin das einzige 
Mittel, den gegen die Aerzle erhobenen Vorwurf, sie trü¬ 
gen die Hauptschuld an der stetigen Verteuerung der 
Krankenpflege, auf den berechtigten Umfang zurückzu¬ 
schrauben. 

Man sieht aus diesen Beispielen des Auslandes, daß 
auch andere Regelungen möglich sind als die deutschen, 
und daß die anderen Staaten zwar den Grundsatz der 
Z^vangsversicherung angenommen haben, aber in den 
Einzelheiten ihre eigenen Wege gegangen sind. Auch in 
Deutschland wurde von maßgebenden Kreisen wiederholt 
betont, daß man vieles anders anlegen würde, wenn man 
über die gemachten Erfahrungen früher verfügt hätte. Es 
wurde bei uns schon vielleicht viel zu häufig umgeändert, 
aber keine Novelle hat das Richtige getroffen. Der tiefere 
Grund liegt darin, daß auch im Grundsätzlichen noch 
vieles ungeklärt, manches problematisch ist. Es ist -zu¬ 
viel und einseitig auf die materiell-mechanische Zeit- 
slrömung der Entstehung eingestellt geblieben, zuviel 
Normung und Typisierung; das Persönliche wird ver¬ 

nachlässigt. Dies hat zur Folge gehabt, daß die Krank¬ 
heit entpersönlicht wurde. Es ist einem großen Teil der 
Kassenmitglieder das Bewußtsein abhanden gekommen, 
daß sie als Einzelwesen für sich und ihre Familienange¬ 
hörigen vorzusorgen und die Verantwortung zu tragen 
haben. Die Krankheit ist eine allgemeine Angelegenheit 
geworden, ein Teil der sozialen Frage. Das Kassenmit¬ 
glied glaubt seine Pflichten gegen die Gesundheit erfüllt 
zu haben, wenn es die Beiträge zahlt und bei jeder Ge¬ 
sundheitsstörung sich einen Krankenschein nimmt und 
den Arzt aufsucht oder sich kommen läßt. Der Krank¬ 
heilsbegriff ist aber nur in der Erklärung der RVO. ein¬ 
fach, in Wirklichkeit sehr mannigfaltig und vielgestaltig, 
vor allem häufig nicht eindeutig erfaßbar. Es gibt wirk¬ 
liche, eingebildete und vorgetäuschte Krankheiten. Dabei 
ist zu berücksichtigen, daß bei Erkrankungen die Phan¬ 
tasie stets eine große Rolle gespielt hat. Moliere hat den 
„Eingebildeten Kranken“ lange vor der Einführung der 
RVO. geschrieben. Es gibt objektiv nachweisbare und 
Krankheiten ohne Befund; es gibt sehr schmerzhafte 
leichte Erkrankungen und schwere, tödliche Krankheiten 
ohne Beschwerden. Dies alles erschwert nicht nur dem 
Versicherten, sondern auch dem Arzte die richtige Be¬ 
urteilung; er ist auf Angaben angewiesen; diese sind aber 
in und durch die KV. nicht immer zuverlässig. Unter 
diesen Umständen kann kein vertrauensvolles Gegen- 
seiligkeitsverhältnis bestehen. Der soziale Grundgedanke 
läßt sich nur verwirklichen, wenn bei der Durchführung 
sowohl der Selbstsucht des einzelnen als auch dem All¬ 
gemeinsinn der Massen gleichmäßig Rechnung getragen 
wird. Das Kassenmitglied steht der Krankheit zwar un¬ 
persönlich gegenüber, begreiflicherweise um so unpersön¬ 
licher, je leichter dieselbe ist, aber ihren Auswirkungen 
berechnend; er sucht alle Möglichkeiten zu verwirklichen 
und die vorgesehenen Leistungen erschöpfend für sich 
in Anspruch zu nehmen. Dem erhöhten Recht auf Ge¬ 
sundheitsschutz steht nicht immer die gesteigerte Pflicht 
auf Gesunderhaltung gegenüber. Es ist gegenwärtig so viel 
von der Menschheit die Rede, und man hat nie so wenig 
wie heute auf den Menschen selber Rücksicht genommen. 
Jedes Kassenmitglied weiß oder ahnt im Unterbewußt¬ 
sein, wie wichtig der Wille auf die Gestaltung der Krank¬ 
heit und ihren Verlauf ist; cs hat aber nicht immer die 
für die Erhaltung der Gesundheit und die Wiederherstel¬ 
lung der Krankheit zweckmäßigste Einstellung. Eine 
richtig verstandene Volkshygiene bewirkt Flucht vor der 
Krankheit in die Arbeit; eine falsch eingestellte Flucht 
vor der Arbeit in die Krankheit. Die SV. ist aufgebaut 
auf Zwangsbeitritt und Risikenausgleich; Zwang macht 
mißtrauisch, Risikenausgleich begehrlich. 

Für diese psychologischen Auswirkungen hat man 
wenig Verständnis gehabt. Die Einstellung der Versiche- 
rungsträger ist mechanisch materiell und kaufmännisch. 
Auch sie sehen die Krankenkassen als Betriebe an, die 
nach den Regeln und Gebräuchen der kaufmännischen 
und gewerblichen Unternehmungen geführt werden, 
allerdings mit stark bürokratischem Einschlag. Daher 
erschallt auch hier der Ruf nach Rationalisierung, der 
sich namentlich in der Gewährung der ärztlichen Hilfe 
sowie in der Errichtung von Eigenbetrieben in die Tat 
umselzte. Bei der Abgrenzung ging man allerdings nicht 
rationell vor. Der Drang nach Zusammenfassung, Er¬ 
weiterung des Betäligungsgebietes und Massenbetrieben 
brachte es mit sich, daß in Deutschland auch weite Ge¬ 
biete der sozialen Fürsorge von den SV.-Einrichtungen 
versehen werden. Es besteht das Bestreben, die SV. zur 
Grundlage der sozialen Hygiene und sozialen Medizin zu 
machen. Das Reichsarbeitsministerium will das Schwer¬ 
gewicht der gesundheitlichen Fürsorge auf die SV. ver¬ 
legen und damit den Selbstverwaltungskörpern einen Teil 
ihrer wichtigsten gesundheitlichen Aufgaben nehmen. Die 
Versicherungsträger sollen den Sammelpunkt der gesund- 
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heitlichen öffentlichen Fürsorge bilden. Man gehl von 
der Ansicht aus, daß die SV. eine höhere Form des ge- 
sundheitlichen Schutzes der breiten Bevölkerungsschich¬ 
ten darstellt. Auch dies ist nicht so einfach und sicher, 
wie es ausgesprochen wird. Die allgemeine Gesundheils¬ 
fürsorge gehört nicht unbedingt zu den Leistungen der 
SV., es ist zweckmäßiger, wenn dieselbe, wie in England, 
als öffentliche Fürsorge den Selbstverwaltungskörper¬ 
schaften erhalten bleibt. 

Wird die gesundheitliche Beaufsichtigung vorge¬ 
schrieben und bei der Behandlung ein gesetzlicher Zwang 
vorgesehen, dann ist es folgerichtig, daß öffentliche Kör¬ 
perschaften und nicht die SV. diese Zwangsmaßnahmen 
gleichmäßig allen Beteiligten gegenüber durchführt, ohne 
Rücksicht darauf, ob der Betroffene Kassenmilglied isl. 
Daß die öffentliche Gesundheitspflege und die Bekämp¬ 
fung von Volkskrankheiten eine gesellschaftliche Rege¬ 
lung erheischt, darüber besteht wohl keine Meinungsver¬ 
schiedenheit. Liier ist auch die ärztliche Hilfe keine per¬ 
sönliche Leistung, vielmehr öffentliche Pflicht. 

Der sozialen Fürsorge liegt der rationale Gedanke 
zugrunde, mit geringen Mitteln große Erfolge zu erzielen; 
Vorbeugen ist billiger als heilen. Das Irrationelle liegt 
darin, daß ein großer, umständlicher Apparat und eine 
kostspielige Organisation in Bewegung gesetzt werden 
muß, die viel unnütze und überflüssige Arbeit leistet. Die 
Gesundheitsfürsorge bedeutet eine Krankheitsvorausset¬ 
zung, sie gibt ein Recht auf Krankheitsbewußtsein. Es- 
ist für die Lebensauffassung nicht zweckmäßig, daß man 
das unbewußte Gesundheitsgleichgewicht verliert und 
fortdauernd angelegentlich darauf aufmerksam gemacht 
wird, welche Krankheitsmöglichkeiten drohen. Durch ein 
Uebermaß an sozialer Fürsorge wird der Mensch aus 
seiner natürlichen Unbefangenheit herausgerissen und 
beobachtet sich, beschäftigt sich mit Krankheitsmöglich¬ 
keiten, wittert in jedem Unbehagen den Beginn einer 
schweren Krankheit. Dadurch entsteht Nervosität, 
Krankheitsangst, Flucht in die Krankheit vor den Schwie¬ 
rigkeiten des Lebens. Je bequemer es dem einzelnen ge¬ 
macht wird, sich in den Fürsorgestellen untersuchen zu 
lassen, je häufiger er zu diesen Untersuchungen komman¬ 
diert wird, desto ungünstiger entwickelt sich sein Zu¬ 
stand in der Richtung der Selbstbeobachtung und Krank¬ 
heitsfurcht. Dazu kommt die Propaganda für diese so¬ 
zialen Einrichtungen, welche die Aufklärung etwas ein¬ 
seitig im Sinne der Aengstlichkeit betreibt. Man gehl von 
der Voraussetzung aus, jeder Mensch ist entweder krank 
oder hat Krankheitskeime in sich oder wenigstens eine 
krankhafte Veranlagung. Eine richtig verstandene Auf¬ 
klärung und Belehrung soll den Schwachen stark 
machen; die moderne, mechanisch eingestellte macht 
aber den Starken schwach. Sie ist darauf eingestellt, die 
Menschen zu jämmerlichen hilflosen, behandlungsbedürf- 
ligen Wesen abzustempeln, die man. fortdauernd am ge¬ 
sundheitlichen Gängelbande führen muß. Ueberall wer¬ 
den Ansteckungsmöglichkeiten gewittert, das gesundheit¬ 
liche Minderwertigkeitsgefühl fortdauernd wachgehalten. 
Eine möglichst bald einsetzende Behandlung ist oft ein 
Segen, manchmal überflüssig, sie kann auch schädlich 
wirken. 

Auch hier machen sich parteipolitische Tendenzen 
fühlbar. So wird in Deutschland planmäßig die Soziali¬ 
sierung der Heilärzte durch die Fürsorgestellen ange¬ 
strebt und gleichzeitig durch die Krankenkassen. Daher 
die Unterstellung der sozialen Fürsorgestellen unter die 
KV. und der Ausbau der Eigenbetriebe der Kranken¬ 
kassen. Gerade die jetzige Zeit des wirtschaftlichen 
Niederganges lehrt, daß die Verbindung von Volksgesund¬ 
heit und Volkswirtschaft, wie sic der deutschen SV. eigen 
ist, gewisse Gefahren birgt. Die Ausgaben sind infolge der 
wirtschaftlichen Not größer, da in solchen Zeiten des 
Niederganges die KV. immer mehr zur Krisenversiche¬ 

rung wird. Diesen gesteigerten Ausgaben stehen geringere 
Einnahmen gegenüber, schon infolge der kleineren An¬ 
zahl der Kassenmitglieder, sowie der geringeren Löhne, 
die ein Sinken der Beiträge zur Folge haben. Die nieder¬ 
gesunkene Wirtschaft ist nichl imstande, dieses Defizit 
zu decken. Im letzten Jahre betrugen die sozialen Lasten 
bis 20 Proz. des Lohnes, das heißt je vier Kassenmilglie¬ 
der müssen so viel leisten, daß ein l'ünfler ohne Arbeit 
existieren kann, also von ihnen erhalten wird. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die ReformbedUrftigkeit der Wohlfahrtspflege 

bildete den Gegenstand einer Aussprache auf der Tagung 
des Vereins für Kommunalwirtschaft und Kommunal¬ 
politik. Der Redner, Stadtral Mulhesius Berlinwies 
darauf hin, daß heute der fünfte Teil der Bevölkerung 
ganz oder teilweise von öffentlichen Mitteln lebe. Drei 
Methoden sind es vor allem, die zur Durchführung der 
Wohlfahrtspflege angewandt werden: Versicherung, Ver¬ 
sorgung, Fürsorge. Wir müssen darauf hinwirken, daß 
der äußerlichen Wohlfahrtspflege auch eine i n ne re, ge¬ 
sunde Einstellung der Bevölkerung folgen muß. Dazu 
sind vor allem zwei Dinge notwendig: die Neuabgrenzung 
der Mittel und die Neuabgrenzung des Verhältnisses vom 
Staat und vom Individuum zur Wohlfahrtspflege. Der 
Kleinrentner soll keinem Wechsel der Wohlfahrlsmitlel 
unterworfen werden; es soll bei der Fürsorge bleiben. 
Anders ist es bei dem Sozialrentner; eine Verkoppelung 
der beiden Gruppen isl heule nichl mehr möglich. Fine 
Abänderung der Fürsorge für den Sozialrentner erweist 
sich als notwendig. Die individualisierende Behandlung 
der Versicherungspflichtigen für die fürsorgenden Metho¬ 
den muß im allgemeinen mehr gepflegt werden. Fürsorge 
kann nur in den Händen verantwortlicher Stellen ge¬ 
deihen und darf nicht durch Gesetze mechanisiert wer¬ 
den. Die private Unterhaltungspflicht muß erweitert und 
klarer gefaßt werden. Eine sinnvolle Gestaltung der Wohl¬ 
fahrtspflege muß gepflegt werden. Das Gesetz selbst isl 
sich über allgemeine Fragen (z. B. über die Rückgabe von 
Unterstützungsmitteln) nicht einig. Fine Lastenverteilung 
isl nie ganz gerecht; es wird stets Fälle geben, die ein¬ 
zelne, den Staat, Kommunen oder Personen ungerecht be¬ 
lasten. Der Mitberichlerstaller, Landrat Kracht Heide), 
beleuchtete das Thema vom Standpunkt der ländlichen 
Fürsorge und kam zu dem Ergebnis: Die beste Wohl¬ 
fahrtspflege sei eine positive Fürsorge für die gesamte 
Landbevölkerung, eine Fürsorge, die dem Bauer wieder 
seine Scholle lieb macht. Bkk. 

Die verdammten Fremdwörter. 

Das Reichsarbeitsministerium mahnt in seiner Zeit¬ 
schrift „Die Reichsversicherung“ Nr. 3: 

„Die Invalidenversicherung ist ,pleite“ —- die knapp- 
schaftliche Versicherung ist .pleite“ die Arbeitslosen¬ 
versicherung ist ,pleite“. Solche. Schlagworte hört, noch 
häufiger liest man in der letzten Zeit öfter. Ein beinahe 
noch bedenklicheres Schlagwort hat die letzte Zeit ge¬ 
prägt mit dem Ausdruck ,Soziallast“. 

Es gibt keine ,Pleite“ der Sozialversicherung, son¬ 
dern nur eine schwierige geldliche Lage; diese ist zu 
überwinden. Oder seit wann wird der große öffentliche 
Volkshaushalt, die Volksgemeinschaft, die die oberste 
Trägerin der deutschen Sozialversicherung verkörpert, 
nicht mehr als eine sichere Grundlage für die Erhaltung 
unserer Sozialversicherung angesehen? Solange wir uns 
nicht selbst aufzugeben brauchen, isl der Haushalt der 
Sozialversicherung immer dem Grunde nach gesichert. 
Es wird also genügen, wenn man bei der Beurteilung 
der augenblicklichen Verhältnisse von einer schwierigen 
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Lage des einen oder anderen Versicherungszweiges 
spricht; der Ausdruck ,pleile‘ ist zumindest eine Ueber- 
treibung. 

Weshalb man unsere sozialen Aufwendungen, die, 
mag man auf einer Seite stehen wie man will, auch so 
viele gute volkswirtschaftliche, volksgesundhcitliche und 
slaatspolitische Seiten hat, mit dem Ausdruck ,Sozial- 
last‘ beehrt, mag uns nicht recht verständlich erschei¬ 
nen; um so schlimmer, wenn dieser Ausdruck auch von 
Behörden gebraucht wird. Der Ausdruck ,Sozialaufwen¬ 
dungen“ klingt genau so gut und vermeidet einen Dop¬ 
pelsinn. 

Wir brauchen nicht zu betonen, daß die beanstan¬ 
deten Schlagworte dem Ansehen der deutschen Sozial¬ 
versicherung nur schaden!“ 

Spezifikation der ärztlichen GebUhrenrechnung? 

Von Amtsgerichtsrat i. R. Franz. 

In dem Ehescheidungsstreit des Ehemanns A gegen 
seine getrennt lebende Ehefrau, zu deren ärztlicher Be¬ 
handlung der Ehemann keinen Auftrag erteilt hatte, 
hatte das Gericht einstweilige Verfügung erlassen, daß 
der Ehemann 300 M. an den Arzt C zu zahlen habe. Ehe¬ 
mann A zahlte nicht direkt an den behandelnden Arzt, 
sondern an den Bevollmächtigten seiner Ehefrau, weil 
der Arzt sich weigerte, spezifizierte Rechnung zu stellen. 
Aus letzterem Grund erhob A auch Klage mit dem Antrag, 
zu erkennen, der Arzt G sei verpflichtet, spezifizierte 
Rechnung zu stellen über den in der Zeit von . . . seiner 
Ehefrau erwiesenen ärztlichen Beistand. 

Der Arzt C wandte ein. aus der besonderen Natur 
der ärztlichen Dienstleistung ergebe sich, daß eine Ver¬ 
pflichtung zur Spezifikation nicht bestehe, es gebe auch 
keinen Rechtssalz, daß der. Arzt Bezahlung für geleistete 
Dienste erst verlangen könne, wenn er Rechnung hier¬ 
über gestellt habe; im übrigen berufe er sich auf das dem 
Arzt obliegende Berufsgeheimnis. 

Diese Einwendungen sind nicht begründet. 
Von einem Berufsgeheimnis gegenüber dem Ehe¬ 

rn ann kann nicht die Rede sein, wenn der Arzt die Ehe¬ 
frau ärztlich behandelt hat. Kläger A will auch gar nicht 
die Krankheit seiner Frau oder deren Ursache kennen, 
sondern nur wissen, welche Dienstleistungen im einzel¬ 
nen der Arzt gemacht hat. Im übrigen wären allgemeine 
Angaben, wie: Einspritzung, Massage, Auskultation ohne 
nähere Angabe der Körperteile, an denen sie gemacht 
wurden, keine Verletzung des Berufsgeheimnisses. 

Ein allgemein geltender Rechtssatz, daß der Arzt erst 
Bezahlung verlangen kann, nachdem er Rechnung hier¬ 
über gestellt hat, besteht allerdings nicht: Entscheidend 
ist das zwischen Arzt und Patient bestehende Rechts¬ 
verhältnis (Dienstvertrag § 611). Bei ärztlichen Dienst¬ 
leistungen wird in der Regel eine Vereinbarung über die 
Höhe der Vergütung nicht getroffen. Ist aber über die 
Höhe der Aerztekosten nichts vereinbart, so ist die üb¬ 
liche Vergütung zu entrichten. Der Patient ist aber nicht 
in der Lage, ohne Spezifikation nachzuprüfen, ob der 
Arzt in seiner Pauschalforderung nicht die übliche Taxe 
überschritten hat, da er ja die einzelnen Sätze nicht kennt. 

Die entgegengesetzte Ansicht würde zu dem Ergeb¬ 
nis führen, daß der Patient die ihm vorgelegte Rechnung 
stets ohne Nachprüfung begleichen müßte, auch wenn 
sie ihm zu hoch erscheint. Weiter ist zu beachten, daß die 
Vergütung erst gegeben werden muß, wenn die verspro¬ 
chenen Dienste geleistet werden; der Zahlungspflichtige 
muß also erfahren, welche Dienste geleistet wurden. 

Es handelt sich Im gewissen Sinne auch um eine 
Vorleistungspflicht des Arztes. Daß die Spezifikation der 
Rechnung der Zahlung vorauszugehen hat, er¬ 
gibt sich auch aus § 614 BGB., wonach der Dienstpflich¬ 

tige, in unserem Fall der Arzt, seine Dienste vorleisten 
muß; die Verpflichtung zur Rechnungsstellung ist aber 
nichts anderes als eine Nebenleistung des Dienstpflich¬ 
tigen. j 

Dazu kommt die allgemeine Erwägung, daß nicht ein¬ 
zusehen ist, warum der Arzt nicht ebenso wie jeder an¬ 
dere, der selbständige Dienste leistet, zur Spezifikation 
seiner Rechte verpflichtet sein soll. 

Schon die allgemeine Vorschrift des § 212, „daß der 
Schuldner (Leistungspflichtige) die Leistung so zu bewir¬ 
ken hat, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die 
Verkehrssitte es erfordern“, schließt die Verpflichtung 
in sich, daß der Arzt, ebenso wie ein Apotheker oder ein 
Kaufmann, sein Honorar erst beanspruchen kann, wenn 
er die verlangte Spezifikation gegeben und dem Patien¬ 
ten die Nachprüfung der Rechnung ermöglicht hat. 

Die Einwendungen des Arztes sind also nicht stich- 
haltig. Er mußte dem Ehemann, der zudem ein besonde¬ 
res Interesse an der Art und dem Umfang der ärztlichen 
Behandlung halte, weil nicht er, sondern seine von ihm 
getrennt lebende Frau den Arzt um Behandlung ersucht 
hatte, die Nachprüfung ermöglichen dadurch, daß er ihm 
die Unterlagen hierzu durch Spezifikation der Rechnung 
aushändigte. Der Arzt wurde verurteilt. 

Das Ergebnis ist also: 
Der Arzt kann Bezahlung seiner Dienste erst ver¬ 

langen, sobald er Rechnung hierüber gestellt hat; er ist 
zur Spezifikation der Gebührenrechnung auf Antrag des 
Zahlungspflichtigen verpflichtet, damit der Patient fesl- 
stellen kann, welche Dienste der Arzl geleistet hat, und 
ob die übliche Taxe eingehalten ist. 

Bericht über dieSitzung des EngerenVorstandes der Bayer. 

Landesärztekammer am 26. April 1931 in Nürnberg. 

Dem Verein für ärztliche Mission, dem bis¬ 
her erfreulicherweise zirka 500 Aerzte in Bayern bei¬ 
getreten sind, wurde ein Betrag von 300 M. für dieses 
Jahr genehmigt. 

Von den Landesversicherungsanstalten und Versor¬ 
gungsgerichten werden Patienten und Vertretern der Ver¬ 
sicherten vielfach Zeugnisse von Aerzten bekanntgegeben. 
Es wurde mitgeteilt, daß es sich nicht vermeiden lasse, 
vor den Gerichten den Vertretern Einsicht in die Ak- 
len zu gewähren. Die Aerzte sollten bei Invaliditätsgut¬ 
achten mehr Rückgrat zeigen und es strikte ablehnen, ein 
Zeugnis auszustellen, wenn keine Invalidität vorliegt; 
auch sollten sie nicht den Grad der Erwerbsunfähigkeit 
begutachten, sondern einen guten Befund geben. 

Es ist bedauerlich, daß auf dem Fakultätentag in 
Göttingen das von der Aerzteschaft geforderte Punkt¬ 
system bei den ärztlichen Prüfungen verlas¬ 
sen worden ist. Die Aerzteschaft muß verlangen, daß die 
Prüfungen strenger gehandhabt und Kollektivprüfimgen 
eingeführt werden. Die Aerzteschaft muß gegen jede Ab¬ 
schwächung des Prüfungssystems energisch protestieren. 

Bedauerlicherweise haben die Fakultäten noch nicht 
Stellung genommen zu der Frage: vertrauensärzt¬ 
liche Nachuntersuchungen der Versicherten 
in Krankenhäusern. Auch hier sollten die Fakultä¬ 
ten den Versicherungsträgern gegenüber mehr Rückgrat 
zeigen und mit der Aerzteschaft sich in Verbindung 
setzen; u. a. wurde vorgeschlagen, für die einzelnen Vor¬ 
lesungen und Kurse einen Numerus clausus einzuführen. 
So wie jetzt bei der Ueberfüllung die Dinge gehandhabt 
werden, handle es sich um eine Scheinausbildung. Ent¬ 
schieden müssen wir uns dagegen wehren, daß den Prü¬ 
fungsgang des Arztes die Krankenkassen und Berufs- 
genossenschaflen beeinflussen wollen. 

Schließlich wurde beschlossen, eine Denkschrift der 
bayerischen Regierung zu übermitteln. 

Auf dem Gebiete der Kurpfuscherei bestehen 
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offenkundige Mißstände. Bedauerlicherweise wird die 
Kurpfuscherei auch durch behördliche Einrichtungen ge¬ 
fördert statt bekämpft. In der Radiozeitung, im Rundfunk 
usw. ist eine Menge kurpfuscherischer Anzeigen enthal¬ 
ten. Im Rundfunk wurde eine Reklame für die Wohlmuth- 
Apparate geduldet. Die bayerische Regierung und die 
Amtsärzte müssen viel energischer gegen die Kurpfusche¬ 
rei vorgehen. In Bayern blüht die Kurpfuscherei wie nir¬ 
gendwo im Reich. 

Als Hauptgegenstand auf dem heurigen Bayerischen 
Aerztetag in Nürnberg soll die K r e b s b e k ä m p f u n g 
behandelt werden. Als Referenten wurden aufgestellt: Ge¬ 
heimrat Dr. Borst (München) und Sanitätsrat Dr. Glasser 
(Brannenburg). Entschieden müssen wir uns gegen Für¬ 
sorge- und Üntersuchüngsstelien für Krebskranke und 
Krebsverdächtige wenden. Es darf nicht so weit gegan¬ 
gen werden, daß das ärztliche Berufsgeheimnis verletzt 
wird. Es erleiden die Patienten, die zu Krebsberatungs¬ 
stellen geschickt werden, einen seelischen Schock. Wenn 
alles in der Heilkunde konzentriert werde, verlieren die 
Aerzte ihre Erfahrung, 

Bedauerlich ist, daß auch die Kurpfuscher sich 
in die Sache immer mehr ein mischen und öffentliche 
Versammlungen über Krebsbekämpfung abhalten. 
Dadurch wird das Publikum schwer geschädigt und irre¬ 
geführt. Die Behörden hätten hier ein dankbares Feld 
der Betätigung. 

Bezüglich der B a y e r i s c h e n A e r z te v e r s o r g u n g 
waren wieder verschiedene Anträge eingelaufen, die be¬ 
handelt wurden. Allgemein war man der Ansicht, daß 
endlich einmal mit Aenderungen der Aerzteversorgung 
Schluß gemacht werden soll. 

Es wurde darauf hingewiesen, daß die ärztlichen Be¬ 
zirksvereine und die kassenärztlichen Vereine keine 
Bürgschaft für Aerzte übernehmen dürfen. 

Es folgte eine eingehende Aussprache über die ärzt- 
lichen Berufsgerichte in Bayern. Vor kurzer Zeit 
fand eine Besprechung der Vorsitzenden der Berufs¬ 
gerichte stall, die sehr anregend verlief. Verschiedene An¬ 
fragen wurden von seiten des Ministeriums beantwortet. 

Unter anderem wurde auch darauf hingewiesen, daß 
bezüglich der Disziplinierung von Aerzten eine 
engere Zusammenarbeit zwischen Bezirksverein und 
kassenärztlichem Verein stattfinden soll. Es ist erforder¬ 
lich, daß ein Ausschluß aus dem ärztlichen Bezirksverein 
auch dem kassenärztlichen Verein mitgeteilt wird. Im all¬ 
gemeinen zieht der Ausschluß aus dem Bezirksverein 
nicht zugleich den Ausschluß aus dem kassenärztlichen 
Verein nach sich. 

Bei diesem Punkt wurde noch kurz über die von uns 
geforderte Reichsärztekammer und Reichsärzlc- 
Ordnung gesprochen, die zur Erhaltung der Integrität 
des deutschen Aerztestandes dringend notwendig sind. Es 
ist zu bedauern, daß in Kreisen des Bayerischen Land¬ 
tags vielfach die Meinung besteht, daß die ärztlichen 
Berufsgerichte hinter verschlossenen Türen arbeiten, und 
daß dieselben einen gewissen Standesdünkel an den Tag 
legen, was ganz und gar nicht der Fall ist. Gerade die Par¬ 
lamente sollten das Bestreben der Aerzteschaft, ihren 
Stand integer zu erhalten, unterstützen, zumal ein sittlich 
hochstehender Aerztestand im öffentlichen Interesse liegt. 

Bezüglich der Gewerbesteuer wurde eine Denk¬ 
schrift an das zuständige Ministerium geschickt. 

Vom Verein bayerischer Bahnärzte ist die Ein- 
se tzung ei nes eigenen E h r e n - u n d 0 b e r e h r c n - 
rates geplant. Es bedeutet dies einen Eingriff in die Be¬ 
rufsgerichtsordnung, der natürlich nicht zulässig ist. Eine 
solche Satzungsänderung würde vom Registergericht 
nicht genehmigt werden können. 

Ueber den Wahl vor sch lag zum Geschäftsaus¬ 
schuß des Deutschen Aerztevereinsbundes wurde kurz 
gesprochen. 

Bedauerlicherweise hat Herr Kollege Schmilz 
(Abbach) seinen Austritt erklärt. Es wird ihm der Dank 
der Bayerischen Landesärztekammer für seine bisherigen 
Bemühungen für den Aerztestand ausgesprochen. 

Verschiedene G e b ü hr en f r age n wurden bespro¬ 
chen. Bezüglich der Gehaltskürzung der Krankenhaus¬ 
ärzte wurde ein Gutachten eingeholl. Die Gebühren bei 
den Oberversicherungsämtern und Versorgungsgerichten 
können zur Zeit nicht erhöht werden. 

Bezüglich der kommenden L a n d tags w a h 1 e n 
wurde in Aussicht genommen, sich zu bemühen, daß 
Aerzte von den verschiedenen Parteien aufgestellt und 
gewählt werden. 

Bezüglich der K u r p fusche r e i b e k ä m p f u n g 
konnte leider fcslgestell! werden, daß weder von der 
bayerischen Regierung noch von den Bezirksärzlen oder 
den Bezirksvereinen viel geschieht, obgleich gerade der 
Kampf gegen die Kurpfuscherei in Bayern dringend not¬ 
wendig ist. Man sollte vielmehr mit der Anklage wegen 
„unlauteren Wettbewerbes“ gegen die Kurpfuscher Vor¬ 
gehen. Es wurde angeregt, einen Kollegen anzustellen, der 
das Material sammelt und durch Schrift und Wort gegen 
die Kurpfuscherei arbeitet; das dafür ausgegebene Geld 
würde sich vielfach rentieren. Dieser Anregung soll nach¬ 
gegangen werden. Außerdem wurde beschlossen, mit Hilfe 
der Rote-Kreuz-Vereine Vorträge halten zu lassen, wo¬ 
für 500 M. bereilgestclll wurden. 

Unter anderem wurde auch bemerkt, daß die Vereine 
viel mehr als bisher das grüne Blatt „Zeitschrift für 
Volksaufklärung gegen Kurpfuscherei und 
He i 1 m i 11 e 1 s ch wi n d e 1“ (Verlag Herbert Krukow, 
Berlin N 58, Eberswalder Straße 30) unterstützen und 
abonnieren sollen. Vor allem sollte diese Zeitschrift in 
öffentlichen Lokalen und Wirtschaften aufgelegt werden. 
Man war sich darüber klar, daß durch die. Kurpfuscherei 
eine ungeheuere Schädigung der Gesundheit des Volkes 
und ein großer Volksbetrug geschieht. 

Als V e r t r e t e r der Landesärztekammer für den 
Landesausschuß des Versichernngsverban- 
des wurde vorläufig Herr Schol 1 bestellt; es sollen wei¬ 
ter zwei Ersatzleute benannt werden. 

Als Vertreter für die Deutsche Arzneimittel¬ 
kommission wurde Herr Kollege H erd (Bamberg) be¬ 
nannt. 

Zum Schlüsse wurde über eine eigenartige Titel¬ 
verleihung in München gesprochen, die als eine Um¬ 
gehung des Titelwesens anzusehen ist. 

Bericht Uber die Sitzung des Engeren^Vorstandes des 

Bayer. Aerzteverbandes am 25. April 1931 in Nürnberg. 

Die Angelegenheit Unfallstation in München 
wird in Gegenwart des Hauptgeschäftsführers des Hart¬ 
mannbundes und eines Vorstandsmitgliedes des Mün¬ 
chener Aerztevereins für freie Arztwahl eingehend be¬ 
sprochen. Als Ergebnis dieser Besprechung wird be¬ 
schlossen, die Streitfrage vor einem Reichsschiedsgericht 
durchzufechten, wobei festgelegt wird, auf welche Punkte 
bei diesen Verhandlungen das größte Gewicht gelegt 
werden soll. Insbesondere soll bei diesen Verhandlungen 
darauf hingewiesen werden, daß der derzeitige leitende 
Arzt der Unfallstation niemals als Durchgangsarzt an¬ 
erkannt und auch von der Bezirksarbeitsgemeinschaft 
zwischen der Vereinigung berufsgenossenschaftlicher 
Verwaltungen in Bayern und dem Bayerischen Aerzte- 
verband als solcher nicht bestellt wurde. 

Bezüglich der H a u p tve r s a m m 1 u n g des B. Ae.V., 
die am 13. September in Nürnberg stattfinden soll, wird 
beschlossen, ein Referat über die Wirtschaftslage des 
ärztlichen Standes erstatten zu lassen, für das ein be¬ 
sonders sachkundiger Referent gewonnen werden soll. 
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Weiterhin soll noch ein Referat über die Auswirkung 
der Notverordnungen in Bayern erstattet werden, für 
das Herr Schömig (Rottendorf) ausersehen ist. Endlich 
wird beabsichtigt, auch ein kurzes Referat über die 
Durchgangsarztfrage erstatten zu lassen. 

Die derzeitige Lage des Aerztcs tandes und 
die Stellung der Aerzteschaft zur Sozialver¬ 
sicherung wird nach einem Bericht des Herrn Stein- 
beimer eingehend besprochen, wobei besonders die Ver¬ 
bandlungen im Gesamtvorstand des Hartmannbundes 
zur Kenntnis der Vorstandschaft gebracht wurden (siehe 
Bericht in den Aerztlichcn Mitteilungen Nr. 17). 

Weiterhin beschäftigte sich die Vorstandschaft mit 
dem Vertrag mit der Postbeamtenkranken¬ 
kasse. Die Stellungnahme der ärztlichen Vertreter bei 
den letzten Vertragsverhandlungen wird gebilligt und 
denselben Weisung für die nächsten Verhandlungen 
erteilt. 

Die Frage der neuen Zusammensetzung der 
Röntge nkom m ission und die Bestimmungen 
über die Zulassung zum Röntgen bei den reichs¬ 
gesetzlichen Krankenkassen werden ausführlich 
besprochen. Der von einer Röntgenkonimission einge¬ 
nommene Standpunkt, daß neben der Ausbildung zum 
Facharzt noch eine besondere zweijährige röntgeno¬ 
logische Ausbildung für die Tätigkeit als Teilröntgeno- 
loge notwendig sei, kann seitens des Vorstandes nicht 
geteilt werden und wird abgelehnt. 

Fine Handwerkerkrankenkasse, die dem Baye¬ 
rischen Gewerbebund angehört, zahlt an ihre Versicher¬ 
ten Krankengeld und verlangt von den Aerzten, daß 
dieselben unentgeltlich Arbeitsunfähigkeitsbescheinigun¬ 
gen auf vorgedruckten Formularen ausstellen. Es wird 
beschlossen, die Angelegenheit mit dem Vorsitzenden der 
Handwerkskammer persönlich zu besprechen,'um auf 
diese Weise eine befriedigende Lösung zn erzielen. 

In Pass au wurde vom Oberversicherungsamt eine 
Zulassungssperre für die reichsgesetzlichen Kran¬ 
kenkassen für die Dauer von drei Jahren angeordnet. 
Bedauerlicherweise wurde seitens der ärztlichen Orga¬ 
nisation keine Beschwerde zur obersten Instanz einge¬ 
legt. Die Angelegenheit wird dem Hartmannbund zur 
weiteren Behandlung übergeben. 

Ein Antrag Dr. Dörfler (Weißenburg), den 
.Aerzten, die sich im Ausland um das Deutschtum ver¬ 
dient gemacht haben, bei ihrer Rückkehr nach Bayern 
eine Wartezeit zu erlassen, kann in dieser Form nicht 
angenommen werden, doch werden die ärztlichen Ver¬ 
treter beim Landesausschuß beauftragt, einen entspre¬ 
chenden Antrag auszuarbeiten, daß in den § 52 der Zu¬ 
lassungsordnung Absatz la eingefügt wird, daß auch 
solche Aerzte bei der Zulassung zu bevorzugen sind. 

Zum Schluß erfolgt noch eine Besprechung über die 
derzeitige Finanzlage des B.Ae.V. sowie über die 
Neubesetzung der Rezeplschiedssle 11 e Mün¬ 
ch e n. 

Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 9 UStG, betreffend. 

Der Reichsminister der Finanzen. 

S 4146 — 8 III. Berlin, den 11. März 1931. 

Es isl von verschiedenen Seiten angeregt worden, die 
Vergünstigung des § 2 Nr. 9 UStG, auf die von den öffent¬ 
lichen Fürsorgeverbänden zu zahlenden Entgelte auszu¬ 
dehnen, da besonders bei den jetzigen Wirtschaftsverhält¬ 
nissen den Fürsorgeverbänden in weitem Umfange hilfs- 
bedürflige Personen zur Last fallen, deren Anspruch auf 
Leistungen der reichsgeselzlichen Versicherungsträger 
erloschen ist. oder denen ein solcher Anspruch überhaupt 
nicht zusieht. Aerzte und Apotheker empfinden es als Un¬ 
billigkeit, daß sie nur für Leistungen zu Lasten der reichs- 

gesetzlichen Versicherungsträger von der Umsatz- 
steuer hef reit sind, für gleichartige Leistungen zu La¬ 
sten der Fürsorgeverbände jedoch Umsatzsteuer entrich¬ 
ten sollen, und zwar selbst dann, wenn die Fürsorge- 
pflicht gegenüber Angehörigen der gleichen Personen¬ 
kreise eingelreten ist, für deren ärztliche Behandlung 
usw. vorher die Krankenkassen die Kosten getragen 
haben. 

Vorbehaltlich einer Aenderung des § 21 USL DB. 
ermächtige ich daher die Finanzämter, mit Wirkung vom 
1. Januar 1930 ab die Landes- und Bezirksfürsorgever¬ 
bände im Sinne des § 1 der Verordnung über die Für¬ 
sorgepflicht vom 13. Februar 1921 — Reichsgesetzblatt L, 
S. 100 — umsatzsteuerlich reichsgesetzlichen Versiche¬ 
rungsträgern (§ 2 Nr. 9 UStG.) gleichzustellen, so daß für 
die von den Fürsorgeverbänden gezahlten Entgelte Be¬ 
freiung von der Umsatzsteuer im Rahmen des § 21 USt. 
DB. ehitritt. Das gilt auch für die in einigen Ländern be¬ 
stehenden Ortsfürsorgeverbände, da sie Bezirksfürsorge¬ 
verbände im Sinne der Fürsorgepflichtverordnung dar¬ 
stellen. 

gez. Dietrich. 

Landesversicherungsanstalt von Oberbayern. 

(Wiederholt.) 

Mit Wirkung vom 1. April 1928 werden nach¬ 
folgende Gebührensätze festgesetzt: 
1. Gutachten zu Rentenanträgen.7.— RM. 
2. Gutachten in Sachen der Rentenkontrolle . 7.— „ 
3. Gutachten zu Heilverfahren bei Tuberku¬ 

lose .5.— „ 
1. Gutachten für gewöhnliche Heilverfahren . 4.— 
5. Kurze Mitteilungen und Aeußerungen . . 2.50 „ 

Ab 1. Januar 19 28 werden 
6. die Beobachtungsgutachten aus dieser Regelung her¬ 

ausgenommen und mit einem Gebührensätze von 
10.— bis 50.— RM. vergütet und 

7. für Gutachten über Gebrechlichkeit von Kindern eine 
Gebühr von 3.— RM. bezahlt. 

Die Aerztegebühren sollen in Zukunft vierteljähr¬ 
lich nachträglich zur Zahlung gelangen. 

Verordnung über die Abgabe starkwirkender Arzneien 
sowie die Beschaffenheit und Bezeichnung der Arznei¬ 

gläser und Standgefässe in den Apotheken. 

Nr. 5319 a 19 vom 2. April 1931. 

Von dieser Verordnung, die sofort in Wirkung tritt, 
hat für den Arzt nur § 3 Bedeutung, in dem bestimmt ist, 
daß die wiederholte Abgabe von Arzneien zum inneren 
Gebrauche, welche Betäubungsmittel und neuerdings 
auch Ascaridol enthalten, ohne jedesmal erneute ärztliche 
Anweisung nur dann gestattet ist, 

1. insoweit die Wiederholung in der ursprünglichen 
Anweisung für zulässig erklärt und dabei vermerkt 
ist, wie oft und bis zu welchem Zeitpunkt sie stalt- 
finden darf, oder 

2. wenn die einzelne Gabe aus der Anweisung er¬ 
sichtlich ist und deren Gehalt an den bezeichneten 
Drogen und Präparaten die Gebrauchsmenge, 
welche in einer eigenen Liste (für die betreffen¬ 
den Mittel) angegeben ist, nicht übersteigt. 

Von dem Abdruck der sehr umfangreichen Liste wurde hier Abstand 
genommen. (Siehe gegebenenfalls RGBl. Nr. 5349 a 19 vom 2. April 1931.) 

§ 4. Die wiederholte Abgabe von Arzneien zum inne¬ 
ren Gebrauche, welche .... Diäthylbarbilursäure oder 
deren Salze oder Unterverbindungen, ferner indischen 
Hanf und dessen Zubereitungen, Luminal und dessen 
Salze, Optochin und dessen Salze, Paraldehyd, Uretan .., 
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enthalten, darf nur auf jedesmal erneute schriftliche, mit 
Datum und Unterschrift versehene Anweisung eines Arz¬ 
tes erfolgen. 

§ 5. Die wiederholte Abgabe von Arzneien in Fallen 
des § 3 ist nicht gestattet, wenn sie von dem Arzte durch 
einen auf der Anweisung aufgesetzten Vermerk untersagt 
worden ist. 

Anmerkung der Arziieimittelkomniission München: 
Es wird den Herren Kollegen empfohlen, von dem § 5 
weitgehendsten Gebrauch zu machen, am besten dadurch, 
daß auf den Privatrezepten unten ein Absatz aufgedruckt 
wird, „Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des 
Arztes darf keine Wiederholung vom Apotheker angefer¬ 
tigt werden“ — „ne reiteretur“ oder ähnliches. 

Küster m a n n. 

Vereinsnachrichten. 
(Originalbericht der Bayerischen Aerztezeitung.) 

Aerztlicher Kreisverband Schwaben E.V. 

Vorsitz: Geh. San.-Rat Dr. Ho eher. 
An der Sitzung, die am 19. April in Augsburg stalt- 

fand, nahmen 17 Delegierte aus 9 Vereinen und der Kas¬ 
senführer der schwäbischen Sterbekasse teil. 

Der Unterzeichnete Geschäftsführer des Kreisverban¬ 
des erstattete Kassenbericht. Der Vorstand wurde ein¬ 
stimmig entlastet. Bei der günstigen Finanzlage des Ver¬ 
bandes konnte beschlossen werden, den Beitrag von 1 M. 
pro Mitglied und Jahr auf 50 Pfg. herabzusetzen. Beitrags¬ 
rückständig ist zur Zeit kein Verein. Danach erstattete der 
Kassenführer der Sterbekasse, Herr Sanitätsrat Dr. 
Schmidt-Bäumler (Augsburg), Rechnungsberichl über die 
Sterbekasse. Er knüpfte daran die Bitte, die Beiträge 
möchten rechtzeitig einbezahlt und die Mitgliederver¬ 
zeichnisse von den einzelnen Vereinen laufend richtig- 
gestellt werden. Entlastung wurde einstimmig erteilt und 
die Abrechnung genehmigt. Ein Vorschlag, den Satz des 
Sterbegeldes von 1000 M. auf 2000 M. zu erhöhen, wurde 
abgelehnt mit der Begründung, daß eine weitere Be¬ 
lastung der Aerzle durch Beiträge in einer Zeit, in der 
die Einnahmen sich verringern, vermieden werden muß. 
Bezüglich des Deutschen Aerztetages wird gebeten, daß 
Vereine, die keinen Vertreter abschicken können, dafür 
sorgen sollen, ihr Mandat zu übertragen. Was die Ent¬ 
scheidung zur Anerkennung als Facharzt anbelangt, so 
können die einzelnen Bezirksvereine sowohl generell be¬ 
schließen, diesbezügliche Anträge dem Facharztausschuß 
des Aerztlichen Bezirksvereins Augsburg zur Entschei¬ 
dung zu übertragen, als auch mit Einverständnis des be¬ 
treffenden Kollegen einen einzelnen Fall in Augsburg ent¬ 
scheiden lassen. Es wurde darauf hingewiesen, daß die 

Bezeichnung „Sportarzt“ eine Bezeichnung ist, die nach 
Standesordnung § 15b nicht öffentlich bekanntgemacht 
werden darf. Eine Umfrage ergab, daß Anträge auf Sper¬ 
rung der Zulassung zur Kassenpraxis bisher in Schwaben 
von keiner Krankenkasse gestellt worden sind, mit alleini¬ 
ger Ausnahme der Allgemeinen Ortskrankenkassen Augs¬ 
burg-Land. Ein Schreiben der Regierung von Schwaben 
und Neuburg wurde verlesen, in dem das Zugeständnis 
gemacht wird, daß die Unterschrift des einweisenden 
Arztes auf Zeugnissen für Aufnahme in Heil- und Pflege¬ 
anstalten in Zukunft nicht mehr behördlich bestätigt zu 
werden braucht. Ein dahingehender Antrag war im Voll¬ 
zug der Beschlüsse der letzten Kreisverbandssitzung an 
die Regierung gerichtet worden. Außerdem soll an die 
Regierung die Bitte gerichtet werden, die Heil- und Pflege¬ 
anstalten zu veranlassen, bei der Entlassung von Geistes¬ 
kranken dem einweisenden Arzte den Enllassungsbefund 
milzuteilen. Die Errichtung von Unfallhilfsstellen durch 
das „Rote Kreuz“ hat in manchen Orten zu Unzuträglich¬ 
keilen geführt. Im Interesse einer einheitlichen Regelung 
unter Berücksichtigung der Belange aller Aerzte sollen 
noch vor dem am 17. Mai stattfindenden Rotcn-Kreuz- 
Kreistag Vorschläge ausgearbeitet und den Kolonnen- 
ärzten vorgelegt werden. Der immer weitere Ausbau der 
Fürsorgeeinrichtungen drängt allmählich die bereits vor¬ 
gesehenen Arbeitsgemeinschaften zwischen Fürsorgever¬ 
bänden und Aerzten auch zu bilden. Der Antrag eines 
wirtschaftlichen Vereins, die Limitierung zu erhöhen, da 
sich nach dem durch die Notverordnung bedingten Fort¬ 
fall der kleinen Fälle die Grundlagen für die Limitierung 
völlig geändert haben, soll dem Bayerischen Aerzlever- 
band vorgelegt werden. Beanstandet wurde der jüngst 
von einem Dr. Mayer (Zürich) im Radio gehaltene Werbe¬ 
vortrag für Wohlmuth-Apparate. Die Landesärztekam¬ 
mer soll ersucht werden, gegen derartige Benützung des 
Radios die nötigen Schritte vorzunehmen. Zahlreiche an¬ 
dere wirtschaftliche und Standesfragen wurden bespro¬ 
chen. — Dr. Schaf fort, Geschäftsführer. 

Beschluß des Zulassungsausschusses für den Arzt¬ 
registerbezirk des Städt. Versicherungsamtes Nürnberg. 

Die Stelle eines Kassenarztes der Reichsposlbelriebs- 
krankenkasse im Bezirk Nürnberg XII wird dem prakt. 
Arzte Dr. Engel und im Bezirk Nürnberg XV dem prakt. 
Arzte Dr. Holzinger, beide dahier, verliehen. 

G r ü n d e: 

Die Bewerbungen der übrigen Aerzte konnten nicht 
berücksichtigt werden, obwohl die allgemeinen für die 
Zulassung geltenden Voraussetzungen erfüllt waren, da 
die obengenannten beiden Aerzte nach den für die Aus- 

Gegen fluor Zur Heilung genügen meist 

1—2 Flaschen, daher kassenüblich. 

das immer bewährte, glänzend begutachtete Spülmittel. 

jeden Aetiologie 

14 Tagequantum 

M. 3.— in Apotheken. 

Bei vielen Kassen 

zugelassen. 

Dr, E, Uhlhorn & Co., 
Wiesbaden-Biebrich. 

ia peguiacnieie Spülmittel. 

Contrafluol 
Konzentrierte Lösung pflanzlicher Saponine. 
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wähl gemäß §51,52 der Zulassungsordnung vom 24. April 
1929 geltenden Bestimmungen aus der Zahl der vorhan¬ 
denen Bewerber zunächst zuzulassen waren. 

Auch der Antrag der Reichspostbelricbskranken- 
kasse. die beiden Stellen in den Bezirken XII und XV den 
für die gleichen Bezirke in der Sitzung des Zulassungs- 
ausschhusses vom 8. April d. .1. aufgestellten Kassenärz¬ 
ten der Reichsbahnbetriebskrankenkasse, Dr. Schau¬ 
wecker und Dr. Egerer, zu Überträgen, konnte keine 
Folge gegeben werden. Es besteht zwar bei diesen Kassen 
das fixierte Arztsystem, dagegen trifft es nicht zu, wie 
seitens des Herrn Vertreters der Reichspostbetriebskrah- 
kenkasse geltend gemacht wurde, daß hei den genannten 
Kassen ein gemeinsames fixiertes Arztsystem recht¬ 
lich anerkannt ist, wonach die Kassenarztstellen der bei¬ 
den Kassenarten stets durch den gleichen Arzt zu be¬ 
setzen sind. Ein solches gemeinsames fixiertes Arzt¬ 
system ist im Schrifttum und in der Rechtsprechung bis¬ 
her noch nicht anerkannt worden, auch die Entschei¬ 
dung des Reichsschiedsamtes vom 24. Oktober 1929 (s. 
„Amtl. Nachr.“ 1929, T. IV, S. 413) enthält eine derartige 
Feststellung nicht (s. ferner: Okraß, „Deutsche Kranken¬ 
kasse“ 1927, Sp. 316 ff und Kühne, „Anbeiterversicherung“ 
1928, S. 404). Was insbesondere den für bayerische Ver¬ 
hältnisse in Betracht kommenden Landesausschuß für 
Aerzte und Krankenkassen in Bayern betrifft, so ent¬ 
spricht es dem Willen desselben, daß ein Zwang zu einer 
solchen Verbindung nicht anerkannt werden kann, viel¬ 
mehr nach Tunlichkeit darauf gesehen werden soll, daß 
die Post- und Bahnkassenarztstellen mit verschiedenen, 
Aerzlen besetzt werden sollen (s. Dr. Jäger in den „Blatt, 
f. öffentl. Fürsorge“ 1930, S. 147). Gerade die Verhält¬ 
nisse in einer Großstadt wie Nürnberg mit ihrer großen 
Anzahl von Versicherten rechtfertigen aber eine Tren¬ 
nung der Kassenarzlstellen. 

Gemäß § 37 der Zulassungsordnung wird dies mit 
dem Bemerken bekanntgemacht, daß den beteiligten 
Krankenkassen und den hiernach nicht zugelassenen 
Aerzlen gegen diesen Beschluß das Recht der Berufung 
zum Schiedsamt zusteht. Die Berufung der nicht- 
zugelassenen Aerzte kann sich jedoch nicht gegen die 
Zulassung der Herren Dr. Engel und Dr. Holzinger, son¬ 
dern nur gegen die eigene Nichtzulassung wenden; auf¬ 
schiebende Wirkung hinsichtlich der Ausübung der Kas¬ 
senpraxis durch die zugelassenen Aerzte kommt der Be¬ 
rufung nur dann zu, wenn auch seitens der beteiligten 
Krankenkassen Berufung zum Schiedsamt eingelegt wird 
(vgl. „Entsch. d. Reichsschiedsamtes“ Nr. 27 vom 19. No¬ 
vember 1926, „Amtl. Nachr.“ S. 501, „Entsch. d. Bayer. 
Landesschiedsamtes“ Nr. II 11/26 vom 17. Febr. 1927). 

Eine etwaige Berufung ist in vierfacher Ausfertigung 
gemäß § 368 m Abs. 2 RVO. binnen einer Woche schrift¬ 
lich oder mündlich beim Schiedsamt beim Bayer. Ober- 
versicherungsamt München, Ludwigstraße 14 Eingang II, 
einzulegen. 

Die Berufungsfrist beginnt gemäß § 37 der Zulas¬ 
sungsordnung eine Woche nach dem Tage der Ausgabe 
der betreffenden Nummer der „Bayer. Aerztezeilung“. 

Nürnberg, den 27. April 1931. 

Urkundlich unter Siegel und Unterschrift. 

Der Zulassungsausschuß bei dem Versicherungsamt. 
Berghofe r. 

Kollegen 

gedenkt der „Dr. Alfons Stauder-Stiftimg“! 
Beiträge sind einzubezahlen auf das Postscheckkonto Nürn¬ 

berg Nr. 15 376 des Bayerischen Aerztererbandes oder auf das 
Depotkonto Nr. 32926 bei der Bayerischen Staatsbank Nürnberg 
mit der Bezeichnung: „Für die Stander-Stiftung.“ 

Tuberkulose-Fortbildungskursus in Donaustauf. 

Vom 13. bis 18. April fand in der Heilstätte Donau¬ 
slauf der Zweite Tuberkulose-Fortbildungskursus der 
Bayerischen Landesärztekammer statt. Die Landesver¬ 
sicherungsanstalt hat sich an den Kosten dieses Kursus 
beteiligt. War es auch im Interesse der ganzen Sache 
bedauerlich, daß die Beteiligung nur die Hälfte der vor¬ 
gesehenen Teilnehmerzahl erreichte, so hatten wir Kurs¬ 
teilnehmer davon den Vorteil, daß besonders die kli¬ 
nischen Uebungen am Krankenbett stark vermehrt wer¬ 
den konnten und dadurch für jeden einzelnen die Samm¬ 
lung von wertvollen Erfahrungen erleichtert wurde. 

Der Kursus unter der liebenswürdigen Leitung des 
Direktors der Heilstätte, Herrn Dr. Nicol, war über¬ 
wiegend auf die Fortbildung des Allgemeinpraktikers 
eingestellt. Keine langen ermüdenden theoretischen Vor¬ 
lesungen über neue Lehren, keine lehrbuchmäßige Auf¬ 
zählung und Bewertung von Idealsymptomen, keine Vor¬ 
führung von parademäßig aufgemachten Schulfällen, 
sondern, wie in der Sprechstunde des Praktikers, Durch¬ 
arbeitung eines ganzen Krankheitsfalles, auch wenn er 
zufällig, trotzdem er in der Heilstätte war, nicht an 
Lungentuberkulose litt. Wir Wurden dazu geführt, uns 
über die sogenannte „neue Lehre“ am Kranken selbst 
zu orientieren, uns selbst darüber klar zu werden, daß 
tatsächlich durch die Erfolge der Forschung nicht ein 
Umsturz in der Diagnosenstellung, wohl aber eine ge¬ 
waltige Aenderung in der Bewertung der Befunde und 
damit auch ein bedeutender Fortschritt in der Therapie 
sich eingestellt hat. 

Es ist unmöglich, in diesem kurzen Bericht auch 
nur eine Uebersicht über die Vielfältigkeit der behan¬ 
delten Themen zu geben. Das Lesen von Röntgenbildern, 
die Qualitätsdiagnose aus dem Röntgenbild, die Beurtei¬ 
lung der Röntgenaufnahme in bezug auf ihre Technik, 
Durchleuchtungen und ihre Bewertung waren die Haupt¬ 
punkte der röntgenologischen Demonstrationen, die von 
einem ausnehmend großen Film- und Diapositivmalerial 
unterstützt wurden. Ein zweiter Hauptpunkt: die physi¬ 
kalische Diagnostik. Gerade ihr Wert für den Praktiker 
wurde hervorgehoben, denn sie ist nicht durch die Rönt¬ 
genaufnahme verdrängt, sie wird durch sie nur vervoll¬ 
ständigt und bildet eine sehr wichtige Grundlage für 
die Gesamtdiagnostik. Dabei wurde nicht auf nur für 
besonders geartete Ohren vernehmbare Geräusche und 
Schallveränderungen Wert gelegt, sondern der haupt¬ 
sächliche Charakter des ganzen Hörbildes als wichtigster 
Anhaltspunkt gezeigt. Die klinischen Uebungen am 
Krankenbett mit nachfolgender klinischer Besprechung 
schienen mir das wertvollste Lehrmaterial des Kursus, 
zu sein. Hier berichtete täglich jeder Kursteilnehmer 
in Form eines Kolloquiums über mehrere Fälle, die er 
zur Stellung der Diagnose und zum Versuch eines Heil¬ 
plans zugeteilt erhalten hatte. Die Kritik geschah dann 
an Hand des Röntgenbildes und der klinischen Kran¬ 
kengeschichte. So war jeder gezwungen, sich selbst ein 
Bild zu machen über einen abgeschlossenen Krankheits¬ 
fall, ohne weitere Hilfsmittel als die, die ihm in seiner 
Sprechstunde auch zur Verfügung stehen. 

Wer diese Kurse der Landesärztekammer mitge¬ 
macht hat, der ist sicher der Ansicht, daß sie dringend 
notwendig sind, und daß jeder Praktiker sich einmal 
der Mühe unterziehen sollte, einen solchen Kursus zu 
besuchen. Die Mühe und die Ausgaben lohnen sich. 
Wenn, wie der Kursleiter einmal sagte, der Praktiker 
von unserem Kursus nur das gelernt hat, daß eine ein¬ 
fache Bronchitis bereits der Beginn einer Lungentuber¬ 
kulose sein und daß diese Erscheinungsform den thera¬ 
peutisch am leichtesten und mit dem größten Erfolg 
anzugreifenden Abschnitt der Seuche bedeuten kann., 



Nr. 19. 1931. BAYERISCHE AERZTEZEITUNG. SEITE 191 

so hat sich der FoiTbiklungskursus bereits für alle Teile 
gelohnt. 

Wir Praktiker können der Landesärztekammer und 
den Landesversicherungsanstalten nicht dankbar genug 
sein, daß sie es auch unter den heutigen schwierigen Ver¬ 
hältnissen ermöglichen, solche Kurse einzurichten und 
fortzuführen, und wir möchten wünschen, daß diese Kurse 
zu einer ständigen Einrichtung werden, die dann im Laufe 
der Zeit von sämtlichen Praktikern besucht werden kön¬ 
nen. Sämtliche Kursusteilnehmer haben es mehrfach aus¬ 
gesprochen, daß sie gern auch später wieder einmal einen 
solchen Kursus mitmachen würden. 

Der Dank ist aber ganz besonders auszudehnen auf 
die Herren der Heilstätte, die sich in aufopfernder Weise 
dem Kursus zur Verfügung stellten, an der Spitze Herr 
Direktor Dr. Nicol und seine sämtlichen Assistenten, die 
nicht nur vorzügliche Lehrmeister waren, sondern auch 
noch ihre freie Zeit opferten als liebenswürdigste Gesell¬ 
schafter der Kursusteilnehmer. 

Dr. Hellmann, Trostberg. 

Vereinsmitteilungen. 

Sterbekasse des Aerztl. Kreisverbandes Oberbayern-Land. 
(67. Sterbefall.) 

Herr Dr. Henkel (Greifenberg) ist gestorben. Das 
Sterbegeld wurde umgehend angewiesen. Ich bitte die 
Herren Kassiere der Vereine in Oberbayern-Land, 5 M. 
pro Kopf ihrer Mitglieder einzusenden an die Adresse: 
Gemeindesparkasse Gauting, Postscheckkonto München 
Nr. 21827, unter der Mitteilung: „Auf Konto Sterbekasse 
5 Mark pro x Mitglieder für 67. Sterbefall.“ 

Dr. Graf, Gauting. 

Mitteilungen des MünchenerAerztevereinsfürfreieArztwahl. 
1. Die Allgemeine Ortskrankenkasse Mün¬ 

chen-Stadl gibt bekannt, daß sie beinahe täglich 
Strafporto bezahlen muß, weil die Sendungen der 
Krankenscheine, Ueberweisungsschcine usw. nicht ge¬ 
nügend freigemacht sind. Das Porto von 8 Pfg. ge¬ 
il ügl nur für Sendungen bis zu 20 Gramm ein¬ 
schließlich^ Scheine einschl. Umschlag), alles, was 
darüber geht, ist mit 15 Pfg. freizumachen. 

Ferner werden sehr oft Behandlungsscheine anderer 
Kassen (Betriebs-, Innungs-, Ersatz-, Landkrankenkassen) 
beigelegt, die dann von der Kasse an die zuständige Stelle 
geschickt werden müssen. Es ist darauf zu achten, daß die 
Scheine nur an die Kasse eingeschickt werden wollen, für 
die sie tatsächlich gelten. 

2. Die Herren Kollegen werden darauf aufmerksam 
gemacht, daß die Geschäftsstelle des Münchener Aerzte- 

vereins für freie Arztwahl (als ärztliche Organisation des 
Hartmannbundes) Vertretungen für München vermillelt. 

Kollegen, die Vertretungen zu übernehmen wün¬ 
schen, wollen dies der Geschäftsstelle des Vereins melden. 

3. Die nächste Mitgliederversammlung des 
Vereins findet auf Beschluß der Vorstandschaft gleich 
nach Pfingsten, am 5, .1 uni, statt. Scholl. 

Mitteilung der Röntgenkommission. 
Als Nachtrag zu den in der vorigen Nummer ver- 

öffenllichten Richtlinien wird bekanntgegeben, daß die 
Vorgenehmigungsscheine ab 1. Mai in Wegfall 
gekommen sind. Becker. 

Mitteilungen des Aerztlichen Bezirksvereins Nürnberg 
und des Kassenärztlichen Vereins Nürnberg E. V. 
1. Wir bitten die Herren Kollegen, im Erkrankungs¬ 

falle die Anmeldung bei der Aerztekrankenkasse zu Be¬ 
ginn der Erkrankung unter Vorlage eines ärztlichen Zeug¬ 
nisses an die Geschäftsstelle zu schicken und bei Wieder¬ 
aufnahme der ärztlichen Tätigkeit ein Schlußzeugnis des 
behandelnden Arztes einzuschicken. 

2. Der Vorstand der Landesversicherungsanslalt Mil¬ 
telfranken läßt den Herren Kollegen milteilen, daß die 
Beitragseinnahmen seit Jahresfrist so sehr zurückgegan¬ 
gen sind, daß es ihr unmöglich geworden ist, die freiwil¬ 
ligen Leistungen auch nur annähernd in der früheren 
Weise fortzusetzen. Die Bekämpfung der Lungentuber¬ 
kulose und der Geschlechtskrankheiten soll, so lange es 
nur irgend möglich ist, in unveränderter Weise weiler¬ 
geführt werden; dagegen können vom 1. Mai d. J. ab Zu¬ 
schüsse zu den Kosten des Zahnersatzes nicht mein- ge¬ 
währt werden, ebenso nicht mehr die sogenannten reinen 
Erholungskuren, und auch für sonstige Kuren können 
nur nach strengster Prüfung der Notwendigkeit noch Zu¬ 
schüsse gewährt werden; ebenso kommt eine Beteiligung 
am Kinderheilverfahren, und zwar in der Regel mit einem 
Drittel der Kosten, nur dann in Betracht, wenn cs sich 
um tuberkulöse oder tuberkulosegefäbrdete Kinder han¬ 
delt. 

3. Einige vorgekommene Fälle geben uns Veranlas¬ 
sung, die Kollegen zu ersuchen, die ärztlichen Leistungen, 
insbesondere die Konsilien, für den Tag in die Kranken¬ 
liste einzutragen, an welchem sie vorgenommen werden. 
Wir bitten bei der Gelegenheit, ein Konsilium nur dann 
abzuhalten, wenn es sich als unbedingt notwendig er¬ 
weist. 

4. Nach Mitteilung der OKK. soll es öfters Vorkom¬ 
men, daß Kassenärzte den ganzen Krankenschein zurück¬ 
behalten. Wir bitten, unter allen Umständen die Scheine 
nach Abtrennung des Abrisses an das Mitglied wieder 
zurückzugeben. 

Bei Tuberkulose 
Kostenlose Ärztemuster! 

Appetit- 

an regend! 
auch bei Grippe, 
grippösem Husten, 
Bronchitis 

Zugelassen 

beim Hauptverband deutscher Krankenkassen und 
vielen anderen Kassen! 

Mutosan-Gebrauch bei Bedürftigen unterliegt nicht 
der Zuzahlungspflicht bei den Krankenkassen (§ 182 b 3 

Notverordnung) 

wochenquantum = 1 Fl. — RM. 2.75 

In Apotheken Dr. E. Uhlhorn & Co., Wiesbaden>Biebrich a. Rh. 
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5. Mitglieder der Krankenkassen und des Stadt. 
Wohlfahrtsamtes dürfen unter keinen Umständen zur 
ambulanten Röntgenuntersuchung oder Behandlung in 
das Krankenhaus verwiesen werden. Soweit fürsorge- 
berechtigte Personen zu ambulanten Röntgenleistungen 
ins Krankenhaus verwiesen werden, müssen wir diese 
Leistungen an das Krankenhaus bezahlen und die Kol¬ 
legen unter allen Umständen mit der Summe belasten. 

6. Wir machen die Herren Fachärzte darauf aufmerk¬ 
sam, daß sie auch bei Behandlung von Mitgliedern der 
kaufmännischen und gewerblichen Krankenkassen nur 
Fälle ihres Faches behandeln dürfen. 

7. Wir erinnern nochmals daran, daß bei den gewerb¬ 
lichen Berufskrankenkassen die Sachleistungen genehmi¬ 
gungspflichtig sind; wir müssen in Zukunft unter allen 
Umständen bei den Sachleistungen dieser Kassen, bei wel¬ 
chen («ine Genehmigung nicht vorliegt, die Leistungen 
streichen. 

8. Wir bitten wiederholt dringend, die Monatsaufstel¬ 
lung bis spätestens 3. des neuen Monats vormittags bei 
der Geschäftsstelle abzuliefern, um die Abrechnung nicht 
zu verzögern. Wir bitten ferner, die Vierteljahrsabrech¬ 
nungen für die kaufmännischen und gewerblichen Berufs¬ 
krankenkassen und für die Postbeamtenkrankenkasse bis 
spätestens 15. des ersten Monats des neuen Vierteljahres 
abzuliefern. Wenn das geschehen ist, genügt cs, wenn die 
Abrechnung für die reichsgesetzlichen Krankenkassen 
und für das Wohlfahrtsamt bis zum letzten Tage des 
ersten Monats des neuen Vierteljahres abgegeben sind. 

9. Die Betriebskrankenkasse Rhenania-Ossag ist für 
ihre Mitglieder in Nürnberg dem Verband bayerischer 
Betriebskrankenkassen beigetreten; daher gilt derselbe 
Vertrag wie für die kleinen Betriebs- und Innungskran¬ 
kenkassen (Bezahlung nach Einzelleistung); die Leistun¬ 
gen sind also in ein Krankenlistenblatt einzutragen. 

10. Wir erinnern daran, daß alle Verordnungen von 
Betäubungsmitteln für Privat- wie für Kassenpatienten 
nach dem Gesetz auf einem besonderen Rezeptblait ver¬ 
schrieben werden müssen. 

11. Mit dem Asta der Nürnberger Handelshochschule 
wurde ein Vertrag abgeschlossen, wonach die Studenten 
der Handelshochschule mit Wirkung ab 15. April d. J. 
nach der Adgo, und zwar nach den jeweiligen Sätzen der 
kaufmännischen Berufskrankenkassen, behandelt werden. 

S t e i n h e i m e r. 

Aerztlich-wirtschaftlicher Verein Bayreuth. 

Die Ortskrankenkasse Bayreuth-Land wird nunmehr 
die zurückbehaltenen Wegegebühren in der Familien¬ 
hilfe für die abgelaufenen Quartale in den nächsten 
Wochen zur Auszahlung gelangen lassen. Die in dieser 
Sache schwebende zivilrechtliche Klage wurde darauf¬ 
hin zurückgezogen. Dr. An ge rer. 

BUcherschau. 
Merkblatt über das Verschreiben Betäubungsmittel enthalt- 

tender Arzneien und ihre Abgabe in den Apotheken nach der 
Verordnung vom 19. Dezember 1930 für Aerzte, Tierärzte und 
Zahnärzte, herausgegeben vom Verlag der Süddeutschen Apo- 
thekerzeitung Stuttgart, ein kleines, nur 11 Seiten enthaltendes 
Heftchen, in dem die wichtigsten Bestimmungen wie auch in B 
besondere Vorschriften sowohl für Aerzte wie Zahn- und Tier¬ 
ärzte angegeben sind. Wenn auch diese Vorschriften einfach er¬ 
scheinen, so ist doch die Ausführung derselben für den Arzt 
nicht so einfach. Einen guten Behelf hierzu stellt das Merk¬ 
blatt dar. Kustermann. 

Jahrbuch der ärztlich geleiteten Heilanstalten und Privatkliniken 
Deutschlands. Jahrgang 1931. Herausgegeben vom Verband 
Deutscher ärztlicher Heilanstaltsbesitzer und -leiter. Redigiert 
von Prof. Dr. Eichelb erg. Verlag Alfred Pulvermacher 
& Co. (Dr. Kurt Selten), Berlin W 30. 

Dieses durch vorzügliche Ausstattung sich auszeichnende 
Werk enthält alle ärztlich geleiteten Heilanstalten Deutschlands 

und die Privatkliniken in größeren Städten. Die Heilanstalten 
sind nach Krankheitsgruppen geordnet, denen je ein aus promi¬ 
nenter Feder stammender Aufsatz vorangestellt ist. Für die ein¬ 
zelnen Sanatorien findet man nähere Angaben über Einrichtun¬ 
gen, Behandlungsmethoden, Heilanzeigen und örtliche Lage (oft 
mit Abbildungen . Da nur Heilanstalten aufgeführt werden, die 
von Aerzten nach wissenschaftlichen Grundsätzen geleitet werden, 
ist dieses Jahrbuch ein unentbehrlicher, zuverlässiger Ratgeber 
für die Aerzte und das heilungssuchende Publikum. 

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. H. Scholl, München. 

Für die Inserate: Hans Engerer, München. 

Allgemeines. 
Therapeutisches Vademecnm. Die Firma C. F. Boehriuger 

& Söhne, G. m. b. H. in Mannheim-Waldhof, bringt auch in 
diesem Jahre wieder ihr Therapeutisches Vademecum, nach 
Indikationen geordnet, heraus. Der Jahrgang berücksichtigt die 
Vorschläge und Erfahrungen, die im Jahre 1930 auf dem Gebiete 
der medikamentösen Therapie gemacht wurden, unter genauer 
Angabe der Literaturstellen. In übersichtlichster Form ist hier 
dem Praktiker ein handliches Taschenbuch therapeutischen In- 
haltes, dem rein wissenschaftlich arbeitenden Arzt ein Wegweiser 
durch die verstreut in der Literatur befindlichen Abhandlungen 
über die einzelnen Methoden gegeben. — Der Bezug kann nur 
durch direkte Bestellung bei der Firma erfolgen, die das Vade¬ 
mecum — ausschließlich an Aerzte — kostenlos abgibt. 

Siemer-Reisen an die Adria. In den Küstenorten an der 
Adria beginnt Anfang Mai die Badesaison. A b b a z i a und 
Lau ran a, reich an Blumen und Blüten. Crikvenica, 
das ideale Strandbad, und das norddalmatinische Inselbad 
Arbe (jugoslaw. Rab) stehen im Zeichen des Frühsommers. 
Alle drei Orte bieten vorzügliche Erholungsinöglichkeiten. 
Am 10. Mai verkehrt der erste diesjährige Bäder-Sonder¬ 
zug ab München über die Tauernbahn nach den ge¬ 
nannten Kurorten; am 17. Mai fährt der Sonderzug nach 
München zurück. Für diese achilägige Fahrt werden Arrange¬ 
ments verausgabt für Eisenbahn, Hotels, Verpflegung, Kur¬ 
taxen und Trinkgelder zum Preise ab 112 Mark. — Ferner 
wird Gelegenheit geboten, mit dem Sonderzug nach Abbazia 
zu fahren mit Rückreise, nach einer Schiffahrt über die Adria, 
über Venedig—Gardasee—Bozen—Brenner. Vom Himmelfahrts¬ 
fest (14. Mai) bis zum folgenden Sonntag (17. Mai) folgt 
eine Sonderfahrt nach Venedig; Hinreise Tauernbahn, Rück¬ 
reise Brennerbahn, wofür 86 Mark als Preis genannt sind. 
Veranstalter ist die Verkehrsgesellschaft Paula, Abt. Siemer- 
Reisen, München, Prannerstraße 11. Prospekte kostenlos von 
dieser Stelle. 

Warum nicht mehr 

:U . 

A 

mit Wasser 
heilen? 
DleErkenntnis von derHellwirkung 
der5 natürlichen Mineralbrunnen: 

UeberHinger Sprudel 
Teinacher Hirsdiquelle und Sprudel 
Jura-Sprudel und Sauerbrunn 
Imnauer Apollo-Sprudel 
Remstal-Sprudel Beinstein 

Ist uralt und tausende von Aerzten 
benützen heute die erdgeborene 
HeilkraftdieserSQuellen in ihrem 
Dienst an der leidenden Mensch¬ 
heit. — Ausgedehnte, praktische 
Versuche führender Aerzte und 
Krankenhäuser haben frappieren¬ 
de Resultate gebracht. Es lohnt 
sich, wenn Sie sich darüber ge¬ 
nauer unterrichten und wir haben 
deshalb auch für Sie interessante 
Druckschriften bereitgestellt, bitte 
schreiben Sie gleich um kosten¬ 
lose Zusendung, hier die Adresse: 

Mineralbrunnen A. G.. Bad Ueberkingen/WUrtt. 

Wir bedienen die Herren Aerzte direkt zu Vorzugspreisen. 
Generalvertretungen in München: 

E. Kühles, Mineralwasser-Grosshandlung, München, Raspstrasse 6, Telefon 92 2 00, 
Friedrich Flad, Mineralwasser-Grosshandlung, München. Donnersbergerstraße 60. 

Kleinverkauf: Maximiliansplatz 23. Fernsprecher: 63000 und 92592. 
An allen Plätzen Niederlagen. 
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beiträge vor, ebenso das Recht jeden Nachdrucks von Sonderabziigen. 

Zur Vereinheitlichung der Sozialversicherung.^/ 

Aus dem Vortrag des Ministerialdirektors'Dr. Grieser, 
Berlin, gehalten auf der Mitgliederversammlung des 
Reichsverbandes der deutschen Landkrankenkassen am 

24. März 1931 in Dortmund. 

„Was halten Sie von der Vereinheitlichung der So¬ 
zialversicherung? Es sind nicht vollendete Sachkenner, 
die sich mit der Vereinheitlichung der Sozialversicherung 
beschäftigen. Die Unterschiede in der Versicherung be¬ 
ruhen zum Teil auch auf der geschichtlichen Entwick¬ 
lung, zum Teil sind sie begründet in der Natur der Dinge. 
Erinnern Sie sich nur daran: Wer trägt die Gefahren des 
Betriebes, die Gefahren in der Landwirtschaft und im 
Gewerbe, wenn eine Mischung der Wagnisse eintritt? Ich 
will mich kurz fassen: Wer Einheitlichkeit in den Ver¬ 
sicherungsfällen verlangt, der setzt an die Stelle der be¬ 
sonderen Versicherungsfälle einen, nämlich den Lohn- 
ausfall. Es gibt in der Tat Leute, die sagen, als einziger 
Versicherungsfall käme Lohnverlust in Frage, der sich 
ergäbe aus Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit oder Invali¬ 
dität. Aber wie soll denn die Knischädigung ausschauen, 
die bei einem einheitlichen Versicherungsfall gewährt 
wird? Sie wissen: Die Unfallversicherung gewährt eine 
Entschädigung von zwei Drittel des Verdienstes, die 
Krankenversicherung gibt die Hälfte des Verdienstes, die 
Invalidenversicherung etwa ein Viertel des Verdienstes. 
Wenn Sie alle Versicherimgsfälle auf einen Nenner brin¬ 
gen, wird man auch die Entschädigungsquoten auf einen 
Nenner bringen können? Gewiß verlangen die Vertreter 
dieser Auffassung, daß alle Beträge auf die Quoten in der 
Unfallversicherung gebracht werden. Wird nun wirklich 
in jedem Falle die volle Invalidität mit zwei Drittel des 
Lohnes als Rente entschädigt werden können? Eine an¬ 

dere Gefahr ist die: Der Unfallverletzte hat an sich doch 
einen Anspruch auf volle Entschädigung nicht bloß 
nach zwei Drittel, denn der Anspruch ergibt sich ja aus 
der Haftpflicht so wird man die Entschädigung aus 
der Haftpflicht stark drücken. Sic haben entweder den 
Unfallverletzten in den Ansprüchen geschädigt, oder es 
sind Aufwendungen notwendig, die nicht getragen wer¬ 
den können. 

Nun gibt es in der Sozialversicherung Reform- 
künstler, die man als Versicherungsarchitekten 
bezeichnen könnte, die meinen immer, man könne sämt¬ 
liche Versicherungsträger Zusammenlegen, miteinander 
verquicken. Gegen eine solche Unternehmung spricht 
schon eine allgemeine Erwägung: man soll das Vorhan¬ 
dene nicht deshalb aufgeben, weil es nicht ganz gut ist. 
Das Alte ist einmal wesentlicher Bestandteil der gesell¬ 
schaftlichen Kultur. Und dann möchte ich auch nicht 
sagen, daß die neue Zeit einen besonders schöpferischen 
Sinn für Formengebung hat, insbesondere dürfte im 
Aufbau der Arbeitslosenversicherung die Probezeit noch 
nicht zurückgelegt sein. Aber die alle klassische Versiche¬ 
rung hat die Probezeit im Kriege und in der Inflation be¬ 
standen. Und deshalb trage ich Bedenken, an etwas, was 
diesen Sturm überlebt hat, etwas anderes zu setzen, von 
dem ich nicht weiß, ob es wetterfest ist. Entscheidend 
ist aber auch ein anderer Grund: die Verquickung der 
Versicherungsträger und Versicherungsorgane ist das 
Ende der Selbstverwaltung, ist ein Durchschneiden der 
Wurzeln der Solidarität. Wenn Sie alle Versicherungs¬ 
träger und -organe Zusammenlegen, wird die Bürokratie 
Orgien feiern. Das ist der Standpunkt der beharrenden 
Kraft. Man sagt, der Bauer soll die beharrende Kraft im 
deutschen Volke sein. Die beharrende Kraft muß nicht 
unfruchtbar sein; sie kann Neues mit Allem verbinden. 
Ich mache kein Hehl: cs ist notwendig, die Zwerggebilde, 
mögen sic in der Krankenversicherung oder in der Unfall¬ 
versicherung bestehen, zu beseitigen. Vielleicht kann 
man auch Landesversicherungsallstalten Zusammenlegen. 
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Man kann in Zukunft die Frage aufwerfen, ob die Gewal¬ 
ten in der Versicherung überall richtig verteilt sind. Also, 
wenn man nicht vereinheitlichen will, aber Verein¬ 
fachung möchte ich empfehlen. Ich stehe nicht aul 
dem Standpunkt, daß man etwa alles den Krankenkassen 
übertragen soll. Der Gedanke der Einziehung der Beiträge 
für die Invalidenversicherung durch die Krankenkassen 
wird sehr stark propagiert. In der Invalidenversicherung 
werden die Beiträge niclü bloß erhoben. Die Beitrags- 
karten müssen aufgerechnet, müssen verrechnet, die 
Rente muß berechnet werden nach den Lohnklassen, es 
muß eine Versichertenkartei angelegt werden, es müssen 
Beitragsmarken geklebt werden usw. Das ist eine Arbeit, 
die wir im Augenblick, aber auch bewußt, dem Unter¬ 
nehmer, der Privatwirtschaft überlassen haben. Der Pri¬ 
vathaushalt führt die Quittungskarte oder das Lohnbüro 
des Unternehmers. Nun trage ich Bedenken, eine Arbeit, 
die stellenweise Mängel hat, aber die von der Privatwirt¬ 
schaft geleistet wird, olme weiteres in eine öffentlich- 
rechtliche Arbeit überzuleiten, indem wir sie den Kran¬ 
kenkassen übertragen wollen. Man nehme mir mein Miß¬ 
trauen nicht übel. Wenn man den Krankenkassen die 
Führung der Quittungskarten überträgt, so kostet das 
praeter propiter 40—50 Millionen Mark jährlich. Ich habe 
Bedenken, (.len Krankenkassen diese Einnahmen zukom¬ 
men zu lassen. Dagegen wird eine Verwaltungsgemein¬ 
schaft unter den Versicherungsträgern möglich sein, bei 
der Kontrolle der richtigen Beitragsentrichtung, bei der 
Ueberwachung der Fälle der Versicherungsleistung, wenn 
etwa die maßgebenden Verhältnisse sich geändert haben. 

Dann etwas, was für die Krankenkassen wichtig ist: 
Im Verhältnis zwischen den Krankenkassen und den Lau- 
desversicherungsanstalten scheint mir eine Aufteilung 
der Sachleistungen geboten zu sein. Kurzfristige 
Leistungen Sache der Krankenkassen, lang¬ 
fristige,teuere Heilverfahreneine Angelegen¬ 
heit der Invalidenversicherung. Die Landes¬ 
versicherungsanstalten sind vor den Krankenkassen be¬ 
rufen, vorbeugend zu wirken und sich an den allgemeinen 
Maßnahmen zur Hebung der gesundheitlichen Verhält¬ 
nisse in der versicherten Bevölkerung zu beteiligen. Sie 
soll eben zur Vermeidung von Doppelleistung und auch 
dann, um eben einen Heilerfolg wirklich zu erzielen, in 
die Stelle der Krankenkasse treten. Vielleicht wird not¬ 
wendig sein, daß die Krankenkassen mit den Ver¬ 
sicherungsanstalten als vermittelndes Organ etwa einen 
Verband der Krankenkassen im Bezirk der Landesver¬ 
sicherungsanstalt gründen.“ 

„Sozialversicherung und Aerzte.“ ^ 
v 

E r k 1 ä r u n g 
des Nationalsozialistischen Deutschen Aerztebundes e. V. 

In Nr. 19/1931 der „Bayer. Aerztezeitung“ behandelt 
Herr Med. Dr. Gottlieb Pick (Aussig) auf S. 183 auch die 
Stellung des Nationalsozialismus zur Sozialversicherung. 

Der Verfasser macht sich die Aufgabe leicht: er be¬ 
schränkt sich im wesentlichen darauf, einen Abschnitt 
aus der Schrift des „Parteimitgliedes Ernst Mann, die 
unter der Aufschrift .Die Moral der Kraft1 erschienen ist“, 
anzuführen, zieht daraus die gewünschten Schlußfolge¬ 
rungen und knüpft daran einige höhnische Bemerkungen 
über einen „ganz neuen Arzttyp“, der im nationalsoziali¬ 
stischen Staate „unmittelbarer Henker“ sein werde. 

Hierzu haben wir zu erklären: 
Ernst Mann ist nicht Parteigenosse. 
Diese Tatsache wurde im Zentralorgan der NSDAP., 

im „Völkischen Beobachter“, nicht nur einmal hervor¬ 
gehoben. Wir verweisen hier auf eine Erklärung in 
Nr. 102/1931 des „Volk. Beob.“, in der es heißt: 

„.legt die Reichsleitung der NSDAP. Wert auf 
die Feststellung, daß Herr Ernst Mann niemals Mitglied 
der Partei war noch ist und nie mit derselben etwas zu 
tun gehabt hat. Herr Mann ist Mitglied des Tannenberg¬ 
bundes, also Mitglied einer dem Nationalsozialismus 
gegnerischen Organisation. 

gez. Bouhler, Reichsgeschäftsführer.“ 
Damit entfallen auch alle Schlußfolgerungen des 

Herrn Dr. Pick. 
Wir weisen daher seine völlig ungerechtfertigten An¬ 

griffe gegen den Nationalsozialismus mit aller Entschie¬ 
denheit zrück. 

Unsere Stellung zur Sozialversicherung? 
Kennt denn Herr Dr. Pick den Namen unseres Partei¬ 

genossen Baeumer (Mühlhausen) wirklich nicht? 
München, den 12. Mai 1931. 

Nationalsozialistischer Deutscher Aerztebund, e. V. 
gez. Dr. Deuschl. 

Sozialversicherung und Aerzte. b 

Von Med. Dr. Gottlieb Pick, Aussig. 

(Fortsetzung.) 

Es ist menschlich begreiflich, daß gerade zu Zeiten, 
in denen es den versicherten Kassenmitgliedern schlecht 
geht, sie sich an die SV. halten. Dorthin haben sie ihre 
Beiträge gezahlt und dadurch Ansprüche in allen Nöten 
sich erworben. Krankheit und wirtschaftliche Verelen¬ 
dung sind nahe Verwandte. Helmut Lehmann hat zwar 
einmal geschrieben: „Die KV. hilft sich am besten, wenn 
sie den Willen zur Gesundheit gibt durch Stärkung des 
Verantwortungsbewußtseins der Versicherten. Wenn man 
arbeitslos ist und das Elend der Familie sieht, ist nicht 
der richtige Zeitpunkt, den Hungernden an sein Verant¬ 
wortungsbewußtsein zu mahnen. Es wäre aussichtslos; 
der Ertrinkende klammert sich an einen Strohhalm.“ 
Dann klingt ihm ein anderes Wort des H. Lehmann an¬ 
genehmer: „Es ist gleichgültig, ob der Mensch auf Kosten 
der KV. oder auf Kosten der Arbeitslosenversicherung 
seine Notlage zu beseitigen versteht.“ Im Sinne einer 
materiellen Lebensanschauung ist es vielleicht gleichgül¬ 
tig; aber rechtlich und sittlich besteht ein Unterschied. 
Es kommen eben, worauf Linke in seiner Schrift „Kran¬ 
kenstand“ hingewiesen hat, die sekundären Faktoren in 
Geltung, die den Krankenstand ungebührlich und eigent¬ 
lich widerrechtlich erhöhen und an der primären Kurve 
zerren. Solche sekundäre Faktoren nennt er: Zeiten der 
Kündigung, Herabsetzung des Lohnes, Streik, Kurzarbeit, 
Weihnachtszeit, Arbeitslosigkeit usw. Diese Einwirkun¬ 
gen wirtschaftlicher Art anf die Einstellung zur In¬ 
anspruchnahme der SV. hat man nicht vorausgesehen; 
als man sie erkannte, hat man nicht rechtzeitig den Mut 
aufgebracht zu bremsen und zur Ein- und Umkehr zu 
mahnen. 

Trotz des 50jährigen Bestandes der KV. ist die Stel¬ 
lung des Kassenarztes noch immer ein ungelöstes Pro¬ 
blem. Die Aerztefrage wurde im Zuschnitt verdorben; 
man hatte für die Eigenart der ärztlichen Berufsausübung 
nicht die richtige Einstellung; infolgedessen bestand ein 
Mißverhältnis der Rechte und Pflichten. Die Aerzte wur¬ 
den vor unmögliche' Aufgaben gestellt und ihnen ein 
Uebermaß von Verantwortung aufgebürdet. So wurde die 
gesamte Risikenabwehr auf die Aerzte abgeschoben und, 
als es dann nicht klappte, die Aerzte öffentlich als Sün- 
denböcke angeklagt. Man hat auch hier alles mechanisch 
und exakt regeln wollen, trotzdem es sich um psychische 
und relative Belange handelt. 

Am deutlichsten geht dies aus der Gutachtertätigkeit 
hervor. Die Entscheidung über die Arbeitsunfähigkeit ist 
keine Gleichung mit nur einer Unbekannten. Es wird 
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hierbei den Kassenärzten um so mehr Verantwortung 
aufgebürdet, je verantwortungsloser die Versicherten 
sind. Das gute Einvernehmen zwischen Kassenarzt und 
Kassenkranken wird gestört, der Versicherte zeigt wenig 
Verständnis dafür, daß der Arzt, in dem er bisher den 
Helfer, gesehen hat, ihm nicht in allen Fällen beistebt, 
Krankengeld zu beziehen. Man hat im Anfang angenom¬ 
men, daß der Arzt bald die Erfahrungen sammeln und 
so die nötige Hebung erlangen wird. Es ist aber mit der 
Zeit nicht besser, vielmehr schlechter geworden, weil die 
Kenntnisse, welche sich die Versicherten aneigneten, sich 
entschiedener auswirkten. Die Annahme, daß man zu¬ 
verlässige Methoden und objektiv nachweisbare Merk¬ 
male der Arbeitsunfähigkeit finden werde, ist nicht zu- 
getroffen. Auch auf diesem Gebiete hat das Mechanische 
versagt. Die Versicherungsträger müssen sich mehr als 
bisher bewußt werden, daß es Arbeitsunfähigkeit mit und 
ohne objektiven Befund gibt, und daß viele Zwischen¬ 
stufen und Uebergänge zwischen voller Arbeitsunfähig¬ 
keit und ganzer Arbeitsfähigkeit bestehen, die durch die 
KV. nicht produktiv erfaßt werden können. Mit Recht 
sagt Grieser: „Für Beginn und Ende der Arbeitsunfähig¬ 
keit gibt es keine sinnlich wahrnehmbaren Merkmale; 
kein Versicherungszweig bietet daher so leicht die Mög¬ 
lichkeit des Eigennutzes und so leicht die Gelegenheit, 
auf Kosten der Gemeinschaft einen Vorteil zu erlangen, 
wie die KV.“ Ebenso richtig ist der Satz: „Die klinische 
Pathologie ist kein zuverlässiges Instrument zur Ein¬ 
schätzung der Arbeitsfähigkeit, und diese selbst ist kein 
zulänglich definierter Begriff.“ Es stimmt insbesonders, 
was Weitzsäcker schreibt: „Die Pathologie bestimmt die 
Natur der Krankheit, aber nicht die Form der Verbleiben¬ 
den Gesundheit und nicht die Art der Verwendbarkeit 
der verbleibenden Funktion.“ In vielen Fällen ist daher 
das Krank- oder Gesundschreiben mehr ein psychologi¬ 
scher Akt als ein medizinisches oder ärztliches Gutachten. 
Es gibt sehr viele Grenzfälle, bei denen das Subjektive 
und die sekundären Faktoren im Sinne Linkes die aus¬ 
schlaggebende Rolle spielen. Die Krankheit ist zuweilen 
nur der Vorwand, sich in den Besitz einer Kassenleistung 
zu setzen. Die Entscheidung über die Arbeitsunfähigkeit 
bietet einen ständigen Konfliktstoff. Durch die Begutach¬ 
tung erhält der Arzt das mittelbare Verfügungsrecht über 
den größeren Teil der Kässenausgaben. Vom Arzt ver¬ 
langt man eine Bestimmtheit, die er nicht leisten kann. 
Infolgedessen macht er es niemandem recht. Die Kassen¬ 
verwaltungen werfen ihm vor, daß er mit den Kassen¬ 
geldern nicht vorsichtig und gewissenhaft wirtschaftet, 
die Versicherten, daß er sie um das ihnen gebührende 
Krankengeld betrügt. Die Flucht in die bürokratische Be¬ 
stimmtheit bedeutet keine Lösung, eher das Zugeständnis 
der Unfähigkeit einer zweckmäßigen Regelung, manch¬ 
mal die gewaltsame Ueberwindung eines Minderwertig¬ 
keitsgefühles. Mit Recht schreibt Stappert: „Die Ent¬ 
larvung von Simulanten ist ein Bild ärztlicher Unzuläng¬ 
lichkeit, es ist nicht rein ärztliche Kunst, es ist Taschen- 
spiclerkunst. Jede Gesundmeldung ohne Einverständnis 
des Kranken ist ein Willkürakt.“ Der Rechtslehrer Lothar 
sagt, daß schon der Ausdruck „Sachverständigentätig- 
keiu falsch ist; denn nur mittelbar handelt es sich um 
Sachen, unmittelbar jedoch um Menschen. Menschenver¬ 
ständiger hätte sich hier der Sachverständige zu nennen, 
um damit anzudeuten, daß seine Sachkenntnis relativ sub¬ 
jektiv und individuell, mithin mehr als Beihilfe, nie als 
Beweis verwendbar ist. Wenn diese Anschauung eines 
Juristen bei der Regelung der ärztlichen Hilfe allgemein 
berücksichtigt worden wäre, wären viele Fehler vermie¬ 
den worden, beinahe alle, die in der Uebcrwertimg des 
Materiellen und in der Unterschätzung des Menschlichen 
ihre Ursache haben. Der ärztliche Gutachter soll also 
Menschenkenner sein, viel über die Arbeitsstätte, die 
Arbeitsart und die Arbeitsbedingungen wissen und den 

Arbeilsmarki berücksichtigen. Er nimmt eine Doppel- 
und Zwittersielhing ein: er gibt den Befund ab und fällt 
auf Grund des von ihm selbst festgestelllen Tatbestandes 
das l rteil, nicht nur über die Art der Krankheit und ihre 
Behandlung, was zu seinem Beruf gehört, sondern auch 
über den Krankengeldbezug, was der ärztlichen Berufs¬ 
tätigkeit wesensfremd ist. Heilen und wirtschaftliche Ur¬ 
teile' fällen sind Tätigkeiten, die weit auseinanderliegen 
und nicht immer bei ein und derselben Person gleich¬ 
mäßig ausgebildet sind. Die kriminalpolizeiliche Funktion 
des Arztes verträgt sich mit den ärztlichen Funktionen 
des Arztes schlecht, schreibt Weddigen. 

Durch Trennung der Behandlung von der Gulachler- 
täligkeit, wie sie in England durchgeführl ist, könnte in 
der kassenärztlichen Tätigkeit das erforderliche Maß 
innerer Freiheit mit den sozialen Bindungen ins Gleich¬ 
gewicht gebracht werden. Der Arzt soll nach wie vor 
seine Meinung über die Arbeitsunfähigkeit abgeben, das 
in glatten Fällen, in denen von keiner Seite ein Einspruch 
erhoben wird, Geltung hat; in zweifelhaften Fällen sollen 
gemischte Kommissionen und als zweite Instanz Schieds- 
behörden entscheiden, und zwar Vertreter des Versiche¬ 
rungsträgers, der Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die 
Entscheidung soll nach freiem Ermessen erfolgen nach 
Anhörung des behandelnden Kassenarztes. 

In der SV. entscheidet sich das Schicksal der Aerzte- 
schaft. Zufolge des parteipolitischen Einschlages soll sie 
den Versuch einer kalten Sozialisierung im kapitalisti¬ 
schen Staate bilden und folgerichtig der freie Arzt zum 
aiigesteilten, festbesoldeten Sozialarzl umgestaltet wer¬ 
den. Man hat hierbei zu wenig berücksichtigt, daß wir uns 
in einer Uebergangszeit befinden mit entgegengesetzten 
Tendenzen. Die ausübende Heilkunst war seit jeher tief 
verankert im Individualismus. Mit der Einführung und 
Ausbreitung der SV. ist auch in der Medizin die Zeit des 
nur Individuellen wohl für immer vorüber. Daher dürfen 
sich die Aerzte nicht einseitig und eigensinnig auf das 
Individuelle festlegen, sondern müssen die berechtigten 
sozialen Forderungen anerkennen und erfüllen. Sie haben 
nicht zwischen dem Individuellen und Sozialen zu wäh¬ 
len, vielmehr beides zu berücksichtigen und zur Einheit 
zu verbinden. Dem Arzt obliegt die schwierige Aufgabe, 
die soziale Gleichheit bei persönlicher Verschiedenheit 
durchzuführen. Gerade dazu gehört eine gewisse Selb¬ 
ständigkeit, die .man dem Kassenarzt vorenthält. Nach 
den Anschauungen mancher einflußreicher Kreise ist der 
Arzt der Zukunft auch in der Heilbehandlung der Sozial¬ 
arzt: zuverlässig, mechanisch funktionierend, mit den 
neuesten technischen Apparaten und Instrumenten von 
einem Betrieb ausgestattet, nicht nur ohne eigene Be¬ 
triebsmittel, sondern auch ohne eigene Meinung, mit 
festem Gehalt angestellt, von seinen Vorgesetzten Behör¬ 
den gegen alle Zwischenfälle gesichert und versichert, als 
Schalter- und Tasterbeamter in entsprechender körper¬ 
licher und psychischer Entfernung und Entfremdung von 
den Kassenmitgliedern, die Anordnungen und Instruk¬ 
tionen seiner Vorgesetzten durchführend, von den Wün¬ 
schen und Forderungen der ihm zur Amtshandlung über¬ 
wiesenen Kranken unabhängig. Auch hier erschallt der 
Ruf nach Rationalisierung; die rationalisierte Behandlung 
soll in Eigenbetrieben der Versicherungslräger mecha¬ 
nisch durchgeführt werden. Das Technische macht ja auf 
die Masse großen Eindruck. Dabei läßt man außer acht, 
daß in der Heilbehandlung und in der Fürsorge neben 
dem Mechanischen das Psychische eine Rolle spielt, da 
der Mensch aus Leib und Seele besteht. Das Jahrhundert 
der Psychologie glaubt nicht mehr daran, daß die mensch¬ 
liche Erkenntnis sich im logischen Denken erschöpft. 

Die Sozialisierung der ärztlichen Berufsausübung 
wird in gewisser Beziehung auch durch das Spezialisten¬ 
tum gefördert. Bei dem Umfang der modernen Heilkunde 
ist eine Arbeitsteilung unbedingt nötig und wirkt segens- 



SEITE 196. 
BAYERISCHE AERZTEZEITUNG. Nr. 20 1931. 

reich. Die Ganzheil der Menschenbehandlung leidet aber 
manchmal darunter. Zu welchen Auswüchsen eine Ueber- 
spezialisierung führen kann, lehrt die brntwickhing, 
welche in der Behandlung der Unfälle zunimmt. Die Be¬ 
rufsgenossenschaften gehen hier von lolgender Erwägung 
aus: Die gesundheitlichen Interessen der Verletzten so¬ 
wie die wirtschaftlichen Belange der Versicherungsträger 
verlangen, daß nur die besten Methoden der Heilbehand¬ 
lung angewendet werden. Deshalb sollen die Verunfallten 
einer besonderen Art der Heilbehandlung zugefühi L wei¬ 
den und zwar durch soziale Unfallmediziner in von die¬ 
sen’geleiteten Anstalten. Hierbei geht man so weit, daß 
man nicht nur die Fachärzte für Chirurgie ausschaltet, 
sondern auch den Universitätskliniken, selbst solchen, 
die ee-ene Unfallsabteilungen haben, die Berechtigung ab- 
spriebt, die Behandlung richtig durchzuführen. Die Folge 
ist Monopolisierung des berufsgenossenschafthchen Heil¬ 
verfahrens, wodurch die Behandlung der Unfallverletzten 
der freien Berufstätigkeit auch durch Fachärzte entzogen 
wird Durch die Notverordnungen wird vielleicht auch 
in der KV. eine ähnliche Entwicklung eingeleitet. Allen 
Zweigen der SV., einschließlich der sozialen Fürsorge, ist 
das Bestreben gemeinsam, den freiberufstätigen Arzt mit 
Hilfe eines besonders ausgebildeten Systems durch be¬ 
amtete Aerzte zu ersetzen. Auch die Kassenambulatorien 
sind dazu bestimmt. Man wendet am unrichtigen Platze 
die Grundsätze des Taylorismus an. Dieselben kennzeich¬ 
net de Man folgendermaßen: „Der Taylorismus sondert 
die Denkarbeit von der mechanischen Ausführung. Jede 
Einzelheit ist durch Vorschriften geregelt. Jeder Arbeiter 
hat täglich eine ganz bestimmte, in Lohn und Zeit fest¬ 
gelegte Arbeitsaufgabe fertigzustellen. Alle nicht rein 
mechanischen Arbeitsfunktionen werden dem Aibeitei 
abgenommen und in das Fabrikskontor verlegt. Der Ai- 
beiler soll automatisch die vorgeschriebenen Bewegungen 
vollziehen, die geistige Initiative, die Gedankentätigkeit, 
das Arbeitstempo besorgt ein spezialisierter Ingenieur¬ 
slab. Der Arbeiter ist also nur Hand, das Gehirn arbeitet 
im Kontor.“ Folgen dieses Systems: Die eintönige Arbeits- 
t'ron nimmt dem Arbeiter jede Arbeitslust, erzeugt nei- 
vöse Uebermüdung, Reizbarkeit und frühzeitige Erschlaf¬ 
fung. Dies ist das zukünftige Los der Aerzteschaft, wenn 
die Entwicklung in derselben Richtung weitergeht. 

Wesentlich erschwert wurde die ohnehin ungünstige 
Lage der Aerzteschaft durch den beängstigenden Zudrang 
zum ärztlichen Beruf, welcher allerdings nur eine Teil¬ 
erscheinung der Ueberwertung der akademischen Bildung 
darslellt. Die I. Notverordnung des Jahres 1923 haben 
dem ärztlichen Nachwuchs den Zutritt zur kassenärzt¬ 
lichen Tätigkeit praktisch gesperrt. Damals wurde das 
mechanisch-mathematische Rezept „Aul 1000 Versicher te 
genügt 1 Arzt“ in die Tat umgesetzt. Die wirtschaftliche 
Not der Aerzte und das Fehlen einer ärztlichen Alters¬ 
und Invaliditätsversicherung (eines der vielen Versäum¬ 
nisse des Aerztestandes) hat dazu geführt, daß die berufs- 
tätigen Aerzte überaltert sind. Dies ist ein doppelter 
Nachteil. Einerseits sind die alten Aerzle, die, der Not 
gehorchend, Weiterarbeiten müssen, nicht immer voll lei¬ 
stungsfähig und auf der Höhe der modernen Ausbildung. 
Wesentlicher kommt in Betracht, daß die jungen Aerzle 
fernegehalten werden von der Mitarbeit bei den Kranken¬ 
kassen, was bei dem Umfang der KV. einen Ausschluß 
von der Berufsbetätigung bedeutet; dadurch verkümmern 
ihre an der Hochschule erworbenen Kenntnisse, da sie 
keine Verwendung für dieselben haben, und es wächst 
ein Aerzleproletariat heran. So entsteht ein Zwiespalt 
zwischen den Berufstätigen und den Berufswilligen, nlxi 
von der Tätigkeit Ausgeschlossenen oder, anders aus¬ 
gedrückt. zwischen der Jugend und dem Alter, der einen 
weiteren Keil in die ärztliche Einheitsfront treibt. 

Der Dichter Doeblin, der auch Kassenarzt ist, kenn¬ 
zeichnet es richtig: „Die Aerzte sind notorische Schwer¬ 

arbeiter, die rasch verbraucht werden, rasch altern und, 
da ständig gehetzt und erschöpft, nicht viel Freude vom 
Dasein haben; wenn ich recht sehe, ist es ein Stand mit 
einem tragischen Schicksal.“ Daß ein Berufsstand, dei 
jahrzehntelang unter nicht angemessenen Bedingungen 
und Verhältnissen zu arbeiten gezwungen ist, an luctttif 
keit einbüßt, wäre nicht verwunderlich. Die Aerzte hat 
bisher das Bewußtsein aufrechterhalten, daß sie für die 
Unabhängigkeit der ärztlichen Berufsausübung sich ein- 
setzen. Sie sind an der Grenze ihrer Widerstandskratt 
bald angelangt. Klappen sie zusammen, oder geben sie 
zermürbt den Kampf auf, so wird die Volksgesuudheit 
beschädigt werden. Denn nur eine beruflich gut ausgebil- 
dete oeistig und sittlich hochstehende Aerzteschaft kann 
die Sendung, Hüter, Wahrer und Mehrer der Volkswohl¬ 
fahrt zu sein, befriedigend durchführen. In der SY . haben 
die Nützlichkeitsbestrebungen unserer Zivilisation, die 
sich an den technischen Fortschritten berauscht, das 
Uebergewicht erlangt, Kulturwerte stehen gegenwärtig 
o'ering im Ansehen. Wenn die Aerzte ihre Sendung ric itig 
verstehen und die Gesellschaft das nötige Y erstäiidnis 
hätte, könnten gerade in dieser widerspruchsvollen 
Uebergangszeit die Aerzte als Kulturträger und Kultui- 
verteidiger der Allgemeinheit wertvolle Dienste leisten. 

Statt dessen wurden die Aerzte seit der Einführung 
der Sozialversicherung aus ihrer Bahn geworfen. Sie 
sollen zwischen dem Mechanischen und Psychischen pen¬ 
deln und werden vom Individuellen zum Sozialen getrie¬ 
ben. Der Arzt muß die Fähigkeit haben, seelische Zu¬ 
stände zu erfassen und zu verstehen und die Kunst üben, 
seelische Energien auf andere zu übertragen. Der Satz 
Hellpachs hat noch Gegenwartsbedeutung: „Auch im 
Zeitalter des Materialismus umgibt den Arzt eine Atmo¬ 
sphäre des Geheimnisvollen und zugleich Lebensbedeut¬ 
samen. Seine Kultursendung kann der Arzt nur erfüllen 
bei innerer Freiheit.“ (Fortsetzung folgt.) 

Ersparnismöglichkeiten bei Kranken- und Arztkosten 
in der öffentlichen Fürsorge. 

Bkk. Die Inanspruchnahme der öffentlichen Für¬ 
sorbe auf dem Gebiete der Krankenhilfe ist in den letzten 
Jahren in einem Maße gestiegen, daß jetzt, wo man nach 
notwendigen Sparmaßnahmen sucht, auch nach diesei 
Richtung alle Sparmöglichkeiten ausgenutzt werden müs¬ 
sen Bei der Suche nach geeigneten Mitteln liegt es aut 
der Hand, die Grundsätze der Notverordnung entspre¬ 
chend anzuwenden. Zunächst ist da an die Einfühl ung 
einer Krankenscheingebühr gedacht, die nach dem 
Grade der Bedürftigkeit gestaffelt und nur in den Pallen 
nicht erhoben werden sollte, in denen eine unbillige Harte 
entstände. Diese Maßnahme ist, wie man aus der Ent¬ 
wicklung bei den Krankenkassen sieht, geeignet, die Ko¬ 
sten bedeutend zu verringern und einen Teil der Miß¬ 
bräuche auszuschalten. 

Eine weitere Möglichkeit liegt darin, die Ausstellung 
von Krankenscheinen für Bagatellkrankheiten grundsätz¬ 
lich abzulehnen und, von Ausnahmefallen abgesehen, die 
Ausstellung der Krankenscheine von einer vor gängi¬ 
gen Untersuchung durch den Vertrauensarzt 
und von einer eingehenden Prüfung der Bedürftigkeit ab¬ 
hängig zu machen. Der Arzt muß die Zahl dei notwen 
digsten Behandlungen bestimmen und nach Ablauf des 
Krankenscheines eine neue Untersuchung vornehmen. 
Auch bei den Arzt-und Apothekenrechnungen selbst kann 
nicht unerheblich gespart werden. Die Fürsorgeverbände 
sollten sich zum Schulze gegen Mißbrauchsmöghchkeiten 
eines Vertrauensarztes bedienen, der Aufwand und 
Arztrechnungen einer Nachprüfung unterzieht. In vielen 
Bezirksfürsorgeverbänden wurden dadurch Reduziei un- 
ben bis zu 50 Prozent vorgenommen. Auch sollte man die 
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Möglichkeit einer Pauschalierung der Gebühren einer 
Nachprüfung unterziehen. Zusatzleistungen, wie Milch 
und besondere Nährmittel, sind nur auf Grund ver¬ 
trauensärztlicher Untersuchung auf beschränkte Dauer, 
Zahnbehandlungen nur in den dringendsten Fällen zu 
gewähren, Krankenhausaufnahme sollte nur dann slatl- 
finden. wenn eine Behandlung zu Hause nicht möglich 
und Operation notwendig ist, die vom Vertrauensarzt, 
soweit möglich, festzustellen wäre. 

Wo kein besonderer Kommunalarzt bzw. ein Bezirks¬ 
arzt, der dessen Tätigkeit mit versieht, vorhanden ist, 
sollte man einen gewissenhaften Arzt für diese Tätigkeit 
nebenamtlich verpflichten. Die Kosten machen sich nicht 
nur mehrfach bezahlt, seine Tätigkeit hat auch einen 
nicht zu unterschätzenden erzieherischen Wert, der dem 
der Ersparnisse nicht nachsteht. 

Anmerkung der Schriftleitung: Die vorstehende No¬ 
tiz, die der „Bayerischen Kommunal-Korrespondenz“ 
des Herrn Stadtrates Gasteiger, München, entnommen ist, 
erfordert die volle Aufmerksamkeit der Aerzte. Es ist 
interessant, daß man sich auch in der öffentlichen Für¬ 
sorge an die Notverordnung betr. Krankenversicherung 
anlehnen und u. a. eine Krankenscheingebühr ein¬ 
führen will. Man will aber viel weiter gehen und offenbar 
die Behandlungsbedürftigkeit durch einen Ver¬ 
trauensarzt feststellen lassen. Es soll also hier das be¬ 
rüchtigte Bevormundungssystem durch einen Vertrauens¬ 
arzt wieder aufleben, das in der Krankenversicherung 
drohte. Eine solch unwürdige Bevormundung werden 
sich die Aerzle nicht gefallen lassen. Hoffentlich wird 
sich auch kein Vertrauensarzt finden, der sich zu einem 
solchen „Vormund“ seiner Kollegen hergibt. 

Schweizerische Aerztezeitung zur Krankenschein- 
geblihr in Deutschland 

(Nr. 17/31). 

„An Stelle der von den Kassen geforderten Möglich¬ 
keit, in den Satzungen Bestimmungen über die Beteili¬ 
gung des Patienten an den Arzt- und Arzneikosten auf¬ 
nehmen zu können, setzte die deutsche Regierung die obli¬ 
gatorische Krankheitssteuer von 50 Pf. in Form der fixen, 
von jedem einen Krankenschein Anfordernden zn ent¬ 
richtenden Krankenscheingebühr sowie die Heilmittel¬ 
gebühr von 50 Pf. Die Beteiligung an den Heilungskosten 
ist ein auch bei uns mit vollem Recht propagiertes 
Prinzip, indem dadurch der ungerechtfertigten Be¬ 
anspruchung der Kassenleistungen, wenigstens teilweise, 
Einhalt getan werden kann. Dieses Prinzip der festen 
Krankenscheingebühr, die vom ehrlichen wie vom un¬ 
ehrlichen Kranken, vom rasch Genesenden wie vom chro¬ 
nisch Kranken in gleicher Weise geleistet werden muß, 
ist nicht nur eine Unbilligkeit, sondern ein Unsinn, ein 
Mittel zur Verhinderung rascher und rechtzeitiger Dia¬ 
gnose und damit ein Verbrechen an der Volksgesundheit.“ 

Die Sozialversicherungsreform in Oesterreich. 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung hat 
der Wiener Aerztekammer fünf Gesetzentwürfe über Re¬ 
formen auf sozialrechtlichem Gebiete übermittelt, mit der 
Einladung, ihre Stellungnahme zu den Entwürfen bis 
längstens 15. April d. J. bekanntzugeben. Auf Grund eines 
Referates von Dr. Forsehner erstattete die Kammer zeit- 
gerecht nachstehendes 

Gutachten 
der Wiener Aerztekammer zu den Gesetzentwürfen, be¬ 
treffend Reformen auf sozialärztlichem Gebiete. 

Die Wiener Aerztekammer hat die am 20. März 1931 
unter Z. 25 207 — Abteilung 1/31 vom Bundesministerium 

für soziale Verwaltung übersendeten Vorentwürfe, be¬ 
treffend die Abänderung der Sozialversicherungsgesetze, 
einer eingehenden Beratung unterzogen, deren Ergebnis 
im nachstehenden zur Kenntnis gebracht wird. 

Die Wiener Aerztekammer verschließt sich nicht dem 
Gedanken, daß zur Sicherung des finanziellen Gleich¬ 
gewichtes der Krankenkassen eine Umgestaltung der So 
zialversicherung notwendig geworden ist; allein die von 
der Regierung beabsichtigten Abbürdungsmaßnahmen er¬ 
scheinen vielfach zu tiefgehend und einschneidend, na 
mentlich wo wichtige Güter der Volksgesundheit in Frage 
kommen. 

Bezüglich der Entwürfe A. Bundesgesetz, betreffend 
die Inkraftsetzung der Bundesgesetze, und B. Bundes¬ 
gesetz, betreffend die Abänderung einiger arbeitsrecht¬ 
licher Bestimmungen, glaubt die Wiener Aerztekammer 
von einer Begutachtung absehen zu können und diese 
den kompetenten wirtschaftlichen Organisationen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer überlassen zu sollen mit 
Rücksicht darauf, daß cs sich in diesen Entwürfen vor¬ 
wiegend um Fragen versicherungstechnischen und sozial¬ 
politischen Inhaltes handelt. 

Bezüglich des Entwurfes C. Bundesgesetz über die 
Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosenversicherungs¬ 
gesetz) gibt die Wiener Aerztekammer ihrer Meinung da¬ 
hin Ausdruck, daß eine wesentliche Einschränkung der 
Arbeitslosenversicherung, die über den Rahmen der Ab¬ 
stellung von Mißbräuchen und notorischer Uebelstände 
hinausgeht, große Gefahren für den Ernährungs- und Ge¬ 
sundheitszustand der arbeitenden Bevölkerung und da¬ 
mit auch für die Volksaufzucht mit sich bringen muß. Da¬ 
her könnte auch der durch diese Maßnahmen angestrebte 
Ersparungseffekt nur ein scheinbarer sein; denn ein gro¬ 
ßer Teil jener Beträge, die durch eine wesentliche Ein¬ 
schränkung der Arbeitslosenversicherung seitens des Ar¬ 
beitslosenversicherungsamtes erspart werden, wird nach 
Ueberzeugung der Wiener Aerztekammer wieder von den 
öffentlichen Fürsorgeämtern mit Rücksicht auf die ge¬ 
fährlichen Folgen dieser Maßnahmen für die Volks¬ 
gesundheit aufgebracht werden müssen. 

Was die Vorentwürfe D. Bundesgesetz, betreffend 
die Abänderung des Angeslelltenversicherungsgesetzes 
(III. Novelle zum Angestelltenversicherungsgesetz), und 
E. Bundesgesetz, betreffend Abänderungen und Ergän¬ 
zungen des Arbeiterversicherungsgesetzes, anlangt, so 
kann die Aeußerung der Wiener Aerztekammer hierüber 
nicht, wie es in den Noten vom 20. März 1931, Z. 25207 
Abteilung 1/31, und 3. April 1931, Z. 32075 Abteilung 
1/31, gefordert wird, gesondert abgegeben werden, da die 
beiden Entwürfe in Hinsicht auf ihre Auswirkung für das 
Volkswohl und auf ihre Bedeutung für die Aerzteschafl 
in untrennbarem Zusammenhang sieben. 

Die Wiener Aerztekammer muß in Vertretung der 
Interessen des ärztlichen Standes zunächst ihrem Be¬ 
dauern Ausdruck geben, daß die in verschiedenster Form 
wiederholt der Begierung bekanntgegebenen dringenden 
Wünsche der Aerzteschafl in bezug auf die Sozialver¬ 
sicherung abermals keine Berücksichtigung gefunden 
haben. Es ist weder über die Einführung einer Einkom¬ 
mensgrenze noch über die Teilnahme der bei den Kran¬ 
kenkassen angestellten Aerzte an der Verwaltung der So- 
zialversicherungsinstitute, wenn auch nur mit beratender 
Stimme, in den Entwürfen irgendeine Bestimmung ent¬ 
halten. 

Durch beide Gesetze zieht sich wie ein roter Faden 
eine Reihe von Bestimmungen, welche im wesentlichen 
darauf hinauslaufen, nicht nur für die versicherten An¬ 
gestellten und Arbeiter, sondern auch in noch höherem 
Maße für deren Angehörige die Erlangung rechtzeitiger 
ärztlicher Hilfe zu erschweren. Es kann keinem Zweifel 
begegnen, daß diese Bestimmungen geeignet sind, in ihren 
Auswirkungen schweren Schaden für die Gesundheit der 
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Versicherten im besonderen und in weiterer Konsequenz 
auch für den Gesundheitszustand der Allgemeinheit nach 
sich zu ziehen. 

Daß Maßnahmen ge Ir offen werden müssen, um einer 
mißbräuchlichen oder übersteigerten Inanspruchnahme 
von ArzLhilfe und Arzneimitteln entgegenzuwirken, soll 
keineswegs bestritten werden, wenn aber der Arbeiter 
für die ersten drei Tage einer Erkrankung weder Lohn 
noch Krankengeld beziehen soll, wenn er für jedes Heil- 
mittel eine Rezeptgebühr von 50 Groschen und für die 
Zuziehung eines Facharztes oder für die notwendige An¬ 
wendung besonderer Unlersuchungsmethoden einen Bei¬ 
trag zu zahlen haben wird, dann wird auch die In¬ 
anspruchnahme der notwendigen ärztlichen Hilfe be¬ 
hindert, und der Arbeiter wird, um nicht selbst hungern 
und seine Familie darben lassen zu müssen, nicht nur mit 
den Beschwerden einer Angina, sondern selbst mit den 
Anzeichen einer beginnenden Blinddarmentzündung, 
einer beginnenden Lungenentzündung und ähnlichen sich 
noch in die Arbeit schleppen, bis er an der Arbeitsställe 
zusammenbricht. 

Auch der Angcstelllc. dessen Krankenkasse für ihre 
Kassenärzte die Bezahlung nach Einzelleisiung eingeführl 
hat, wird, wenn er für die jedesmalige Inanspruchnahme 
des Vertragsarzles eine Behandlungsgebühr entrichten 
muß, sehr oft zögern, bei einer ihm unbedeutend schei¬ 
nenden Krankheit schon bei den ersten Anzeichen den 
Arzt zu Rate zu ziehen, und es kann sich leicht ereignen, 
daß aus dieser Unterlassung späterhin schwere Nachteile 
für seine Gesundheit entstehen. Es kann auch keinem 
Zweifel unterliegen, daß viele Krankheitsfälle, die nicht 
rechtzeitig der ärztlichen Behandlung zugeführt werden, 
eine längere Krankheitsdauer für den Versicherten zur 
Folge haben und damit eine wesentliche Erhöhung der 
finanziellen Lasten für die Krankenkassen bedingen wür¬ 
den, Lasten, die dann wohl ein Vielfaches der durch die 
oben erwähnten Bestimmungen erzielten Ersparnisse 
ausmachen würden. 

Zu der im Entwurf vorgesehenen Einengung der Fa- 
milienversicherung auf Frau und Kinder unter Ausschluß 
der bisher versicherten weiteren Angehörigen, bemerkt 
die Wiener Aerziekammer in pflichtgemäßer Wahrung 
der Interessen des ärztlichen Standes, daß dies keines¬ 
falls als ein Vorteil für die Aerzteschaft anzusehen ist, 
denn es ist anzunehmen, daß die nach dieser Gesetzes¬ 
bestimmung. der Angehörigenversicherung nicht mehr 
teilhaftigen Personen wohl in den meisten Fällen der 
armenärztlichen Behandlung Zufällen dürften. 

Gegenüber der Bestimmung, wonach die Höchstdauer 
von Krankenpflege und Krankengeldbezug bei Angestell¬ 
ten und Arbeitern mit 52 Wochen begrenzt ist, muß die 
Wiener Aerziekammer darauf hinweisen. daß es eine 
ganze Reihe von Leiden gibt, wie Tuberkulose, verschie¬ 
dene Rückenmarkserkrankungen, chronische Knochen¬ 
erkrankungen, progressive Paralyse usw., die einer länge¬ 
ren Behandlungsdauer als 52 Wochen bedürfen, um die 
Berufsfähigkeil oder Arbeitsfähigkeit des Erkrankten 
wiederherzustellen. Es erscheint daher nicht gerechtfer- 
ligl, solchen Versicherten nach Ablauf von 52 Wochen 
nur mehr den Rentenbezug nach dem Pensions- oder In¬ 
validengeselz zu gewähren, während eine Verlängerung 
der Bezugsdauer über 52 Wochen hinaus eine weitere. 
Lortselzung zweckentsprechender Behandlung ermög¬ 
lichen und dadurch in zahlreichen Fällen die volle Ar¬ 
beitsfähigkeit herbeiführen würde. 

Auch die Erschwerung der erweiterten Heilbehand¬ 
lung sowie die Erschwerung prophylaktischer Befürsor- 
gung der \ersicherten und ihrer Angehörigen, wie sie die 
Bestimmungen der beiden Entwürfe im Gefolge haben 
müßten, geben der Wiener Aerziekammer Anlaß zu ern¬ 
ster Besorgnis. Sind doch diese Umstände geeignet, die 
großen Errungenschaften in Gefahr zu bringen, welche 

die medizinische Forschung im Verein mit der ausgebrei¬ 
teten Fürsorgetätigkeit der privaten und öffentlichen Für¬ 
sorgeinstitute, insbesondere derjenigen der großen Kran¬ 
kenkassenverbände und ihrer Aerzte, in bezug auf di 
Eindämmung der Kindersterblichkeit, in bezug auf den 
Rückgang der Erkrankungen an Tuberkulose, in bezug 
auf die Hinaufsetzung der durchschnittlichen Lebens¬ 
dauer des Menschen erreicht hat. Werden hierdurch auf 
der einen Seite die Ausgaben der Sozialversicherungs¬ 
institute verringert, so wird auf der anderen Seite aber 
der Gesundheitszustand nicht nur des von den Sozialver- 
sicherungsinstitnten erfaßten Teiles der Bevölkerung, 
sondern aller Staatsbürger aufs schwerste gefährdet. 

Eine vorausblickende Ersparungspolitik darf nicht 
übersehen, daß durch mangelhafte Gesundheitsfürsorge 
sich letzten Endes eine Mehrbelastung der Kassen er¬ 
geben müßte. 

Die im vorstehenden geäußerten Bedenken scheinen 
der Wiener Aerziekammer schon so schwerwiegend, daß 
sie davon abschen zu können glaubt, erst auf Einzelheiten 
bezüglich der Abänderungen der betreffenden Paragra¬ 
phen der Sozialversicherimgsgesetze näher einzugehen 

Die Wiener Aerziekammer gibt der sicheren Erwar¬ 
tung Ausdruck, daß die auf Grund sorgfältiger Erwägun¬ 
gen im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege und 
im Interesse der Aerzteschaft vorgebrachten ernsten Be¬ 
denken die ~ entsprechende Beachtung und Würdiguiu 
finden werden, und daß die endgültige Reform der Sozial 
Versicherung nach Durchführung der erforderlichen 
Aenderungen eine Gestalt annehmen werde, die den Be¬ 
dürfnissen der Bevölkerung und der Aerzteschaft ent¬ 
spricht. 

Sparen bei der Sozialversicherung. 

Bkk. Ein beliebtes Objekt, der Sparsamkeit eine 
Gasse zu bahnen, ist die Sozialversicherung. Durch Not¬ 
verordnung wurde Mitte vorigen Jahres die Krankenver¬ 
sicherung reformiert, d. h. es trat ein Abbau der Leistun¬ 
gen ein. Neuerdings wurden Vorschläge für eine Abände¬ 
rung der Unfallversicherung unterbreitet. Deren Endeffekl 
ist ein Abbau der Leistungen der Unfallversicherung. 
Allen Ernstes werden auch Auffassungen vertreten, die 
Invalidenrenten, die heule im Durchschnitt vielleicht 35 
bis 10 M. betragen, allgemein um 6—7 Prozent abzubauen. 
Das ist der falsche Weg: die Folgen haben lediglich die 
Gemeinden zu tragen. 

In der Verwaltung der Sozialversicherung läßt 
sich jedoch sparen, und man fände hier ein besseres 
Objekt als beim Abbau der Leistungen. Die Verwallungs- 
kosten sind im Vergleich zum Gesamtetat der Sozialver¬ 
sicherung nicht hoch. Gewiß, sie betragen bei den Kran¬ 
kenkassen zwischen 6 und 7 Prozent der Gesamtaus¬ 
gaben und haben sich von 1924 bis 1929 fast verdoppelt 
und stiegen von 3.72 auf 6,21 M. pro Mitglied und Jahr. 
Der Einwand, daß der prozentuale Anteil der Verwal- 
Lungskoslen an den Gesamtausgaben um einige Zehntel 
Prozent gesunken ist, will nichts besagen. Der größte "feil 
der Verwaltungskosten fällt auf Personalkosten. 

In den Kassen kommt im Durchschnitt auf je tau¬ 
send Mitglieder ein Beamter bzw. Angestellter. Auch hier 
sollte man ruhig einmal reformieren. Gerade in der So¬ 
zialversicherung sollte man daran denken, daß es schwer- 
verdientes Geld ist, was seitens der Versicherten von dem 
oft kargen Lohn an Beiträgen gezahlt wird. 

Eine erhebliche Steigerung der Verwaltungskosten 
zeigt sich bei der Invalidenversicherung. Auch 
hier ist mehr als eine Verdoppelung der Verwaltungs¬ 
kosten eingetreten. Sie stiegen von 24,2 Milk M. im Jahre 
1921 auf rund 55 Milk M. im Jahre 1929. Der Rückgang 
in vom Hundert zu den Gesamtausgaben erklärt sich da- 
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durch, daß die Rentensumhieri durch die gesetzlichen Be¬ 
stimmungen der letzten Jahre erhöht worden sind. 

Auch in der Unfallversicherung sind die Ver¬ 
waltungskosten im Laufe des letzten Jahres weiterhin 
gestiegen. Sie betrugen an Verwaltungskosten 11 374698.63 
Mark, Verfahrenskosten 14013794.24 M., zusammen also 
55388492.87 M. Bei den gewerblichen Berufsgenossen¬ 
schaften betrugen die persönlichen und sächlichen Ver- 
wallungskosten auf einen Versicherten 1913 1.34, 1927 2.25, 
1928 2.50, 1929 2.55 M. In der Knappschaftlicheln 
Pensionsversichernng sind 1929 Verwaltungskosten 
entstanden bei der Pensionsversicherung der Arbeiter 
7691000 M. und in der Pensionsversicherung der Ange¬ 
stellten 1234000 M. Im gleichen Zeitraum gibt die Au¬ 
ges teilten Versicherung 12087000 M. für Verwal¬ 
tungskosten aus. 

Rechnen wir diese Summen zusammen, so ergibt sich, 
daß bei den Krankenkassen (ohne Ersatzkassen), Unfall¬ 
versicherung, Invalidenversicherung, Knappschaftliche 
Pensionsversicherung und Angestelltenversicherung im 
Jahre 1929 nicht weniger als 261617000 M. ausgegeben 
wurden. Bei einer Gesamteinnahme aller Zweige der So¬ 
zialversicherung, mit Ausnahme der Arbeitslosenver¬ 
sicherung, in Höhe von rund 4,5 Milliarden M. und einer 
Gesamtausgabe von 3,7 Milliarden M. ist 261 Millionen M. 
an Verwaltungskosten eine erhebliche Summe. Ehe man 
einem weiteren Abbau der Leistungen das Wort redet, 
sollte man zuerst einmal nach der Verwaltungs- 
seitehinmitReformeneinsetzen. Der in mancher 
Beziehung komplizierte Verwaltungsapparat ist zu ver¬ 
einfachen, damit schneller und sparsamer gearbeitet wer¬ 
den kann. Notwendig und wünschenswert ist auch ein 
besseres Hand-in-Hand-arbeiten aller Zweige der Sozial¬ 
versicherungen miteinander. 

Münchener Aerzteorchester. 
Zu einem edlen Zweck — der Unterst ützungvon 

Arztwitwen und -waisen trat das neugebildete 
Münchener Aerzteorchester am 22. April zum 
erstenmal vor die breite Oeffentlichkeit. Eine zahlreiche, 
illustre Zuhörerschaft lauschte bewundernd den vorzüg¬ 
lichen Leistungen der begeisterten Musikerschar. Die 
Jupitersymphonie und die Maurerische Trauermusik von 
Mozart, letztere als Ehrung der verstorbenen Kollegen 
Dr. Christoph Müller und Dr. Wilhelm Hertel, standen 
auf dem Programm und wurden mit größter rhythmischer 
Exaktheit, mit fortreissendem musikantischen Impuls 
und wahrhaft dramatisch belebtem Ausdruck vorgetra¬ 
gen. Kein Wunder über diese hohe künstlerische Tat — 
stand doch ein so fähiger Dirigent wie Dr. Rudolf Schind¬ 
ler an der Spitze, dessen Sicherheit in der Orchester¬ 

leitung, dessen Stilgefühl und dessen musikalische Intui¬ 
tion jedem Fachmann Ehre machen würde. Außer die¬ 
sen beiden Orchesterwerken wurde das Fest verschönl 
durch Gesangs- und Instrumentalvorträge namhafter 
Münchener Künstler, der Damen Maria The Losen, Grete 
Haeberlein, Herma Studeny, Gertrud Maser und des 
Herrn Christian Döberciner, deren technische und musi¬ 
kalische Meisterschaft zu bekannt ist. als daß weitere 
Worte des Lobes notwendig erschienen. 

Eine würdige Totenfeier bereitete der Aerztliche Be¬ 
zirksverein München seinem verstorbenen Vorstand Dr. 
Wilhelm Hertel im großen Hörsaal des Medizinisch-klini¬ 
schen Instituts. Nach einleitenden Worten des Herrn 
Obermedizinalrates Dr. Seidercr hielt San.-R. Dr. Arnold 
Lämmert eine stilistisch wie inhaltlich gleich bedeutsame 
Rede, in der er das edle Menschentum, die vorbildliche 
Kollegialität und das glänzende und von großem persön¬ 
lichen Mut getragene Organisationstalent des Toten mit 
beredten und zu Herzen gehenden Worten schilderte. 
Eingerahmt durch zwei Orchesterslücke, Schuberts „Li¬ 
tanei“ und Mozarts „Ave verum“, die vom Aerzteorche¬ 
ster unter Dr. Schindlers Leitung mit edler Tongebung 
und beseeltem Ausdruck gespielt wurden, machte die 
Feier einen tiefen und nachhaltigen Eindruck, der allen 
Teilnehmern in unvergeßlicher Erinnerung bleiben wird. 

Dr. Gustav Gerheuser. 

Bericht Uber die Jahresversammlung des Zweigvereins 
Bayern der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung 

der Geschlechtskrankheiten. 
Am Samstag, dem 9. Mai 1931, fand in Speyer in 

Anwesenheit des Herrn Regierungspräsidenten der Pfalz, 
Dr. Pfülf, die Jahresversammlung statt. Nach Be¬ 
grüßungsworten durch den I. Vorsitzenden, Herrn Geh.- 
Rat Prof. Dr. von Zumbusch, verlas der Schriftführer, 
Herr Prof. Dr. Mayr, den Tätigkeitsbericht für das 
Jahr 1930. Herr San.-Rat Dr. Steinhäuser erstattete an 
Stelle des am Erscheinen verhinderten Schatzmeisters, 
Herrn Kommerzienrat Schröder, den Kassenbericht. An¬ 
schließend an den geschäftlichen Teil gab Herr von 
Zumbusch ein Referat über die Aufgaben, die das neue 
Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten gibt. 

_ Prof. Dr. Mayr. 

Verbilligte Pauschalkuren in den preuß. Staatsbädern. 
Wie das Preuß. Landwirtschaflsminislerium, Berlin, 

mitteilt, hat der preußische Staat in seinen selbstbewirt¬ 
schafteten Bädern Ems, Schwalbach, Schlangenbad, 
Bertrich, Nenndorf und Rehburg verbilligte Pauschal¬ 
kuren für den Mittelstand eingerichtet. Diese Kuren sol- 

Gegen Huer Zur Heilung genügen meist 

1—2 Flaschen, daher kassenüblich. 

das immer bewährte, glänzend begutachtete Spülmittel. 

jeder Aetiologie 

14 Tagequantum 

M. 3.— in Apotheken. 

Bei vielen Kassen 

zugelassen. 

Or, E. Uhlhorn & Co,, 
Wiesbaden-Biebrich, 

na oegutaentete Spülmittel. 

Contrafluol 
Konzentrierte Lösung pflanzlicher Saponine. 
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len jedem zugute kommen, dessen Einkommen jährlich 
6000 M. nicht übersteigt. Sic sind besonders gedacht im 
Interesse der Beamten und Angestellten des öffentlichen 
Dienstes, der Arbeitnehmer privater Unternehmungen in 
den mittleren und unteren Gehaltsstufen sowie für den 
gewerblichen Mittelstand und die freien Berufe. 

Auskünfte über die näheren Einzelheiten erteilen auf 
Wunsch die staatlichen Kurverwaltungen und die größe¬ 
ren Reisebüros. I. A. gez.: Roeingh. 

Aerzte-Pfingstfahrt nach Pistyan. 

Diese ist die erste ärztlicheSportveranstaltung. 

Das Programm der Festlichkeiten. 
Ueber Anregung der Aerztlichen Kraftfahrvereini¬ 

gung Oesterreichs wird zu Pfingsten in der Tschecho¬ 
slowakei eine einzigartige sportliche Veranstaltung statl- 
finden. Es ist dies die Sternfahrt ärztlicher Kraftfahr¬ 
vereinigungen aus allen Richtungen Europas mit Ziel 
Bad Pistyan. Die Idee zu diesem großzügigen Sport¬ 
arrangement stammt vom Regierungsrat Dr. K. Hoch- 
siuger, Präsident der Aerztlichen Kraftfahrvereinigung 
Oesterreichs. Diese Vereinigung hat sämtliche ärztliche 
Kraftfahrvereinigungen Deutschlands und der Tschecho¬ 
slowakei eingeladen. Die Kraftfahrvereinigung deutscher 
Aerzte mit dem Hauptsilze in Dresden, der Verband 
der deutschen kraftfahrenden Aerzte in der Tschecho¬ 
slowakei und der Automobilklub „Aeskulap“ mit dem 
Hauptsitz in Prag haben die Einladung dankend an¬ 
genommen. 

Die große Sternfahrt, an welcher Hunderte von 
Aerzten aus verschiedenen Ländern Zusammenkommen 
werden, findet Pfingsten, am 24. und 25. Mai statt 
Laut bisherigen Meldungen wollen sich auch fremd¬ 
ländische Aerzte daran beteiligen und man kann ruhig 
sagen, daß diese sportliche Veranstaltung eine sehr 
interessante internationale Aerztezusammenkunft sein 
wird, denn sie ist die erste internationale Sternfahrt, die 
in die Tschechoslowakei unternommen wird, und es ist 
das erstemal, daß Aerzte aus Oesterreich, Deutschland 
und der Tschechoslowakei eine organisierte Zusammen¬ 
kunft haben. 

Die Teilnehmer aus Oesterreich kommen mit ihren 
Wagen am 24. Mai zwischen 9 bis yMO Uhr zum 
Carlton-Hotel in Preßburg, dem Treffpunkt der teil¬ 
nehmenden Aerzteschaft. Von hier aus erfolgt die Ab¬ 
fahrt über Modra, Pudmerice, Trnava, Velke-Kostolany, 
Trebatice, auf guter Fahrstraße ins burgenreiche Waag¬ 
tal nach Pistyan. 

Die Ankunft erfolgt im Laufe des Vormittages. 
Mittags und abends finden Bankette statt, nach dem 

Souper wird auch eine fröhliche Tanzreunion veran¬ 
staltet. Am Pfingstmontag nach der Besichtigung der 
Bäder und Quellen unter Leitung Pistyaner Kurärzte 
sollen auch einige wissenschaftliche Vorträge mit Film¬ 
vorführung abgehalten werden. Um 6 Uhr abends 
treten die Teilnehmer die Heimfahrt an. 

Landesverband flir das ärztliche Fortbildungswesen 

in Bayern. 

In der Zeit vom 21. bis 30. Oktober 1931 findet in 
München an der Psychiatrischen Universitätsklinik wie¬ 
der ein Fortbildungskursus für Psychiater, insonderheit 
Anstaltsärzte, statt, der neben den Hauptgebieten der 
Psychiatrie auch die übrigen für Anstaltsärzte wichtigen 
Disziplinen umfaßt. Einschreibgebühr 20 M. Einschrei¬ 
bungsschluß 1. Oktober. Anfragen sind zu richten an S.-R. 
Dr. Jardan, Lessingstraße 4. 

Amtliche Nachricht. 

Dienstesnachricht. 
Die Bezirksarztstelle Rothenburg o. d. T. (BesGr. A2f), >. 

ferner die Bezirksarztstelle Fürth i. B. (BesGr. A2d) sind 
erledigt: Bewerbungen bzw. Versetzungsgesuche sind 
beim Staatsministerium des Innern bis 20. Mai 1931 ein¬ 
zureichen. 

Vereinsmitteilungen. 

Sterbekasse Oberfränkischer Aerzte. 
Am 2. Mai ist Herr S.-R. Dr. Martin Schranner jn 

Kunreuth gestorben. Die Vereine werden gebeten, die fäl¬ 
lige Umlage von 10 M. pro Vereinsmitglied umgehend an 
das Postscheckkonto Nr. 13972 Postscheckamt Nürnberg 
der Sterbekasse oberfränkischer Aerzte zu überweisen. 

Roth. 

Mitteilungen des MünchenerAerztevereinsfürfreieArztwahl. 
1. Die Betriebs kr ankenkasse M aff ei gibt be¬ 

kannt, daß laut Beschluß des Bayer. Oberversicherungs¬ 
amtes München vom 7. April 1931 die Schließung der 
Kasse bis zum 30. Juni 1931 erfolgt. Das Vertragsverhält¬ 
nis endet mit dem 8. August 1931. Nach diesem Termin 
können somit keine Leistungen zu Lasten der Betriebs¬ 
krankenkasse verrechnet werden. 

2. Die P rü f u n g s k o m m i s s i o n gibt bekannt, daß 
Inhalationsnarkosen bei Nacht bei Mitgliedern 
der Allg. Ortskrankenkasse München-Stadt in Zukunft 
nach Nr. 7 b zu verrechnen sind. 

- 

* 

m 

Hellesylt, tief eingebettet in einem stillen Winkel der 
nordischen Fjorde, gehört zu den schönsten Anlaufplätzen 
der ermäßigten N o r d k a p - F a h r t der b a y e r i s c h e n 
Aerzteschaft vom 6. bis 24. August 1931 mit dem be- 
liebten Doppelschrauben-Passagierdampfer „Sierra Cordoba“. 
Von hier aus unternehmen die Teilnehmer entweder in 
Wagen oder Stuhlkarren eine überaus reizvolle Fahrt durch 
das Nebbe- und Nordangsdal nach dem zwischen hohen Fels¬ 
wänden verborgenen Oie. — Es wird hierbei auf die Ausr 
Schreibung in Nr. 18 hingewiesen. Anfragen und Anmeldun¬ 
gen nur beim Verlag der „Aerzti. Rundschau“, München 2 NW, 
Arcisstraße 4 Gartenhs. 2. Stck., oder beim Norddeutschen 
Lloyd, München 2 NW, Brienner Straße 5, gegenüber dem 
Wittelsbacherplatz. 
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Außerdem wird darauf aufmerksam gemacht, daß die 
Berechnung von Zeitversäumnis nach Ziff. 4 nur möglich 
ist, wenn ein längeres Verweilen als eine halbe Stund© 
durch die Beschaffenheit des Falles bedingt ist oder auf 
Verlangen des Kranken oder seiner Angehörigen erfolgt. 
Die Dauer der vorzunehmenden ärztlichen 
Verrichtung selbst kann als Grund für die Zeitver¬ 
säumnisberechnung nach Ziffer 1 nicht in Betracht 
kommen. 

3. Zur Aufnahme in den Verein als außerordent¬ 
liche Mitglieder haben sich gemeldet die Herren: 
Dr. Emil Bloch, Facharzt für Frauenkrankheiten mit 

Geburtshilfe, Nymphenburger Straße 197/1; 
Dr. Alexander Wallnöfer, Facharzt für Röntgenologie, 

Sonnenstraße 5/1. Scholl. 

Aerztlich-wirtschaftlicher Verein Regensburg u. Umg. 

Die Auszahlungen der kassenärztlichen Honorare fin¬ 
den statt am Donnerstag, dem 21. und 28. Mai. Das Wohl¬ 
fahrtsamt wird am 21. Mai mit ausbezahlt. Weidner. 

Mitteilungen des Aerztlichen Bezirksvereins Nürnberg 
und des Kassenärztlichen Vereins Nürnberg E. V. 

1. Wir machen die Kollegen darauf aufmerksam, daß 
neuerdings ein Schwindler besonders in den Wohnungen 
der Acrzte. Rechtsanwälte usw. für das Hilfswerk sam¬ 
melt; derselbe zeigt einen bläuen Ausweis, der die Auf¬ 
schrift „Nordhaj er. Hilfswerk“ trägt. Wir bitten, bei Ge¬ 
nehmigung von Spenden an die Einsammler besonders 
vorsichtig zu sein und, wenn es sich um einen Schwind¬ 
ler zu handeln scheint, die Polizei unauffällig zu benach¬ 
richtigen (Fernruf 25 5 11, Betrugsabteilung). Der Betref¬ 
fende ist ungefähr 1,70 m groß, 28—30 Jahre alt, hat vol¬ 
les Gesicht, schwarzes, langes, ungepflegtes Haar, kurz- 
geschnittenen Schnurrbart. 

2. Der Durcbgangsarzt Herr Kollege Dr. Kaspar, 
Oberarzt im Stadt. Krankenhaus, ist bis zum 12. Juni ver¬ 
reist. Die Herren Kollegen werden ersucht, iai dieser Zeit 
Unfallverletzte nicht an den Kollegen zu verweisen. 

3. V ir erinnern wiederholt daran, daß fürsorge¬ 
berechtigte Personen nicht in Privatkliniken operiert 
werden sollen. Ausnahmen in besonderen Fällen können 
nur zugelassen werden, wenn der betr. Fall der Geschäfts¬ 
stelle bzw. dem Prüfungsausschuß vorgelegt wird, wel¬ 
cher entscheidet, ob ausnahmsweise die Operation in der 
Privatklinik vorgenommen werden kann. 

1. Am 2. Juni d. J. wird eine Mitgliederversammlung 
des Aerztlichen Bezirksvereins und des Kassenärztlichen 
\ ereins Nürnberg e. Y. stattfinden; cs erfolgt noch eine 
persönliche Einladung mit Bekanntgabe der Tagesord- 
minS- St ein heim er. 

BUcherschau. 
Vllas chirurgisch-pathologischer Röntgenbilder. Von Prof. Rudolf 

ey- 635 Abbildungen auf 162 Glanzdrucktafeln, 
Joi .Skizzen und erläuterndem Text. Dritte verbesserte und 
erweiterte Auflage. Lehmanns medizinische Atlanten, Bd VI 
Verlag J. F. Lehmann. Gebd. RM. 30.—. 

Grasheys chirurgisch-röntgenologische Atlanten gehören zum 
Grundstock der Röntgenbücherei. Vergleicht man die erste Auf- 
age mit der jetzigen verbesserten und erweiterten dritten Auf- 
age so bekommt man einen Maßstab für den rasch fortschrei- 

lencten Ausbau der Röntgenkunde. Zur Beschreibung patho- 
ogischer Bilder ist ein riesiges Material erforderlich, und die 

größere Basis, die dem Autor gegenüber früher jelzl gegeben ist, 
merkt man dem Buche sehr an. Die Auswahl der typischen 
und für den Praktiker wichtigen Bilder isl eine besondere Kunst 
Grasheys, so daß dem Arzt der Praxis in dem vorliegenden Buch 
ein wirklicher Berater und Helfer entstanden ist. Der Verlag 
hat durch prächtige Ausstattung ohne Kostenerhöhung es ver¬ 
standen, die Popularität des V erkes weiterhin zu sichern. 

S t u m p f. 

Praktische Gesundheitspflege. Von Dr. Hermann Haeberlin 
322 S. S». Geh. Fr. 4.50, RM. 3.60; in Halbleinen Er. 5.50, 
RM. 4.40. Verlag Grell Füßli, Zürich und Leipzig. 

Bei seiner vieljährigen verdienstvollen Tätigkeit als Vorstand 
des Stadtzürcherischen Gesundheitswesens wurde dem Verl, klar 
daß notwendigerweise in weiten Volkskreisen noch vermehrtes 
Verständnis für die Gesundheitspflege geweckt werden sollte. 
Diesem Zweck wird Dr. Haeberlins Buch „Praktische Gesund¬ 
heitspflege“ intensiv dienen, schon dadurch, daß es durchaus 
volkstümlich, für alle Leser leicht verständlich geschrieben und 
bei aller Fülle von Anregungen und Belehrungen übersichtlich 
gegliedert ist, so daß es mühelos konsultiert werden kann. 
90 kleine Artikel bringen gewissenhafte Aufklärung über alles, 
was dein körperlichen Wohlbefinden dient oder schadet und 
indirekt auch das geistige Leben und den Charakter günstig oder 
nachteilig beeinflußt. 

Nur wenige Stichwörter aus den Kapitelüberschriften: Er¬ 
ziehung zur Hygiene; Kinder und Eltern; Fortschritte der Medi¬ 
zin; Kurpfuscherei; Ermüdung, Erholung, Schlaf; Ernährung- 
Gesundheitliche Bedeutung des Wassers, Badekuren; Körper¬ 
bewegung; Wirtschaftliche Schäden durch Krankheiten; Maß¬ 
nahmen gegen Krankheiten und Unfall. Instruktive Abschnitte 
sind der Tuberkulose und dem Krebs gewidmet, wobei Beach¬ 
tenswertes über die Angst vor Ansteckung und die wirkliche 
Ansteckungsgefahr gesagt wird. 

Wo Dr. Haeberlin die Gebote und Verbote der öffentlichen 
Gesundheitspflege bespricht und begründet, läßt er es sich angelegen 
sein, dem Leser einzuschärfen, daß diese staatlichen und kol¬ 
lektiven Anstrengungen nur durch verständnisvolles Mitwirken 
des einzelnen und aller den höchstmöglichen Nutzen stiften. 

So vielseitig seine Ratschläge sind, ist doch peinlich alles 
ferngehalten, was den Leser zur Selbstbehandlung verleiten 
könnte; jeder soll sich bewußt bleiben, daß nur der Arzt die 
Gewähr für eine rationelle Behandlung bielet und daß die 
medizinische Wissenschaft besonders auf dem Gebiete der Be¬ 
kämpfung der Epidemien epochemachende Forlschritte zu ver¬ 
zeichnen hat. 

Wie das große Publikum werden auch die um die Volks¬ 
gesundheit besorgten Behörden und der ganze Aerztestand diese 
schmuck, ausgeslatlete Gesundheitslehre als ein ungemein prak¬ 
tisches und hilfreiches Buch schätzen lernen. 

Ueber Klinik und Behandlung der Menstruatinosstörungen. Von 
Dr. Bernhard As ebner, Priv.-Doz. (Wien). 488 S. Groß¬ 
oktav. Hippokrates-Verlag, Stuttgart. Ganzleinen RM. 22.—. 

Wer die frauenärztliche Therapie in den letzten vier Jahr¬ 
zehnten verfolgt hat, der wird gegenüber der lange Zeit im 
yoi dergrund stehenden lokalistisch operativen Betrachtungsweise 
eine mehr und mehr zunehmende Neigung zur Allgeineinbehand- 
lung auch bei gynäkologischen Leiden feststellen. Einen gewal¬ 
tigen Ruck in dieser Richtung macht das Ruch von Aschner. 
Seine Tendenz wird für denjenigen, der das erste Buch über 
Konstitutionstherapie — sicher mit großem Interesse und per¬ 
sönlichem Gewinn — gelesen hat, nicht überraschen. 

An einem sehr großen Material von 10000 Fällen, die zum 
I.eil lange Jahre — von 1918 bis 1930 — beobachtet worden 
sind, bemüht sich Verf. nachzuweisen, daß auch auf dem Gebiete 
der Frauenheilkunde die in den letzten Dezennien mehr lokal¬ 
pathologisch betrachteten Vorgänge einer auf die Dauer erfolg- 
i eichen Behandlung in vielen Fällen nähergebracht werden 
können, wenn sie ausgehend von der ganzen Persönlichkeit be- 
trachtet werden. Verl, kommt dabei auf die bis vor hundert 
Jahren geltende Aulfassung der alten Aerzte zurück; nach ihnen 

c*ei Uterus eine Kloake, die Menstruation wurde als eine 
Stoffwechsel- bzw. Reinigungskrisis klinisch und empirisch be¬ 
trachtet. Auch A. spricht der menstruellen Blutausscheiduns eine 
beherrschende Bedeutung als exkretionellem Stoffwechselvorgang 
zu. Die genaue Beobachtung von 1500 Fällen brachte den Verf 
zu der Ueberzeugung, daß hei Hypomenorrhöe es sich nicht 

i Klinisch erprobtes und empiohlenes kochsalzfreiesi 
DIJITSÄLZ zun\ Salzen v°n Speisen aller Art heil 

■ sb zas salzfreier oder salzarmer Ernährunaj 

HOMBURG 

Name gesch. 
Patente ang. 

insbesondere bei Nieren- und Herzerkrankungen, 
Arteriosklerose, hohem Blutdruck, Tuberkulose und Haut- 
erkrankungen, Epilepsie, Eklampsie usw. 

Original-Packungen zu 15, 60 und 250 g 

Chemisch ■ Pharmazeutische A. G. Bad Homburg 
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nur um ein vorwiegend lokales Leiden handelt, sondern um 
charakteristisch olt wiederkehrende klinische Zustandsbilder mit 
einem vielseitigen Symplomenkomplex hinsichtlich des Gesamt- 
befiiidens, das dem natürlichen oder künstlichen Klimakterium 
ähnelt, z. B. Plethora mit Neigung zu Stauungen und Blutungen, 
Neigung zu lokal schwer zu beeinflussenden Hautkrankheiten 
und rheumatischen und entzündlichen Erkrankungen. Auch hei 
Hypennenorrhöe werden viele für lokal gehaltene, d. h. in den 
weiblichen Geschlechtsorganen für begründet erachtete Störungen 
durch entfernte Ursachen bedingt, nach deren Behebung die 
abnormen Blutverluste ohne Lokalbehandlung und vor allem 
ohne eingreifende operative und Bestrahlungsbehandlung zum 
Aufhören gebracht werden. Auch bezüglich der Dysmenorrhöe 
und der klimakterischen Erscheinungen — auf Einzelheiten 
kann hier nicht eingegangen werden — nimmt der Gedankengang 
des Verf. ähnliche \Yege. 

Es sind zum Teil neuartige Vorstellungen, die hier vom 
Verf. geweckt werden, Vorstellungen, die sicher dem einen oder 
anderen Praktiker zumal in der operationsfrohen Aera schon 
aufgetaucht sind hei der nicht fachärztlichen, sondern allgemein- 
ärztlichen Betrachtung des Geschehens am Erkrankten. Hier 
sind diese Vorstellungen und Beobachtungen mit einer bemer¬ 
kenswerten Planmäßigkeit und Ausdauer gesammelt, geordnet 
und ihre Richtigkeit durch ein großes Material zu enveiscn 
versucht worden. 

Als eine solche Arbeit, die gerade wegen der vielen prak¬ 
tisch wertvollen Winke das Durcharbeiten durch die 488 Seiten 
lohnt, muß das Buch angesehen werden, und der Zukunft muß 
es überlassen bleiben, ob auch andere Beobachter bestätigen, 
daß der Verf. im großen richtig gesehen hat. 

Lines aber kann nicht unterdrückt werden. Aufgefallen ist 
dem Reh, daß Verf. die Skepsis, welche er der pharmakologisch 
bestmöglich begründeten Hormontherapie entgegenzubringen 
scheint, nicht auf die vielen Mittel überträgt, die er aus alten 
Pharmakopoesen und aus der Volksmedizin anführt; hat er 
die \\ irkung dieser Mittel nicht nur in wenigen, sondern in einer 
Zufälligkeiten ausschaltenden Menge von Fällen selbst aus¬ 
geprobt? Das Aulführen dieser Menge von .alten Drogen könnte 
andernfalls doch wohl nicht einer begründeten Empfehlung 
gleichgesetzt werden. " Neger, München. ‘ 

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. H. Scholl, München. 

Für die Inserate: Hans Engerer, München. 
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Beschwerden 
über unpünktliche Zustellung der „Bayerischen Aerztezeitung“ 
sind stets bei dem zuständigen Postamt oder beim Briefträger 

anzubringen. 
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Allgemeines. 
Drei Pfingsttago im Salzfcammergute. W ie in den Vorjahren 

hat sich das Oesterreichische Verkehrsbüro München auch in 
diesem Jahre entschlossen, in dem ihm gehörigen Grand-Hotel 
in St. W olfgang für Plingsten einen verbilligten Aufenthalt einzu- 
führen. Das Arrangement, welches am Pfingssamstag beginnt 
und am Pfingstmontag endet, schließt natürlich volle Unter¬ 
kunft und Verpflegung ein, ferner Gepäcktransport, alle Abgaben 
sowie einen Ausflug mit der Zahnradbahn auf den Schafberg. 
Der Preis für das Arrangement beträgt pro Person RM. 33.—. 
Ab München werden am Pfingstsamstag 8 Uhr früh Gesellschafts¬ 
autos nach dem Salzkammergüte verkehren und können auch 
Teilnehmer, welche sich für das Hotelarrangement nicht ent¬ 
schließen können, die Fahrt mitmachen. Der Autöausflug stellt 
sich pro Person auf RM. 25.—. Ausführliche Aufschlüsse erteilt 
das Oesterreichische Verkehrsbüro, München, Promenadeplatz 15. 

Zur gef!. Beachtung! 

Der Gesamtauflage der heutigen Ausgabe Hegt ein Prospekt der 
Firma Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, über »Neotropin« bei. 

Wir empfehlen diese Beilage der besonderen Beachtung unserer 
Leser. 

Billige 

Pfingstausfliig@ im Auto 
Dreitagefahrt: 

Abfahrt: Pfingstsamstag, S Uhr früh 
Rückkunft: Pfingstmontag, 21.00 Uhr abends 

München-Wasserburg^Traunsfein-Salzhurg 
St. Gilgen • St. Wolfgang (Salzkammergut) 
und retour pro Person Fahrpreis Mk. 25.— 

Ferner bei Mindestbeteiligung von 5 Personen 
Fiinftagefahrt nach 

und Heran 
Fahrpreis pro Person nur Mk. 55.— 
Achttagefahrt: Durch die schönst. Punkte der 

DOLOMITEN 
Fahrpreis pro Person nur Mk. 90.- 

Abgabe von Prospekten und Anmeldungen im 

Oesterreichischen Verkehrs-Bureau 
München, Promenadeplatz 15, Telefon 92662 
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die vorherjederBehandlung trotz¬ 
ten, wurden auf ausschließ¬ 
liche Verabreichung von Adel¬ 
heidquelle arbeitsfähig in verhält¬ 
nismäßig kurzer Zeit (5 Wochen 
Krankheitsdauer). So schreibt der 
leitendeArzt der inneren Abteilung 
des Krankenhauses in G. - Achten 
Sie bitte besonders auf die Bedeu¬ 
tung des Wortes „ausschließlich" 
in diesem Gutachten, es stellt die 

Ueberkinger Adelheidqueile 
mit in die erste Reihe deutscher 
Mineralbrunnen. - Wir haben die 
Adelheidquelle hauptsächlich zur 
Verordnung durch die Herren 
Aerzte reserviert und schicken 
Ihnen gerne die Druckschrift „Ein 
neuer Weg zur Heilung von Er¬ 
krankungen der Nieren“. 
Bitte fordern Sie die interessante 
Schrift gleich an. Die Adresse ist: 

Mineralbrunnen A.-G., Bad Ueberkingen Ufürtt. 
Wir bedienen die Herren Aerzte direkt zu Vorzugspreisen. 

Generalvertretungen in München: 
E. Kühles, Mineralwasser-Grosshandiung, München, Raspstrasse 6, Telefon 92200, 
Friedrich Flad, Mineraiwasser'Grosshandlung, München, Donnersbergerstraße 60- 

Kleinverkauf: Maximiliansplatz 23. Fernsprecher: 63000 und 92592. 
An allen Plätzen Niederlagen. 
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Dr. Joseph von Kerschensteiner. 
Von Sanitätsrat Dr. Neger, München. 

Es war in den letzten Tagen des heißen Juli des 
Jahres 1898. Eben hatten wir in den Laboratoriums¬ 
räumen des Hygienischen Institutes die praktische Prü¬ 
fung beendet, da öffnete sich die Türe, und mühevoll, mit 
schwerer Atemnot ringend trat der damalige Vorsitzende 
der Physikatsprüfung herein, um in der ihm eigenen 
humorvollen Art nach dem Fortgang der Prüfung sich zu 
erkundigen, an den einen oder anderen Kandidaten, der 
ihm persönlich bekannt war, ermunternde Worte zu 
richten. 

Wir jungen Aerzte hatten damals den Eindruck, daß 
ein schweres, seinem bitteren Ende nahes körperliches 
Leiden mit dem letztmöglichen Reste von Berufstreue im 
Kampfe lag. Wir hatten uns nicht getäuscht: unser Jahr¬ 
gang war der letzte, zu dem er in seiner patriarchalischen 
Weise sprechen sollte. Wenige Wochen später hatte 
Bayern den verdienstvollen Leiter seines Medizinalwesens 
verloren. Am 23. Mai werden es hundert Jahre, daß Jo¬ 
seph v. Kerschensteiner das Licht der Welt erblickt 
hat, und wenn auch die Zeit seines Wirkens weit zurück¬ 
hegt, so sind doch unter uns Aelteren nicht wenige, die 
gerne ein paar Augenblicke beim Gedenken an diesen 
seltenen Mann verweilen werden, und auch für die Kol¬ 
legen nach seiner Zeit wird es nicht ohne Interesse sein, 
wenn hier in ganz kurzen Zügen das Bild von einem 
Arzte gezeichnet wird, dem eine heutzutage gar nicht 
mehr denkbare Universalität des Denkens und Schaffens 
zu eigen war. 

Gerade dadurch, daß v. Kerschensteiner, ehe er an 
den grünen Regierungstisch berufen wurde, im Leben und 
Arbeiten als praktischer Arzt die Leiden und Freuden, 

die Sehnsucht des Arztes begriffen hatte, hat er frühzeitig 
die Lebensbedingungen für einen gesun den Aerztestand 
erkannt und war er mehr als andere befähigt, die Stan¬ 
desbestrebungen der Aerzte zu verstehen und zu fördern. 
Als Kreismedizinalrat hatte er die Kinderjahre der neuen 
Organisation der ärztlichen Standesyertretung durchlebt. 
Gegen Ende seiner Laufbahn, d. i. im Jahre 1895, steht 
als Markstein die Bildung der Aerztekam m er n und 
der är z11 i chen B ezi r ks ver eine. Mit den Bestrebun¬ 
gen der ärztlichen Wohltätigkeitsvereine: Pen¬ 
sionsverein, Sterbekassenverein, Invalidenverein, war 
seine Person, durch schaffende, tätige Mitarbeit aufs 
engste verknüpft. 

Einrichtungen, die uns heute als selbstverständlich 
anmuten, gingen aus seiner fördernden Hand hervor. 

Als erster trat er, die kommende Dezentralisation, 
insbesondere der operativen Tätigkeit, von weitem vor¬ 
aussehend, für die Einrichtung von Krankenhäus ern 
in kleineren Städten und ländlichen Bezirken 
ein und für die Schaffung von Kinderheilstätten, 
als Mitglied des Obersten Schulrates für die Reform des 
bayerischen Mittelschulwesens. Die oberpolizeilichen 
Vorschriften über die Leichenschau, die Regelung des 
Apothekenwesens, die neue Badeordnung, die Dienst¬ 
anweisung für die Hebammen — alles Angelegenheiten, 
die mit Schädlichkeiten und Schädlingen an der Volks¬ 
gesundheit gründlich aufräumten, gingen aus seinem 
Amtsbereich hervor. An der Seite Geffkys hat er den 
Frieden mit der Koch sehen Schule angebahnt; bei den 
Verhandlungen im Kaiser], Gesundheitsamt fiel sein Wort 
schwer in die Waagschale, und die norddeutschen Herzen 
schlugen ihm entgegen, nicht zum wenigsten wegen der 
humorvollen Art, mit der er Gegensätze auszugleichen 
verstand, seine Tischreden waren berühmt. Bei der Ent¬ 
seuchung Münchens stand er mit Arbeiten über die Mün¬ 
chener Kanalisation und über die Mortalitätsstatistik, 
über die Methoden der epidemiologischen Forschung 
auch auf dem Plan. 



SEITE 204. BAYERISCHE AERZTEZEITUNG. Nr. 21. 1931. 

Und bei dem allen fand er noch Zeit, am Ausbau der 
Tätigkeit der V o 1 k s b i 1 d u n g s v e r e i n e mitzuhelfen, 
in der 11 a n s h al l u ngsschu 1 e selbst den Unterricht 
in der Gesundheitslehre zu erteilen und lange Jahre die 
Bibliothek des Münchener Aerztlichen Vereins als 
Bibliothekar zu betreuen, zu ordnen und zu bereichern; 
in ganz stillen Stunden endlich gehörte seine Liebe den 
Studien über Paracelsus und alte bayerische Aerzte. 

Joseph v. Kerschensteiner ist am 2. September 189(5 
von uns gegangen, nicht ohne uns ein Y ermächtnis zu 
hinterlassen. Wenn sein Sohn, Mitherausgeber dieser 
Blätter, bei allen den ärztlichen Stand berührenden gro¬ 
ßen Fragen seit Jahren mit Wort und Schrift in vorder¬ 
ster Linie steht, so wirkt er als treuer Bewahrer dieses 
Vermächtnisses. __ 

Zur Frage der Abgabe von Arznei- und Heilmitteln 

durch die Krankenkassen ohne ärztliche Verordnung. 

Die vom Reichsversicherungsamt in der Entschei¬ 
dung vom 30. Oktober 1930 Nr. 3923 vertretene Aulfas¬ 
sung, daß die Krankenkassen berechtigt sind, 
in geeigneten F ä 11 e ii A r z n e i e n auch ohne ä i z t - 
1 iclie Behandlung zu gewähren, hat in den Krei¬ 
sen der Aerzte eine große Beunruhigung hervorgerufen. 
Das ist begreiflich. Denn die Ausschaltung der Aerzte bei 
Versorgung der Versicherten mit Arznei- und Heilmitteln 
ist eine Maßnahme, die sowohl das berufliche wie finan¬ 
zielle Interesse der Aerzte berührt. 

Unter Hinweis auf die gesundheillichcn Gefahren, die 
bei Anweisung bzw. Abgabe einer Arznei ohne Mitwir¬ 
kung des Arztes entstehen können, ist die bayerische 
Aerztesch'aft bei dem zuständigen Ministerium vorstellig 
geworden und hat hierbei über Fälle berichtet, in denen 
einzelne Kassen sich haben Uebergriffe zu schulden kom¬ 
men lassen. In Würdigung der vorgebrachten Beschwer¬ 
den haben die Staatsministerien des Innern und für Land¬ 
wirtschaft und Arbeit die Vertreter der Krankenkassen¬ 
verbände zu einer Aussprache eingeladen, bei der der 
Sachbearbeiter des Staatsininisteriums für Landwirt¬ 
schaft und Arbeit folgende Ausführungen machte: 

„Nach der grundsätzlichen Entscheidung desReichs- 
versi’cherungsamts vom 30. Oktober 1930 II a K 409/291 
(AN. 1931, IV, S. 7) ist die Erfüllung des Anspruchs eines 
Versicherten auf Versorgung mit Arznei (§182 Nr. 1 R\ 0.) 
von der Vorlegung einer kassenärztlichen Bescheinigung 
abhängig, so ferne nicht die Krankenkasse nach 
pflichtgemäßem Ermessen hiervon absehen 
zu können gl au bl. Der Anspruch auf Versorgung mit 
Arznei (und anderen Heilmitteln) nach der Reichsver¬ 
sicherungsordnung ist hiernach zwar grundsätzlich, aber 
nicht rechtsnotwendig an eine ärztliche Verordnung ge¬ 
bunden. Dem pflichtgemäßen Ermessen der Kranken¬ 
kasse wird ein entsprechender Spielraum gelassen. 

In letzter Zeit sind nun folgende Vorfälle bekannt¬ 
geworden. die die ärztlichen Standesvertretungen zum 
Gegenstand von Vorstellungen gemacht haben. Eine Kran¬ 
kenkasse hat selbständig eine Wiederholungsanweisung 
auf Scopolämin, eine andere auf Pilocarpin ausgestellt. In 
anderen Fällen wurde zum Arzneibezug in der Apotheke 
Versicherten eine Anweisung auf .ein Mittel gegen Magcn- 
schmerzeir, ,ein Mittel gegen Nervenschmerzen' gegeben; 
dabei stellte sich nachträglich heraus, daß Krankheiten 
ganz anderer Art Vorlagen. Die Krankenkassen haben sich 
zur teilweisen Rechtfertigung dieses Verhaltens aut die 
eingangs erwähnte Entscheidung des Reichsversiche¬ 
rungsamts bezogen. Demgegenüber ist auf folgendes hin¬ 
zuweisen. 

Das der Krankenkasse eingeräumte Ermessen zu 
einer selbständigen Versorgung der Versicherten mit 
Arznei findet seine Schranken einerseits in der Pflicht 
der Krankenkasse, nur das zur Erreichung des Heil¬ 

zwecks Notwendige zu gewähren, andererseits in der 
Pflicht, die Versicherten in ihrem Anspruch auf ärztliche 
Behandlung nicht zu schmälern und die — auch dem 
Schutz dieses Anspruchs dienenden — medizinalpolizei¬ 
lichen Vorschriften über die Abgabe von Arzneien und die 
Ausübung der Heilukunde zu beachten. 

In der Regel wird die Krankenkasse nicht in der Lage 
sein zu beurteilen, ob eine Arznei notwendig ist. Hierzu 
ist der Arzt berufen, er ist fähig, die Notwendigkeit der 
Versorgung mit Arznei zu ermessen, und der Kassenarzt 
ist verpflichtet, die den Umständen nach wirtschaftlichste 
Verordnungsweise zu wählen (vgl. die Richtlinien für 
wirtschaftliche Arzneiverordnung vom 25. April 1930 in 
Abschn. IV d. M. E. vom 25. April 1930 (SlAnz. Nr. 100) 
sowie die Anweisung des Landesausschusses für Aerzte 
und Krankenkassen in Bayern für die kassenärzllichy 
Tätigkeit). Der Arzt allein ist auch iirder Lage, Krank¬ 
heiten, die ärztlicher Behandlung bedürfen, schon in 
ihrer Entstehung zu erkennen, so daß die notwendigen 
Maßnahmen ergriffen werden können. Wenn nun die 
Krankenkasse, sei es auch auf Wunsch des Versicherten, 
unter Umgehung des Arztes Arzneien selbst oder durch 
eine Arzneibezugsstelle (Apotheke) abgibt, wird sie sich 
vielfach der Gefahr aussetzen, unwirtschaftlich zu han¬ 
deln oder den Kranken von notwendiger rechtzeitiger 
ärztlicher Beratung abzuhalten. Ausnahmsweise .kann 
einmal ein Fall vorliegen, wo die Elitbchrlichkeit ärzt- 
liriipr Behandlung klar liegt und wo._a.uch von einem__ 
Laien erkannt werden kann, welche Arznei erforderlich 
ist. Fis wird sich aber stets um seltene Ausnahmefälle han¬ 
deln. Allgemeine Anhaltspunkte zur Abgrenzung eines sol¬ 
chen Tatbestandes lassen sich nicht aufstellen. Wie weit 
die Krankenkasse gehen darf, ist eine Frage der Beurtei¬ 
lung des einzelnen Falles. Die Krankenkassen werden 
aber gut daran tun, in der eigenen unfachmännischen 
Prüfung eines Krankheitsfalles äußerste Vorsicht und Zu¬ 
rückhaftung zu üben. Das Bestreben, Kosten ärztlicher 
Behandlung für die Kasse wie den Versicherten (Kran¬ 
kenscheingebühr) zu ersparen oder dem Versicherten den 
Gang zum Arzte abzunehmen, muß unter allen Umstän¬ 
den zurücktreten. 

Für ein Ermessen der Krankenkasse bleibt überhaupt 
kein Raum, wo die selbständige Versorgung der Ver¬ 
sicherten mit Arznei zu einer Verletzung der medizinal¬ 
polizeilichen Vorschriften über die Abgabe von Arzneien 
und die Ausübung der Heilkunde führen würde, Die 
Eigenabgabe von Arzneien, die dem Verkehr außerhalb 
der Apotheken entzogen sind, ist den Krankenkassen un¬ 
bedingt verboten. (§ 2b der VO., betr. den Verkehr mit 
Arzneimitteln, vom 22. Oktober 1901 [RGBl. S. 380] mit 
Aenderungen, insbesondere durch die VO. vom 27. März 
1925 [RGBl. L, S. 40]; Urteil des Bayer. Obersten Landes- 
gerichts vom 25. Juni 1928 in „Arbeiterversorgung“ 1929, 
S. 23.) Das gleiche gilt für die Stoffe und Zubereitungen 
im Sinne des Gesetzes über den Verkehr mit Betäubungs¬ 
mitteln (Opiumgesetz) vom 10. Dezember 1929 (RGBl. L, 
S. 21.5) nebst VO. über die Zulassung zum Verkehr mit 
Betäubungsmitteln vom 1. April 1930 (RGBl. I., S. 113). Un¬ 
zulässig ist es ferner, Arzneien abzugeben oder die Abgabe 
durch eine andere Bezugsstelle zu veranlassen, soweit die 
betreffenden Mittel nicht im Handverkauf abgegeben wer¬ 
den dürfen oder deren wiederholte Abgabe den Vorschrif¬ 
ten über wiederholte Abgabe von Arzneien widerspricht, 
wie dies in den oben erwähnten Fällen der Abgabe von 
Scopolamin und Pilocarpin der Fall war. (VO. über das 
Verschreiben Betäubungsmittel enthaltender Arzneien 
und ihre Abgabe in den Apotheken vom 19. Dezember 
1930 [RGBl. L, S. 635] und vom 24. März 1931 [RGBl. L, 
S. 76]; VO. über die Abgabe stark wirkender Arznei so¬ 
wie die Beschaffenheit und Bezeichnung der Arzneigläser 
und Standgefäße in den Apotheken in der Fassung vom 
2 April 1931 [GVB1. S. 105]; VO. vom 26. Juli 1907, den 
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Verkehr mit GeheimmiUcln und ähnlichen Arznei- 
mitleln betr. [GVB1. S. 593] vom 24. Dezember 1924, 
[GYB1. S. 244]; vom 16. Februar 1929 [GYB1. S. 11]; YO. 
vom 6. Februar 1923 über Angabe von Tuberkulinen in 
Apotheken [GVB1. S. 21]; § 44 der YO. über das Apo- 
ihekenwesen vom 27. Juni 1913 [GVB1. S. 343].) Da nach 
§ 35 der YO. über das Apothekenwesen vom 27. Juni 1913 
der Apothekenvorstand und das pharmazeutische Ilill's- 
personal sich nicht mit Heilberalung und Heilbehandlung 
befassen dürfen, darf auch die Krankenkasse nicht durch 
eigene Arzneiverordnungen ohne bestimmte Bezeichnung 
des benötigten Mittels, wie z. B. durch eine Anweisung auf 
,ein Mittel gegen Nervenschmerzen, Magenschmerzen 
usw.‘ durch liebertretung dieses Verbots Anlaß geben. 

Schließlich muß darauf hingewiesen werden, daß die 
eingangs erwähnte Entscheidung des Reichsversiche- 
rungsamts, welche die Krankenkassen teilweise zur 
Rechtfertigung ihres Verhaltens herangezogen haben, an 
sich eine ganz andere Frage betrifft, nämlich die, ob die 
kasiSenärztliche Verordnung wesentliche Vorausset¬ 
zung des Anspruchs auf Arznei ist. Diese Frage wird be¬ 
jaht. nur mehr nebenbei wird bemerkt, daß unter Um- 
ständen die Arzneiverordnung überhaupt nicht auf eine 
ärztliche Behandlung zurückzugehen braucht. Es ist 
zu befürchten, daß die Krankenkassen sich auf ein sehr 
gefährliches Gebiet begeben, wenn sie diese Entscheidung 
zum Anlaß nehmen, entgegen der bisherigen bewährten 
Vcrwaltungsübung eine regelmäßig dem Arzt vorbchnl- 
tene Prüfung selbst zu übernehmen.“ 

Zu diesen Ausführungen ist folgendes zu bemerken: 
Die eingangs erwähnte Entscheidung des Reichsver- 

sicherungsamls ist zweifellos geeignet, Zustände zu schaf¬ 
fen, die sich mit dem Sinn und Zweck der Krankenver¬ 
sicherung nicht vertragen. Wenn es auch Fälle gibt, in. 
denen der Kassengeschäftsführer als Laie beurteilen 
kann, welches Arznei- oder Heilmittel zur Linderung oder 
Heilung des Leidens notwendig ist (z. B. bei chronischen 
Leiden), so darf doch nicht vergessen werden, daß durch 
die Anwendung einer falschen Arznei großes Unheil an- 
gerichtet werden kann. Mit der Anweisung bzw. Abgabe 
einer Arznei laden daher die Kassengeschäftsführer eine 
große Verantwortung auf sich. 

Die Notverordnung hat die Gefahr, daß unter Um¬ 
gehung des Arztes Arzneimittel verlangt und abgegeben 
werden, erheblich vergrößert, weil viele Versicherte, ins¬ 
besondere bei leichteren Erkrankungen, auf den Gedan¬ 
ken kommen, die Arzlscheingebür zu „schinden“. 

Wir möchten daher der vorstehend niedergclegten 
Auffassung der beiden Ministerien grundsätzlich bei¬ 
treten und den Krankenkassen dringend empfehlen, sich 
bei Anweisung oder Abgabe von Arznei- und Heilmitteln 
eine weitgehende Zurückhaltung aufzuerlegen, damit sie 
nicht mit den gesetzlichen Bestimmungen in Konflikt 
kommen. 

Im übrigen möchten wir bemerken, daß das von den 
Aerzten vorgelegte Beschwerdematerial so dürftig ist (die 
eingangs genannten Fälle von Scopolamin- und Pilocar¬ 
pin-Abgabe liegen bereits fünf Jahre zurück), daß vorläu¬ 
fig für die Aufsichtsbehörden kein Anlaß zu irgendwel¬ 
chen Befürchtungen und für die Aerzteschaft kein Grund 
zu finanziellen Sorgen bestehen dürfte. 

(„Mitteil. d. Verb. d. Bayer. Betriebskassen“ 5. 6. 31.) 

Anmerkung der Schriftleitung: Der Standpunkt der 
beiden bayerischen Ministerien gegenüber der ganz un¬ 
begreiflichen Entscheidung des Reichsversicherungsamts 
ist dankbar zu begrüßen, ebenso die Stellungnahme des 
Verbandes der Bayer. Betriebskrankenkassen, der sich 
hoffentlich auch die anderen bayerischen Kassenver¬ 
bände anschließen. Sonst würde ja der Kurpfuscherei 
Vorschub geleistet werden, die zur Zeit in Deutschland 
blüht wie noch nie, zum größten Schaden des Volkes. 

Mitteilung der Bayerischen Landesärztekammer und 
des Bayerischen Aerzteverbandes. 

1. Wegen Beurlaubung des Landessekretärs vom 
26. Mai bis 13. Juni bitten wir, während dieser Zeit nur die 
dringendsten Anfragen an das Landessekretariat 
richten zu wollen. 

2. Das vorläufige Abkommen mit der Post¬ 
beamte n k r a n k e n k a ss e, welches für das 1. Viertel¬ 
jahr 1931 Geltung hatte, gilt auch noch für das 2. Viertel¬ 
jahr 1931. Die Verhandlungen über einen endgültigen Ver¬ 
trag stehen vor dem Abschluß. 

Sozialversicherung und Aerzte. 
Von Med. Dr. Gottlieb Pick, Aussig. 

(Fortsetzung.) 

1V. N o t v e r o r d n u n g. 

Die SV. war auf gide Wirtschaft und gute Menschen 
aufgebaut. In Amerika war die Prosperity und die Zu¬ 
versicht in ihre ewige Dauer die Ursache, daß man von 
der SV. absah. Man hat sich verrechnet. Jetzt besteht 
auch in Amerika Arbeitslosigkeit und keine Sozialver¬ 
sicherung, auch keine öffentliche Arbeitslosenvorsorge. 
In Deutschland führte der wirtschaftliche Niedergang zu 
einer Krise der SV. Das Kritische liegt darin, daß bei ab¬ 
steigender Wirtschaftslage die Ausgaben größer werden, 
während die Einnahmen sinken, wodurch das wirtschaft¬ 
liche Gleichgewicht gestört und die Reserven aufgezehrl 
werden; die nötigen Zuzahlungen kann die notleidende 
Wirtschaft nicht aufbringen. In Deutschland trat die 
Katastrophe einerseits durch die steigenden Ausgaben der 
Arbeitslosenversicherung ein, erreichte doch die Zahl der 
Arbeitslosen die gewaltige Ziffer von beinahe 5 Millionen; 
andererseits mittelbar dadurch, daß die Zahl der arbeits¬ 
unfähigen Kassenmitglieder anwuchs, wieder aus zwei 
Gründen: einerseits weil der Arbeitslose leichter erkrankt 
und zur Wiederherstellung der Gesundheit und Arbeits¬ 
fähigkeit längere Zeit benötigt, anderersets weil bei Ar¬ 
beitslosigkeit die KV. zur Krisenversicherung wird. Der 
Ertrinkende klammert sich an einen Strohhalm. Daher 
ist dem Problem der Arbeitslosigkeit durch die Versiche¬ 
rung nur schwer beizukommen. 

In Deutschland wollte man das Defizit der Arbeits¬ 
losenversicherung decken, indem man die Ausgaben der 
KV. drosselte. In Deutschland kostet die SV. mehr als in 
anderen Ländern, und Deutschland ist heute ärmer als 
diese Staaten. Ein verarmter Staat muß sich größter Spar¬ 
samkeit befleißigen und sich alles Ueberflüssige, das über 
das Notwendige hinausgeht, versagen. Selbst für die Er¬ 
haltung der Volksgesundheil sind die Mittel, trotzdem sie 
in Zeiten der Not dringender und reichlicher gebraucht 
werden, nicht aufzubringen. 

Die Notverordnungen wurden in einer Panikstim¬ 
mung erlassen. Not und Angst sind aber schlechte Rat¬ 
geber, noch schlechtere Gesetzgeber. Sie bedeuten keine 
befriedigende Lösung, weil man nur einseitig die wirt¬ 
schaftliche Not sah und die Regelung nicht von den rich¬ 
tigen psychologischen Voraussetzungen ausging. Es wird 
hier derselbe Fehler wiederholt, der sich wie ein roter 
Faden durch die ganze SV. zieht: mechanisch bessern zu 
wollen, was psychisch verursacht ist. 

Es wird die Beaufsichtigung verschärft, ohne daß 
man sich bewußt wird, daß ein System, das fortdauernd 
strengere Konirollmaßnahmen treffen muß, nicht zweck¬ 
mäßig sein kann. Hierbei zeigte sich auch der weitere 
Mangel der SV., ihre Politisierung, namentlich ihre Ab¬ 
hängigkeit von der Parteipolitik. Die Notverordnungen 
mußten so abgefaßt werden, daß bei ihrer pari amen tai'i- 
schen Beratung eine Mehrheit zustande kommt. Da hat 
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man zu der bewährten Methode seine Zuflucht genommen, 
den Schlag in der Richtung des geringsten Widerstandes 
zu führen. Die Aerzte waren schon lange wehrlos, erprobte 
Prügelknaben und Sündenböcke. Bemerkenswert ist lüer¬ 
be i nur der Umfall der Regierungsbürokratie, die ihre 
Mission, vermittelnd zu wirken, vollkommen vergaß und 
sich mit ihrer Vergangenheit in Widerspruch stellte. 

Der Zweck der Notverordnungen ist es, durch Spar¬ 
maßnahmen die Ausgaben zu mindern, damit Gelder für 
die Arbeitslosenversicherung zur Verfügung gestellt wer¬ 
den können. Diese Rechnung hatte von Anfang ein Loch: 
denn selbst wenn es möglich wäre, durch die Notverord¬ 
nung die Kassenbeiträge um 1 Proz. des Lohnes herabzu¬ 
setzen, würde dies bei der lawinenartigen Vergrößerung 
der Zahl der Arbeitslosen nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein sein. 

Aber auch beim Sparsystem ist man bei den Notver¬ 
ordnungen nicht konsequent vorgegangen. Man hat nichts 
darüber gelesen, daß an den Verwaltungsausgaben und 
den Bezügen der Sozialbeamten Kürzungen vorgenom¬ 
men worden wären. Es ist in dieser Beziehung kennzeich¬ 
nend, daß in der SV. im allgemeinen und in der KV. im 
besonderen die Zahl der. Beamten und Angestellten 
größer ist als die Zahl der zugelassenen Aerzte, das heißt 
die Verwaltung erfordert mehr Arbeitskräfte als die ärzt¬ 
liche Behandlung. Diese Gegenüberstellung sollte zum 
Nachdenken anregen; sie ist ein weiterer Beweis, daß das 
Mechanische vor dem Sachlichen geht, und daß den Aerz- 
ten nicht der Wert beigemessen wird, der ihnen nach 
ihrer Arbeitsleistung und ihren Erfolgen zukommt. In 
den Notverordnungen doktert man an einzelnen unange¬ 
nehmen Anzeichen; es wird der Versuch gemacht, die 
Ausgaben einzuschränken bei Krankengeld, Arzneien und 
Aerztekosten. Man setzt den Hebel gleichzeitig, aber nicht 
gleichmäßig an zwei Seiten an, bei den Versicherten und 
bei den Aerzten, bei den ersteren schüchtern, bei den 
letzteren entschiedener. Das Kassenmitglied hat vor In¬ 
anspruchnahme ärztlicher Hilfe einen Krankenschein zu 
lösen, der von 1 Mark bis auf 0 abgestuft ist, ferner zu 
jeder Heilmittelverordnung einen Beitrag von 50 Pfennig 
zn zahlen. Diese Bestimmungen haben unter den politi¬ 
schen Arbeiterparteien einen Sturm der Entrüstung her¬ 
vorgerufen, was zur Folge hatte, daß ein Rückzug an¬ 
getreten wurde und Ausnahmen vorgesehen wurden, 
durch welche die Gewährung kassenärztlicher Hilfe ohne 
Bezahlung der Krankenscheingebühr in vielen Fällen er¬ 
möglicht wird. Auch die Aerzte haben sich gegen die 
Krankenscheingebühr ausgesprochen mit der Begrün¬ 
dung, daß durch dieselbe sich manche Kranken werden 
abhalten lassen, den Arzt rechtzeitig zuzuziehen, wodurch 
gesundheitlicher Schaden entstehen werde. Daß dies im 
Bereiche der Möglichkeit liegt, ist anzunehmen. Trotzdem 
halte ich die Aufhebung dieser Bestimmung nicht für 
zweckmäßig; ihre Bedeutung ist symptomatisch. Es ist 
in der geradlinigen Entwicklung der SV. das erstemal, 
daß Bremsen und Hemmungen gegen eine Ueberarztung 
in der SV. vorgesehen werden. Die unentgeltliche kassen- 
ärzlliche Hilfe hat unendlich segensreich für die Hebung 
der Volksgesundheit gewirkt. Die freiärztliche Hilfe, die 
durch die Zwangsversicherung neu eingeführt wurde, bot 
die einzige Möglichkeit, die breiten Bevölkerungsschich¬ 
ten der ärztlichen Behandlung in allen Erkrankungsfäl- 
len zuzuführen. Aber gerade die Unentgeltlichkeit hat die 
Krankheit mechanisiert und sozialisiert; dem Kassenmit¬ 
glied ist das Bewußtsein abhanden gekommen, daß es um 
sein persönliches Schicksal gebt, wofür er aus eigenem 
auch vorzusorgen und beizutragen habe. Es kann nicht 
schaden, wenn ihm dies in irgendeiner Form wieder zum 
Bewußtsein kommt. Oh gerade die in den Notverordnun¬ 
gen vorgesehene Regelung die einzig mögliche oder die 
zweckmäßigste ist, soll hier nicht näher untersucht wer¬ 
den; jedenfalls ist diese Bestimmung nicht etwas Un¬ 

erhörtes. In manchen Staaten, die nach deutschem Mu¬ 
ster die KV. eingeführt haben, genießen die Versicherten 
bezüglich der ärztlichen Behandlung nicht so weit¬ 
gehende Leistungen. England kennt keine kassenärztliche 
Behandlung durch Fachärzte, Belgien hat den I icket 
moderateur, in Frankreich trägt der Versicherte 15 bis 
20 Proz. zu den Arztkosten bei, in der Schweiz sind die 
Kassen befugt, die Mitglieder bis zu einem Viertel an der 
Tragung der Heilkosten zu beteiligen, in Oesterreich er¬ 
setzen die Kassen bei Behandlung durch vertragsmäßig 
nicht zugelassene Aerzte die Aerztekosten nur bis zur 
Höhe der Bezahlung der Kassenärzte, in der Tschecho¬ 
slowakei leistet in der Angestelltenversicherung das Kas¬ 
senmitglied durch Marken einen Beitrag zu jeder ärzt¬ 
lichen Einzelleistung. In Deutschland bedeutet die Kran¬ 
kenscheingebühr eine grundsätzliche Umkehr. Bisher 
hieß es: „Hin zum Arzt“, jetzt mahnt es: „Ueberlege es 
dir, bevor du den Arzt rufst“; damit du es nicht unnötig 
tust, mußt du außer deinen Krankenkassenbeiträgen eine 
Sondersteuer erlegen. Der Versicherte wurde bisher mit¬ 
tels einer ziemlich eindringlichen Propaganda angeregt, 
den Arzt bei jedem Unbehagen möglichst bald aufzu¬ 
suchen und sich bis zur vollständigen Wiederherstellung 
behandeln und nachher durch die Gesundheitsfürsorge 
beobachten zu lassen. Man konnte sich an Vorbeugung, 
Vorsorge und baldiger sowie gründlicher Behandlung 
nicht genug tun. Jetzt auf einmal wird ziemlich unver¬ 
mittelt zwischen dem Arzt und dem Kassenkranken, 
neben dem schon bestehenden Betrieb der KV. eine neue 
Mautschranke aufgerichtet, die nur nach Erlag eines 
Geldbetrages geöffnet wird. Der Versicherte wird etwas 
irre, wenn man zu einer Zeit, in der seine Gesundheit 
schwächer und sein Geld knapper geworden, ihm zur Er¬ 
langung ärztlicher Hilfe eine Sonderlast auflegt. 1 rotz all 
dieser Bedenken, die mehr die Art der Durchführung 
betreffen, ist der Grundgedanke richtig, daß sich auch der 
Kassenkranke mehr als bisher bewußt werden soll, daß 
er zur Wiederherstellung seiner Gesundheit auch sein 
Scherflein beitragen soll. 

Dasselbe gilt von der Zuzahlung zum Verordnungs¬ 
blatt (Rezept). Daß der Arzneihunger der Versicherten 
unstillbar ist, kann als bekannt vorausgesetzt werden. 
Auch hier wurde der Versuch gemacht, die Aerzte dafür 
verantwortlich zu machen. Die Hauptschuld trifft die auf¬ 
dringliche Reklame der Heilmittelerzeuger. Handel und 
Industrie bemächtigten sich der Erzeugung immer neuer 
Spezialitäten, und der Markt wurde in erster Linie aus 
kaufmännischen Erwägungen mit einer Unmenge von 
neuen Heilmitteln überschwemmt, die mit marktschreie¬ 
rischer Aufdringlichkeit angepriesen wurden. Dieser sug¬ 
gestiven Massenwirkung erlagen die Kassenmitglieder um 
so leichter, da die Verabfolgung auf Kassakosten für sie 
mit keinen Auslagen verbunden war, und sie das Bewußt¬ 
sein hatten, daß sie dadurch so behandelt wurden wie ein 
Kommerzienrat und nicht wie Kranke zweiter Güte. 

Auch hier ist der Gedanke richtig, daß der Ver¬ 
sicherte, um Verschwendung hintanzuhalten, einen Bei¬ 
trag leisten soll; es ist auch nicht etwas ganz Neues, da 
schon im geltenden Gesetz derartige Bestimmungen ent¬ 
halten waren, die allerdings nicht gehandhabt wurden. 
Ob gerade die in den Notverordnungen gefundene Lö¬ 
sung, einen bestimmten Betrag zu zahlen ohne Rücksicht 
auf die Höhe der Verordnung, die richtige ist, bleibe da¬ 
hingestellt. Da sogar die Möglichkeit besteht, daß der 
Kassenkranke mehr zanit als das Rezept kostet, wurde 
in der Notverordnung vom Dezember dies dahin einge¬ 
schränkt, daß die Zahlung nur zu leisten ist, wenn die 
Verordnung diese Summe von 50 Pfennig übersteigt. 

Gegenüber den Aerzten hat man in den Notverord¬ 
nungen entschiedener zugegriffen und fester durchgehal¬ 
ten. Hier konnte man den starken Mann spielen, da man 
voraussetzen konnte, daß die Aerzte in ihrer politischen 



Nr. 21. 1931. BAYERISCHE AERZTEZEITUNG. SEITE 207. 

Vereinsamung und sonstigen Einflußlosigkeit keinen An¬ 
walt und Fürsprecher finden werden. Es war vorauszu¬ 
sehen und ist wenigstens für die Uebergangszeil zugetrof- 
l'cu. daß die Lösung des Krankenscheines und die Zu¬ 
zählung zu den ärztlichen Verordnungen als Bremse wir¬ 
ken und die Zahl der Erkrankungsfälle sowie der ärzt¬ 
lichen Leistungen abnehmen und infolgedessen die Ein¬ 
nahmen der Kassenärzte sinken werden. Man ging von 
der unrichtigen Voraussetzung aus, daß die Aerzte die 
Hauptschuld an der Ueherarztung, der Heilmillelver- 
sChwendung und den gesteigerten Krankengeldausgaben 
trifft, und fand als richtigen Ausweg, Zwangsmaßnahmen 
einzuführen, die den Kassenarzt unter starke Bevormun¬ 
dung setzen, beinahe entmündigen. Man ging auch hier 
von psychologisch nicht zutreffenden Voraussetzungen 
aus. Die Initiative zur Krankmeldung und zum Krank¬ 
schreiben geht von dem Versicherten und nicht vom Arzt 
aus. Zu normalen Zeiten fällt es keinem Versicherten ein, 
sich überflüssige Medikamente verschreiben zu lassen, 
noch weniger, solange er Arbeit hat und sich arbeitsfähig 
fühlt, sich durch den Arzt von der Aufnahme der Arbeit 
abhalten zu lassen. Es kommt eher vor, daß er sich wider 
den Rat des Arztes abmeldet, weil er fürchtet, den Ar¬ 
beitsplatz zu verlieren oder mit dem Krankengeld für 
seine Familie nicht das Auslangen findet. Daß der Ver¬ 
sicherte unter anderen Umständen den Weg zum Arzt 
rasch findet, ist psychologisch leicht, begreiflich; denn die 
Krankmeldung und ärztliche Behandlung bildet die ein¬ 
zige Möglichkeit, für die eingezahlten Beiträge eine Gegen¬ 
leistung zu erhalten. Gewiß spielt bei der Ueherarztung, 
die bis zu einem gewissen Grad zugegeben wird, die Un¬ 
entgeltlichkeit die. Hauptrolle. Dieselbe liegt aber im 
System der KV., ist beabsichtigt und ein wesentlicher 
Grund der Einführung der SV. Früher konnte der Ar¬ 
beiter nicht zum Arzt gehen, weil er ihn nicht bezahlen 
konnte. Schon der Umstand, daß man versichert ist, Arzt 
und Medikamente umsonst hat, verleitet einen, an die 
Krankheilsmöglichkeit mehr zu denken. Die mechanische 
Kraukheitsbestimmung tut auch das ihrige dazu. Krank¬ 
heit und Behandlungsbedürftigkeit sind durch die RVO. 
beinahe gleichbedeutende Begriffe geworden; nur be- 
händlungsbedürftige Versicherte haben Anspruch auf die 
Leistungen. Schon aus diesem Grund sieht sich das Kas- 
senmitglied veranlaßt, bei jeder Gesundheitsstörung den 
Arzt aufzusuchen. Dies ist auch die Ursache, daß in der 
kassenärztlichen Tätigkeit die sogenannten Bagatellfälle 
überwiegen. Uebrigens ist es schwer festzustellen, was 
ein Bagatellfall ist; dazu gehört längere Beobachtung und 
wiederholte gründliche Untersuchung. Vor allem aber 
weiß der Kranke nie, ob seine Beschwerden vorüber¬ 
gehend sind oder den Beginn einer schweren Erkran¬ 
kung bilden. Der Kranke kann dies nie entscheiden, sonst 
kommt es zu argen Irrtümern und folgetragenden Ver¬ 
säumnissen. Daher soll man den Weg zum Arzt nicht 
erschweren. Auch der Vorwurf, daß die Kassenärzte die 
Versicherten arbeitsunfähig schreiben, um sich ihre Gunst 
zu erhalten, die Wartezimmer zu füllen und sich an den 
Kassenkranken zu bereichern, trifft in dieser Verall¬ 
gemeinerung gewiß nicht zu. Dies würde voraussetzen, 
daß die Mehrheit der Kassenkranken sich aus Simulan¬ 
ten und Aggravanten zusammensetzt; diese Annahme ist 
unzutreffend. Die Krankheit ist die Regel, der Schwindel 
oder die Uebertreibung die Ausnahme, die nur zeitweilig 
mehr Ausschlag gibt. Uebrigens gibt es ein zuverlässiges 
Mittel, um die Aerzte von diesem Vorwurf zu befreien. 
Man entziehe den Aerzten das alleinige Verfügungsrecht 
über die Krankengeldanweisung und überweise die Ent¬ 
scheidung gemischten Kommissionen, in denen der Kas¬ 
senarzt nur berichtet und beantragt. In den Notverord¬ 
nungen geht man andere Wege: Man schränkt einerseits 
die Zahl der kassentätigen Aerzte nach einem mechani¬ 
schen Schlüssel weiter ein und beschneidet die Rechte der 

vertragstätigen Aerzte noch mehr als bisher. Vor allem 
aber treibt man einen Keil zwischen die kassentätigen 
Aerzte und zerreißt die Einheit der Behandlung. Die Lo¬ 
sung lautet: Ausbau der Befugnisse der Vertrauensärzte, 
Abbau der Funktionen der Kassenärzte. Diese Arbeits¬ 
teilung isl unnatürlich und auf die Dauer unerträglich. 

Es sollen nach den Notverordnungen in Zukunft zwei 
Gruppen von kassentätigen Aerzten bestehen: Kassen¬ 
ärzte und Vertrauensärzte. Die erstcren haben nur Pflich¬ 
ten, die letzteren neben Pflichten auch Rechte. Der Ver¬ 
trauensarzt ist fest angestellt und unabhängig von den 
Versicherungsträgern und den Aerzten; es wird also in 
die kassenärztliche Tätigkeit der Amtsarzt neu ein¬ 
geschaltet. Insbesonders hat der Vertrauensarzt die Auf¬ 
gabe, den behandelnden Kassenarzt zu beaufsichtigen, 
seine ärztlichen Anordnungen und Verfügungen zu über¬ 
prüfen; er hat die Behandlungsbedürftigkeit zu entschei¬ 
den, den Heilplan festzustellen und die Anweisung des 
Krankengeldes nachzuprüfen. Der-Kassenarzt ist eigent¬ 
lich nur ausführendes Organ der Anordnungen und Ver¬ 
fügungen des Vertrauensarztes. Dadurch wird der Taylo¬ 
rismus, Trennung von Kopf und Hand, in der ärztlichen 
Behandlung der Kassenkranken restlos durchgeführt; als 
Folgen werden sich auch hier bemerkbar machen Ner¬ 
vosität und Arbeitsunlust der Kassenärzte; vielleicht wird 
dies nicht unangenehm empfunden werden, um die Kas¬ 
senärzte für die Verbeamtung gefügig zu machen. Bisher 
galt als Grundlage der ärztlichen Berufsausübung die Ver¬ 
antwortung des Arztes, was eine Nachprüfung und Ueber- 
wachung nicht ausschließt, die ja auch bisher im gegen¬ 
seitigen Einvernehmen ausgeübt wurde. Jetzt wird aber 
die Entmündigung des Kassenarztes eingeführt und der 
Vertrauensarzt als Vormund eingesetzt. Man macht aus 
den Kassenärzten Automaten, aus den Vertrauensärzten 
Sanitätsfeldwebel. Man wird auch hier vielleicht zu spät 
einsehen, daß eine mechanische Regelung die Schwierig¬ 
keiten nicht beseitigt, sondern vermehrt. Der Vertrauens¬ 
arzt ist heute eine notwendige Instanz im kassenärzt¬ 
lichen Dienst; er kann aber nur unter zwei Voraussetzun¬ 
gen günstig wirken: einerseits im Einvernehmen mit dem 
Kassenarzte und nicht als sein Vorgesetzter, andererseits 
nur für Ausnahmsfälle. Der Wert jeder Kontrolle liegt 
in ihrer Seltenheit; als Regeleinrichtung verliert er viel 
von ihrer Bedeutung und wird es schließlich niemandem 
recht machen. 

Das System der Häufung und Vermehrung der Kon- 
trollinstanzen führt unweigerlich zur Militarisierung und 
Bürokratisierung; der Kassenarzt wird so oder so all¬ 
mählich von der Bildfläche verschwinden, das Feld be¬ 
herrschen wird der Vertrauensarzt. So wird die Soziali¬ 
sierung des Heilarztes um ein großes Stück vorgeschoben. 
Dabei ist es ein kleiner Treppenwitz der Weltgeschichte, 
daß eine rechtsgerichtete bürgerliche Regierung den 
Schrittmachern der Sozialisierung des Heilwesens Vor¬ 
schub leistet und durch eine Verordnung einen Stand, der 
seiner ganzen Vergangenheit und Einstellung zur Mittel¬ 
klasse gehört, wirtschaftlich verelendet, psychisch zer¬ 
mürbt, um ihn sozialisierungsreif zu machen. Diesem 
Zweck dient auch die Bevorzugung des Vertrauensarztes. 
Darüber hat vor Jahren selbst Spielhagen sich folgender¬ 
maßen geäußert: „Man könnte wohl auf den Gedanken 
kommen, daß die Kassen in einer großen Anzahl von Ver¬ 
trauensärzten eine Schar verläßlicher Helfer für den Fall 
ernstlicher Konflikte mit den behandelnden Aerzten be¬ 
reithallen wollen.“ Die Zusammenarbeit zwischen den 
Vertrauensärzten und den Kassenärzten wird erschwert, 
da sich die Vertrauensärzte zu einem eigenen Verein 
außerhalb des Hartmannbundes zusammengeschlossen 
und es abgelehnt haben, trotz Beibehaltung der Einzel¬ 
mitgliedschaft eine eigene Gruppe des Hartmannbundes 
zu sein. 

Die Kassenvertreter aller Schattierungen sind mit den 
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Bestimmungen der Notverordnung, soweit sie die Rege 
hing der ärztlichen Hilfe betreffen, zufrieden. Uie Aerzte 
haben berechtigten Anlaß, mit Sorge der Zukunft ent¬ 
gegenzusehen. Unter dem Vorwand von Sparmaßnahmen 
wird die rechlliche und soziale Stellung des politisch be¬ 
deutungslosen und daher ungefährlichen Standes unter¬ 
höhlt. Es ist bequem, aber weder richtig noch gerecht, 
für Schäden, die zum Teil im System liegen, zum Teil in 
einer fehlerhaften Durchführung nur die Aerzte verant¬ 
wortlich zu machen und die Abwehr in der Richtung des 
geringsten Widerstandes zu lühren. Die französischen 
Aerzte haben vor Einführung der KV. in Frankreich ge¬ 
sagt: „Was wir fürchten: Beamte zu werden, nur noch 
administrative Räderchen zu sein.“ Den französischen 
Aerzten ist es gelungen, diese Gefahr zu bannen, daselbst 
ist die freie Arztwahl gesetzlich verankert. In Deutsch¬ 
land haben die kassentätigen Aerzte durch die Notver¬ 
ordnungen den Rest der Selbständigkeit eingebüßt. Der 
Vertrauensarzt ist bürokratisieiT. er hat gemäß der In¬ 
struktion seiner Vorgesetzten vorzugehen; der Kassen¬ 
arzt hat die Anordnungen des Vertrauensarztes durch¬ 
zuführen. 

Ob unter diesen Zwangsmaßnahmen die Kassenärzte 
noch werden arbeiten können, bleibt abzuwarten. 

(Fortsetzung folgt.) 

Richtlinien der ärztlichen Organisationen für Verträge 

und Dienstanweisungen hauptamtlich angestellter 

leitender Krankenhausärzte. 

Nachfolgende Richtlinien sind von dem Deutschen 
Aerzlevereinsbund, dem Verband der Aerzte Deutsch¬ 
lands (Hartmannbund), dem Ausschuß der Preußischen 
Aerztekammern, dem Verband der Krankenhausärzte 
Deutschlands, Herrn Prof. Dr. Rieckc (Göttingen) als 
Obmann der Deutschen medizinischen Fakultäten, dem 
Verband Deutscher ärztlicher Heilanstaltsbesitzer und 
-leiter und dem Reichsverband, angestellter Aerzte als 
Grundlage für Verträge und Dienstanweisungen haupt¬ 
amtlich angestellter leitender Krankenhausärzte ge¬ 
meinsam aufgestelll und anerkannt worden. Sie werden 
hiermit veröffentlicht mit dem ausdrücklichen Hinweis 
darauf, daß sie nur für hauptamtlich angestellte lei¬ 
tende Krankenhausärzte gedacht sind, nicht dagegen für 
sonstige Krankenhausarztverträge, bei denen andere Ge¬ 
sichtspunkte zu berücksichtigen sind, und über die ge¬ 
sonderte Richtlinien ausgearbeitet und alsdann veröffent¬ 
licht werden: 

Richtlinien für Verlräge hauptamtlich angestellter 
leitender Krankenhausärzte. 

1. a) Jeder leitende Arzt soll, bevor er sich zur Annahme 
einer Stelle verpflichtet, einen schriftlichen Ver¬ 
trag mit der Anstellungsbehörde in rechtsgültiger 
Form abgeschlossen haben. 

b) Wo bei bereits angestellten Krankenhausärzten 
nur mündliche Vereinbarungen bestehen, ist die 
schriftliche Festlegung eines Vertrages nachzu¬ 
holen. 

c) Jeder Arzt ist verpflichtet, einen von ihm abzu- 
schließenden Vertrag vor dessen Abschluß der für 
den Ort des Dienstverhältnisses zuständigen Aerzte- 
kanuner zur Genehmigung vorzulegen. 

2. a) Die Anstellung eines leitenden Arztes soll lebens¬ 
länglich sein. Nach vollendetem 68. Lebensjahre 
kann jeder der beiden Vertragschließenden mit halb¬ 
jährlicher Frist kündigen. Für Aerzle, die eine lei¬ 
tende Stelle noch nicht innegehabt haben, kann der 
abzuschließende Vertrag vorsehen, zunächst nach 
Ablauf der ersten 1 2 Jahre aufgelöst zu werden, 

wenn die Leistungen des Arztes den Anforderungen 
der Stelle nicht gerecht werden oder sein Verhalten, 
insbesondere seine Amtsführung, eine weitere Be¬ 
schäftigung untunlich erscheinen läßt. In diesem 
Falle soll eine Kündigung mit 6 Monaten Frist vor¬ 
gesehen werden. 

b) Wo aus als berechtigt anzuerkennenden Gründen 
eine lebenslängliche Anstellung nicht möglich ist, 
ist eine möglichst langfristige Anstellung (etwa zehn 
Jahre) zu vereinbaren. Eine Kündigung zum Ablauf 
dieser Anstellungszeit soll nur unter Einhaltung 
einer l'rist von 6 Monaten und nur aus wichtigem 
Grunde erfolgen dürfen; ist die Kündigung nicht 
ausgesprochen, so läuft der Vertrag selbsttätig je¬ 
weils um die gleiche Zeit weiter. Das Recht zu 
fristloser Kündigung aus § 626 BGB. bleibt hier¬ 
durch unberührt. 

Reim Vorhandensein eines wichtigen Grundes, 
der nicht in der Person des Arztes gelegen ist, hat 
der Arzt Anspruch auf eine vertraglich festzulegende 
Entschädigung. 

Ueber Vorhegen eines wichtigen Kündigungs¬ 
grundes hat im Streitfälle das zuständige Gericht 
zu entscheiden. 

a) Der leitende Arzt ist verantwortlich für gewissen¬ 
hafte ärztliche Untersuchung, Behandlung und Ver- 
sorgung• der Kranken. 

Die notwendigen Hilfskräfte und Hilfsmittel zur 
Behandlung der Kranken sind ihm zur Verfügung 
zu stellen. 

b) Er ist Vorgesetzter des gesamten Krankenhaus- 
pflegepersohals. 

c) Er ist verantwortlicher Berater in allen hygieni¬ 
schen, medizinischen und baulichen Fragen des 
Krankenhausbetriebes. 

d) Er hat seinen Wohnsitz am Orte des Krankenhauses 
zu nehmen. 

e) Er hat Silz und Stimme im KränkenhausvorsLaud 
(Kuratorium bzw. Krankenhausdeputation). 

f) Der leitende Arzt hat das Recht der freien Liquida¬ 
tion in allen Verpflegskiassen; das Liquidations¬ 
recht der niedrigsten Klasse kann für Kassenkranke 
der RVO., des Reichsknappschaftsgesetzes und für 
Fürsorgeempfänger durch entsprechendes Gehalt 
abgegolten werden. 

Die Höhe des Gehaltes richtet sich einerseits 
nach der Größe der Anstalt und nach dem Umfang 
des Aufgabenkreises (Verwaltungsarbeit, etwaige 
Lehr- und Ausbildungstäligkeit für Pflegepersonal, 
ärztliche Leistungen, die nicht im einzelnen hono¬ 
riert werden, u. ä.) und andererseits nach dem Um¬ 
fang der Liquidationsberechtigung in der Anstalt. 

Irgendwelche prozentualen Abzüge, errechnet 
nach Einnahmen aus privatärztlicher Tätigkeit oder 
nach Verpflegsätzen der Krankenanstalten sind 
nicht angängig; etwaige Erstattungen sind als feste 
Sätze auszumachen (Pauschale pro Jahr oder pro 
Fall). 

Der leitende Arzt soll seine Privatliquidationen 
für Krankenhauslätigkeil nicht durch die Verwal¬ 
tung ausstellen oder einziehen lassen. 

g) Der leitende Arzt ist berechtigt, neben seiner Kran- 
kenhaustäligkeil Sprechstunden- und Konsiliar- 
praxis auszuüben. 

Verträge der ärztlichen örtlichen Organisatio¬ 
nen mit den Krankenkassen werden hierdurch nicht 
berührt. Dabei ist anzuslreben, daß der Kranken- 
hausarzl seine kassenärztlichc Tätigkeit nur auf 
Krankenhausinsassen beschränkt. 

h) Der leitende Arzt hat Anspruch auf jährlich vier 
bis sechs Wochen Urlaub. Er ist berechtigt, bis zu 
drei Tagen sich selbst zu beurlauben. Abwesenheit 
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zu Kongressen, wissenschaftlicher und standespoli- 
lischer Art und zu Fortbildungskursen ist auf den 
Urlaub nicht anzurechnen, 

i) Die Festlegung von Ruhegehalt und Hinlerblicbenen- 
versorgung ist ein notwendiger Bestandteil des Ver¬ 
trages. Die Berechnung der Besoldung und des 
Ruhegehaltsdienslalters beginnt mit der Approba¬ 
tion. 

k) Der leitende Krankenhausarzt ist für seine Tätig¬ 
keit im Krankenhausbetricb auf Kosten des Kran¬ 
kenhauses gegen Haftpflicht zu versichern. 

l) Die Obliegenheiten im Krankenhausbetrieb sind 
durch eine Dienstanweisung zu regeln, die Bestand¬ 
teil des Vertrages sein muß. 

1. Wo in einem Betriebe mehrere fest angeslellte leitende 
Krankenhausärzle vorhanden sind, sind diese unter¬ 
einander in allen ärztlichen Dingen gleichgestellt und 
jeder auf seiner Abteilung selbständig. Der Vertrag muß 
vorsehen, welchem der Aerzte die verantwortliche Lei¬ 
tung des Gesamtbetriebes im Sinne des Preußischen 
Ministerialerlasses vom 12. Oktober 1908 übertragen ist. 

5. Bei Meinungsverschiedenheiten über Auslegung von 
Vertragsbestimmungen entscheidet ein paritätisch zu¬ 
sammengesetztes Schiedsgericht. Bei Nichteinigung der 
Beisitzer eines solchen Schiedsgerichtes über die Per¬ 
son des Vorsitzenden ernennt diesen der Präsident des 
zuständigen Oberlandesgerichts. 

Richtlinien für Dienstanweisungen hauplamtlich 
angestelller leitender Krankenhausärzte. 

1. a) Der leitende Arzt hat Sitz und Stimme im Kranken¬ 
hausvorstand (Kuratorium u. dgl.). 

b) Sämtliche das Krankenhaus betreffende Angelegen¬ 
heiten sind vor ihrer Erledigung dem leitenden Arzt 
zur Kenntnis zu bringen. Wenn mehrere Kranken¬ 
abteilungen mit selbständigen ärztlichen Leitern 
vorhanden sind, so ist auch diesen Acrzten von den 
ihre Abteilung betreffenden Angelegenheiten Mittei¬ 
lung zu machen. In Krankenhäusern, in denen eine 
besondere Wirtschaftsleitung vorgesehen ist, hat der 
leitende Krankenhausarzt nur an den die Kranken¬ 
versorgung betreffenden wirtschaftlichen Dingen 
mitzuwirken. 

2. Da der leitende Arzt der Aufsichtsbehörde gegenüber 
in allen hygienischen Fragen seines Krankenhauses 
verantwortlich ist, ist er in allen baulichen und sonsti¬ 
gen hygienischen Fragen vor Erlaß etwaiger Anord¬ 
nungen als Gutachter zUzuziehen. 

Er hat der baulichen Beschaffenheit und Einrich¬ 
tung des Krankenhauses in hygienischer Hinsicht, 
ebenso wie in allen anderen hygienischen Fragen seine 
Aufmerksamkeit zuzuwenden und die erforderlichen 
Verbesserungsvorschläge zu machen. 

3. Der leitende Arzt ist verantwortlich für gewissenhafte 
ärztliche Untersuchung, Behandlung und Versorgung 
der Kranken. 

Soweit die notwendigen Hilfskräfte und Hilfsmittel 
hierzu nicht zur Verfügung stehen, hat er für deren 
Beschaffung Vorschläge zu machen. 

Die Regelung des ärztlichen Aufnahmediensles 
und der Unterbringung der Kranken innerhalb des 
Krankenhauses sowie deren Entlassung gehört zu den 
Pflichten des leitenden Arztes. Bei Verstößen von 
Kranken gegen die erlassene Hausordnung kann deren 
sofortige Entlassung im Einverständnis mit dem be¬ 
handelnden Arzt auch von der Verwaltung verfügt 
werden. 

Ueber jeden Kranken ist ein besonderes Kranken- 
blall zu führen; für die zum Krankenhausdienste not¬ 
wendigen Bescheinigungen und Auskünfte hat der lei¬ 
tende Arzt zu sorgen. 

I. a) Die Anstellung und Entlassung des ärztlichen Hilfs¬ 
personals geschieh! auf Vorschlag des leitenden Arz¬ 
tes und im Einvernehmen zwischen ihm und dem 
Krankenhauseigentümer. Die dienstliche Eiligkeit 
der ärztlichen Hilfskräfte wird allein vom leitenden 
Arzt geregell und beaufsichtigt, 

b) Die Regelung der Einslellung, Entlassung und des 
Wechsels des Pflegepersonals erfolgt im Einverneh¬ 
men mit dem leitenden Arzl. In Anstalten mit reli¬ 
giös organisiertem Pflegerpersonal erfolgt diese Re¬ 
gelung im allgemeinen durch die Oberin; doch ist 
bei besonders wichtigen Stellen ein vorheriges Ein¬ 
vernehmen mit dem leitenden Arzt auch hier her¬ 
beizuführen. 

Die Ueberwachung der Tätigkeit des Pflege¬ 
personals obliegt dem leitenden Arzl im Einverneh¬ 
men mit der zur Beaufsichtigung des Pflegeperso¬ 
nals bestimmten Persönlichkeit. 

Aufnahme in die Cavete-Tafel eines ärztlichen 
Standesvereins. 

Von Amlsgerichtsrat i. R. Franz. 

Das Reichsgericht hat mit Urteil vom 15. Oktober 
1930 die Frage entschieden, unter welchen Umständen 
ein Verstoß gegen die guten Sitten im Sinne des i; 820 
BGB. anzunehmen ist, wenn ein ärztlicher Standesverein 
(Aerzteverband) ein Kinder- und Entbindungsheim dem 
Namen nach in dem in seiner Zeitschrift befindlichen 
Verzeichnis der für die Verbandsmitglieder gesperrten 
Stellen (Ueberschrift: Cavete collegae) veröffentlicht. 

Der Kläger (Fürsorgeverband) unterhielt ein Kinder- 
und Entbindungsheim, dessen Leitung in den Händen 
eines Kreissyndikus a. D. S. lag. Die in diesem Heim 
tätige Aerztin B. hat wegen Unzulräglichkeiten mit dem 
Heimleiter ihre Tätigkeit eingestellt und davon dem 
Aerzteverein Mitteilung gemacht. Der Beklagte (Aerzte¬ 
verband) hat daraufhin in seiner Zeitschrift, welche aus¬ 
schließlich die Interessen der Aerzte verfolgt, seine Mit¬ 
glieder wiederholt gewarnt, im Heim des Klägers ärzt¬ 
liche Tätigkeit auszuüben. Er hat insbesondere das Heim 
in die Cavete-Tafel aufgenommen, ein unter der Ueber¬ 
schrift „Cavete collegae“ erscheinendes Verzeichnis von 
Stellen, die für die Mitglieder des Verbandes gesperrt 
sind. 

Während die beiden Vorinstanzen den Verband ver¬ 
urteilten, „die Aufführung der ärztlichen Tätigkeit im 
Säuglings- und Entbindungsheim des Klägers in der Zu¬ 
sammenstellung unter der Ueberschrift .Cavete collegae"' 
in seiner Zeitschrift oder sonstige Warnungen vor Ueber- 
nahme dieser Tätigkeit zu unterlassen“, hat das Reichs¬ 
gericht die Klage abgewiesen. 

Grundlage für die Entscheidung war die Prüfung, ob 
der beklagte Verband durch sein Vorgehen dem Kläger 
in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise im 
Sinne des § 826 Schaden zugefügl hat. 

Der Verband bezweckte mit der über das Heim in 
seiner Cavete-Tafel verhängten Sperre das Heim unter 
ärztliche Leitung oder Mitleitung zu bringen, mindestens 
aber die Stellung des Arztes in dem Heim so zu gestalten, 
daß er in medizinischen Angelegenheiten vor L ebergriffen 
des Heimleiters gesichert sei. Diese vom Beklagten 
verfolgten Ziele sind an sich durchaus zu bil¬ 
ligen. Man darf auch annehmen, daß der Zweck des 
Vorgehens des Beklagten, d. i. die Sicherung des Arztes 
vor Uebergriffen des Heimleiters, im Interesse der im 
Heim untergebrachten Kranken und auch des ärztlichen 
Standes sittlich erlaubt ist. 

Eine Handlung kann allerdings sittlich verwerflich 
sein in Ansehung der Mittel, mit denen an sich erlaubte 
Zwecke verfolgt werden. 
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Das Berufungsgerichl luii sich auch aut den Stand¬ 
punkt gestellt, daß das vom Verband angewandte Mittel, 
die über das Heim ln der Cavete-Tafel verhängte Sperre, 
nach Lage der Sache das sittliche Empfinden aller billig 
und gerecht Denkenden verletze, weil die damit für das 
Heim verbundenen (lefahren in keinem Verhältnis zu den 
Mängeln ständen, die dadurch beseitigt werden sollen. 

Diese Meinung hat das Reichsgericht nicht gebilligt. 
Ein Ersatzanspruch des Klägers aus § 826 ist im vor¬ 

liegenden Fall nur dann gegeben, wenn die vom Be¬ 
klagten getroffene Maßnahme geeignet war, die Für¬ 
sorgetätigkeit des Klägers völlig oder doch nahe¬ 
zu völlig zu unterbinden, oder wenn die Maßregel 
in keinem billigen Verhältnis stand zu derjenigen Hand¬ 
lungsweise des Klägers, die den Beklagten zu seinem Vor¬ 
gehen veranlaßte. 

Diese Voraussetzungen liegen hier aber gar nicht vor. 
Es ist nicht anzuerkennen, daß die Aufnahme des 

Heims in die Cavete-Tafel die Fürsorgetätigkeit des Klä¬ 
gers im Heim völlig oder doch nahezu völlig unterbun¬ 
den hat. 

Der Verband hat mit Recht darauf hingewiesen, daß 
in Fällen der Not die dem Aerzteverband angeschlosse¬ 
nen Aerzte trotz des Cavete, das auch nur in dieser Be¬ 
schränkung auszulegen sei, die Tätigkeit im Heim nicht 
verweigern würden, weil sie hierzu schon durch ihre Be¬ 
rufspflicht angehalten würden, deren Wahrung die Aut- 
gabe des Verbandes sei. 

Aber auch, wenn die dem Verband angehörigen 
Aerzte versagen würden, wäre der Kläger in der Lage 
gewesen, durch Heranziehung freier Aerzte die 'notwen¬ 
dige Behandlung der im Heim untergebrachten Kranken 
sicherzustellen:. 

Zum anderen: Die getroffene Maßnahme steht auch 
nicht in einem unbilligen Verhältnis zum Verhalten des 
Klägers. Die Leitung des Heims lag ausschließlich dem 
Kreissyndikus S. ob; eine besondere ärztliche 
A u f si c h t, etwa durch den Kreisarzt, bestand nicht. 
Der Leiter hat auch in einigen Fällen, so z. B. bei den 
Verordnung von Akonit für kranke Kinder, bei der Des¬ 
infektion von Zimmern mit Sanofix, bei der Verlegung 
eines in der Behandlung der Aerztin befindlichen Kindes 
in das Krankenhaus, in die Tätigkeit der Aerzlin eingegrif¬ 
fen. Eine weitere Maßnahme des S. bestand darin, daß er 
entgegen dem Rat der Aerztin das Heim während einer 
Keuchhustenepidemie nicht abgesperrt, sondern Neuauf¬ 
nahmen zugelassen hat. 

S. hat erklärt, diese Maßnahmen auf eigene Verant¬ 
wortung zu übernehmen. 

Nun kann man aber dem Arzt nicht zumuten, daß 
er bei der Prüfung von Fragen, die ausschließlich auf dem. 
Gebiet der Gesundheitspflege liegen, von Laien beiseite- 
geschoben wird mit der Begründung, er habe ja keine 
Verantwortung zu tragen. Bei einem nach solchen Grund¬ 
sätzen geleiteten Heim braucht und darf kein Arzt tätig 
sein, weil er hier mit seiner Auffassung über Stand und 
Berufspflichten in Widerstreit kommt. 

Der Aerzteverband durfte bei dieser Sachlage mit 
Recht annehmen, daß die im Heim tätigen Mitglieder in 
medizinischen Angelegenheiten mit Eingriffen des Heim¬ 
leiters in ihre Tätigkeit werden rechnen müssen. Er hatte 
deshalb als Standesverein ein berechtigtes Interesse 
daran, seine Mitglieder für den Fall ihrer Tätigkeit im 
Heim vor solchen Eingriffen zu bewahren. Dazu bestand 
um so mehr Veranlassung, als das Kinderheim zur Auf¬ 
nahme einer größeren Anzahl solcher Kinder bestimmt 
war, bei denen nach ihrer Herkunft und nach den Grün¬ 
den ihrer Unterbringung im Heim mit Krankheiten ganz 
besonders zu rechnen war und als auch im Entbindungs¬ 
heim die Zuziehung des Arztes häufig erforderlich wurde. 

Die Tätigkeit und Verantwortung des Arztes in einem 
Heim gibt besonderen Anlaß, auf eine Stellung des Arz¬ 

tes im Heim hinzuwirken, die den öffentlichen Interessen 
und Maßnahmen der Verbandsmitglieder entspricht. Der 
Verband konnte sich nur von der getroffenen Maßregel 
der Sperre Erfolg versprechen. 

Es ergibt sich also: 
Die vom ärztlichen Standesverein getroffene Maß¬ 

nahme, „die Veröffentlichung des Heims des Fürsorge¬ 
verbandes in die Cavete-Tafel des Aerzteverbandes“, kann 
aus den oben angegebenen Gründen nicht als unbillig und 
nicht als ein Verstoß gegen die guten Sitten bezeichnet 
werden. Die Klage auf Unterlassung der Sperre ist un¬ 
begründet. 

Triumph der Minderwertigen. t/ 

In der Eisenacher Monatsschrift „Der Hochwart'1 
lesen wir: 

Das Barometer der Wirtschaftsnot steht in allen Län¬ 
dern der Welt auf Sturm. Millionen fleißige Hände müs¬ 
sen feiern. Hochwertigen Menschen wird jede Möglichkeit 
zu schöpferischer Tätigkeit verwehrt. Indessen sorgen 
sich gewisse Humanitätsfanatiker statt um Hilfe für das 
Heer der Arbeitslosen — man wagt es kaum zu glauben - 
um akademische Ausbildung von Zuchthäuslern! Wie aus 
Sacramento berichtet wird, macht die kalifornische Re¬ 
gierung gegenwärtig den Versuch, Verbrechern Universi¬ 
tätsbildung angedeihen zu lassen, um sie „auf diesem 
Wege wieder zu nützlichen Mitgliedern der menschlichen 
Gesellschaft zu machen“. Eine „geeignete“ Gruppe von 
Insassen des Gefängnisses von St. Quentin will man sogar 
bedingt begnadigen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, 
ihre in den Gefängnishochschulkursen begonnenen Stu¬ 
dien auf der Universität von Kalifornien zu beenden. An 
den Hochschulkursen dieses Gefängnisses nehmen 3000 
von insgesamt 4300 Gefangenen teil. 

Gegen eine vernünftige Gefängnisfürsorge hat kein 
Mensch etwas einzuwenden. Solange aber Millionen un¬ 
bescholtener Menschen in verzweifelter Not um Arbeit 
ringen, solange der Ruf „Freie Bahn dem Tüchtigen“ 
nichts als eine verlogene Phrase ist, solange ist die über¬ 
triebene Fürsorge an den Minderwertigen ein Verbrechen 
an den Hochwertigen. 

Auch das nennt man Sparsamkeit. 

Bkk. Der preußische Justizminister gibt im Jusliz- 
ministerialblatt eine Aenderung der Haushaltsvorschrif¬ 
ten bekannt, durch die § 85, der die Beschaffung von 
Schreibstoffen regelt, folgende Fassung erhält: 

1. Für Sitzungs- und Terminzimmer wird der Bedarf 
an Schreibheften aller Art aus amtlichen Bestän¬ 
den geliefert. 

2. Im übrigen haben alle Beamten (einschließlich der 
Beamten im Vorbereitungs- und Probedienst) und 
alle Angestellten den für den Dienstgebrauch er¬ 
forderlichen Bedarf an Federn, Federhaltern, 
Bleistiften, Tintenstiften, Buntstiften, Messern, 
Scheren, Linealen, Briefbeschwerern, Tinten¬ 
löschern und ähnliche Bürobedürfnisse auf eigene 
Kosten zu beschaffen. 

Wer die Dinge bis zu Ende denkt, wird sich allerdings 
eines vergnügten Schmunzelns nicht erwehren können. 
Auch diese Verfügung regelt die Anschaffung und den 
Gebrauch gewisser Papiersorten wieder nicht. Man wird 
sich also auf eine weitere Verordnung gefaßt machen 
müssen. 

milch! 
Kollegen! Verordnet Int Interesse der 

Volksgesundhelt mehr Itfllch 1 
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Unlauterer Wettbewerb durch zu weitgehende unwahre 

Reklamebehauptungen. 

Verurteilung eines Arztes wegen Propagierung einer 
Broschüre über die Heilwirkungen eines Apparates. 

Der approbierte Arzt Dr. W. stellt seit März 1928 im 
Dienste der Wohlmuth A.-G. und ist heute in einer Nie¬ 
derlassung der Firma Leiter der medizinischen Abteilung. 
Die Wohlmuth A.-G. stellt bekanntlich elektrogalvanische 
Heilapparate her. Im Jahre 1929 ließ die Firma in ver¬ 
schiedenen Städten einen „Wohlmuth-Film“ vorführen, 
den Dr. W. unter Hinweis auf die Vorzüge des Apparates 
durch einen Vortrag erläuterte. Bei diesem Vortrag wies 
Dr. W. auf eine zur Verteilung kommende Broschüre. 
..Ich bin geheilt durch Wohlmuth“ hin, in der das Wohl- 
muthverfahren als Heilmittel bei Nerven-, Rückenmarks-, 
Gehirnleiden, Neurosen, Stoffwechselkrankheiten und Er¬ 
krankungen der Gelenke und inneren Sinnesorgane an¬ 
gepriesen wird, außerdem enthält die Broschüre zahl¬ 
reiche „Anerkennungen von geheilten Patienten“. In dem 
Vertriebe dieser Broschüre durch den Arzt erblickte das 
Landgericht Schweidnitz einen Verstoß gegen § 1 
UnlWG. Nach den Sachverständigengulachten sei der 
Schwachstrom nicht geeignet, alle Krankheiten der an¬ 
geführten Art zu beseitigen. Es sei grobe Unwahrheit, das 
Wohlmuthverfahren schlechthin als Allheilmittel darzu¬ 
stellen; die Anerkennungen seien nur als Aeußerungen 
von Laien und oft sehr kritikloser Patienten zu werten. 
Durch den Vertrieb der Broschüre habe der Arzt diese 
wissentlich unwahren und zur Irreführung geeigneten 
Angaben über Anlaß und Zweck des Verkaufs eines 
Gegenstandes zu seinen eigenen Behauptungen gemacht. 
Er wurde wegen Vergehens gegen § 4 UnlWG. zu 100 RM. 
Geldstrafe verurteilt. — Seine beim Reichsgericht ein¬ 
gelegte Revision ist ohne Erfolg geblieben und vom Zwei¬ 
ten Strafsenat mit folgender Begründung verworfen wor¬ 
den: Der Angeklagte ist als Täter im Sinne des § 4 UnlWG. 
anzusehen, wenn er die unwahren Behauptungen der 
Broschüre kannte und ihren Vertrieb nicht nur duldete, 
sondern propagierte. Beides ist festgestellt. Ferner steht 
fest, daß der Inhalt der Broschüre mindestens teilweise 
unrichtig war. Es handelt sich aber nicht um unrichtige 
Angaben über den Anlaß und den Zweck des Verkaufs 
eines Gegenstandes — wie das Landgericht annimmt —, 
sondern um unrichtige Angaben über die Beschaffenheit 
einer Ware. Denn es sind den Apparaten Eigenschaften, 
Heilwirkungen zugesprochen, die ihnen in Wahrheit nicht 
zukommen. (2 D 648/30. — Urteil des RG. vom 19. Februar 
1931.) 

Für zahlreiche Aerzte, Zahnärzte usw., die Apparate 
und ihre Heil- usw. Erfolge zu besprechen pflegen, wo¬ 
bei leider nicht immer eine eigene, ausreichend lange, 

sorgfältige Nachprüfung die Grundlage für die gutacht¬ 
liche Acußerung bildet, dürfte das vorstehende Urteil 
nicht ohne Interesse sein. 

(Zahnärztl. Mitteilungen Nr. i7 31.) 

Eine soziale Tat. 

VdBG. Die „Zentralstelle für Radfahrwege", Berlin, 
plant ein großes Radfahrwegenetz für Berlin, das durch 
Erwerbslose mit finanzieller Hilfe der Berliner Radfahrer 
gebaut werden soll. Dieses Vorgehen ist nicht nur im 
Interesse der Erwerbslosen von grundlegender sozialer 
Bedeutung, sondern darüber hinaus für alle minderbemit¬ 
telten Schichten, besonders des erwerbstätigen Volkes, 
denen dadurch eine gefahrlosere Benutzung des „Autos 
des kleinen Mannes“ in den Erholungsstunden und auf 
den Wegen von und zu der Arbeitsstelle gewährleistet 
wird. Auch für die moderne Unfallverhütung hat dieser 
Plan bei der ständig weiter zunehmenden Gefährdung 
des Radfahrers auf den üblichen Verkehrsslraßen eine 
nicht zu unterschätzende Bedeutung, die auch dadurch 
zum Ausdruck kommt, daß der Verband der deutschen 
Berufsgenossenschaften diese „Zentralstelle für Radfahr¬ 
wege“ nachdrücklich unterstützt. 

Von allgemeinem Interesse ist übrigens auch eine 
Kammergerichtsentscheidung, die die interessante Streit¬ 
frage klärt, ob der Radfahrer gezwungen werden kann, 
beim Vorhandensein von Radfahrwegen diese an Stelle 
der übrigen Verkehrswege zu benutzen. Das Kammer¬ 
gericht Berlin hat nämlich kürzlich in einem Berufungs¬ 
urteil entschieden, daß im oben beschriebenen Falle 
wegen Uebertretung der Straßenverkehrsordnung auf 
eine Geldstrafe und Tragung der Kosten des Verfahrens 
zu erkennen sei. Damit hat sich das Kammergericht auf 
den Standpunkt gestellt, daß ein Radfahrer genötigt 
ist, wenn ein Radfahrweg vorhanden ist, die¬ 
sen auch zu benutzen. die fragliche Strafsache 
trägt das Aktenzeichen M. S. 540. 30/8. 

Zum 60. Geburtstag des Herrn San.-Rat Vollmann, Berlin. 

Der Schriftleiter des „Deutschen Aerzteblatlcs“ voll¬ 
endet in diesen Tagen das 60. Lebensjahr. Herr Kollege 
Vollmann hat es verstanden, das „Deutsche Aerzteblatt“ 
in vorzüglicher Weise auszubauen und es zu einem auch 
im Auslande angesehenen führenden Aerzteblatt zu 
machen. 

Möge er noch viele Jahre seine wertvolle Kraft der 
deutschen Aerzleschaft zur Verfügung stellen können. 

Schriftleitung der „Bayer. Aerztezeitung“, 
Scholl. 

Bei Tuberkulose 
Kostenlose Ärztemuster! 

Appetit- 

anregend! 

auch bei Grippe, 
grippösem Husten, 
Bronchitis 

Zugelassen 

beim Hauptverband deutscher Krankenkassen und 
vielen anderen Kassen! 

Mutosan-Gebrauch bei Bedürftigen unterliegt nicht 
der Zuzahlungspflicht bei den Krankenkassen (§ 182 b 3 

Notverordnung) 

Wochenquantum = 1 Fl. — RM. 2.75 

tn Apotheken Dr, E. Uhlhorn & Co., Wiesbaden-Biebrich a. Rh. 
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Eine unverständliche Gerichtsentscheidung 

betr. Annoncieren der Aerzte. 

Das Schöffengericht Berlin-Mille hat über das Recht 
der Aerzte, zu annoncieren, eine Entscheidung von großer 
grundsätzlicher Bedeutung gefällt. Ein Hautarzt war 
wegen Vergehens gegen das Geschlechlskrankengeselz an- 
gelRagt, weil er in Tageszeitungen unter der Bezeichnung 
als Spezialarzt gründliche und schnelle Heilung zu maßi- 
treu Preisen angeboteil hatte. Das ärztliche Ehiengeiicht 
war deshalb schon wiederholt gegen ihn vorgegangen 

Vor dem Strafgericht vertrat der Sachverständige der 
Aerzlekammer den Standpunkt, daß ein solches Annon¬ 
cieren unlauter und daher nach dem Gesetz strafbar sei. 
Der Anwalt des Arztes wandte sich gegen das Gutachten 
der Aerzlckammer. Es handle sich bei dieser Entschei¬ 
dung nicht um eine ärztliche Frage, sondern um eine 
Rechtsfrage. Entgegen dem Antrag des Staatsanwalts, der 
eine Strafe von 300 Mark verhängt haben wollte, sprach 
das Gericht den Arzt mit der Begründung frei: es komme 
nicht auf die Standessitten an. sondern auf die Auffassung 
der Allgemeinheit. Diese sähe aber nichts Unlauteres 
darin, daß ein Arzt, seinen Fähigkeiten entsprechend, 
Kranken durch Annoncen seine Hilfe anbietet. 

Anmerkung der SchrifHeilung: Es ist bedaucilich, 
daß man den Arzt immermehr zum Gewerbetreiben¬ 
den abstempeln will — eine charakteristische Rischei- 
nung unserer dekadenten Zeit! Es ist nur gut, daß solche 
Fehlurteile die Anschauungen unserer Berufsgerichte 
nicht im geringsten beeinflussen können. Mir Acizle 
halten uns an unsere S landessitte'n, die sehr wohl 
überlegt sind, auch im Interesse der Allgemeinheit, \\ehe 
dem Volke, dessen Aerztestand immer mehr vom Krämer¬ 
geist erfüllt wird! Den größten Schaden hat die All- 
gpmeinheil selbst zu tragen. 

Deutscher Aerztetag in Köln 1931. 

Der diesjährige Deutsche Aerztetag, der 50., findet 
am 18. und 19. Juni in Köln statt. Voraus geht die 
Hauptversammlung des Hartmannbundes. Uebcr die 
Reichsärzleordnung werden Geheimrat Dr. Stander 
(Nürnberg) und Oberreichsanwall i. R. Prof. Dr. Eber¬ 
mayer Bericht erstatten. Der Dresdener Stadtschulrat 
Dr. II artnacke wird über die Ueberfüllung der akade¬ 
mischen Berufe sprechen. Ueber die Ausbildungszeit des 
Facharztes für die Erkrankung der Harnorgane soll Be¬ 
schluß gefaßt werden; Berichterstatter ist hier Prof. Dr. 
Joseph (Berlin). Ueber die ärztliche Fortbildung wer¬ 
den Gcheimrat Prof. Dr. Friedrich von Müller (Mün¬ 
chen) und Prof. Dr. Kurt Adam, der Direktor des Kaise- 
rin-Friedrich-Hauses für das ärztliche Fortbildungswesen 
in Berlin, sprechen. 

Bekanntmachung. 

Der Zulassungsausschuß im Bezirke des Städtischen 
und Staatlichen Versicherungsamtes Nürnberg hat in 
seiner Sitzung vom 0. Mai 1931 einstimmig beschlossen, 
den Frauenarzt Dr. Hans Rummel, Nürnberg, Neutor¬ 
graben 3, innerhalb der Normalzahl zur Kassenpraxis zu¬ 
zulassen. 

Die Gesuche der übrigen um Zulassung zur Kassen¬ 
praxis in Nürnberg sich bewerbenden und im Arzlregisler 
eingetragenen Aerzte mußten, obwohl die allgemeinen für 
die^Zulassung gellenden Voraussetzungen erfüllt waren, 
abgelehnl werden, da nach den für die Auswahl der zu- 
zufassenden Aerzte gemäß § 51 der Zulassungsordnung 
vom 21. April 1929 gellenden besonderen Bestimmungen 

Herr Dr. Rummel aus der Zahl der vorhandenen Be¬ 
werber zunächst zuzulassen war. 

Gemäß § 37 der Zulassungsordnung wird dies mit 
dem Bemerken bekanntgemacht, daß den beteiligten 
Krankenkassen und den hiernach nicht zugelassenen 
Aerzten gegen diesen Beschluß das Recht der Beiulung 
zum Schiedsamt beim Bayerischen Oberversicherungs- 
amt Nürnberg zusieht. Die Berufung der nicht zugelas¬ 
senen Aerzte kann sich jedoch nicht gegen die Zulassung 
des Herrn Dr. Rummei, sondern nur gegen die eigene 
Nichtzulassung wenden; aufschiebende Wirkung hin¬ 
sichtlich der Ausübung der Kassenpraxis durch den zu¬ 
gelassenen Arzt kommt der Berufung nur dann zu, \venn 
auch seitens der beteiligten Krankenkassen Berufung zum 
Schiedsamt eingelegt wird. 

(Vergleiche Entscheidungen des Reichsschiedsamtes 
Nr. 27 vom 19. November 1926, Amtliche Nachrichten 
S. 501, Entscheidung des Bayer. Landesschiedsamtes 
Nr. II 11/26 vom 17. Februar 1927.) 

Eine etwaige Berufung isl in vierfacher Ausfertigung 
gemäß § 368m Ahs. 2 RVO. binnen einer Woche schrift¬ 
lich oder mündlich beim Schiedsaml beim Bayer. Obei- 
versicherungsamt Nürnberg, Weintraubengasse 1, einzu¬ 
reichen. 

Die Berufungsfrist beginnt gemäß §37 der Zulassungs¬ 
ordnung eine Woche nach dem Tage der Ausgabe dicsei 
Nummer der Bayerischen Aerztezeitung. 

Nürnberg, den 12. Mai 1931. 

Der Vorsitzende des Zulassungsausschusses im Bezirke 
des Städtischen und Staatlichen Versicherungsamtes 

Nürnberg: 
Berghofe r. 

Amtliche Nachricht. 

Dienstesnachricht. 

Vom 1. Juni 1931 an wird der Vertragsarzt der Kreis- 
Heil- und Pflegeanstall Gabersee Dr. Paul Leonhard 
als Assistenzarzt bei dieser Anstalt in nichtetatmäßiger 
Eigenschaft angestellt. 

Vereinsmitteilungen. 

Mitteilungen des MünchenerAerztevereinsfürfreieArztwahl. 

1 Die Arbeitsgemeinschaft zwischen dem Harl- 
mannbund und dem Verband kaufmännische! 
Berufs k r a n k e n k a s s e n hat folgende Ergänzung des 
Vertrages betr. Sachleistungen beschlossen: 

a) Sachleistungen des Abschnittes E der Adgo sind 
nur dann als ärztliche Leistungen zu vergüten, 
wenn sie unter verantwortlicher Aufsicht des Arz¬ 
tes vorgenommen werden. 

b) Unter verantwortlicher Aufsicht des Arztes ist zu 
verstehen nicht die dauernde Anwesenheit und die 
Vornahme sämtlicher Handgriffe durch den Arzt 
selbst; es genügt, wenn sich der Arzt bei jeder Be¬ 
handlung von der richtigen Anwendung des Appa¬ 
rates überzeugt. Der Arzt muß also zum mindesten 
bei jeder Behandlung den Patienten gesehen haben. 
Es genügt nicht, wenn der Arzt lediglich 
A n o r d n u n g e n ü b e r d i e I) a u e r d e r Höhen- 
s o n n c n b e s t r a h 1 u n g, ü her Entfern u n g 
des A p p a rate s v o m K ö r p e r u s w. trifft 
und die Vornahjne der Bestrahlung 
s c 11) s t einer n i c h t a p p r o b i e r t e n P e r s o n 
überläßt. Sachleistungen, die auf diese Weise 
vorgenommen werden, sind keine ärztlichen Lei¬ 
stungen und werden von den Kassen nicht bezahlt. 
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2. Es wird dringe n d g e w a r n l vor einem Betrüger, 
der sich Wilhelm Herberger oder Günzer Franz 
nennt und angibt, Bauleiter bei der Firma Stöhr zu sein. 
Wohnung: Tulbeckstraße 37. Alle Angaben stimmen nicht. 
Enter Berufung auf seine Mitgliedschaft bei der Barmer 
Ersatzkasse sucht er sich Opium oder Morphium zu ver¬ 
schaffen. 

3. Die Herren Kollegen werden darauf aufmerksam 
gemacht, daß die Geschäftsstelle des Münchener Aerztc- 
vereins für freie Arztwahl (als ärztliche Organisation des 
Hartmannbundes) Vertretungen für München vermittelt. 

Kollegen, die Vertretungen zu übernehmen wün¬ 
schen, wollen dies der Geschäftsstelle des Vereins melden. 

1. Die Barmer Ersatzkasse läßt bekanntgeben, 
daß die Verrechnung der Privatklinikkosten für 
Stamm- wie Familienversicherte unmittelbar mit 
der Kasse und die Verrechnung der ärztlichen Leistungen 
mittels Listen über die ärztliche Geschäftsstelle ebenfalls 
mit der Kasse erfolgen kann, soferne die Mitglieder Ein¬ 
weisungsscheine vorlegen. 

Unter dieser Voraussetzung kann die Privatheil¬ 
anstalt ohne weiteres die Klinikkosten (Verpflegssätze 
usw.) für Slammversicherle wie Familienversicherte der 
Barmer Ersatzkasse direkt mit der Kasse verrechnen, der 
Arzt bringt seine Leistungen über die Listen zur Ver¬ 
rechnung. 

Bei den übrigen kaufmännischen Berufskassen 
verbleibt es bei der Regelung, wie sie in Nr. 16 der „Baye¬ 
rischen Aerztezeitung“ veröffentlicht wurde. 

5. Die Allgemeine 0 r t s k r a n k e nk a s s e M ü n - 
eben (Stadl) teilt mit, daß die von den Herren Rönt¬ 
genärzten der Kasse zurückzusendenden Abschnitte 
der Ueberweisungsscheine zum Teil auf ihrer 
Rückseite, entgegen der Vereinbarung, den Stempel und 
die Unterschrift des Röntgenarztes nicht tragen. Ohne 
diese Ergänzungen sind aber die Abschnitte für die Kasse 
nicht verwertbar. Die Herren Röntgenologen werden höf- 
lichst gebeten, die der Kasse einzusendenden Abschnitte 
mit Unterschrift und S t e m p e 1 auf der Rücksei te 
zu versehen. Scholl. 

Aerztlich-wirtschaftlicher Verein Amberg. 

Bericht über die in der am 9. Mai 1931 stattgehabten 
ersten ordentlichen Mitgliederversammlung dieses Jahres 
vorgenommene Vorstandswahl: I. Vorsitzender: Dr. Bal¬ 
des, II. Vorsitzender und Schriftführer: Dr. Gillitzer, 
Geschäftsführer: San.-Rat • Dr. N ü r b a u e r. 

^ empfehlet $uecf$eruf$6ec0iunfi 

Ferien an der Bernsteinküste der Ostsee, 

verbunden mit 21stündiger Seereise .00 70 Pro/.. Er¬ 
mäßigung), Besuch der masurischen Seen und Wälder, 
Tannenbergdenkmal, Vogelwarte Rossilen, Elchhirsche 
der kurischen Nehrung, Marienburg u. a. Denkmäler 
deutscher Geschichte, Bernstein- und Seefischerei. Segel¬ 
flug. Dünen, Haff und Nehrung usw. sind im malerischen 
Ostpreußen besonders billig. Auch cnlwicklungsbedürf- 
lige Kinder und junge Mädchen bringt man vorteilhaft 
in den schönsten Seebädern der Samlandküsle in Jugend¬ 
heimen, Schulpädagogien und Pensionen unter, sie ge¬ 
sunden wunderbar in Wald- und Seeluft, bei guter, 
kräftigender Kost und Betreuung. In der Schule Zurück¬ 
gebliebene, Nicht versetzte werden gefördert, verlieren 
kein Schuljahr. Darum berücksichtigt den bedrängten 
Osten. Kostenlose Auskünfte gegen Rückporto durch Ge¬ 
meinschaftliche Auskunftsstelle, Dir. Abigt. im Ostseebad 
Rauschen. 

Bücherschau. 
Erinnerungen eines Arztes und Dichters. Von A. de Nora. 

Slackmanns Verlag. Leipzig 1930. 
Wer sich aut die medizinischen Pikanterien und die für 

mein Empfinden immer sentimentalen Skeptizismen Weresajews 
gefaßt macht, kehre getrost um: Dies Buch sagt „Ja“ zum 
Leben und „Ja“ zu den letzten medizinischen Klassikern, die 
de Nora noch gesehen hat. Dieses Buch ist gerade, schlicht und 
hell. Wer es, wie ich, an einem ganz dunklen und mit Schwer¬ 
mut verhängten Tage in die Hand nimmt, wird lächeln und 
eines Freundes Hand in der seinen fühlen. 

Just wie bei Carossa, an den es mitunter erinnert. Es ist 
ein einfacher, unproblematischer und männlich begangener 
Lebensweg, dessen Etappen hier erzählt werden, — es verfährt 
sanft und gütig mit dem Leser und gütig mit jenen achtziger 
und neunziger Jahren, die — kulturhistorisch — ja eigentlich 
wohl keine gute deutsche Zeit waren. Ich habe de Noras Ruhm 
nichts hinzuzufügen. Ich habe in schicksalsschwerer Zeit zu 
sagen, wo ein gutes Buch zu finden ist. 

Dr. Friedrich Reck-Malleczewen. 

Große Biologen. Eine Geschichte der Biologie und ihrer Er¬ 
forscher. Von Prof. Ernst Almquist. J. F. Lehmanns 
Verlag, München. Geh. RM. 6.50, gebd. RM. 8.—. 

Philipp Lenards „Große Naturforscher“, so begeisterte Auf¬ 
nahme sie fanden, mußten sich einen Einwand doch gefallen 
lassen: die ungenügende Berücksichtigung der Erforschung der 
belebten Natur. Die großen Botaniker, Bakteriologen, Zoologen, 
Anatomen, Physiologen, Enlwicklungs- und Vererbungsforscher 
kamen gegenüber den großen Physikern, Astronomen und Che¬ 
mikern zu kurz. Almquist, selbst ein hochangesehener Forscher 
auf verschiedenen Teilgebieten der Biologie, ist auf Grund seiner 
Lebensarbeit berufen, Lenards schönes Werk in der Richtung 
der Biologie weiterzuführen. Das Persönliche tritt dabei begreif-, 
licherweise stärker zurück. Es sind vielfach stille Gelehrten¬ 
leben, ohne Erregung und Kampi. Nur selten enthalten sie 
so dramatische oder gar tragische Erlebnisse wie die großen 
Physiker, die sich irn Widerspruch mit der dogmatisch gebunde¬ 
nen Weltanschauung einer intoleranten Zeit durchzusetzen hatten. 

Gegen Fluor 
Zur Heilung genügen meist 

1—2 Flaschen, daher kassenüblich. 

jeder Aetiologie 
das immer bewährte, glänzend begutachtete Spülmittel. 

14 Tagequantum 

M. 3.— in Apotheken. 

Bei vielen Kassen 

zugelassen. 

Dr, E. Uhlhorn & Co., 
Wiesbaden-Biebrich. 

id begutachtete Spulmittel. 

Contrafluol 
Konzentrierte Lösung pflanzlicher Saponine. 
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So ist das Buch in erster Linie eine Ideengesclnchte der Lebens¬ 
forschung, bei der freilich auch das Leben und \V esen im ei 
Träger eine liebevolle Schilderung findet. Mann und Werk lassen 
sich° nie trennen. Almquist beschränkt sich im wesentlichen aul 
die großen kragen der Vererbung, Beharrung und Abänderung 
der Lebewesen und legt dabei besonderes Gewicht auf che expen- 
menteile Forschung, weil deren Ergebnisse nachprüfbar sind. 
Das allgemein Bekannte wurde kürzer, das in der Literatur Ver- 
«essene oder falsch Dargestellle ausführlicher behandelt. Ganz 
abgesehen von allen Einzelheiten fesselt Almquists Buch schon 
als ergreifender Beilrag zur Geschichte des menschlichen Geistes. 
Wieviel Irrwege, wieviel Enge, wieviel Eigennutz bei den kleinen, 
und ihnen gegenüber wieviel Klarheit, \\ eitbhck, Genialität bei 
den großen Bahnbrechern. Und doch führte auch sie nicht dei 
schöpferische Gedanke allein zu neuen Erkenntnissen, sondern 
die Entdeckung neuer Tatsachen, die unser Weltbild änderten. 
Almnuists Haltung ist die des echten Forschers. Ehrfurcht und 
Bescheidenheit vor den Geheimnissen der Natur; einfuhlendes 
Verständnis in die Seele der großen Forscher und Begeisterung 
für die Ziele der Forschung führen ihm die Feder. Offene Sinne 
und klares Denken, Treue und Fleiß, Hingabe und Begeisterung 
machen den großen Forscher. Zu ihm führt Almquist seine 
Leser. 

Zahnkaries, allgemeine Mattigkeit) durch den Lebertran außer¬ 
ordentlich günstig beeinflußt werden, und der Anteil des Vit - 
min A ist hier sicherlich recht deutlich. Die Bedeutung des Leber- 
frans für das Wachstumsalter ist daher kaum zu überschätzen. 
Seine Unzuverlässigkeit und Unzulänglichkeit hinsichtlich seines 
Vitamin-D-Gehaltes kann durch Zusatz von Vigantol (seit einigen 
Wochen ein Vigantol-Lebertran mit standardisiertem A- und D- 
Gehalt zur Verfügung) für alle in Betracht kommenden Falle von 
Rachitisprophylaxe oder Therapie ausgeglichen werden. Neben der 
Rachitis kommt für die Lebertranbehandlung auch die Kinder- 
tuberkulöse in Frage. Sicherlich ist hier der Vitamin-A-Gehak 
von nicht geringer Bedeutung. Daß auch dem \ itamm D eine 
größere Bedeutung zukommt, ist sicher; Beumer hat bisher dem 
Lebertran Vigantol zugesetzt und seitdem ohne besondere Dial- 
veränderung auf der Tuberkulosestation eine beschleunigte Beein¬ 
flussung von fistelnden Knochentuberkulosen beobachtet. 

St. Blasien (Fürstabt-Gerbert-Haus). Vom Fürstabt-Gerberi- 
Haus. der Ende des vergangenen Jahres neueröffneten Abteilung 
der städtischen Krankenanstalten für Lungenkranke ist vor 
kurzem der erste Prospekt erschienen. Das reiche Büdmatena, 
und die knappen textlichen Erläuterungen bieten eine erschöp¬ 
fende Einführung in das W'esen und den Charakter der Anstalt. 
An Interessenten wird die W erbeschrift kostenlos abgegeben. 

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. H. Scholl, München. 

Für die Inserate: Hans Engerer, München. 

Allgemeines. 

Die Bedeutung des Lebertrans für das Kindesalter. Von Prot. 
Dr. Beumer, Univ.-Kinderklinik, Göttingen. (Fortschr. der Ihe- 
rapie 1930 Nr. 1.) Frühere Versuche, den Lebertran zu verbes¬ 
sern oder durch etwas anderes zu ersetzen, sind als vollständige 
Fehlschläge zu bezeichnen. Erst nach Entdeckung des Vita¬ 
min D wurde — angesichts des ungleichmäßigen D-Gehaltes des 
Lebertrans — mit gewissem Recht die Frage gestellt, ob der Leber¬ 
tran zugunsten der reinen Ergosterine verschwinden soll. In der 
Tat haben sich der Lebertran mit seinem inkonstanten Vitamin- 
gehalt und auch der natürliche D-Vitaminreichtum der standar¬ 
disierten Lebertransorten nicht als ausreichend für einen sicheren 
Rachitisschutz oder noch weniger für eine rasche Rachitisheilung 
erwiesen. Man wird also in Zukunft hier die genau dosierbaren 
Vitamin-D-Präparate bevorzugen. Wenn man aber nur Vitamin D 
Säuglingen, Kindern und Müttern gibt, so hat man damit keines¬ 
wegs einen Ersatz für das notwendige Vitamin A geschaffen. 
Beumer hat schon vor Jahren darauf hingewiesen, daß die Be- 
schwerden der stillenden Mutter (Kreuzschmerzen, Haarausfall, 

Fürstabt 
Gerbert-Haus 
in St. Blasien 
im Schwarzwald 826 m ü.d.M. 
1929/30 erbaute Anstalt für Lungen¬ 
kranke. Klimatisch günstige Lage. 
Vollkommenste Einrichtung. Indi¬ 
viduelle Behandlung. Sorgfältige 
Ernährung. Mäßige Preise. 
Schwesternpflege. 
Aerztliche Leitu ng: 

Dr. med. A. Kesseler, 
Facharzt für Lungenkranke. 

Prospekte kostenlos. 

Dr. Mittermaier’s Privatklinik 
München, Theresienstrasse 80, Tel. 596799. 
Ärzte haben hier Gelegenheit, ihre Patienten 
selbst zu operieren, Kranke mit inneren Leiden 
zu beobachten und ebenfalls selbst zu behandeln. 

Sanatorium Eberbach 
bei Heidelberg 

für Lungenkranke neuzeitl. 
eingerichtet, streng indivld. 
Behandlg., alle modern, u, 
genügend erprobten Heil¬ 
massnahmen, mäss. Preise. 
Leiter: Dr. Schlapper, früher Chef¬ 
arzt der Dr. Brehmers Anstalten, 

' Görbersdorf in Schles. 
Direkte Dzg.-Verbindung. 

Sanatorium Schömberg 
i. Schömberg b. Wildbad (Schwarzw.) 

Chefarzt: Dr. Wälder. 

Privat- 

Lungenheilanstali 
. 650 m ü. d. M. 

Pneumothoraxtherapie. Halsbehandlg. 
Röntgeneinrichtung. Höhensonne. 

Luft-Sonnenbad. 
Zimmer mit fließendem Kalt- und Warmwasser. 
Tagespreis einschl. der allgemeinen ärm¬ 

lichen Behandlung von RM. 7.80 ab. 

Sommerkuren. Winterkuren. 
Näheres Prospekt. 

Rheuma-Diathese. 

Das heule so aktuelle Rheumaproblem findet in einer so¬ 
eben herausgebrachten Publikation eine Beleuchtung, die weithin 
beachtet werden dürite. Unter ausgiebiger Berücksichtigung du 
Literatur (das Literaturverzeichnis trägt 98 Nummern) wuriL- 
die klinisch und sozial-hygienisch so eminente Frage des Rheuma¬ 
tismus nach den wichtigsten Gesichtspunkten hm diskutiert. 
Aber wie der Titel „Rheuma-Diathese“ erkennen läßt, wurde, 
darüber hinaus der Versuch gemacht, die komplexe Fiage des 
Rheumatismus in Richtung einer einheitlichen Auffassung der 
Pathogenese herauszuarbeiten. Durch die schärfere I roliherung 
der sicheren Erkenntnisse, zu denen man heute gelangt ist heben 
sich auch klar die Richtlinien ab für die erfolgreiche Therapie 
und alle kommenden Aufgaben in der Bekämpfung der , Rheum; 
Seuche“. Die Monographie unter dem Titel: „Rheuma-Diathese 
wird den Herren Aerzten von der wissenschaftlichen Abteilung 
der Rheumasan- und Lenicet-Fabrik, Berlin NW 87, auf Wunsch 
kostenlos übersandt. Rechtzeitige Bestellung ist wegen beschrank¬ 
ter Auflage dringend erwünscht. 

Beschwerden 
über unpünktliche Zustellung der „Bayerischen Aerztezeitung 
sind stets bei dem zuständigen Postamt oder beim Briefträger 

anzubringen. 

SMiWkvm 
ckrtm^vs^Memdiäm' 

mMuidmfm 
die vorher jeder Behandlung trotz¬ 
ten, wurden auf ausschließ¬ 
liche Verabreichung von Adel¬ 
heidquelle arbeitsfähig in verhält¬ 
nismäßig kurzer Zeit (5 Wochen 
Krankheitsdauer). So schreibt der 
leitende Arzt der inneren Abteilung 
des Krankenhauses in G. - Achten 
Sie bitte besonders auf die Bedeu¬ 
tung des Wortes „ausschließlich 
in diesem Gutachten, es stellt die 

Ueberkinger Adelheidquelle 
mit in die erste Reihe deutscher 
Mineralbrunnen. - Wir haben die 
Adelheidquelle hauptsächlich zur 
Verordnung durch die Herren 
Aerzte reserviert und schicken 
Ihnen gerne die Druckschrift „Ein 
neuer Weg zur Heilung von Er¬ 
krankungen der Nieren 
Bitte fordern Sie die interessante 
Schrift gleich an. Die Adresse ist; 

MineraSbrunnen A.-G., Bad Ueberkingen Württ. 
Wir bedienen die Herren Aerzte direkt zu Vorzugspreisen. 

Generalvertretungen in München: coonfl 
E. Kühles, Mineralwasser-Grosshandlung, München, Raspstrasse 6, Telefon > 
Friedrich Flad, Mineralwasser-Grosshandlung, München. Donnersbergerstraue u • 

Kleinverkauf: Maximiliansplatz 23. Fernsprecher: 63 0 00 und 92 5 92. 
An allen Plätzen Niederlagen. 
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Bücherschau. 

Der Verlag behält sich das Recht des alleinigen A bdrucks aller Original¬ 
beiträge vor, ebenso das Recht jeden Nachdrucks von Sonderabziigen. 

Das ärztliche Berufsgeheimnis. 
Antwort zu: „Spezifikation der ärztlichen 
Gebührenrechnung“ von Amtsgerichtsrat i. R. 

Franz („Bayerische Aerztezeitung“ Seite 186). 

Von Bezirksarzt Dr. Otto Kolb. 

In einer Zeit, in der viele Aerzte harmlos der Forde¬ 
rung der Beamten-, Mittelstands- usw. Versorgungen, auf 
der Rechnung die Krankheitsbezeichnung zu vermerken, 
entsprechen und damit unter Umständen das ärztliche 
Berufsgeheimnis empfindlich in Frage stellen, ist es nötig, 
die im oben vermerkten Aufsatz dargelegte Auffassung 
vom ärztlichen Berufsgeheimnis nachdrücklich zu be¬ 
richtigen. 

Das ärztliche Berufsgeheimnis ist so alt wie der ärzt¬ 
liche Beruf, es ist die sittliche Forderung, die mit uns ge¬ 
boren ist. Die geschriebenen Gesetze haben dazu erst im 
Laufe der Zeit unzulänglich Stellung genommen. Der 
Schwerpunkt der Rechtsprechung wird heute auf den Be¬ 
griff des „unbefugten“ Bruches des Geheimnisses gelegt. 
Das ist sehr dehnbar. Leider wollen viele Aerzte nicht 
einsehen, daß es sich auf ihrer Seite um eine unbe¬ 
dingte sittliche Forderung handelt, die keinen Einbruch 
erleiden, läßt, ohne empfindlich ins Wanken zu kommen. 

Uebrigens ist meines Wissens noch nie ein Arzt im 
Strafverfahren belangt worden, der es mit der Auffassung 
vom Berufsgeheimnis so genau genommen hat, wie das 
notwendig ist. 

Lassen wir an dieser Pflicht irgendwie rütteln, dann 
verliert sie ihren Sinn. Sie beruht vor allem auf der Not¬ 
wendigkeit, daß der beim Arzt Hilfe Suchende sich auf 
alle Fälle geschützt weiß, wenn er dem Arzt ein Ge¬ 
heimnis anvertraut, das dieser zum Wohle des Rat¬ 
suchenden oder auch der Allgemeinheit (Geschlechts¬ 
krankheiten!) zu wissen notwendig hat. Wenn sich der 

Hilfesuchende immer erst überlegen müßte — oder gar 
rechtskundig beraten lassen müßte —, ob im gegebenen 
Fall das Berufsgeheimnis gewahrt werden könne oder 
nicht, so würde er sich klugerweise überhaupt beherr¬ 
schen, es dem Arzt anzuvertrauen. 

Herr Franz behauptet nun: „. . . von einem Berufs¬ 
geheimnis gegenüber dem Ehemann kann nicht die 
Rede sein, wenn der Arzt die Ehefrau behandelt hat“ 
(die übrigens im angezogenen Fall in Trennung lebt!). Es 
wäre übrigens anregend, zu wissen, ob dieses Recht auch 
für die Ehefrau dem Mann gegenüber gilt. 

Einer meiner verehrtesten Lehrer hat uns die Be¬ 
deutung und Unbedingtheit der ärztlichen Schweige¬ 
pflicht sogar im juristischen Sinn durch folgende Be¬ 
gebenheit unauslöschlich eingeprägt: .... eine -Dame 
kommt mit Fluor foetidus zum Arzt. Dieser findet als 
Ursache ein zurückgebliebenes Kondom. Zartfühlend ver¬ 
schweigt er der Dame gegenüber den Sachverhalt, nimmt 
aber beim nächsten Stammtischabend den Galten der 
Dame zur Seite und belehrt ihn über die Folgen eines un¬ 
vorsichtigen Gebrauchs des Kondoms. — Maßloses Er¬ 
staunen des Galten — Scheidung. — Klage gegen den 
Arzt wegen Bruch des Berufsgeheimnisses. 

Oder: Ist ein Arzt berechtigt, dem Vater eines ge- 
schlechtskranken Schülers Mitteilung zu machen? Natür¬ 
lich wird er je nach der vorauszusehenden Einsicht des 
Vaters versuchen, den Sohn zu einem freien Geständnis 
zu bringen. Aber ohne dessen Willen so vorgehend würde 
er wohl manchen jungen Mann in den Freitod treiben 
oder die meisten dieser Unglücklichen veranlassen, zum 
unabsehbaren Schaden des Betroffenen und der Allge¬ 
meinheit ärztliche Hilfe überhaupt zu meiden. 

Man sieht an diesen Beispielen, wozu allzu leichte 
Auffassung des Berufsgeheimnisses führt. Dabei möge 
dahingestellt bleiben, ob nicht von nichtärztlicher Seite 
ein derartiger Bruch des Berufsgeheimnisses noch als 
„b e f u g t“ hingestellt wmrde. 

Bestreiten muß man auch, ob die Forderung einer 
„Spezifikation“ — also die leidige geschäftliche Seite des 
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ärztlichen Berufes betreffend — die Aufhebung einer sitt¬ 
lichen Forderung bewirken kann. 

Im übrigen ist vor dem.Krieg im Hinblick auf „1 reu 
und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte“ keine 
„Spezifikation“ der ärztlichen Rechnung notwendig ge¬ 
wesen. Erst seither schreiben die Aerzte Rechnungen wie 
Schuhflicker und andere Gewerbetreibende. 

Soweit ich mich erinnere, hat übrigens diese 1 lagt 
schon bei der Einführung der Pflichtkrankenkassen und 
dann bei der Einführung der freien Arztwahl in diese bei 
der damals noch empfindlich für alte Standesregeln ein¬ 
gestellten Aerzteschaft eine Rolle gespielt. Wenn heute 
die verschiedenen „Versorgungen“ sich in der Forderung 
nach Bekanntgabe der Krankheitsbezeichnung schon wie 
die künftigen Kassengewaltigen geberden natürlich auf 
dem Umweg über den Kranken, dem häufig die Einsicht 
in die Tragweite für sich und andere fehlt —, dann sollte 
das die Aerzteschaft um so mehr veranlassen, eine alte 
Gewissenspflicht unverbrüchlich zu wahren und nicht 
durch teilweise Aufgabe sich heute schon einer weiteren 
Einschränkung der ärztlichen Freiheit zu beugen. 

Sozialversicherung und Aerzte. 
Von Med. Dr. Gottlieb Pick, Aussig. 

(Schluß.) 

V. Aussichten. 

Die Notverordnungen sind das Zugeständnis einer 
Dämmerung in der SV. So anfechtbar die Einzclbestim 
mungen und so unhaltbar die vorgesehenen Bestimmun¬ 
gen über den ärztlichen Dienst, so bedeutungsvoll ist dei 
daselbst ausgesprochene Wille zur Umkehr. Dei Leit¬ 
satz, daß bei einer verarmten Wirtschaft gespart werden 
muß, und daß die Lawine der steigenden Ausgaben, zu 
deren Deckung höhere Einnahmen nicht beschafft wer¬ 
den können, ein Ende finden muß, soll allgemeine Geltung 
haben. Man soll auch daran festhalten, daß die Versicher¬ 
ten auf das Notwendige einen Anspruch haben, und daß 
bei Niedergang der Wirtschaft alles Ueberflüssige zu ver¬ 
meiden ist. Allerdings ist es praktisch sehr schwer, die 
richtigen Grenzen zu ziehen, und man wird um so eher 
zu Uebertreibungen neigen, je mehr der parteipolitische 
Einfluß über den slaatSpolitischen überwiegt. Es ist nur 
mit Einschränkung ein Vorzug der deutschen SV., daß 
sie etwas einseilig beherrscht wurde von der Selbstsucht 
und dem Machtdünkel der Parteien, insbesonders seitdem 
die Regierungsbürokratie kein Gegengewicht bietet gegen 
einseitige Parteienbestrebungen. Auf die Dauer wird sich 
dennoch nur das organisch Gewachsene und zeitgemäß 
Gefügte durchsetzen und bewähren. 

Trotz mancher Bedenken ist die SV. nach mehr als 
SOjährigem Bestände fest verankert in unserem öffent¬ 
lichen Leben; sic hat sich einen bestimmten Platz er¬ 
obert, eine ausgedehnte Organisation geschaffen, spielt 
eine bedeutende Rolle in der Volksgesundheit und Volks¬ 
wirtschaft. Was durch beinahe zwei Menschenalter ein- 
geführt ist, sich im wesentlichen bewährt, einen gewalti¬ 
gen Apparat in Bewegung gesetzt und erhalten, zu An¬ 
sammlung und Umsatz großer Geldsummen geführt hat, 
läßt sich nicht von heute auf morgen rückgängig machen. 
Man kann sich die SV. aus unserem öffentlichen Leben 
und aus unserer gesundheitlichen Zivilisation nicht weg- 
denken. Dies sollten diejenigen mehr berücksichtigen, 
welche die. SV. zum alten Eisen werfen wollen und den 
Ersatz schon fertig ausgearbeitet in der Tasche haben. 
Die Vorbedingungen sind auch hier nicht neue Pläne, 
nicht einmal neue Maßnahmen, sondern eine andere Ge¬ 
sinnung. Wenn man die SV. und ihren Geist bejaht, so 
muß man nicht mit allen Einzelheiten einverstanden sein 
und ist nicht verpflichtet, dieses System als das allein 

mögliche und seligmachende anzusehen. Die S\ . hat nach 
den" bisherigen Erfahrungen nicht den Nachweis er¬ 
bracht. daß sie die zweckmäßigste Regelung der Volks¬ 
gesundheitspflege darstellt. 

Es soll namentlich Aufgabe der nächsten Zukunft 
sein, Klarheit zu schaffen über die Abgrenzung zwischen 
der SV. und der sozialen Fürsorge. Beide Gruppen sollen 
Zusammenarbeiten gemäß dem modernen Grundsatz der 
spezialisierten Arbeitsteilung. Die soziale Vorsorge ist be¬ 
rufen und verpflichtet, die Lücken der SV. auszufüllen. 
Zwischen der Tätigkeit beider sozialen Einrichtungen be¬ 
steht aber ein grundsätzlicher Unterschied. In der SV. 
hat der einzelne Versicherte durch Zahlung von Beiträgen 
Anspruch auf gesetzlich begrenzte Leistungen; bei der 
sozialen Fürsorge schaffen und erhalten öffentliche Kör¬ 
perschaften zum Teil unter gesetzlichem Druck, aber 
auch aus Pflichtbewußtsein der Allgemeinheit gegen¬ 
über und aus sozialem Verantwortungsgefühl Einrich¬ 
tungen, die den Zweck haben, die öffentliche Gesundhe il 
zu heben, namentlich vorbeugend zu wirken. Sic können 
diesen Zweck nur erreichen, wenn sie allen, die daran! 
Anspruch erheben, zugänglich sind. Die SV. ist für die 
Krankheiten der Kassenmitglieder, also einer begrenzten 
Bevölkerungsschichte, vorgesehen, die soziale Fürsorge 
soll der Volksgesundheit dienen. Die Mittel der SV. wer¬ 
den durch Beiträge der Beteiligten aufgebracht, die Mittel 
der sozialen Fürsorge durch Umlagen, Steuern von dei 
Gesamtheit, im Uebergang auch durch freiwillige Spen¬ 
den einzelner sowie von Vereinen. Folgerichtig ist die 
ärztliche Betätigung in der SV. bei Bedachtnahme aul 
die Allgemeinheit auf den einzelnen Kranken abgestimmt, 
in der sozialen Fürsorge öffentlicher Dienst. 

Von entscheidender Bedeutung für die weitere Ge¬ 
staltung der SV. bleibt die Entwicklung der Medizin und 
Heilkunde. Die Medizin blickt in den letzten 50 Jahren, 
also seit der Einführung der SV., auf ungeahnte Fort¬ 
schritte, die wesentlich zur Hebung der Volksgesundheit 
beigetragen haben. Es ist, um ein Beispiel anzuführen, 
das erstemal gelungen, während eines Krieges die Seu¬ 
chen einzudämmen. Bisher war die Zahl der an Kriegs¬ 
seuchen Verstorbenen in allen größeren Feldzügen we¬ 
sentlich größer als der vor dem Feind Gefallenen. Im 
Frieden ist es als besonderer Erfolg ärztlicher Wissen¬ 
schaft zu buchen, daß die Sterblichkeit bedeutend gesun¬ 
ken ist. Das durchschnittliche Lebensalter ist um zirka 
20 Jahre höher als vor einem Jahrhundert, so daß man 
von einer Ucberallerung sprechen kann. Es wäic schon 
zu einer Ueberbevölkcrung gekommen, wenn nicht die 
bewußte Kinderbeschränkung mehr als ausgleichend ge¬ 
wirkt hätte. So verzeichnet die Statistik in den Städten 
mehr Särge als Wiegen. Auch hier kann man wie in der 
Industrie infolge der mechanischen Nachwuchsregelung 
von einer Fehirationalisierung sprechen, die, wenn kein 
Umschwung der Gesinnung eintritt, aller ärztlichen Kunst 
zum Trotz sich für den Volksbestand verhängnisvoll aus¬ 
wirken muß. 

Die Erfolge der Heilkunst der letzten Jahrzehnte ei¬ 
folgten auf naturwissenschaftlicher Grundlage; die Medi¬ 
zin war gemäß der geltenden wissenschal Hieben Zeit¬ 
strömung eine gehorsame Tochter der Naturwissenschal¬ 
ten. also einseitig auf den Leib eingestellt. Mit den AN and- 
1 ungen der Anschauungen kam in der letzten Zeit auch in 
der Heilkunde das Leib-Seelenproblem zur Geltung. Auch 
in der Medizin wurde es klar, daß man mit dem Ver¬ 
standesgemäßen allein nicht zum Ziele kommt. Daß dies 
auch der allgemeinen Stimmung der kranken Bevölke¬ 
rung entspricht, beweist deutlich der Zulauf zu den Kur¬ 
pfuschern. die mit allem eher heilen als mit der Vernunft. 
Es ist gewiß kein Zufall, hat vielmehr tiefere psychische 
Unterlagen, daß Deutschland als einziger großer Staat 
die Kurpfuscherei gesetzlich duldet. Bisher waren die 
Natur'heiler aller Richtungen von der Behandlung der 
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Kassenmitglieder ausgeschlossen; unter freier ärztlicher 
Behandlung wurde seit Bestand der KY. die Behandlung 
durch approbierte Aerzle verstanden. Es war schon lange 
das Bestreben der geschäftstüchtigen Natur hei ler, in die¬ 
sem Zustand Bresche zu schlagen. In letzter Zeit sind 
ihnen zwei Helfer aus Aerztekreisen entstanden. In erster 
Reihe das Mitglied der Nationalversammlung und des 
Beichsgesundheitsrates Dr. Moses. Derselbe hat in 
Weißenfels in einer öffentlichen Versammlung eines 
Nalurheilvereines eine Rede gehalten, in der er die 
Aerzle aufruft, mitzuarbeilen an der großen, drei Millio¬ 
nen Anhänger umfassenden Yolksheilorganisalion zum 
Besten der Volksgesundheit. Der Einladung folgt gleich 
die Drohung: wenn die Äerzteschafl sich nicht dazu ent¬ 
schließt, bestehe die Gefahr, daß die Entwicklung über 
sie hinwegschreile. In dieser Rede sagt Dr. Moses auch: 
„Der Arzt muß Politiker sein, es gibt keine unpolitische 
.Medizin mehr.“ Auch hier scheint der Wunsch der Vater 
dieses Gedankens zu sein. Mit Bezug auf die höchst be¬ 
dauerlichen Lübecker Vorgänge äußert er sich: „Wissen 
ohne Gewissen ist der Ruin der menschlichen Gesell¬ 
schaft.“ Er vergißt aber, sich darüber zu äußern, welche 
verheerenden Folgen fehlendes Wissen und ein mangeln¬ 
des Gewissen anrichtet. Wir sind der Ansicht, daß sich 
der Arzt von dem Kurpfuscher durch sein Verant¬ 
wortungsbewußtsein unterscheidet, und daß gerade das 
ärztliche Verantwortungsbewußtsein einen unendlichen 
Werl für die Volksgesundheit besitzt. Bei der Stellung des 
Herrn Dr. Moses sind parteipolitische Gründe maß¬ 
gebend. Die Naturheiler sind gut organisiert, behaupten, 
daß sie drei Millionen Anhänger haben; kommen also als 
Wähler zum Unterschied von den Aerzten wesentlich in 
Betracht. Es lohnt daher, um ihre Stimmen zu werben. 

Von einer anderen Seile kommt Liek in seinem Buche 
Das Wunder in der Heilkunde“ zur Empfehlung der 

Kurpfuscher. Bei ihm ist es auch hier der Mangel an 
Wirklichkeitssinn, der zur Flucht in die Romantik und 
Mystik führt. Man kann Liek zustimmen, wenn er von 
der materialistisch-mechanischen Deutung der Lebeus- 
vorgänge abrückt und schreibt: „Unser Zeitalter ist zu 
sehr vom Intellekt und von der Technik beherrscht.“ Man 
kann mitgeben bei den Worten: „Im Wunderheiler wirkt 
nur die Kraft der Persönlichkeit, nicht das Mittel, das 
er anwendet.“ Es fordert aber zum Widerspruch auf, 
wenn er schreibt: „Ich würde mich nicht scheuen, ge¬ 
wisse unglückliche Kranke zu Zeileis zu schicken.“ Da 
stimmen wir Eichelberg zu, der in einer Kritik des Buches 
Lieks schreibt: „In dem neuen Buche Lieks muß man ein 
hohes Lied auf die Kurpfuscherei erblicken. Von vielen 
wird es mit Recht so ausgelegt werden, daß es ein Lob der 
Kurpfuscherei darstellt. Viele Kranke, welche das Buch 
von Liek gelesen haben, werden viel eher den Weg zum 
Wunderdoktor finden als zum gut ausgebildeten Arzte. 
Der Unterschied zwischen Natur und Kunst ist auch hier 
deutlich. Seit Hippokrates entspricht es dem Wesen der 
Medizin, sich an die Natur anzulehnen. Die ärztliche 
Kunst hat aber dort einzugreifen, wo die Natur mit ihren 
Mitteln nicht auskommt; die Wege und Mittel sind und 
müssen andere sein, als sie die Natur anwendet.“ Unsere 
Uebergangszeit hat eben auch in der Medizin noch keinen 
gemeinsamen Inhalt gefunden. Die widerstrebenden und 
zwiespältigen Zeitanschauungen ringen um den Sieg. 
Mechanisch Psychisch, Materiell — Ideal, Sozial — Indi¬ 
viduell lauten die Schlagworte. Infolgedessen sind in der 
SV. Einzelbetrieb — Massenbetrieb, freier Arzt — Arzt¬ 
beamte Kampf Objekte. Die Waage schwankt hin und her; 
welche Richtung Recht behalten wird, ist vorläufig zwei¬ 
felhaft. 

Wir leben im Zeitalter der Demokratie und Selbst¬ 
verwaltung. Daher kommt für die Zukunft der SV. der 
Stellung der Beteiligten eine gewisse Bedeutung zu. Die 
Stellung des Gesetzgebers, die ausschlaggebend ist, hängt 

von den Alach (Verhältnissen der Parteipoliliker ab; wie¬ 
weit hier die Ansichten auseinandergehen, haben wir 
schon ausgei'ührt. Die gegenwärtige Lage ist verworren, 
die Enhvickiung unberechenbar. 

Auch die Versichörungslräger, sowohl die einzelnen 
Kassenvorstände als namentlich die Kassenverbände sind 
parteipolitisch stark beeinflußt. Der Veiwvaltungsapparat 
der Kassen und der Kassenverbände ist parieipolitisch 
eingestellt, und zwar überwiegend sozialdemokratisch. 
Die Parteien sind daher politisch und wirtschaftlich 
daran interessiert, daß dieser Zustand erhalten bleibt. 
Aber ohne Rücksicht auf die parteipolitischen Gegensülze 
sind die Versicherungslräger einig in der Vorliebe für an- 
gestellte abhängige Aerzle. Der Kassenarzt schwebt in der 
Luft; er wurde in den Kassenbelrieb nicht organisch ein¬ 
gereiht, seine Stellung ist ungewiß, er muß seil Beginn 
der KV. bis auf den heutigen Tag um angemessene Ver¬ 
tragsbedingungen ringen. Jeder Bürokrat will seine Ruhe 
haben. Die ihnen zugewiesene Slellung konnten die Kas¬ 
senärzte nicht ruhig und ergeben hinnehmen. Dadurch 
machten sie sich nach oben unbeliebt; es bestand stels 
eine Einheitsfront gegen die Aerzle. Wenn auch die 
Gründe verschieden waren, so kam man zu dem Ergeb¬ 
nis, daß der angestellte Arzt für die Verwaltung bequemer 
ist als der freie. Dabei verfolgte man die Zermürbungs- 
takUk; der wirtschaftliche Niedergang sollte die Aerzle 
auch seelisch verelenden und sie zur Aufgabe des freien 
Berufes nötigen. Die sozialdemokratischen Verwaltungs¬ 
beamten waren auch aus Parteigrundsatz für den pau¬ 
schalierten Arztbeamten. Sie gingen so weit, daß bei den 
Kämpfen, die von den Kassenärzten mit gewerkschaft¬ 
lichen Mitteln ausgekämpft wurden, ärztliche Streikbre¬ 
cher gesucht und mit langjährigen Verträgen allgestellt 
wurden. Wenn dies die Arbeitgeber bei Streiks der orga¬ 
nisierten Arbeiter versuchen, so wird cs angeprangert und 
scharf verurteilt. Die sozialdemokratischen Vorstands¬ 
mitglieder haben sich auch sonst nicht immer als Arbeit¬ 
geber der Aerzle so verhalten, wie sie fordern, daß sich 
die Unternehmer gegen die Arbeiter benehmen sollen. 

Die Vertreter der Arbeitgeber im Kassenvorsland 
stehen naturgemäß gegenüber den Aerzten auf dem Unter¬ 
nehmerstandpunkt. Sie wollen ihrer sonstigen An¬ 
schauung gemäß gefügige Aerzle haben, welche die In¬ 
struktionen genau durchführen und die Kassenkranken 
möglichst billig behandeln und möglichst bald gesund¬ 
schreiben. Auch dazu eignen sich abhängige, wirtschaft¬ 
lich schlecht gestellte Aerzte besser als frei wirkende. 

Daß die Regierungsbürokratie den bürokraiisierlen 
Kassenarzt bevorzugt, entspricht ihrer Lebensauffassung 
und ihrer Abneigung gegen jede selbständige, bürokra¬ 
tisch nicht geregelte Berufsausübung. 

Gemeinsam sind also bei allen formale Verwallungs- 
gründe, nicht die Erwägung, bei welcher Art ärztlicher 
Hilfe das gesundheitliche Wohl der Kassenmitglieder am 
besten gewahrt ist. Unmittelbar am eigenen Körper spürt 
der Kassenkranke die Ergebnisse der Behandlung; er 
tritt als Kranker mit dem einzelnen Arzt in unmittelbare 
Beziehung. Er hat ein lebhaftes Interesse, daß er mög¬ 
lichst gut behandelt wird und seine gestörte Gesundheit 
und Arbeitsfähigkeit möglichst bald vollständig und 
dauernd hergestellt werde. Ist er wirklich krank, gehl er 
zu dem Arzt, zu dem er das Vertrauen hat. Er bezahlt lie¬ 
ber aus eigener Tasche selbst den Kurpfuscher, verzichtet 
auf den ihm ohne eigene Mehrauslagen auf Kassakosten 
zur Verfügung gestellten Arzt, falls ihm dieser menschlich 
nicht zusagt. Das sind Kassenmitglieder, welche für ihre 
Behandlung noch Opfer bringen wollen, die individuelle 
Behandlung zu schätzen wissen, die Vorschreibung be¬ 
stimmter Aerzte und die Verordnung begrenzter Behand¬ 
lungsarten, besonders im Massenbetrieb, ablehnen. Die 
Rücksicht auf diese Stimmung ist der tiefere Grund, 
warum bisher die Kassenverwaltungen die freie Arztwahl 
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nicht abgeschaffl haben. Ein anderer Grund ist darin zu 
suchen daß man noch nicht die Zeit für gekommen halt 
und nicht sicher ist, ob nicht die genügende Anzahl von 
Aerzten ohne weiteres jetzt schon zur Verfügung stehen 
würde Denn es ist zweifelhaft, ob bei den Aerzten die 
psychische Umstellung hierzu schon genügend vorge- 
sci)rillen ist. 

Die Stimmung unter den Aerzten ist eine .gärende, 
zwiespältige. Nach außen war ihr Einfluß gering; ihre 
Macht bildete die Einigkeit und der Wille, die freie Be¬ 
ruf ebehandlung auch in der KV. zu erhalten und sich füi 
diesen Bestand entschieden einzusetzen. Nach außen trat 
dies in dem Ilartmannbund hervor, der, nach dem Grün¬ 
der der Aerzteorganisalion benannt, alle in Betracht 
kommenden Aerzte umfaßte. In der letzten Zeit hat aber 
die Parteipolitik in die bis dahin geschlossenen Reihen 
Bresche geschlagen. Es ist unter den gegenwärtigen Ver¬ 
hältnissen, in denen die SV. von der Parteipolitik be¬ 
herrscht wird, leicht gesagt: Für uns Aerzte gibt es nur 
eine Aerztepolitik, losgelöst von der Parteipohtik. Es ist 
aber um so schwerer durchführbar, wenn unter den Aerz- 
len ein Teil die Ansicht hat, daß sich das Schicksal der 
Aerzte am Kampfplatz der Politik entscheidet, nirgendwo 
anders, die Schlüsse daraus zieht und sich als Berufsstand 
parteimäßig organisiert. Dies ist tatsächlich geschehen, 
wir haben ja erwähnt, daß es sozialdemokratische Aerzte- 
vereinigungen gibt, die den Anschluß an die freien Ge¬ 
werkschaften gefunden haben; es gibt nationalsozialisti¬ 
sche Aerzte vereine, die in bezug aut die SV. entgegen- 
ucselzte Wege gehen wollen, ebenso kommunistische und 
wahrscheinlich, entsprechend der Parteizersplitterung, 
mich andere parteipolitische Aerztegruppen, die bisher 
weniger in die Oeffentlichkeit getreten sind. Am 8. hc- 
bruar 1931 wurde in Berlin über Anregung Dr. Erwin 
Picks der Bund der Heilberufe für soziale Erneuerung 
(Aerzle und Apotheker) gegründet. Er wendet sich gegen 
das jetzige Versicherungssystem, dessen ursprünglich ge¬ 
sunder Gedanke ins Krankhafte verzerrt worden ist. Der 
Bund verlangt entpolitisierte Vorsorge an Stelle proletari- 
sierender Fürsorge. Zu diesem Ende muß ein soziales 
Sparsystem die SV. ersetzen. Dann wird der Kranke wie¬ 
der als freier Mensch dem freien Arzte gegenübertreten; 
dann wird Gewähr geleistet werden, daß-die Fortschritte 
der medizinischen Wissenschaft auch der minderbemit¬ 
telten Bevölkerung zuteil werden und nicht etwa zum 
Privileg für Reiche werden. Unter diesen Umständen ist 
es nicht verwunderlich, wenn auch im AerzteintereSSe 
sehr bedauerlich, daß der Hartmannbund seine bisher 
nach außen gezeigte parteipolitische Unberührtheit nicht 
aufrechlerhalten konnte. Dies wird der Oeffentlichkeit 
deutlich durch folgenden Beschluß: „Die Mitgliedschaft 
beim Hartmannbund ist unvereinbar mit der Mitglied¬ 
schaft bei beruflichen Vereinigungen jeder Art, deren 
Ziele mit denen des Hartmannbundes auf Erhaltung des 
freien Berufsstandes imverträglich sind. Die Zugehörig¬ 
keit zu einer politischen Partei berührt nach wie voi die 
Mitgliedschaft beim Hartmannbuhd nicht.“ Dieser Be¬ 
schluß wird von verhängnisvollen Folgen für den einigen 
und geschlossenen Zusammenschluß sein. Praktisch 
kommt hierbei der Umstand in Betracht, daß der Hart¬ 
mannbund als ärztliche Spitzenorganisation dei ge¬ 
samten Aerzleschaft mit verschiedenen Verbänden und 
Körperschaften Verträge abgeschlossen hat. bei denen ehe 
Zugehörigkeit zum Hartmannbund Vorbedingung für die 
Zulassung zur Berufstätigkeit ist. Audi in die anderen 
ärztlichen Berufsverbänele ist dieser parteipolitische 
Zwiespalt eingedrungen. So traben sich in der Berliner 
Aerztekammer elie Mitglieder, elie sozialdemokratische 
oder kommunistische Parteiangehörige sind, zusammen¬ 
geschlossen, um auch bei den ärztlichen Lebens- und 
Slandesfragen nicht in erster Linie nach berufsethischen, 
sondern nach parteipolitischen Erwägungen sich zu ent¬ 

scheiden. Bisher waren die Aerzteverbände Spielballe und 
Objekte der politischen Parteien; wenn sie nun Subjekie 
der Parteipolitik werden und den Versuch machen, tätig 
einzugreifen, so wird die Folge ein Kampl der Aeizte 
untereinander mit politischen Schlagworten sein, dessen 
Ausgang kaum zweifelhaft sein kann. Die lachenden 
Dritten werden alle Aerztegegner sein, den Schaden wird 
neben den Aerzten die Volksgesundheit zu tragen haben. 
Dann hat die auf Selbsthilfe aufgebaute Organisation, die 
soviel Hoffnungen erweckte und anfangs so schöne Er¬ 
folge zeitigte, versagt. Von den maßgebenden Faktoren, 
den Gesetzgeber, der Regierungsbürokratie, den Sozial¬ 
versicherungsinstituten, war schon bisher keine Hüte zu 
erwarten, weil das Verständnis für die Eigenart der ärzt¬ 
lichen Berufsausübung nicht vorhanden war. Jetzt kann 
man mit äußerer Berechtigung darauf hinweisen daß die 
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Aerzteschaft kein einheitliches Programm und keine ge¬ 
meinsame Verhandlungsgrundlage haben. Ein leislungs- 
fähmer Aerztestand ist eine Notwendigkeit im Interesse 
des öffentlichen Volkswohles. Man muß daher die aus¬ 
einanderstrebenden Teile zusammenlassen, die Einheit 
auf einer tragbaren Plattform herstellen und die Aerzte¬ 
schaft eingliedern in das öffentliche Leben durch Schal 
tun« einer Reichsärzteordnung und einer Reichsarzte- 
kammer, die Reichsärzleordnung (RAeO.) entspricht 
einem lange geäußerten Wunsche der Aerzteschalt inn 
kann sich, wenn allgemein gehalten, jedem parteipoliti¬ 
schen Wunschbild anpassen. Der RAeO. wurde ich als 
Leitsatz die Worte Phillipovitsch’ vorschlagen: „Es soll 
eine Organisation geschaffen werden, in der sich die per¬ 
sönliche Freiheit des einzelnen mit den Rechten aller in 
Einklang bringen läßt, in der die vollkommene Vereini¬ 
gung höchster Solidarität mit höchster Individualität ge- 
fingt.“ In der Reichsärztekammer (RAeK.) soll iur die 
Aerzleschaft eine Standesvertretung geschaffen werden, 
die die Verhandlungen mit den anderen Körperschalten 
über die zweckmäßige Versorgung der Bevölkerung mit 
ärztlicher Hilfe aller Art obliegt, welche im Namen der 
Aerzleschaft die Verträge mit allen in Betracht kommen¬ 
den Körperschaften vorzubereiten und abzuschheßen hat. 
Durch die RAeO. sollen die Aerzte eine öffentliche, recht¬ 
lich anerkannte Berufsvertretung erhalten. 

Die Aerzte waren sicli stets und sind auch gegen¬ 
wärtig sich der Pflichten gegenüber dem Volksganzen be¬ 
wußt0 sie sind auch bereit, in Hinblick auf die ernste, 
traurige Wirtschaftslage ini Verhältnis zu den anderen 
Berufsständen Opfer zu bringen. Aber sie sollen nie i 
unter Ausnahmsbestimmungen gestellt werden. Erst in 
der letzten Zeit haben die Advokaten eine Reichsanwalts¬ 
ordnung erhalten. Was dem einen recht ist, ist dem ande¬ 
ren billig. Eine RAeO. mit Selbstverwaltung und Mit¬ 
bestimmung soll auch im Interesse der öffentlichen Ge¬ 
sundheit die Aerzteschaft als Körperschaft des öffent¬ 
lichen Rechtes erfassen. 

Die RAeO. und RAeK. wären für die Aerzteschaft 
von großer Bedeutung; darauf sollen sicli die Aerzte aber 
nicht allein verlassen. Es ist fraglich, ob sie beschlossen 
wird, wann und wie sie durchgeführt wird; in manchem 
würde sie die Hoffnungen nicht erfüllen, in vielem ent¬ 
täuschen. Der ärztliche Einfluß auf die Gestaltung ihrer 
Berufstätigkeit ist gegenwärtig geringer denn je, sie kon- 
neu nur ihre Unentbehrlichkeit und die Bedeutung ihics 
Wirkens für das Volkswohl in die Waagschale werfen. 
Wenn sie aber ihre Tätigkeit bei den Krankenkassen ein¬ 
schränken und nicht voll ausüben, dann haben sie sich 
ihres wirksamsten Propagandamittels selbst begeben. Die 
Erbitterung der organisierten Aerzteschaft über die un¬ 
gerechte Behandlung ist gerechtfertigt, die verzweifelte 
Stimmung begreiflich, die sich in der Entschließung vom 
9. Dezember 1930 der in Berlin versammelten Vertretun¬ 
gen der ärztlichen Spitzenverbände, der deutschen Aerzte- 
kammern. dei' medizinischen Fakultäten und dei Jung 
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ärztfschaft folgendermaßen äußerl: „Voll Empörung 
über die Zurückweisung ihrer in den Lebensrechlen des 
Berufsstandes begründeten Lösungsversuche erklärt die 
deutsche Aerzteschaft die durch die Notverordnungen 
herbeigeführte weitere Einschränkung der Berufs-, Ver- 
irags- und wirtschaftlichen Freiheit für unannehmbar. 
Bleibt die Verordnung bestehen, so zwingen sie die deut¬ 
sche Aerzteschaft zur Opposition gegen das heutige Sy¬ 
stem der KV., dessen Aenderung der Stand mit allen zu¬ 
lässigen Mitteln bekämpfen wird.“ Die Aerzte sollten sich 
gerade in dieser für sie verhängnisvollen Zeit bewußt sein, 
daß sie auch in der Opposition durch Tätigkeit wirken 
können und nicht durch Arbeitsenthaltung. Der alte 
Grundsatz „Teile und herrsche“ wurde ja schon wieder¬ 
holt gegen die Aerzte ausgespielt. 

Die Aerzte sind vereinsamt, es herrscht beinahe eine 
Vertrauenskrise. In diesen bedeutungsvollen Zeiten muß 
das Gemeinsame beherrschend bleiben, der Aerztestand 
darf nicht zerfallen in Vertretungen von Einzelinteressen. 
Der sicherste, vielleicht der einzige Weg, unser Ansehen 
wieder herzustellen, ist, durch gewissenhafte Pflichterfül¬ 
lung den Beweis liefern, daß die Aerzteschaft selbst unter 
den ungünstigsten Voraussetzungen allen Anforderungen 
gewachsen ist. Die Aerzte müssen Gegenwartsarbeit lei¬ 
sten. „Unsere Aufgabe ist es nicht, zu sehen, was in nebel¬ 
hafter Ferne schimmert, sondern das zu tun, was deutlich 
vor uns liegt“ (Carlyle). Der Hauptübelstand besteht 
darin, daß allgemein für die Besonderheiten der ärzt¬ 
lichen Berufsausübung nicht das richtige Verständnis be¬ 
steht. Die ärztliche Tätigkeit besteht im wesentlichen aus 
zwei Anteilen: einerseits dienen, wirken und helfen, an¬ 
dererseits erfassen. Billroth sagt: „Der Arzt muß vor 
allem einen unwiderstehlichen Drang zum Helfen haben, 
zuerst angeboren, dann anerzogen. Die andere Kompo¬ 
nente umschreibt Schweninger folgendermaßen: ..Die 
ärztliche Tätigkeit setzt dort ein, wo die natürliche Selbst¬ 
steuerung nicht ausreicht und der Kranke auch seelisch 
der Störung nicht Herr wird; dann begibt sich der Kranke 
des eigenen Willens, vertraut sich dem Arzte an, der Arzl 
erfaßt das Wesen der Krankheit, und der Kranke läßt 
sich leiten. Aus dem Willen zur Unfreiheit erklärt sich die 
Inanspruchnahme des Arztes, durch welche die Beziehun¬ 
gen zwischen dem Arzt und dem Kranken von allen ande¬ 
ren Beziehungen unterschieden werden.“ Die befriedi¬ 
gende ärztliche Berufsausübung beruht daher auf dem 
Gleichgewicht zwischen der Hilfsbereitschaft und dem 
Geltungstrieb des Arztes. Die Hilfsbereitschaft des Arz¬ 
tes ist ebenso unbegrenzt wie das Hilfsbedürfnis des 
Kranken. Die Erfolgsmöglichkeitcn sind allerdings be¬ 
schränkt durch die Bedingtheit der ärztlichen Wissen¬ 
schaft und Kunst. Schon dies ist naturgemäß eine wirk¬ 
same Bremse gegen Auswüchse des ärztlichen Geltungs¬ 
triebes und lehrt den Arzt Bescheidenheit und Zurück¬ 
haltung. 

Durch die SV. wurde die ärztliche Hilfstätigkeit we¬ 
sentlich erweitert, aber etwas einseitig mechanisiert. Das 
Erfassen und Leiten wurde erschwert schon aus dem 
Grunde, weil die Unmittelbarkeit fehlt und die Unbefan¬ 
genheit des Kranken nicht vorhanden ist. Die gegenseiti¬ 
gen Beziehungen haben sich gelockert, da der Versicherte 
unter Umständen ein Interesse hat, nicht voll erfaßt zu 
werden. Der unrichtige Platz, der dem Kassenarzt zu¬ 
gewiesen wurde, hat auch dazu beigetragen, daß die Ar¬ 
beitsfreude des Kassenarztes gemindert, sein Geltungs¬ 
trieb herabgesetzt wurde und er gegen Minderwertigkeits¬ 
anwandlungen ankämpfen mußte. Früher bedeutete beim 
Arzt alles Geben zugleich seelische Befriedigung und in¬ 
nere Bereicherung. 

Die Hilfstätigkeit war die ursprünglich äußerlich faß¬ 
bare; darauf beruht zum Teil die Schätzung des Arztes. 
Durch die SV. wurde die ärztliche Hilfe mechanisiert, 
die Krankheit entpersönlicht, versachl. Im Zeitalter der 

technischen Zivilisation wurde beinahe ausschließlich auf 
den Nutzwert der ärztlichen Tätigkeit Bedacht genom¬ 
men. Aufgabe des Kassenarztes war es, den Kassen kran¬ 
ken möglichst bald arbeitsfähig herzustellen, Gesundheit 
und Arbeitsfähigkeit wurden im Zeitalter der materiali¬ 
sierten SV. gleich hedeulende Begriffe. Zugegeben, daß die 
Gesundheit für die überwiegende Mehrheit das einzige 
Kapital ist. Der gesunde Mensch soll durch Arbeit Werte 
schaffen, die sich in Lohn oder Kapital Umsetzern Damit 
soll aber das menschliche Lehen nicht erschöpft und aus¬ 
gefüllt sein. 

Dies kann nur in einer auf technische Fähigkeiten 
und Kenntnisse begründeten Zivilisation genügen, in wel 
eher der Nutzungswert herrscht. In der Zeit des prakti¬ 
schen Materialismus wurden die Wege der Zivilisation 
und die Pfade der Kultur nicht gleichmäßig gepflegl. 
Mit Recht sagt Albert Schweitzer: „Das Verhängnis unse¬ 
rer Kultur ist es, daß sie sich materiell stärker entwiekell 
hat als geistig.“ Auch in der SV. wurde die sanitäre Zivili¬ 
sation gefördert, die gesundheitliche Kultur hat damit 
nicht gleichen Schritt gehalten. Dies ist der wahre Grund, 
daß in der kassenärztlichen Tätigkeit das Mechanische, 
und Formale überwertet, das Seelische untersohälzl 
wurde. Die Hilfstätigkeit des Kassenarztes wurde tech¬ 
nisch sorgsam ausgebaut, die geistige Bereilschalt, den 
Kranken zu erfassen und zu leiten, kam dabei zu kurz. 
Wenn aber der Arzt den Kranken seelisch nicht mehr 
fest in der Hand hat, dann mußte dieser Mangel erselzt 
werden durch äußerlichen Zwang. Es war daher nur 
folgerichtig, daß in der kassenärztlichen Behandlung die 
Demokratie des früheren Hausarztes ersetzt wurde durch 
die Diktatur des Vertrauensarztes; nur hätte man auch 
diesen irreführenden Namen ändern sollen. 

Die Aerzte sind vollständig im Recht, wenn sie gegen 
diese Einschränkung der Berufsausübung, die ihnen die 
seelischen Heilungsmöglichkeiten entziehen will, ent¬ 
schiedenen Einspruch erheben. Auch der Arzt der Gegen¬ 
wart, ja selbst der Kassenarzt, soll nicht nur Nutzungs¬ 
werte schaffen, er muß sich in seiner Berufsausübung als 
Kulturträger fühlen und betätigen. Kein Stand isi dazu 
mehr berufen als der ärztliche, dem eines der größten 
Kulturgüter anvertraut ist: die Ehrfurcht vor dem Lehen. 
Der Arzt soll in seinem Berufe alle Bestrebungen unter¬ 
stützen zur Errichtung eines höheren Menschentums. Da¬ 
zu muß er vor allem selbst Kulturmensch sein. Er soll 
nicht nur fachlich gut ausgebildet sein, sondern über eine 
allgemeine Bildung verfügen. Er soll vom Leben alles 
wissen, was die Zeit darüber lehrt; nichts Menschliches 
soll ihm fremd sein. Dazu gehört aber auch ein Mindest¬ 
maß innerer Freiheit, das durch die S\ . arg beeinträch¬ 
tigt wurde. Unter dem Drang und Zwang der SV. wurden 
auch die Aerzte zuviel Materialisten, sie haben zeitweilig 
den Erwerb stärker betont als den Bend; sie liddien 
sich, um mit Lick zu reden, mehr als Mediziner denn als 
Aerzte und haben auf ihre Sendung, Wahrer von Kultur- 
werten zu sein, nicht immer gebührend geachtet. 

Für die Zukunft wird die Weltanschauung, Lebens¬ 
auffassung und Lebenshaltung auch für den Aerztestand 
von ausschlaggebender Bedeutung sein. Wesentlich ist, 
ob die gestörte Harmonie zwischen Zivilisation und Kul¬ 
tur, welche die Ursache unserer zerrissenen und zwie¬ 
spältigen Zeit bildet, wiederhergestellt wird. Wird der 
mechanische Materialismus siegreich weitermarschieren, 
dann werden die einseitigen Nülzlichkeitsbestrebungen 
vorherrschen und das Seelische weiter an Geltung ein¬ 
büßen. Dann wird es in Zukunft Behandlungsingenieure 
und Behandlungschemiker geben, vor allem Heillaboran¬ 
ten und Heilgehilfen, aber keine Heilärzte in des Wortes 
bisheriger Bedeutung. Denn die mit der Behandlung be¬ 
trauten Sozialbeamten werden den Kranken nicht er¬ 
fassen und beeinflussen, weil ihnen einerseits die Fähig¬ 
keiten und Kenntnisse abgehen werden, vor allem aber, 
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weil eine Krankennummer nicht erfaßt werden will, und 
weil nichts zu erfassen ist. Dann ist der ärztliche Bei ul 
sozialisierungsreif geworden, dann isl das Zeitalter des 
beamteten Behandlungschemikers angebrochen. 

So weit sind wir heute noch nicht. Wir leben in einer 
Zwischenzeit mil verschiedenen Entwicklungsmöglich- 
kcilen und sollen daher auf alles vorbereitet sein und 
nicht unseren Blick in eine Richlung lenken lassen. l)k 
schwierige Aufgabe, die der Aerzteschaft unter ungünsti¬ 
gen Bedingungen aufcrlegt ist, lautet: eine Synthese hei- 
zustellen zwischen dem Sozialbeamten und dem frei¬ 
wirkenden Heilarzte. Hier soll den Aerzten dei Salz Wei- 
kandls zur Richtschnur dienen: „Die schwache Persön¬ 
lichkeit wird durch Isolierung geschädigt, die starke, un¬ 
beschadet mancher Einseitigkeit, im großen ganzen durch 
sie gekrälligt.“ Die Aerzte müssen der harten Zeit offen 
entgegensehen, keine Yogelstraußpolilik betreiben. Sie 
sollen den Verlust vieler gewohnten Freiheiten und man¬ 
cher Persönlichkeilswerte hinnehmen, sich aber trotzdem 
ohne Ueberhebliehkeil und Selbstgefälligkeit ihrer Be¬ 
deutung für die Allgemeinheit sowie ihres inneren Wertes 
bewußt bleiben. Gerade unsere körperlich und geistig 
kranke Zeit braucht gute Aerzte. Vorläufig überwiegen 
die Interessen über die Ideen. Ein Stand mit so weitgehen¬ 
den und bedeutungsvollen Pflichten gegenüber der Oel- 
fentlichkeil muß schließlich und endlich allen Widerstän¬ 
den zum Trotz an dem richtigen Platz eingefügt werden. 
Das tragische Mißverstehen einer auf technische Kennt¬ 
nisse und Kertigkeilen aufgebauten Zivilisation wird 
gegenüber den Aerzten ein Ende nehmen. 

Die Aerzte dürfen sich nicht, wie zu Beginn der SV., 
von den Ereignissen überraschen lassen; bereit sein ist 
alles. Der große Arzt Galen sagt: „Du sollst kein anderer 
sein, so du bestehen kannst in dir." Goethe hat das schöne 
Wort geprägt: „Stirb und werde!“ In der gärenden und 
verhängnisvollen Uebcrgangszeit soll die Aerzteschalt 
beide Sprüche beherzigen. Beharren und sich anpassen; 
das gute Alle erhalten, dem besseren Neuen sich nicht 
verschließen. Wir wissen nicht, was in der Zeiten Vorder¬ 
gründe schlummert. Nicht nur das Schicksal der Aerzte, 
die Zukunft der Menschheit hängt davon ab, ob gelten 
wird: „Jedem das Seine“ oder „Allen das gleiche". 

Die Aerzte zum § 218. 

DKGS. Der, mit der zunehmenden Wirtschaflsnot 
immer mehr um sich greifenden Abtreibungssücht par¬ 
allel geht der Ansturm gegen die Strafbestimmung des 
geltenden Rechtes. Zwar ist sie durch eine der Straf¬ 
gesetzreform vorweggenommene Aenderung des § 218 
vom Reichstag im Mai 1926 wesentlich gemildert worden. 
Kür die Schwangere und ihren (nicht gewerbsmäßigen) 
Helfer ist die Regelstrafe nicht mehr Zuchthaus, sondern 
Gefängnis, und zwar ohne Begrenzung nach unten, so daß 
unter Umständen auf 1 Tag Gefängnis erkannt werden 
kann. Trotzdem verlangen radikale Kreise völlige Aui- 
hebung der Slrafbeslimmung, also Freigabe der Abtrei¬ 
bung, wenigstens innerhalb der drei ersten Schwauger- 
schaflsmonale. 

D i e S t a n d e s v e r t r e.l u n g der deutsch e n 
Aerzte hat auf dem Aerztetag in Leipzig im Jahre 1925 
eine Milderung des damals noch bestehenden ursprüng¬ 
lichen ,§ 218 befürwortet im Sinne einer Herabsetzung 
der unteren Slrafgrenze bis zu völligem Straferlaß bei 
besonders dringenden Notlagen der Schwangeren; sic 
empfahl ferner die Zulässigkeit der Unterbrechung bei 
gerichllich erwiesener Notzucht und forderte eine Legali¬ 
sierung der aus medizinischen Gründen von einem appro¬ 
bierten Arzl kunstgerecht vorgenommenen Schwanger¬ 
schaftsunterbrechung; dagegen lehnte sie die sogenannte 
soziale Indikation, aiso die 1 nterbrechung aus rein wirt¬ 
schaftlichen Gründen, entschieden ab. 

Neuerdings machen sich auch innerhalb der Aerzte¬ 
schaft Strömungen bemerkbar, die auf eine Revision die¬ 
ser Haltung abzielen. Im Juni v. J. wurde von 356 Ber¬ 
liner Aei-ztinnen eine Eingabe an den Strafrechts¬ 
ausschuß des Reichstags gerichtet, deren Kern die Frei¬ 
gabe der Unterbrechung für den approbierten Arzt 
schlechthin bildete oder, im Falle der Ablehnung dieses 
Verlangens, die ausdrückliche Anerkennung sozialer oder 
wirtschaftlicher Notlagen als zureichenden Grund für die 
Unterbrechung durch den Arzt. - Sehr bald tolgle eine 
ebenfalls von mehreren hundert Acrz linnen unter¬ 
schriebene Gegeneingabe, in welcher neben Festhallen 
an der medizinischen Indikation als alleiniger Rechtferti¬ 
gung des therapeutischen Aborts strengste Sicherung die¬ 
ses ärztlichen Sonderrechts durch ein geordnetes Kon- 
siliarverfahren* im Sinne der Aerztefagbeschlüsse gefor¬ 
dert wurde. 

Wie man sicht, heben sich diese beiden Eingaben in 
ihrer Tendenz auf; es bestehen also innerhalb der weib¬ 
lichen Aerzteschaft offenbar diametral einander gegen¬ 
überstehende Auffassungen, wenn auch keineswegs alle 
deutschen Aerztinnen sich an diesen Eingaben beteiligt 
haben. 

Einen anderen Weg beschritt Mitte vorigen Jahres die 
Hamburg! sehe Aer z Lek am m c r. Geleitet von dem 
Gedanken, daß die Mitglieder der Kammer allein nicht 
die Verantwortung für eine öffentliche Stellungnahme in 
dieser viel umstrittenen Frage tragen könnten, wandte sie 
sich mit einem sorgsam ausgearbcilelen Fragebogen an 
die gesamte Hamburger Aerzteschal t. um aut diese V\ eise 
deren Stellung zu § 218 zu erkunden. Es wurden 1266 Bo¬ 
gen versandt; davon kamen 880. also etwa /0 Proz., be¬ 
antwortet zurück. Um völlige Ungebundenheit der Mei¬ 
nungsäußerung zu sichern, war anheimgestellt worden, 
die Namensunterschrift wegzulassen. Nur ein kleiner 1 eil 
der Antwortenden, knapp 10 Proz., hat davon Gebrauch 
gemacht. 

Man mag über den Wert einer solchen Umfrage, die 
als ärztliches Plebiszit gelten kann, denken wie man will, 
— jedenfalls mußte man mit Spannung dein Ergebnis ent¬ 
gegensehen. Es ist auslührlich nach sehr sorgsamei 
Durcharbeitung und Sichtung der eingelaufenen Antwor¬ 
ten anfangs Dezember 1930 durch den Hamburgischen 
Kämmervorstand bekanntgegeben worden. 

Nach den vorhin erwähnten Eingaben der Aerztinnen 
war das stärkste Interesse auf die Beantwortung der 
Frage nach völliger Freigabe der Schwanger¬ 
schaf t s u n t e r b rech u n g gerichtet. Die Unterfragen 
lauteten: a) durch jeden Arzt? b) nur in dazu bestimm¬ 
ten Kliniken? — Das Ergebnis war eine ganz unzweideu¬ 
tige Ablehnung! Nur 41 Stimmen waren für die Frei¬ 
gabe mit Modifikation a), nur 25 Stimmen für Freigäbe 
nach Modifikation b). Das bedeutet: Mit 92,5 Proz. der 
abgegebenen Stimmen ist die Freigabe der Schwanger¬ 
schaftsunterbrechung, sei es für jeden approbierten Arzt 
oder nur für konzessionierte Kliniken, ab gelehnt wor¬ 
den. Das beweist, daß auch die Hamburger Aerzteschaft 
eine indikationslose Unterbrechung unbedingt ver¬ 
wirft. 

A b g e 1 e h n t wurde ferner die rein soziale I n d i - 
kation, d. h. die Unterbrechung lediglich aus sozialen 
oder wirtschaftlichen Gründen, mit tast 60 Proz. der 
Stimmen. Nur eine Minderheit von etwa einem Viertel 
der Abslinnuenden war für unbedingte Anerken¬ 
nung, Hi Proz. war für bedingte Anerkennung (Prü¬ 
fung der Indikation durch einen zuständigen Ausschuß) 
dieser Indikation. Die sogenannte medizinisch¬ 
soziale Indikation wurde mit einer Mehrheit von 
75 Proz. angenommen; das war durchaus zu erwarten. 
Daß die soziale Lage einer Kranken bei der Prognose be¬ 
stehender Organkrankheiten mitberücksichtigt werden 
muß, entspricht der unter den Aerzlcn im allgemeinen 
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herrschenden Anschauung; eine Organkrankheit verläuft 
oben bei einer schlecht genährten, auf Erwerb angewie¬ 
senen Schwangeren anders als bei einer gutsituierten 
Kranken, die sich schonen und pflegen kann. 

Zu erwähnen wäre noch, daß auch in Hamburg mit 
überwiegender Mehrheit die Frage nach Zulässigkeit 
der Schwangerschaftsunterbrechung bei nachgewiesener 
Notzucht bejaht wurde. Recht geteilt waren die An¬ 
sichten über wünschenswerte Zulässigkeit der Schwan¬ 
gerschaftsunterbrechung in einigen Sonder fällen: Bei 
Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr: für Anerkennung 
58 Proz.; bei Vorhandensein von mindestens 1 Kindern: 
für Anerkennung bedingt 16 Proz., unbedingt 32 Proz., 
dagegen 50 Proz. Bei „zu rascher Folge von Schwan¬ 
gerschaften": für Anerkennung: bedingt 20 Proz., un¬ 
bedingt 36 Proz., dagegen 11 Proz. Bei Frauen über 
1!) Jahre: für Anerkennung: bedingt 16 Proz., unbedingt 
21 Proz., dagegen 56 Proz. 

Diese Sonderfälle seien nur der Vollständigkeit we¬ 
gen erwähnt. Wirklich richtunggebenden Wert wird man 
der Abstimmung über solche etwas willkürliche Kasui¬ 
stik kaum beimessen können. Der Kern der Gesamt¬ 
umfrage liegt zweifellos in der Stellungnahme zur Frei¬ 
gabe überhaupt und zur rein sozialen Indikation. Sie ent¬ 
spricht im Ergebnis im großen und ganzen der Stellung¬ 
nahme der Standesvertretungen. Darum wird von ver¬ 
schiedenen Seiten die weitere Veranstaltung ähnlicher 
Umfragen in anderen Bezirken für überflüssig und höch¬ 
stens zur Verwirrung führend angesehen. Allerdings 
scheinen solche Anschauungen nicht durchschlagend, 
denn inzwischen ist bereits eine neue Umfrage vermittels 
eines an den Hamburger sich anlehnenden, aber differen¬ 
zierteren Fragebogens vom Bund deutscher Aerztinnen in 
die Wege geleitet worden. 

Reichsvereinigung der deutschen Aerztekammern. 
DKGS. Sämtliche deutsche Aerztekammern haben 

sich am 10. Mai in Berlin zu einer festen Vereinigung zu¬ 
sammengeschlossen. Aerztekammern bestehen auf Grund 
der Landesgesetzgebung für den Bereich eines Landes 
oder einer Provinz. Einen Zusammenschluß für das Reich 
gab es bisher weder auf gesetzlicher noch auf anderer 
Grundlage, nur waren die preußischen Aerztekammern 
durch den preußischen Acrztekammerausschuß für sich 
zusammengefaßt. Die Aerzteschaft erstrebt seit längerer 
Zeit eine Reichsarztekammer. Dazu wird cs einer beson¬ 
deren Reichsgeselzgebung bedürfen. Bis sie erfolgt ist, 

soll ein enger Zusammenschluß aller deutschen Kam¬ 
mern durch die erwähnte Gründung einer Vereinigung der 
deutschen Aerztekammern herbeigeführt werden. Es han¬ 
delt sich also zunächst um einen Zusammenschluß auf 
privätrechtlicher Grundlage. Die öffentlich-rechtliche Zu¬ 
sammenfassung wird von einer deutschen Reichsärzte¬ 
ordnung erwartet, deren Aufstellung auf dem bevor¬ 
stehenden. diesjährigen Aerzlelage erneut von der deut¬ 
schen Aerzteschaft gefordert werden wird. 

Der Deutsche Apothekerverein zum neuen Arzneimittel- 
Gesetz. 

Die Frage des Erlasses eines Reichsarzncimittelgesel- 
zes wird im allgemeinen einseitig und unzutreffend be¬ 
handelt, vor allem schon dadurch, daß man sie so dar¬ 
stellt, als ob das Gesetz den Zweck haben sollte, die 
Grenze zwischen den Verkaufsbefugnissen der Apotheken 
und der Drogenhandlungen zu ziehen. Das ist nicht der 
Fall. Die Mindestanforderungen, die der Staat an die¬ 
jenigen Personen zu stellen hat, denen er die Abgabe von 
Arzneien anverlrauen kann, sind diejenigen, welche er 
an die Ausbildung des Apothekers stellt: Hochschulreife, 
Hochschulstudium, fünfjährige Praxis und zwei staat¬ 
liche Prüfungen. Wenn gewisse „Apothekerwaren" dem 
freien Verkehr überlassen werden, so kann diese Frei¬ 
gabe nur eine allgemeine sein. d. h. es kann nur eine 
Grenze zwischen Apotheker und Nichlapolhckcr gezogen 
werden. Einen Drogistenberuf als solchen gibt es nicht. 
Wollte der Staat einen solchen schaffen, so müßte er be¬ 
stimmte Ansprüche an Vor- und Ausbildung stellen, also 
gewissermaßen Apotheker zweiter Klasse z u 1 a s - 
sen, eine Einrichtung, die kein Sachverständiger befür¬ 
wortet. Was an Arzneimitteln freigegeben wird, muß also 
jedermann, jeder Kaufmann und Krämer vertreiben dür¬ 
fen. Wer über diese Dinge auch nur etwas nachdenkb 
wird sich sagen, daß es im Interesse des Kranken liegt, 
seine Arznei aus der Hand eines wissenschaftlich gebilde¬ 
ten Fachmannes zu erhalten. Diesem, dem Apotheker, 
müssen aber für die schwere Verantwortung und die 
schweren Sonderpflichten, die ihm auferlegt sind, auch 
gewisse Rechte zugestanden werden. Er ist nicht in der 
Lage, mit anderen Geschäftsleuten in den freien Wett¬ 
bewerb zu treten, da er mit diesen Pflichten vorbelastet 
ist. Würden, wie es bestimmte Kreise wünschen, alle nicht 
starkwirkenden Mittel dem freien Verkehr überlassen, so 
würde das den wi r t sch af 11 i c h e n Un t er gang za h 1 - 

700—800 m ü. d. Neer - 
Bayerisches 

Hochgebirge. 

Sanatorium Dr. Wigger’s Kurheim 
Modems! eingerichtete, aussichtsreichst und sonnigst gelegene Kuranstalt, für alle Inneren-, 
Nerven- und Stoffwechselkranke sowie auch für Erholungsbedürftige. 
Aerziliche Leitung: 
Universitätsprofessor Dr. med. Kattwinkel, früher langj. Assistent von Geheimrat von Ziemssen, München, lang), wissenschaftlicher Mitarbeiter 
von Prof. Pierre-Marie, Paris. 
I3r. med. Karl Recknagel, früher langj. Assistent an der Mediz.-Univers.-Klinik, Jena, Privatassistent von Prof. W. H. Veil (Direktor der Klinik), 
stellvertretender Röntgenologe der med. Klinik, wissenschaftlich tätig in den Laboratorien der Mediz. Univers.-Kl nik, Jena, und der 1. med. Ab¬ 
teilung Münthen=Schwabing (Direktor: Geheimrat Prof. Dr. Kcrsdiensteiner). 
Dr. med. Reinike, früher langj. Assistent und stellvertretender Oberarzt an der mediz. Klinik des Krankenhauses Altstadt, Magdeburg, unter 
Prof. Otten, und an der neurologisdi-psychiatr. Abteilung des Bürgerhospitals Stuttgart, unter Prof. Wetzel. 

Eigenes großes Kurmittelhaus und Laboratorium, durch die neuesten Apparate zu Diagnostik und Therapie ergänzt. (Neuer Spannungs-Elektrokardiograph, Zeiß'sches 
Stufenphotometer, Stoffwechselapparat nach Knipping, Heidane’sche Apparat zu Bestimmung der Kohlensäurespannung bei Zuckerkranken usw.) 

Unter derselben Oberleitung: Das vornehme 

Familien-Hotel „Der Kurhof" 
Pensionspreis RM. 9.- bin 15.— 

Alles Nähere sowie Prospekt durch den Besitxer: Geheimrat Dr. med. Florenz Wigger od. durch die Direktion. 
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reicher Apotheken, namentlich der kleinen aul' dem 
Lande, bedeuten. Dem Publikum würde dadurch aber die 
Beschaffung der wichtigsten und eiligsten Arzneimittel, 
die unter keinen Umständen freigegeben werden dürfen, 
sehr erschwert. Auch die angeblich „harmlosen“ Mittel 
gehen am besten durch die Hand des Fachmannes,- denn 
auch sie müssen auf ihre Identität und Güte einer sach¬ 
verständigen Prüfung unterzogen werden. Ganz verfehlt 
ist der Hinweis auf die Giftprüfung des Drogisten. Es ist 
doch wohl ein gewaltiger Unterschied, ob ein Gift für 
technischen Gebrauch verkauft oder als Arznei für Men¬ 
schen abgegeben wird! 

Ob der vorliegende Entwurf für ein Arzneimittel¬ 
gesetz im einzelnen geeignet ist, wird erst zu entscheiden 
sein, wenn seine endgültige Fassung und namentlich seine 
Begründung vorliegt. 

Aerztliche und zahnärztliche Verschreibungen von 

Betäubungsmitteln. 

Im Laufe der letzten Wochen sind uns zahlreiche 
Anfragen über Rezepte, in denen Betäubungsmittel ver¬ 
ordnet sind, zugegangen, die teils schriftlich, teils münd¬ 
lich erledigt wurden. Wir veröffentlichen eine Auswahl 
dieser Rezepte, da die durch zahlreiche Paragraphen ver¬ 
wickelten Vorschriften am besten durch Beispiele von 
Rezepten erläutert werden können und sich so dem Ge¬ 
dächtnis leichter einprägen. 

Bei den unter Abschnitt I bekanntgegebenen Beispie¬ 
len wurde von der Angabe des Namens des Arztes oder 
Zahnarztes, seiner Berufsbezcichmmg, Anschrift, Tag des 
Ausstellens, Name und Wohnung des Kranken der Ein¬ 
fachheit halber abgesehen, während in Abschnitt II alle 
durch die Verordnung vorgeschriebenen Angaben bei¬ 
gefügt sind. 

I. 

1. Rp. Tinct. Opii spl.5,0 
D. S. Morgens und abends je 5 Tropfen zu nehmen. 
Darf zweimal innerhalb eines Monates repetiert 
werden. 
(Die erstmalige Abgabe ist zulässig, die wiederholte 
Anfertigung von Arzneien, welche Betäubungsmittel 
enthalten, ist künftig auf Grund der §§ 21 und 22 der 
Verordnung vom 19. Dezember 1930 verboten.) 

2. Rp. Tinct. Opii spl.25,0 
1). S. Vormittags und abends je 10 Tropfen zu nehmen. 
(Darf, weil mehr als 20.0 verordnet sind, nur als ein¬ 
getragene Verschreibung und wenn das Rezept nach 
Form und Inhalt vollständig ist, abgegeben werden.) 

3. Rp. Fol. Digitalis plv.0,1 
Morphin, hydrochloric.0,01 
Dicodid.0,002 
Sacch. alb.0,3 
M. f. plv. Deut. tal. dos. Nr. 5. 
S. Abends 1 Pulver zu nehmen. 
(Darf nicht angefertigt werden, weil zwei Betäubungs¬ 
mittel in der Arznei enthalten sind.) 

4. Rp. Extr. Belladonnae.0,03 
Extr. Opii.0,06 
Ol. Cacao.2,0 
M. f. suppositor. 
D. ta). dos. Nr. 20. 
S. Abends 1 Stück einzuführen. 
(Darf nicht angefertigt werden, weil mehr als 1 g 
Extr. Opii verordnet ist und eingetragene Verschrei¬ 
bung fehlt.) 

5. Rp. Dicodid bitartar.0,25 
Aqu. destiilat.10,0 
M. D. S. abends 5 Tropfen zu nehmen. 
(Darf nicht angefertigt werden, weil mehr als 0,2 g 
Dicodid verordnet und eingetragene Verschreibung bei 
Dicodid nicht zulässig ist.) 

fi. Rp. Dilaudid .0,04 
Scopolamin. hydrobromic.0,01 
Aqu. destillat.10,0 
M. D. S. nach Bericht zu verwenden. 
(Darf nicht angefertigt werden, weil mehr als 0,03 
Dilaudid verordnet, eingetragene Verschreibung bei 
Dilaudid nicht zulässig ist und weil eine ausdrückliche 
Gebrauchsanweisung fehlt.) 

7. Rp. Pantopon.0,03 
Extr. Belladonnae.0,02 
Ol. Cacao.2,0 
M. f. suppositor. 
Dent. tal. dos. Nr. 20. 
S. Abends ein Zäpfchen einzuführen. 
(Darf nicht angefertigt werden, weil mehr als 0,'i 
Pantopon verordnet und eingetragene Verschreibung 
bei Pantopon nicht zulässig ist.) 

8. Rp. Heroin.0,004 
Pulv. Ipecac. opiat.0.2 
Sacch. alb.0,3 
M. f. plv. D. tal. dos. Nr. 10. 
S. Vormittags und abends ein Pulver zu nehmen. 
(Darf nicht angefertigt werden, weil mehr als 0,03 
Heroin verordnet und eingetragene Verschreibung bei 
Heroin nicht zulässig ist; außerdem sind in der Ver¬ 
schreibung zwei Betäubungsmittel. Heroin und Opium, 
enthalten.) 

9. Rp. Eukodal .0,25 
Massa pilular. q. s. ut f. pilulae Nr. 100. 
S. Abends eine Pille zu nehmen. 
(Darf nicht angefertigt werden, weil mehr als 0,2 
Eukodal verordnet und eingetragene Verschreibung 
bei Eukodal nicht zulässig ist.) 

11. Rp. Infus. Fol. Digitalis. 1,0 : 180.0 
Morphin, hydrochloric.0,03 
Spirit. Aelheris. nitros.5,0 
Tinct. Opii spl. glt.10,0 
Sirup, spl.15,0 
M. D. S. Täglich 3mal 1 Eßlöffel voll zu nehmen. 
(Darf nicht angefertigt werden, weil zwei Betäubungs¬ 
mittel verordnet sind.) 

12. Rp. Morphin, hydrochloric. ..2,0! 
(Grammata duo) 

Glycerini.10,0 
M. D. S. Mit einem Pinsel Imal täglich die offene 
Wunde zu bepinseln. 
(Darf nicht angefertigt werden, weil die Arznei mehr 
als 15. v. H. Morphin enthält.) 

13. Rp. Laudanon.. 0,04 
Sacch. lacüs.0,06 
M. f. tablett. D. tal. dos. Nr. 10. 
S. Morgens und abends eine Tablette zu nehmen. 
(Darf nicht angefertigt werden, weil die Tablette 
mehr als 30 v. II. Laudanon enthält.) 

14. Rp. Morphin, hydrochloric.0,3 
Aqu. Amygdalar. amar.30,0 
M. D. S. Abends 6 Tropfen zu nehmen. 
(Darf nicht angefertigt werden, weil mehr als 0,2 g 
Morphin verordnet ist und der Vermerk „eingetra¬ 
gene Verschreibung“ fehlt.) 

15. Rp. Morphin, hydrochloric.0,01 
Paracodin.0,02 
Sacch. alb.0.3 
M. f. plv. D. tal. dos. Nr. 5. 
S. Abends ein Pulver zu nehmen. 
(Darf angefertigt werden, weil Paracodin nicht zu 
den Betäubungsmitteln zählt.) 

16. Rp. Codein. phosphoric.0,02 
Dilaudid .0,002 
Sacch. alb.0,3 
M. f. plv. D. tal. dos. Nr. 5. 
S. Abends ein Pulver zu nehmen. 
(Darf angefertigt werden, weil Codein nicht zu den 
Betäubungsmitteln zählt.) 

17. Rp. Morphin, hydrochloric.0,01 
Sacch. alb.0,3 
M. f. plv. D. tal. dos. Nr. 5. 
S. Jeden Abend ein Pulver zu nehmen. 
(Dieses Rezept darf nicht angefertigt werden, weil 
das Original mit gewöhnlichem Bleistift geschrieben.) 

18. Rp. Paramorphan .0,25 
Sacch. alb..5,0 
M. f. plv. Divide in part. aequal. 10. 
S. Abends ein Pulver zu nehmen. 
(Darf nicht angefertigt werden, weit mehr als 0,2 
Paramorfan verordnet ist.) 

Bei den obigen Verschreibungen stehen den Zahnärzten die 
gleichen Rechte zu wie den Aerzten. 
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II. 
H). Dr. med. Bauer, prakt. Arzt, 

Stuttgart (Marklstr. 6), den 21. März 1931. 
Rp. Morphin, hydrochloric.0,5 

Aqu. destülat.30,0 
M. D. S. Vormittags und abends je 10 Tropfen zu nehmen. 
Herr Mayer, Stuttgart, Karlstr. 10. 
„Eingetragene Verschreibung.“ 

Dr. Bauer 
(eigenhändige Unterschrift),. 

(Richtig ausgestellte Verschreibung.) 
20. Dr. Kurz, prakt. Zahnarzt, 

Stuttgart (Marienstr. 3), den 21. März 1931. 
Rp. Morphin, hydrochloric.0,2 

Aqu. destillat.10,0 
M. D. S. Für meinen Praxisbedarf. 

Dr. Kurz 
(eigenhändige Unterschrift).' 

(Das Rezept darf nicht angefertigt werden, weil der 
Zahnarzt für seinen Bedarf in der Praxis Morphin nicht 
verschreiben darf.) 

21. Dr. Mayer, prakt. Zahnarzt, 
Stuttgart (Kurze Straße 2), den 21. März 1931. 

Rp. Tinct. Opii spl.10,0 
D. S. Für meinen Praxisbedarf. 
..Eingetragene Verschreibung.“ Dr. Mayer 

(eigenhändige Unterschrift). 
(Darf nicht angeferligt werden, weil der Zahnarzt für 
seinen Bedarf in der Praxis, abgesehen von Cocain, kein 
Betäubungsmittel verordnen darf.) 

22. Dr. med. Bauer, prakt. Arzt, 
Stuttgart (Olgaslr. 5), den 21. März 1931. 

Rp. Cocain, hydrochloric.0,05 
Aqu. destillat.10,0 
M. D. S. 2mal täglich einen Tropfen ins linke Auge zu 
träufeln. 
Herrn Karl Mayer, Cannstatt, Karlstr. 2. 

Dr. Bauer 
(eigenhändige Unterschrift). 

(Darf nicht angeferligt werden, weit „eingtragene Ver¬ 
schreibung“ fehlt.) 

23. Dr. Kurz, prakt. Zahnarzt, 
Stuttgart (Marienstr. 3), den 21. März 1931. 

Rp. Cocain, hydrochloric.0,1 
Atropin, sulfur.0,01 
Aqu. destillat.. . 10.0 
M. D. S. Täglich 3mal das Zahnfleisch damit zu be¬ 
pinseln. 
Herrn Karl Mayer, Stuttgart, Rote Straße 7. 
„Eingetragene Verschreibung.“ 

Dr. Kurz 
(eigenhändige Unterschrift). 

(Darf nicht angeferligt werden, weil der Zahnarzt für 
einen Kranken Cocain nicht verordnen darf, sondern nur 
für Praxisbedarf zu chirurgischen Eingriffen. 

21. Dr. med. Bauer, prakt. Arzt, 
Stuttgart (Olgastr. 5), den 21. März 1931. 

Rp. Cocain, hydrochloric._ 
Atropin, sulfur. .  .0,005 
Aqu. destillat.10,0 
M. D. S, 2mal täglich die wunde Stelle damit zu bepinseln. 
Herrn Karl Mayer, Stuttgart, Marktplatz 4. 

Dr. Bauer 
(eigenhändige Unterschrift). 

(Darf nicht ungefertigl werden, weil weniger als 0,1 v. II. 
Atropin enthalten ist. 

25. Dr. med. Bauer, prakt. Arzt, 
Stuttgart (Olgastr. 5), den 21. März 1931. 

Rp. Cocain, hydrochloric.0,1 
Vaselin, alb.10,0 
M. f. am gl. S. Wundsalbe. 
Herrn Karl Mayer, Stullgärl, Marktplatz 1. 
„Eingetragene Verschreibung.“ Dr. med. Bauer 

(eigenhändige Unterschrift). 
(Darf nicht angefertigt werden, weil Cocain nur in Lösung 
verordnet werden darf.) 

26. Dr. med. Bauer, prakt. Arzt, 
Stuttgart (Olgastr. 5), den 21. März 1931. 

Rp. Cocain, hydrochloric.0,15 
Aqu. destillat.10,0 
M. D. S. Täglich 3mal das Zahnfleisch damit zu bepinseln. 
Herrn Karl Mayer, Stuttgart, Marktplatz 1. 
„Eingetragene Verschreibung.“ Dr. med. Bauer 

(eigenhändige Unterschrift), 
(Darf nicht angefertigt werden, weil Atropin, sulfur. fehlt 
und mehr als 1 v. //. Cocain in der Lösung enthalten ist.) 

27. Dr. med. Bauer, prakt. Arzt, 
Stuttgart (Olgaslr. 5), den 21. März 1931. 

Rp. Cocain, hydrochloric.0,1 
Aqu. destillat.20,0 
M. D. S. Bei Erbrechen 10 Tropfen zu nehmen. 
Herrn Karl Mayer, Stuttgart, Marktplatz 4. 
„Eingetragene Verschreibung.“ Dr. Bauer 

(eigenhändige Unterschrift). 
(Darf nicht ungefertigl werden, weil 0,1 v. II. Atropin, 
sulfur. fehlt.) 

28. Dr. med. Rauher, Facharzt für Hals-, Ohren- und Nasen 
krankheiten, Stuttgart (Lange Straße 5 . den 21. März. 
1931. 

Rp. Cocain, hydrochloric.2,0 
Aqu. destillat.10,0 
M. D. S. Für meinen Bedarf in der Praxis. 
„Eingetragene Verschreibung.“ Dr. Rau 

(eigenhändige Unterschrift). 
(Darf nicht angefertig werden, weil mehr als 1 g Cocain 
verordnet und weil die Lösung stärker als 10 v. H. ist.) 
Dr. med. Bauer, prakt. Arzl, 
Stuttgart (Olgastr. 5), den 21. März 1931. 
Cocain, hydrochloric.0,1 
Atropin, sulfur.0,01 
Aqu. destillat.10,0 
M. D. S. 3mal täglich 10 Tropfen zu nehmen. 
Herrn Karl Mayer, Stuttgart, Marktplatz 4. 
„Eingetragene Verschreibung.“ Dr. med. Bauer 

(eigenhändige Unterschrift).. 
(Richtig ausgestellte Verschreibung.) 

30. Dr. med. Bauer, prakt. Arzt, 
Stuttgart (Olgastr. 5), den 21. März 1931. 

Rp. Morphin, hydrochloric.1,0 
Aqu. destillat.30.0 
M. D. S. Jeden Abend 1 ccm einzuspritzen. 
Herrn Karl Mangold in Friedrichshafen, Hafenstraße 2. 
„Eingetragene Verschreibung.“ Dr. med. Bauer 

(eigenhändige Untcrschnfl • 
Die Arznei ist an den Patienten zu schicken. 
(Darf von Stuttgart nicht nach Friedrichshafen verschickt 
werden, weil der Patient die Arznei nur von einer der 
nächstgelegenen Apotheken sich zusenden lassen kann.) 

(Süddeutsche Apotheker-Zeitung 24/31.) 

29. 

Rp. 

Gegen Fluor 
Zur Heilung genügen meist 

1—2 Flaschen, daher kassenüblich. 

jeder Aetiologie 
das immer bewährte, glänzend begutachtete Spülmittel. 

14 Tagequantum 

M. 3.— in Apotheken. 

Bei vielen Kassen 

zugelassen. 

Dr, E, Uhlhorn & Co,, 
WiesbaderhBiebricli. 

id begutachtete Spülmittel. ^SSS 

Contrafluol 
Konzentrierte Lösung pflanzlicher Saponine. 
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Sanitätsrat Dr. Max Nassauer, München f. 

In Bad Kissingen ist der bekannte, in weitesten Krei¬ 
sen verehrte Münchener Frauenarzt und Schriftsteller 
SaniUilsrat Dr. Max Nassauer, 62 Jahre alt, gestorben. 
Dr. Nassauer hat neben zahlreichen medizinischen und 
sozialärztlichen Schriften und aktuellen Abhandlungen 
durch seine weitverbreitete „Doklorschulc“, durch Ro¬ 
mane und Novellen, ferner durch sein klassisches Bilder¬ 
buch ..Der gute Doktor“ eine große, dankbare Gemeinde 
von Lesern gefunden, wie nur wenig Aerzte. Auch auf so¬ 
zialem Gebiete war Dr. Nassauer unermüdlich tätig. Er 
hat zahlreiche wichtige medizinische Erfindungen ge¬ 
macht, die sicli dauernd bewährten. Der Tod dieses aus¬ 
gezeichneten Menschen und Arztes wird überall schmerz¬ 
lich bedauert werden. Auch der „Bayer. Aerztezeilung“ 
und deren Verlag war er seil Jahrzehnten ein treuer und 
wohlwollender Mitarbeiter. 

Schrif tlei Lung und Verlag. 

Sanitätsrat Dr. Rebitzer f. 

Am 21. Mai d. J. starb San.-Rat Dr. Berthold Rebitzer, 
65 Jahre alt, seil langen Jahren in Weiden Praxis übend, 
an akuter Herzlähmung. Seit vielen Jahren Vorsitzender 
des Aerzll. Bezirksvereins Weiden und dessen Wirtschaft¬ 
licher Abteilung, stand er eifrig und mit lebhaftem Inter¬ 
esse im ärztlichen Organisationsleben, war Mitglied der 
Bayer. Landesärzlekammer und der früheren Kreiskäm¬ 
mer der Aerzte der Oberpfalz, des jetzigen Kreisverban¬ 
des der oberpfälzischen Aerzte. So widmete er sich nicht 
bloß seiner ausgedehnten Privatpraxis, sondern fand im¬ 
mer noch genügend Zeit, um im Interesse seiner engeren 
und der bayerischen Kollegenschaft zu wirken. Wegen 
seines fortschreitenden Leidens zog er sich im Vorjahr 
aus seiner praktischen Tätigkeit zurück und führte nur 
noch seine Aemter, die ihm seine Standeskollege'n über¬ 
tragen halten. Mit ihm schied ein liebenswürdiger, heile¬ 
rer, stets hilfsbereiter und arbeitsfreudiger Kollege von 
uns, dem die Aerzte der Oberpfalz und besonders die 
Mitglieder des Aerzll. Bezirksvereins Weiden in Dankbar¬ 
keit ein treues Angedenken bewahren werden. 

K o h 1 er. 

Aerztlicher Fortbildungskursus vom 4. bis 9. Mai 

in der Lungenheilstätte Pappenheim. 

Veranstaltet von der Bayer. Landesärztekammer und der 
Landesversicherungsanstalt Mittelfranken. 

An diesem Kursus beteiligten sich sechs Aerzte. Eine 
anscheinend geringe Zahl. Für die Besucher aber desto 
angenehmer, da hierdurch eine besonders intensive Ar¬ 
beit gewährleistet war. Oberarzt Dr. Wießncr, der Lei¬ 
ter der Heilstätte, übersandte ein Programm, das etwas 
ganz Besonderes versprach. 

Stadt und Landschaft Pappenheim erfreuten uns am 
Abend vor Beginn des Kursus durch Lage und Schön¬ 
heit der Natur. Der 4. Mai versammelte sechs Herren 
morgens 8 Uhr in der Heilstätte. Beim Gang zu derselben 
fällt schon die außerordentlich gut gewählte, günstige 
Lage auf. Am Südhang, am Wald, nahe dem Städtchen 
und doch weil genug entfernt, liegt eine Stätte des Ilei¬ 
lens, die durch Anlage, Großzügigkeit und Zweckmäßig¬ 
keit überrascht. 

Oberarzt Dr. Wicßner, der Leiter der Anstalt, und 
Assistenzarzt Dr. Wolff, der getreue Mitarbeiter, begrüß¬ 
ten uns in liebenswürdigster Weise. 

Der Gang durch das Haus zeigte, was in jahrelangem 
Ueberlegen und Schaffen erzielt werden kann, und wie 
dem Kranken zu Nutz und Frommen eine Anstalt sich 
leiten läßt. Ruhe, Vertrauen und Sicherheit lagert über 
dem Ganzen und nimmt sofort die Kursusteilnehmer ge¬ 
fangen. 

Liegehallen, terassenförmig am Berghang, streng 
durchdacht, um Wirkung von Sonne, Licht und Luft aus¬ 
zunützen, um mit dem Blick auf Burg, Stadt und eine 
ruhige, schöne Landschaft die Seele der Patienten zu er¬ 
quicken, sind eine besonders schöne Schöpfung der An¬ 
stalt. Die Station für Lungenchirurgie, die ausgezeichnete 
Röntgenabteilung mit eigener Stromanlage, wodurch 
Stromschwankungen des Stadtnetzes auszuschließen sind, 
sind Mustereinrichtungen. Unter der sicheren und stark 
positiv eingestellten Führung des Anstaltsleiters und 
seines Assistenten lernten wir erkennen, was Therapie, 
was Können und Wille, was Persönlichkeit im Kampfe 
gegen Tuberkulose zu leisten imstande sind. Tag für Tag 
brachte Neues und Wichtiges. Wir sehen ein Verhältnis 

Dr. Max Nassauer t. München 

Die Doktorschule 
4. Auflage der „Hohen Schule für Aerzte und Kranke" und der „Arzt der grossen 

und der kleinen Welt" 

Brosch. M. 4.50, in Leinen geh. M. 6.— 

Das Büchlein Nassauers, das schon so manchen Doktorsmann erfreut hat, bald ihn schmunzeln lief!, bald ihn zum betroffenen 
Nachdenken über sich selbst seine Kollegen und allerhand fragen des Standes anregle, isl in neuer Auflage erschienen. 
Ein Beweis, dafs sein Inhalt lebendig isl und bleibt I Wir blältern wieder in den Seilen wie in einem Skizzenbuch, das Augen¬ 
blicksbilder aus dem ärztlichen Leben, mit den scharfen Augen des kundigen Arztes und Seelenkenners gesehen, in knappen, 
aber treffsicheren Slrichen bringt: wie im Film gleitet das vorüber, die kleinen und grofien Kümmernisse des Arztes im Salon, 
im Proleiarierheim und in der Kassensprechstunde, die kleinen und grofsen Schwächen unserer Patienten und — Kollegen, 
die Versuchungen, die in lockender Vielgestaltigkeit an den Arzt heranfreien, kurzum Eindrücke aus allen Höhen und Tiefen 
des Berufs. Nassauer ist Künstler, dem es gelingt, dem Typischen fesselnde Einzelzüge zu verleihen, und so wird manche der 
kleinen Skizzen zur packenden Novelle. Wer das Büchlein in die Hand nimml, wird kaum eine Seife überschlagen und am 
Schlufs dem Verfasser bestätigen, dafs er in dieser „Aulopsie des Arzfes” wirklich „aus Ernst und Schalkheit in kleinen Bildern 
eine Art ärztlicher Schule und auch ein wenig ärztliche Ethik hat entstehen lassen. Möchten sich recht viele Kollegen daran 
erbauen 1 Ärztliches Vereinsbldlf. 

Verlag der Aerztlidien Rundschau Otto Gmelin München 2 NW, Arcisstr. 4/11 Gh. 
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zwischen Arzt und Patienten, das zu den gedeihlichsten 
Erfolgen führen muß. Der Patient geht in die Heilstätte 
mit dem Bewußtsein: hier werde ich geheilt. Innere Be¬ 
handlung, Strahlenbehandlung, den Pneumothorax ein¬ 
seitig, doppelseitig in reichster Auswahl und häufiger Ge¬ 
legenheit zur praktischen Ausführung bei strenger In¬ 
dikation, Exhairese, Strangkaustik und zuletzt die Pla¬ 
stik mit ihren ganz besonders schönen Erfolgen sehen wir 
am Operationstisch praktisch ausgeführt und an einer 
«roßen Zahl von geheilten Kranken. Die Plastiker alle 
aufrecht, straff, gerade Wirbelsäule, mit gut erhaltener 
Muskelkraft der operierten Seite. Röntgenologisch gute 
Spangenbildung, gut kollabiert und narbig geschrumpfte 
Lungen ohne Kavernen. Trotz des schweren Eingriffes 
sehen wir einen Operierten am dritten Tag wohlauf und 
munter im Bett, einen anderen am zwölften Tag frisch 
umhergehen. 

Wir sehen die Kombination von Pneumothorax und 
Exhairese und sind erstaunt über die guten Erfolge. Ein 
großes, ausgesuchtes Material von Röntgenfilmen bester 
Ausführung, zahlreiche Durchleuchtungen täglich vor- 
und nachmittags, klinische Untersuchungen, praktisch 
durchgeführte Kehlkopl'behandlung, Laboratoriums¬ 
arbeit lassen uns nichts mehr zu wünschen übrig. 

Ein sehr reiches Fürsorgematerial in ambulanter Be¬ 
handlung, Familiendurchforschung von erkrankten Neu¬ 
aufnahmen vom Kleinkind bis zur Frau und näheren 
Umgebung bieten uns größte Anregung für Familien¬ 
schutz und enge Beziehung zur Heilstätte. 

Anerkennung und Dank sagen wir der Bayer. Landes¬ 
ärztekammer und der Landesversicherungsanstalt Mittel- 
franken für die Schaffung solcher Kurse zur Ermög¬ 
lichung der Fortbildung. Dank dem leitenden Arzte und 
seinem Mitarbeiter für die unermüdliche Aufopferung 
und die nicht geringe Vorbereitungsarbeit. 

Allen Kollegen wünschen wir, daß jeder an einem 
solchen Kursus teilnehmen kann, und daß die Fortbil¬ 
dung der praktischen Aerztc in dieser Art weiterhin auch 
auf anderen Gebieten erfolgen kann. 

Dr. rhed. Max Roth. 

SchrotschUsse in Belgien. 
Die Ergebnisse einer Untersuchung über die 

F r a n k t i r e u r f r a g e. 

Von A. Fonck. (Erschienen im Verl. G. Stilke, Berlin.) 

Fonck hat die Hauptkrankenbücher der deutschen 
Sanitälsformationen aus den ersten Kriegsmonaten in 
Belgien und den angrenzenden deutschen Gebieten auf 
Schrotschußverletzungen durchgesehen, sodann das Er¬ 
gebnis an den Verlustlisten und Stammrollen der Trup¬ 
penteile und an den Krankenblättern geprüft. Auf diese 
Weise stellte er 128 durch Schrotschüsse getötete oder 
verletzte deutsche Soldaten urkundlich fest, die deutschen 
Lazaretten zugeführt worden waren, und gibt ihre Namen 

an; ebenso weitere 29 durch Schrotschuß getötete oder 
verletzte Soldaten, die nicht in Lazaretten behandelt wur¬ 
den, da sie durch Schrotschüsse sofort gefallen oder bei 
der Truppe verblieben waren. 

Es ist Fonck zuzustimmen, daß seine Zahlen nur 
einen Bruchteil aller schrotschußverlelzlen deutschen 
Soldaten darstellen, zumal nicht alle Urkunden des Krie¬ 
ges aus der fraglichen Zeit, z. B. die Truppenkranken- 
bücher, duurchgesehen werden konnten. 

Die Arbeit von Fonck verdient besonderen Dank, da 
sie einwandfreie urkundliche Beweise für den völker¬ 
rechtswidrigen belgischen Freischärlerkrieg bringt. 

Die Belgier fürchteten schon vorher solche Ergeb¬ 
nisse, denn der Pater Lemaire, der ähnliche Untersuchun¬ 
gen angeregt hatte, äußerte den Verdacht, man habe deut¬ 
scherseits selbst auf die eigenen Truppen mit Schrot 
schießen lassen, um den Glauben an einen Angriff der Be¬ 
völkerung zu erwecken. Deutsche Offiziere sollen zu sol¬ 
chem Zweck Schrolschußrcvolver mit sich geführt haben. 
Daß ein belgischer Geistlicher einen solchen Gaunertrick 
erfinden konnte, spricht nicht dafür, daß er sich der 
hohen Sendung seines Berufes bewußt ist. Wir haben 
auch noch so viel Achtung vor dem besseren Teil des bel¬ 
gischen Volkes, der z. B. im Kriege deutsche Verwundete 
pflegen half, daß wir an eine baldige Bereinigung der 
Freischärlerfrage glauben wollen. 

Das Ergebnis der urkundlichen Feststellungen über 
Schrotschüsse durch belgische Freischärler auf deutsche 
Soldaten, zu dem der Aufruf vom November 1929 in den 
medizinischen Zeitschriften beigetragen hat, straft die Ab¬ 
leugnung des belgischen Freischärlerunwesens durch die 
belgische Regierung Lüge. 

Auch weiterhin ist es erwünscht, daß die Aerzte etwa 
noch vorhandenes Material über die ihnen zur Kenntnis 
gekommenen Verletzungen durch Schrotschüsse oder 
andere bürgerliche Waffen dem Reichsarchiv in Pots¬ 
dam, Am Brauhausberg, zur Kenntnis bringen. 

gez. Jungblut. 

Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung des 
Kurpfuschertums. 

Im unmittelbaren Zusammenhang mit dem äO. Deut¬ 
schen Aerztetag in Köln findet am Montag, dem 15. Juni, 
15.30 Uhr, eine Besprechung über Kurpfusche¬ 
rei fragen im Kongreßhaus, Rheinpark, statt. Die Ge¬ 
sellschaft bittet um zahlreichen Besuch der Kollegen, die 
den Aerztetag besuchen. 

Dienstesnachricht. 
Dem am 1. Juni 1931 wegen Erreichung der Alters¬ 

grenze in den dauernden Ruhestand tretenden, mit dem 
Titel und Rang eines Obermedizinalrats ausgestatteten 
Bezirksarzt Dr. Rudolf Braun in Kitzingen wurde die 
Anerkennung seiner Dienstleistung ausgesprochen. 

Natürlidier Mineralbrunn 

Brunnenschriften sowie eine Zusammenstellung 
der ärztlichen Gutachten kostenlos durch das 

Fachinger Zentralbüro, Berlin W 8, Wilhelmstr. 55 

Aerztejournal wird Jederzeit auf Wunsch zugesandt. 
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Abhaltung eines Tuberkulose-Fortbildungskurses in 
Scheidegg. 

In der Prinzregenl-Luitpold-Kinderheilstalle Scheid¬ 
egg i. Alg. findet unter Leitung von Direktor Dr. Klare in 
der Zeit vom 30. August bis 5. September 1931 der 12. Fort¬ 
bildungskursus über die Diagnose und Therapie der Tu¬ 
berkulose mit besonderer Berücksichtigung der länd¬ 
lichen Tuberkulose statt. Anmeldungen für die Teilnahme 
an diesem Kursus sind an die Direktion der Heilstätte 
Scheidegg zu richten. 

Die Landesversicherungsanstalt Oberbayern ist be¬ 
reit, wie im vorigen Jahre, auf Ansuchen den im öffent¬ 
lichen Fürsorgedienst (Kinder- und Lungenfürsorge) 
stehenden Aerzten in Oberbayern für die Teilnahme an 
diesem Fortbildungskursus eine Beihilfe — je nach den 
Gesamtkosten des Kursusteilnehmers bis zu 80 M. — zu 
gewähren. Gesuche sind an die Landesversicherungs- 
anstall Oberbayern in München, Holbeinstraße 11, zu 
richten. 

Vereinsmitteilungen. 

Aerztlicher Bezirksverein München-Stadt. 

Betreff: Verordnung von Rauschgiften (§ 19 ff. der Ver¬ 
ordnung vom 19. Dezember 1930; RGBl. 1930, 
I., S. 635 ff). 

Die Herren Kollegen werden darauf aufmerksam ge¬ 
macht, daß die Apotheker durch das Opiumgesetz streng¬ 
stens verpflichtet sind, nicht vorschriftsmäßig ausgefüllte 
Rauschgiftrezepte zurückzuweisen. 

Der Verein der Apotheker Münchens hat seine Mit¬ 
glieder angewiesen, allen Aerzten ein Merkblatt auszu¬ 
händigen. bei dessen Beachtung alle Mißhelligkeiten und 
Auseinandersetzungen, die bei unsachgemäßer Ausferti¬ 
gung der Rezepte leicht zwischen Aerzten, Apothekern 
und Patienten entstehen können, vermieden werden. 

Seidener. 

Mitteilungen des MünchenerAerztevereinsfürfreieArztwahl. 

1. Die nächste Mitgliederversammlung des Vereins 
findet statt am Freitag, dem 5. Juni, abends 8 Uhr c. t, 
im Hörsaal der I. Medizin. Klinik, Ziemssenstraße 1 a. 
Die offizielle Anzeige mit Tagesordnung ist in der heuti¬ 
gen Nuniijier des „Gelben Blattes“ enthalten. 

2. Die ,Monatskarten für Mai sind am Montag, 
dem 1. Juni, bis spätestens nachmittags 5 Uhr 
auf der Geschäftsstelle abzugeben. 

'Die Auszahlung des Honorars erfolgt am Don- 
iLerstag, dem 11. Juni, auf der Bayer. Hypotheken- 
Jund Wechselbank. 

BUcherschau. 
Die Wochenliilfe. Kommentar zu den Bestimmungen der Reichs- 

versicherungsördmmg über Wochenhilfe mit einem Anhang 
über die Wochenfürsorge von Dr. jur. Heinz J a e g e r, 
Direktor des Städtischen Versicherungsamtes München. 
VII u. 114 S. 8°. 4. Auflage. C. H. Beck. München 1931. 
Leinenband RM. 4.—. 

Dieser Kommentar ist der Praxis schon seit der ersten 
Auflage unentbehrlich. Die Erläuterungen sind ebenso ein¬ 
dringlich und erschöpfend als klar und allgemeinverständlich. 
Ein Anhang enthält u. a. die gleichfalls erläuternden Bestim¬ 
mungen über die Wochenfürsorge; ein ausführliches Sachver¬ 
zeichnis erleichtert den Gebrauch. Das Werk ist unter sorg¬ 
fältiger Berücksichtigung alter Gesetzesänderungen sowie der 
gesamten Rechtsprechung gründlich überarbeitet und wieder 
auf den neuesten Stand der Gesetzgebung gebracht worden. 
Es wird auch diesmal jedem, der sich mil diesem Rechtsstoff 
zu beschäftigen hat, ein in allen Fragen zuverlässiger Berater 
sein und sei daher allen Interessenten bestens empfohlen, ins¬ 
besondere auch den Aerzten, die in den Organisationen tätig 
sind. 

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. H. Scholl, München. 
Für die Inserate: Hans Engerer, München. 

Allgemeines. 

Arztwechsel in Dr. Wiggers Kurheim, Partenkirchen. 
In die ärztliche Leitung des Sanatoriums Dr. Wiggers 
Kur he im, P a r t e n k i r c h en, sind im laufenden Früh¬ 
jahr neben Herrn Universitätsprofessor Dr. med. 
Kattwink e 1 noch die Herren Dr. med. Karl Recknagel 
und Dr. med. Reinecke eingetreten. Herr Universitäts¬ 
professor Dr. med. Kattwinkel leitet, wie seil Jahren schon, 
vorwiegend die Abteilung für Nervenkranke. Herr Dr. med. 
Karl Recknagel, früher klinisch und wissenschaftlich tätig hei 
Geheimrat Dr. Kerschensteiner (München) und lange Jahre 
Assistenzarzt der Med. Univ.-Klinik Jena und Privatassistent 
von Professor W. H. Veil (Jena), hat die Abteilung für Herz- 
und Stoffwechselkranke übernommen sowie auch die Leitung 
des Laboratoriums, das mit den neuesten Apparaten zu physi¬ 
kalisch-chemischen Untersuchungen bei Herz- und Sloff- 
wecliselkranken ausgesiattet wurde. Herr Dr. med. Reinecke, 
früher langjähriger Assistent und stellvertretender Oberarzt 
an der Medizinischen Klinik des Krankenhauses Altstadt, 
Magdeburg, unter Professor Otten und sodann an der Neuro¬ 
logisch-psychiatrischen Abteilung des Bürgerhospitals Stutt¬ 
gart unter Professor Wetzet, wird vornehmlich die Leitung 
der Abteilungen für innere Krankheiten und funktionelle 
Störungen übernehmen. Die genannten Aerzte arbeiten in 
enger Verbindung und vertreten einander gegenseitig. 

Die thiiseVereinigung deutscher Lehrer usw. in Stuttgart, Bir¬ 
kenwaldstraße 46, teilt uns mit, daß diesen Sommer wieder drei 
der schönen Erholungsreisen nach Dalmatien (bis Cetinje) 
stattfinden, wozu unsere Leser eingeladen sind. Abfahrten: 14. Jiili, 
4. Augusl, 15. September. Alles inbegriffen: 288 M. Da diese 
Reisen stets bald besetzt sind, billet die Reisevereinigung um 
zeitige Anforderung der Prospekte und Anmeldung, die wegen 
Belegung guter Schiiisplätze notwendig sind! 

Beschwerden 
über unpünktliche Zustellung der „Bayerischen Aerztezeitung“ 
sind stets bei dem zuständigen Postamt oder beim Briefträger 

anzubringen. 

Zur gefl. Beachtung! 
Der Gesamtauflage der heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der 

Firma Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft Norgine M. B. H., 
Berlin W 50, über »Enzypan« bei. 

Wir empfehlen diese Beilage der besonderen Beachtung unserer 
Leser. 

'im 
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welche mil der vor kurzem neuge¬ 
bohrten Ueberkinger Adelheidquelle 
erzielt wurden, u. a frappante Heil¬ 
erfolge bei folgenden Indikationen; 

Harnröhren-, Blasen-, 
N ierenbecken- und 
Nieren-Erkrankungen. 

Lieber die eingehenden praktischen 
Versuche, welche in einem großen 
Krankenhause mit der 

Ueberkinger Adelheidqueile 
angestellt wurden, lesen Sie ausführ¬ 
licher in der interessanten Druck¬ 
schrift „Neue Wege zur Heilung von 
Erkrankungen der Nieren“. Wir haben 
aufGrund der außerordentlichen Heil¬ 
erfolge, welche bei denVersuchen er¬ 
zielt vyurden,die Adelheidquelle haupt- 
sachlich für die Verordnung durch die 
Herren Aerzte reserviert. Bitte ver¬ 
langen Sie gleich kostenlose Zu¬ 
sendung der oben genannten Schrift 
von der 

Mineralbrunnen ft.-G.. Bad Ueberkingen/Württ. 
Wir bedienen die Herren Aerzte direkt zu Vorzugspreisen. 

Generalvertretungen in München: 
E. Kühles, Mineralwasser'Grosshandiung, München, Raspstrasse 6, Telefon 92200, 
Friedrich Fladf Mineralwasser-Grosshandlung, München, Donnersbergerstrasse 60. 

Kleinverkauf: Maximiliansplatz 23. Fernsprecher: 63000 und 92592. 
An allen Plätzen Niederlagen. 


	1931_Nr18
	1931_Nr19
	1931_Nr20
	1931_Nr21
	1931_Nr22

